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Vorwort 

Von Hans G. Nutzinger, Kassel 

Der vorliegende Band enthält die überarbeiteten Beiträge der Sitzung des Aus-
schusses "Wirtschaftswissenschaften und Ethik" im Verein für Socialpolitik, die 
vom 9. bis 11. März 1995 in Bem stattgefunden hat. Mein Dank gilt den Autorin-
nen und Autoren, die ihre Beiträge in relativ kurzer Zeit für den Druck fertigge-
stellt haben, und Frau Heike Frank (Verlag Duncker & Humblot) sowie Frau Elke 
Kalden (Universität Gh Kassel) für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Vorberei-
tung und Herstellung des Druckmanuskripts. 

Die Aufsätze des vorliegenden Bandes umfassen ein breites Spektrum methodi-
scher und anwendungsbezogener Fragestellungen, wobei Probleme der Unterneh-
mensethik einen besonders markanten Schwerpunkt bilden. Aber auch methodi-
sche Grundfragen, wie die Möglichkeit der Gewinnung von Kriterien für die Wirt-
schaftsethik oder die moralphilosophische Bedeutung des homo-oeconomicus-An-
satzes von Gary S. Becker, werden ausführlich erörtert. Schließlich werden auch 
Fragen der Einkommensumverteilung und der Verteilungsgerechtigkeit sowohl in 
ökonomischer als auch in wirtschaftsethischer Perspektive beleuchtet. 

Der Band beginnt mit einer sehr grundsätzlichen "Suche" von Hans-Balz Pe~er 
(Institut für Sozialethik des SEK, Bem) nach "Kriterien für die Wirtschaftsethik", 
einem angesichts der "normativen Enthaltsamkeit" zeitgenössischer Wirtschafts-
ethik einerseits und hoher handlungsorientierender Erwartungen und Ansprüche 
der "Praxis" an die Wirtschaftsethik andererseits äußerst schwierigen und zugleich 
wichtigen Unterfangen. In diesem Zusammenhang untersucht Peter die wirt-
schaftsethischen Ansätze von Karl Homann und von Peter Ulrich, um damit eine 
theologisch-ethische Perspektive vorzubereiten, wie sie insbesondere Arthur Rich 
in seiner grundlegenden Wirtschaftsethik (1991) entwickelt hat. Rich kommt, aus-
gehend von der christlichen "fundamentalen Erfahrungsgewißheit" einer Humani-
tät aus Glauben, Hoffnung und Liebe, die ihrerseits nicht logisch begründbar ist, 
zu prinzipiellen Kriterien der Humanität, die sich schließlich auf einer dritten 
Ebene zu sozialethischen Maximen konkretisieren können. Auf diesem dreistufi-
gen Modell aufbauend, entwickelt Hans-Balz Peter eine Reihe kriterialer Gesichts-
punkte im Sinne von regulativen Ideen, die er als Interpretation des "Normenfun-
dus" aus der Erfahrung der Menschheitsgeschichte versteht. Zentral sind dabei die 
Ideen der Geschöpflichkeit, der Freiheit, der Verantwortung, der Folgen und Alter-

. nativkosten, der Ehrfurcht vor dem Leben, der Gerechtigkeit, der Teilhabe / Partizi-
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6 Vorwort 

pation, der Entwicklung und der Solidarität. Daß die Konkretisierung dieser allge-
meinen Leitbegriffe und insbesondere ihre Anwendung auf konkrete Handlungssi-
tuationen erhebliche Schwierigkeiten hervorrufen und trotz genereller Akzeptanz 
der zugrundeliegenden Normen und Werte vielfältigen Dissens und Meinungsstreit 
bewirken, ist natürlich offenkundig; zugleich aber wird so der Gefahr entgegenge-
treten, daß Ethik zur reinen, zweckfreien Erkenntnis, zum bloßen Gedankenspiel 
verkommt und damit ihren eigentlichen Sinn verfehlen muß. 

Der zweite Beitrag von Hans-Peter Weikard (Universität Potsdam) unterzieht 
die faktisch vorgenommene "Privatisierung volkseigenen Bodens in den neuen 
Bundesländern" einer grundsätzlichen rechts- und sozialphilosophischen Betrach-
tung. Er stützt sich dabei zentral auf die liberale Eigentumstheorie, die im An-
schluß an die grundlegenden Ideen von John Locke in jüngerer Zeit vor allem von 
Robert Nozick in dessen Monographie "Anarchy, State and Utopia" aufgegriffen 
und weiterentwickelt worden ist. Weikards Analyse ist nun vor allem der Frage ge-
widmet, ob sich die faktische Bodenprivatisierungspolitik in der ehemaligen DDR 
als "gerecht" im Sinne dieser liberalen Theorie rekonstruieren läßt. In dieser Per-
spektive untersucht Weikard auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 23. 4. 
1991 zur Rechtmäßigkeit von Enteignungen im Zuge der Bodenreform in den Jah-
ren 1945 bis 1949 und charakterisiert diese Entscheidung als einen Kompromiß 
"zwischen Kollektivzielen, die eine Umverteilung erfordern, und dem Schutz indi-
viduellen Eigentums" mit der Konsequenz, daß auf eine Restitution zwar verzich-
tet, aber zugleich ein Ausgleich für den Einkommensverlust verlangt wurde. Wei-
kards Reflexion einer faktisch stattgefundenen (Nicht-)Privatisierungspolitik ver-
anschaulicht die Bedeutung der in der Ökonomik gemeinhin vernachlässigten Ge-
rechtigkeits- und Verteilungs fragen und auch deren Zusammenwirken mit den 
üblicherweise isoliert betrachteten allokativen Wirkungen, im vorliegenden Fall 
auf die Nutzung von Grund und Boden. 

Der Zusammenhang von Verteilungs- und Allokationsfragen wird auch in dem 
anschließenden Beitrag von Volker Amold (FernUniversität Hagen) über "Einkom-
mensumverteilung - ein Weg zur Stabilisierung marktwirtschaftlicher Systeme?" 
thematisiert. Amold untersucht anhand eines überschaubaren Modells die Notwen-
digkeit staatlicher Transfers zur Vermeidung "sozialer Schäden" als Folge von Ar-
mut und zeigt, daß trotz bestehenden Eigeninteresses der "Besserverdienenden" an 
der Vermeidung derartiger "sozialer Armutsschäden" im allgemeinen nicht die Er-
wartung berechtigt ist, die entsprechenden Transfers würden auf freiwilliger Basis 
erfolgen, so daß sich staatliches Handeln erübrige. Bei der staatlichen Organisation 
solcher Transfers ist es allerdings erforderlich, die entsprechenden Beschlüsse auf 
zwei verschiedenen Ebenen - nämlich der konstitutionellen und der parlamentari-
schen - fällen zu lassen, um instabile Abstimmungsgleichgewichte zu verhindern. 
Der historische Hintergrund der Modellüberlegungen ist die Bismarcksche Sozial-
reform, die ja nicht primär durch Gerechtigkeitsüberlegungen bestimmt war, son-
dern durch das Bestreben, das gesellschaftliche System durch Vermeidung von Ar-
mutsschäden zu stabilisieren. Dabei spielten nicht nur die erwarteten positiven und 
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Vorwort 7 

auch negativen Konsequenzen von Einkommensumverteilung eine Rolle, sondern 
auch die ihrerseits mit Vor- und Nachteilen verbundenen Möglichkeiten staatlicher 
Repression, wie sie in der Kaiserlichen Botschaft von 1881 explizit erwähnt wur-
den. 

Grundsätzliche Überlegungen zur "Verteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaft-
licher Sicht" entwickelt sodann Johannes Hackmann (Universität der Bundeswehr 
Hamburg), indem er einerseits auf die Bedeutung distributiver Fragen auch im 
Hinblick auf allokative Wirkungen hinweist und zum anderen die vorherrschende 
utilitaristische Sicht in bezug auf die Verteilungsprobleme als unzureichend cha-
rakterisiert. Als Alternative zu dieser bislang dominanten Nutzenorientierung 
schlägt Hackmann das Konzept der "ökonomischen Verfügungsrnacht" als Gleich-
heitsmaßstab vor, wobei diese als Lebenseinkommen aufgefaßt wird. In dieser Per-
spektive erscheint das Einkommen einer Periode als Zuwachs an ökonomischer 
Verfügungsrnacht in dem betreffenden Zeitraum. Dabei soll freie ökonomische 
Verfügungsrnacht als Gleichheitsmaßstab der Besteuerung nicht nur bedeuten, daß 
gleiche Verfügungsrnacht verschiedener Menschen prinzipiell gleich hoch be-
steuert werden soll, sondern darüber hinaus soll sie auch einen Maßstab vertikaler 
Verteilungsgerechtigkeit darstellen, und zwar derart, daß die Steuererhebung eine 
gleichmäßigere Verteilung der ökonomischen Verfügungsrnacht begünstigt. Johan-
nes Hackmann zeigt schließlich einige Konsequenzen für die Konzipierung einer 
gerechtigkeitsorientierten Steuerlastverteilung auf, die sich aus der Orientierung an 
der ökonomischen Verfügungsrnacht ergeben, und kommt u.a. zu dem Ergebnis, 
daß es zahlreiche bisher nicht ausgeschöpfte Steuerquellen gibt, die einerseits unter 
dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu erfassen wären, und deren Erfassung 
es andererseits erlauben würde, eine auch in allokativer Hinsicht wünschenswerte 
Senkung der steuerlichen Belastung von Arbeit und Produktivkapital vorzuneh-
men. Sicherlich sind die hier vorgetragenen Vorüberlegungen weiterer Konkretion 
bedürftig und strittiger Auseinandersetzung zugänglich, sie zeigen aber zugleich, 
daß die systematische Einbringung von Gerechtigkeitskriterien in die Verteilungs-
und Besteuerungsdebatte auch unter Effizienzgesichtspunkten bedeutungsvoll sein 
kann. 

Die Reihe der unternehmensethischen Beiträge beginnt mit Peter Ulrichs (Hoch-
schule St. Gallen) "Versuch der Klärung eines unerledigten wirtschaftsethischen 
Grundproblems" - nämlich der Beziehung zwischen "Unternehmensethik und ,Ge-
winnprinzip'''. Ausgehend von der These, daß sich am Verhältnis zwischen ethi-
schen Ansprüchen an die Unternehmen und dem betriebswirtschaftlichen "Ge-
winnprinzip" die unterschiedlichen Auffassungen über die Möglichkeiten, die Not-
wendigkeit und die konkrete Konzeption von Unternehmensethik scheiden, setzt 
sich Peter Ulrich mit vier systematischen Bedeutungsvarianten der betriebswirt-
schaftlichen Gewinnorientierung auseinander, die nach den Kriterien personale 
Handlungsorientierung / systemischer Funktionsmechanismus einerseits sowie em-
pirische These / normatives Postulat andererseits gegliedert werden. Die systemati-
sche Konsequenz dieser Überlegungen ist nun das Postulat, "daß nicht nur die un-
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8 Vorwort 

ternehmerischen ,Sachziele' also die Strategien und Mittel, mit denen ,Geld ge-
macht' wird, sondern auch das (nicht wert- und interessenneutrale) einfache ,For-
malziel " mithin das Gewinnstreben als solches, stets als Gegenstand einer durch-
gängigen (nicht nur situativen) und vorbehaltlosen selbstkritischen Reflexion sei-
tens der Unternehmensführung zu begreifen sind". Damit plädiert er sowohl in Ab-
grenzung zu Homann et al. als auch zu Steinmann / Löhr für eine integrative 
Unternehmensethik, die sich als einen permanenten Prozeß unbedingter kritischer 
Reflexion und Gestaltung tragfähiger normativer Bedingungen der Möglichkeit le-
benspraktisch wertvollen unternehmerischen Wirtschaftens versteht. 

Dies bedeutet natürlich für die wirtschaftliche Praxis, daß sie ihrerseits angewie-
sen ist auf republikanisch gesinnte "Wirtschafts bürger" , die aus Gemeinsinn grund-
sätzlich bereit sind, den ethischen Prinzipien der res publica den systematischen 
Vorrang vor ihren wirtschaftlichen Sonderinteressen einzuräumen. Ganz offenkun-
dig mißtraut Ulrich grundsätzlich Adam Smith' System der natürlichen Freiheit 
und setzt der von der liberalen Theorie zumindest als Referenzfall angenommenen 
Harmonie individueller und kollektiver Interessen eine von vornherein zweistufige 
Unternehmensethik entgegen, die nicht nur systemische Sachzwänge kritisch hin-
terfragt, wenn sie in unternehmensethische Dilemmasituationen führen, sondern 
darüber hinaus auch die Unternehmen und die Unternehmer in die ordnungspoliti-
sche Mitverantwortung einbezieht. Dieser Beitrag zeigt deutlich,' wie eine be-
stimmte Vision von Wirtschaft und Gesellschaft und die aus ihr resultierenden nor-
mativen Grundentscheidungen fundamentale Konsequenzen für die ethische Beur-
teilung unternehmerischen Gewinnstrebens haben können. 

In seinen "Betrachtungen zum Verhältnis zwischen Betriebswirtschaftslehre und 
Unternehmensethik" untersucht Jean-Paul Thommen (Hochschule St. Gallen) die-
ses Beziehungsfeld zunächst in dogmenhistorischer Perspektive (Eugen Schmalen-
bach, Wilhelm Rieger, Heinrich Nicklisch, Erich Gutenberg, Edmund Heinen und 
Hans Ulrich) und gelangt zu dem Ergebnis, daß erst der systemtheoretische Ansatz 
Hans Ulrichs zumindest die Möglichkeit des Einbezugs von Ethik geschaffen habe. 
In Anlehnung an diesen Autor charakterisiert Thommen die Betriebswirtschafts-
lehre anhand der Kriterien Problementstehung, Problembetrachtung, Wissen-
schaftsziel, Werturteile, Implementierung und Evaluation der Problernlösungen als 
angewandte Wissenschaft und verlangt von der Unternehmensethik, daß sie als an-
gewandte Wissenschaft ebenfalls diesen Kriterien genügen müsse. Demzufolge 
kritisiert er an der bisherigen Unternehmensethik, sie habe sich zu sehr mit der Be-
gründung ethischer Kriterien beschäftigt und den Implementierungsaspekt weitge-
hend vernachlässigt, während er umgekehrt von der Betriebswirtschaftslehre wie-
der eine vermehrte Auseinandersetzung mit ihren normativen Grundlagen fordert, 
damit sie zu einem "vernünftigen (wirtschaftlichen) Leben" beitragen kann. Die 
von Thommen geforderte praxisorientierte Unternehmensethik nimmt die Glaub-
würdigkeit der Unternehmung zum Ausgangspunkt und unterscheidet drei Dimen-
sionen unternehmerischer Verantwortung (Rollen-, Fähigkeits- und Kausale Ver-
antwortung), die er in engem Wechselbezug sieht. Hier wird aber zugleich deut-
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Vorwort 9 

lich, daß die Begründung ethischer Kriterien und der Anwendungsbezug von Un-
ternehmensethik in einer engeren Wechselbeziehung stehen, als es Thommens kon-
trastierende Gegenüberstellung beider Aspekte zunächst vermuten lassen könnte. 

Im letzten Beitrag dieses Themenkreises "Vom Nirwana-Ansatz zum überlap-
penden Konsens: Konzepte der Unternehmensethik im Vergleich" unternimmt 
Margit Osterloh (Universität Zürich) zunächst einen Vergleich der unternehmens-
ethischen Konzeptionen von Steinmann / Löhr, Ulrich und Homann, um daran an-
schließend verschiedene offene Fragen und Ansätze zu ihrer Beantwortung heraus-
zuarbeiten. Hinsichtlich der Normenbegründung geht sie von einem Primat der 
(kognitivistischen) Ethik über die Ökonomik aus, während sie im Hinblick auf die 
Normenumsetzung dokumentiert, daß sowohl der "ideale Diskurs" bei Peter Ulrich 
wie die "ideale Rahmenordnung" bei Karl Homann im Grunde Nirwana-Positionen 
darstellen, die eher zu argumentativen Verschiebungen der Problemlage als zu ei-
ner zureichenden Erfassung realer Probleme führen. Deshalb sei "neben der nor-
mativen Grundlage auch ein empirisches Fundament jenseits von Nirwana-Positio-
nen jeden Zuschnitts" nötig. Anband ihrer Ausführungen zu intrinsischer und ex-
trinsischer Motivation, zu ethischen Branchenstandards, zur betriebswirtschaftli-
chen Innovationsforschung und zum Verhältnis von. Unternehmens- und 
Konsumentenethik sieht Margit Osterloh dieses Fundament vor allem in der realen 
Existenz einer faktischen Bürgermoral im Sinne eines überlappenden Konsenses 
und gelangt damit zu einer ganz ähnlichen Überlegung, wie sie einleitend bereits 
Hans-Balz Peter mit seinem Verweis auf einen überlieferten "Normenfundus" skiz-
ziert hatte. 

Der abschließende Beitrag von Michael Schramm (Universität Würzburg) wid-
met sich der Frage, ob Gary S. Beckers ökonomischer Ansatz ein Taschenspiele-
rtrick sei. In seinen "Sozialethischen Überlegungen zum ,ökonomischen Imperia-
lismus'" charakterisiert der Autor zunächst den "economic approach" bei Gary S. 
Becker und setzt sich mit den verschiedenen Kritiktypen an Gary S. Beckers öko-
nomischer Perspektive auseinander. Schramm weist alle von ihm referierten Ein-
wände gegen diesen Ansatz zurück und hält insbesondere die häufig vorgetragene 
Kritik am verkürzten "Menschenbild" des ,,homo oeconomicus" für ein Mißver-
ständnis, da dieses Modellkonstrukt keine empirisch-anthropologische Aussage 
sei, sondern eine methodisch notwendige Annahme, die ihrerseits keiner besonde-
ren Begründung bedürfe. Da sich nach dem Ansatz von Gary S. Becker individuel-
les Verhalten über Änderungen der Restriktionen (nicht etwa der Präferenzen) be-
einflussen läßt, ist Schramm zufolge das methodische Instrumentarium dieses An-
satzes für die Theoriestrategie einer modemen Sozialethik von fundamentaler Be-
deutung, denn unter den Bedingungen systemischer Funktionszusammenhänge 
müssen moralische Gehalte funktional (ökonomisch) rekonstruiert werden, um ihre 
konkreten Realisierungschancen nicht zu verspielen. Die christliche Sozialethik 
versteht er im Sinne von Gary S. Becker als "Moralkapital" der modemen Gesell-
schaft, die in einen interdisziplinären Dialog mit der modemen Ökonomik als "Si-
tuationsanalyse" einzutreten habe. Es stellt sich hierbei allerdings die Frage, ob 
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10 Vorwort 

diese Sicht christlicher Sozialethik nicht etwa im Hinblick darauf verkürzt ist, daß 
auch moralische Gesinnungen von Menschen zur internen Restriktion von Akteu-
ren werden können, so daß der Verzicht auf ein "Menschenbild" und die scharfe 
Trennung von Präferenzen und Restriktionen in der sozialen Realität wohl doch 
nicht durchgängig durchzuhalten sein werden. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes umfassen ein weites Spektrum an Frage-
stellungen mit den Schwerpunkten Unternehmensethik, Verteilungsprobleme und 
methodische Grundsatzüberlegungen. Sie liefern so erneut einen anschaulichen 
Eindruck davon, daß entgegen manch kritischer Vermutung in jüngster Zeit ethi-
sche Fragen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren unvermindert sowohl 
in der wirtschaftlichen Praxis wie in der ökonomischen Theoriebildung an Bedeu-
tung und an Interesse gewonnen haben. 1 Darüber hinaus wird deutlich, daß der zu-
nächst nicht einfache Dialog zwischen "Volkswirten", "Betriebswirten", "Theolo-
gen" und "Philosophen" zunehmend offener und fruchtbarer wird. Die hier publi-
zierten Beiträge nehmen auch Anregungen und Ergebnisse aus den Erörterungen 
des Ausschusses auf, und sie vermitteln einen Einblick in typische Schwerpunkte 
der gegenwärtigen vielfältigen Bemühungen im Beziehungsfeld von "Wirtschafts-
wissenschaften und Ethik". Wir hoffen, daß sie darüber hinaus auch Anregungen 
für weitere Forschungen auf diesem Gebiet geben. 

1 In diesem Zeitraum hat zunächst der temporäre, seit 1989 ständige Ausschuß "Wirt-
schaftswissenschaften und Ethik" im "Verein für Socialpolitik" seine Arbeit in bisher sechs 
Bänden dokumentiert: 

Enderle, Georges (Hrsg.): Ethik und Wirtschaftswissenschaft. Schriften des Vereins für So-
cialpolitik N.F. Bd. 147, Berlin 1985; 

Hesse, Helmut (Hrsg.): Wirtschaftswissenschaft und Ethik. Schriften des Vereins für So-
cialpolitik N.F. Bd. 171, Berlin 1988,2. Auf!. 1989; 

Homann, Karl (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Wirtschaftsethik. Schriften des Vereins für 
Socialpolitik N.F. Bd. 211, Berlin 1992; 

Homann, Karl (Hrsg.): Wirtschaftsethische Perspektiven des Drogenproblems. Schriften 
des Vereins für Socialpolitik N.F. Bd. 217, Berlin 1992; 

Homann, Karl (Hrsg.): Wirtschaftsethische Perspektiven I: Theorie, Ordnungsfragen, Inter-
nationale Institutionen. Schriften des Vereins für Socialpolitik N.F. 228/1, Berlin 1994. 

Nutzinger, Hans G. (Hrsg.): Wirtschaftsethische Perspektiven 11: Unternehmen und Orga-
nisationen, Philosophische Begründungen, Individuelle und kollektive Rationalität. Schriften 
des Vereins für Socialpolitik N.F. 2281II, Berlin 1994. 
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Auf der Suche nach Kriterien für die Wirtschaftsethik 

Von Hans-Balz Peter, Bem* 

1. Einleitung 

Genauso zurückhaltend wie der Titel lautet, ist der Beitrag gedacht: suchend 
und nicht lehrend!. Denn vielleicht ist das Anliegen, das ich mit diesem Beitrag 
verfolge, "unmöglich" - vielleicht "gibt es" keine Kriterien für wirtschaftsethische 
Urteilsfindung - ja vielleicht, und das müßte für einen Wirtschaftsethiker schmerz-
lich sein, "gibt es" die Möglichkeit der Wirtschaftsethik gar nicht2• Das Anliegen 
ist entstanden aus eigenen Erfahrungen der letzten Jahre: Immer breiter wird Wirt-
schaftsethik anerkannt, immer umfangreicher ist die Produktion - aber immer we-
niger kriteriale oder nonnative Aussagen sind in diesen Schriften zu finden. Immer 
weniger "materiale", immer mehr methodische oder "fonnale" Ethik scheint be-
trieben zu werden - mit der Gefahr, daß sie mehr für die Community der Ethiker 
betrieben und daß mehr für diese geschrieben wird als zur Bewältigung konkreter 
ethischer Probleme der wirtschaftspolitischen oder unternehmungspolitischen Pra-
xis. Nicht als Anklage möchte ich diese Bemerkung verstanden wissen, nicht als 
Kritik an einzelnen Autoren; ich meine vielmehr - und möchte dies in diesem Rah-
men wenigstens exemplarisch aufzeigen -, daß ein gewisser Mangel an konstruk-
tivem Umgang mit der nonnativen Seite der (Wirtschafts-)Ethik, eine Scheu vor 
kriterialer Fragestellung, die meisten Autoren betrifft, ich will mich davon keines-
wegs ausnehmen. Meine Frage ist: Kann man diese "nonnative Abstinenz" über-
winden, ohne in eine neue hierarchische Dominanz-Ethik zu verfallen, die ich kei-

* Für kritische Hinweise und Kommentare anläßlich der Diskussion über eine frühere Fas-
sung an der Tagung des Ausschusses Wirtschaftswissenschaft und Ethik in Bern danke ich 
meiner Kollegin, meinen Kollegen herzlich. 

1 Vielleicht sollte der Status der Ethik ohnehin suchend, ,forschend' sein statt ,dozierend', 
wie dies Kant einmal für die Philosophie formulierte; s. seine Nachricht von der Einrichtung 
seiner Vorlesungen ... (1765), in Kant 1983, 2, 909. 

2 Ich würde nicht soweit gehen wie Hutter 1994, 32 mit seiner Antwort auf die Frage, ob 
Wirtschaft Ethik überhaupt brauche: Diese "ähnelt. .. der Frage, ob eine Ameise sechs Beine 
oder ob eine Sonate drei Sätze braucht - sie hat sie eben". Ob Wirtschaftsethik als ethische 
Betrachtung des wirtschaftlichen Handeins möglich sei, ist nicht das Problem, wie Herms 
1988, 134 herausstellt, sondern ob sie unmöglich oder notwendig sei. Insoweit sich Wirtschaft 
aus menschlichem Handeln - unmittelbar oder mittelbar in Institutionen verkörpert - konsti-
tuiert, halte ich die Zuordnung ethischer Reflexion in der Tat für notwendig. 
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14 Hans-Balz Peter 

nesfalls für erstrebenswert halte; läßt sich eine Ethik entfalten, die, ohne dogma-
tisch zu sein, dennoch Verbindlichkeit hervorzubringen imstande ist, d. h. Zustim-
mung zu Sätzen als Regeln des Handeins erreichen kann; Regeln, die - um es wie-
der mit Kant zu sagen - unmittelbar einem nicht weiter zergliederbaren morali-
schen Zweck dienen, also nicht bloß ein Mittel, mithin bedingt sind durch einen 
anderen Zweck (z. B. Interessen)3? 

2. Der Weg der zeitgenössischen Wirtschaftsethik 
in die normative Enthaltsamkeit 

Zur Motivierung meines Anliegens sei mir ein persönlicher Blick zurück in 
,meine' Anfänge der Wirtschaftsethik gestattet. Vor rund 30 1 ahren begann ich, 
mich damit kritisch auseinanderzusetzen, einerseits als Studierender mit Fragen 
von der Ökonomie her an die - damals in sozio-politischen Fragen trotz "Barmen" 
und des Traumas des Faschismus - weitgehend inaktive Kirche4. Anderseits be-
kam ich kurz darauf praktischen und konstruktiven Kontakt zum Neubeginn der 
(evangelischen) Wirtschaftsethik als Mitarbeiter von Ärthur Rich, Gründer des er-
sten deutschsprachigen Instituts für Sozialethik an der Universität Zürich. Rich ent-
faltete ab 1964 (Rich 1964) seinen wirtschaftsethischen Ansatz als Sozialethik, d. h. 
als theologisch verortete ethische Theorie, die systematisch über das private Han-
deln hinaus die sittliche Verantwortung für institutionen- und strukturbezogenes 
Handeln zum Hauptthema macht. Die Summa seines ethischen Schaffens hat der 
interdisziplinär wirkende, 1992 verstorbene Theologe im grundlegenden Werk 
"Wirtschaftsethik" (1. Aufl. 1984) vorgelegt5. 

Damals kam den theologischen Ansätzen der Wirtschafts- und Sozialethik noch 
gewissermaßen eine Monopolstellung zu, nicht freiwillig oder angestrebt, sondern 
unfreiwillig: Noch gab es kaum ein anderes ethisches Interesse an der Wirtschaft. 
Sowohl die Philosophie wie die Wirtschaftswissenschaft waren entweder desinter-
essiert oder sperrig. Dennoch ging es der theologisch verankerten Wirtschaftsethik 
nicht mehr, wie dies vielleicht einer Ethik noch aus der ersten lahrhunderthälfte 
nachgesagt werden kann6, um "Beherrschung" der Wirtschaft durch Ethik ("ethi-

3 Vgl. Kant 1983/1774, Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürli-
chen Theologie und der Moral, in Kant 1983,2, bes. 770ff. 

4 Peter 1965; zur Kirchengeschichte vgl. etwa HeidenbroklPrzybylskilSegbers (Hg.) 
1991. "Barmen" steht für die "Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der DEK" von 
1934 in Barmen, mit der die Bekennende Kirche gegründet, in 6 bekennenden Thesen die Irr-
lehre der Deutschen Christen (Reichskirche) zurückgewiesen und eine Unmittelbarkeit des 
christlichen Gehorsams unter dem Wort Gottes bezeugt wird; vgl. Wolf 1970. 

5 Rich 1991; Rich 1990; vgl. Peter 1990; Peter 1993a. Zur Entwicklung seiner Sozialethik 
s. Rich 1993. 

6 Wünsch 1927; Stübinger 1994. 
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scher Imperialismus") bzw. der Ethik durch Theologie - im Gegenteil. Der Ansatz 
von Rich ist für mich ein besonders sorgfaltiger Versuch, die beiden "Dimensio-
nen" des Wirtschaftens, nämlich die funktional-ökonomische Dimension - der al-
lerdings auch kein Anspruch eines "ökonomischen Imperialismus" zukommt 7 - als 
das Faktische mit der ethischen Perspektive bzw. dem Normativen, also mit be-
gründeten Geltungsansprüchen, in eine konstruktive Beziehung zu setzen. 

Jede kritische Ethik - d. h. jede mit dem Erreichten, weil das Vollkommene noch 
voraus ist, unzufriedene und von Hoffnung angetriebene Ethik - wird ihre Vorbe-
halte gegen das Ökonomische und die Ökonomie ebensowenig aufgeben können 
wie die Ökonomie ihre um Werturteilsfreiheit bemühte Methodik: Gerade weil 
sich die Ökonomie mit den "Fakten" des Ökonomischen - und in Absicht wie 
Rechtfertigung ausschließlich mit dem Faktischen - befaßt, wird sie von der Ethik 
für reduktionistisch gehalten werden müssen, für partial im Verhältnis zum An-
spruch, ein "Studium der Menschheit in ihren alltäglichen Lebensformen" zu sein, 
"von den Menschen, wie sie leben, sich bewegen und denken"s. Deshalb schwebt 
mir nach wie vor als Aufgabe der Wirtschaftsethik vor, eine vernunftmäßig kom-
munizierbare (argumentierbare) Grundlegung und Entfaltung von normativen Ge-
sichtspunkten zu finden, welche in der Ökonomie - d. h. in der Wirtschaft als Le-
bensbereich zunächst, aber in der Folge "integrativ" oder in "dialektischer Span-
nung" auch in der Ökonomie als ,moralischer WissenschafC 9 von dieser selbst -
Geltung beanspruchen kann und von den Akteuren zu berücksichtigen ist. 

Mit dem Ausdruck ,Grundlegung und Entfaltung' will ich die Begriffe ,Begrün-
dung' oder gar ,Letztbegründung' für eine Wirtschaftsethik bewußt vermeiden und 
damit dem - m.E. unergiebigen, den Kern der Auseinandersetzung nicht treffenden 
- Streit um Kognitivismus und Non-Kognitivismus ausweichen. Ich halte diese 
Auseinandersetzung für eine denkerische Sackgasse, weil auch die kognitivistische 
Position - ebenso die diskursethische von Apel 1990b - ,zuletzt' bei extrem ab-
strakten allgemeinen (Letzt-)Prinzipien ankommen muß, die zwar absolut konkre-
tisierungsbedürftig sind, um normative Kraft zu entfalten, also eigentlich erst in 
der Konkretisierung zu handlungsleitenden Normen (Regeln) werden könnten, aus 

7 Von ,ökonomischem Imperialismus' spricht als einer der ersten der - Ökonom - Bou/-
ding 1973 in seiner Präsidialansprache vor der American Economic Association (1968). Ob 
der Vorwurf des Imperialismus heute berechtigter ist, nachdem sich ein bedeutender Strang 
der - allerdings entsprechend weit definierten - Ökonomie unter der Führung von G.S. 
Becker 1993 als allgemeine Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens etabliert, darüber 
kann gestritten werden; vgl. etwa Nutzinger 1994b, der zwei Arten des Imperialismus unter-
scheidet, und Nutzinger 1995 sowie insbesondere Schramm 1996 (in diesem Band). 

8 Marshall1964, I, i, 1, dt. zitiert bei Phe/ps 1973, 31. 
9 Bou/ding 1973, abgedr. Bou/ding 1981, 66 ff., und zwar moralisch erstens, weil sie sich 

nie von der (vorherrschenden, gedachten, postulierten) Moral einer Gruppe, deren wirtschaft-
liches Verhalten untersucht werden soll, abheben kann, und zweitens als Wissenschaft, deren 
Erkenntnis auf Erklärung von Gesetzmäßigkeiten zum Ziele ihrer Beherrschung, letztlich der 
Verbesserung des Loses der Menschen ausgerichtet ist - man könnte insofern sagen: dem 
klassischen Programm der Aufklärung folgt. 
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denen aber dennoch keine Nonnen logisch abgeleitet werden können. Denn die 
konkrete Nonn ist nicht zu gewinnen ohne Hinzutun nicht nur von faktischem Wis-
sen, sondern auch von ethischer Reflexion und sittlicher Entscheidung. Die nonna-
tiv-regulative Kraft solcher Prinzipien ist - jenseits der argumentativ verhandelba-
ren oder evident einsichtigen Nonnen - mithin äußerst schwach, so daß durch die 
Behauptung der kognitivistischen Position für die ethische (sittliche) Praxis nicht 
mehr gewonnen scheint als die fonnale Geschlossenheit des ethischen Systems. 

Wenn anderseits der Non-Kognitivismus als Position behauptet wird, so liegt in 
dieser Behauptung wieder ein System vor, das über seine Begründbarkeit hinaus-
reicht. Denn wenn wir zwar ,zuletzt' nicht wissen und begründen können (wenn es 
doch hinter dem letzten keinen weiteren Grund mehr geben darf), können wir doch 
eine ganze Menge über Werte und Nonnen, über deren Logik und Relationen wis-
sen. Die Menschen urteilen nicht nur dauernd moralisch, und zwar im zwischen-
menschlichen Bereich ebenso wie im institutionellen 10. Menschen haben zu allen 
Zeiten um ,Moral' gewußt, und zwar auf dem Hintergrund einer individuellen und 
gesellschaftlichen ,Selbstverständlichkeit', auch wenn diese faktisch anerkannte 
Geltung von Nonnen nie alle Glieder der Gesellschaft urnfaßte. Die Moralität wird 
gerade durch diesen Umstand und die dadurch evozierte Auseinandersetzung be-
legt und wurde durch sie gelebt. Auch auf - wissenschaftlich - schwankendem 
"Letztgrund" können somit recht stabil, mittels der erprobten ethischen, moralphi-
losophischen Bausteine, verläßliche, intersubjektiv nachvollziehbare und - bei an-
erkanntem Motiv - also auch hinreichend begründbare ethische Urteile ,aufgebaut' 
werden. Es gibt mithin nicht (nur) zwei distinkte Stränge ethischen Denkens, den 
kognitivistischen, der notwendig irgendwie metaphysisch verankert sein muß und 
in einer deontologischen Fixierung mündet, und den nonkognitivistischen, der als 
solcher nie eine verläßlichere Basis (Begründung) kennen kann als jene, die sich 
aus den von der nonngebenden Person produzierten Interessen ergibt. Wenn Ethik 
nicht als Ausdruck statischer Prinzipien und Begriffe verstanden wird, sondern als 
fundamentale ethische Reflexion und Urteilsbildung und damit als menschliche 
Dynamik sittlicher Orientierung, dann kann die Anforderung an eine nur statisch 
beschreibbare Letztbegründung in einer ,höchsten Nonn' (principium, erster 
Grund) aufgegeben werden, und zwar ohne Verlust für ein durchaus ,kognitives', 
diskursiv kontrollierbarem Denken und Wissen verpflichtetes Vorhaben 11, das der 
Erwägung der nonnativen Konkretion Richtung gibt. Bei ihrer Abklärung des Zu-
sammenhangs von wirtschaftlichem und moralischem Handeln kommt die Basler 
Philosophin Pieper 1990, 96f. zu einem ähnlichen Schluß: "Wir können heute we-
der davon ausgehen, daß es - wie noch im Polisverband - ein staatlich vorgegebe-
nes, von jedennann fraglos anerkanntes Gut gibt, noch können wir vor den Folgen 
eines unbeschränkten Liberalismus die Augen verschließen. Wir können aber auch 
nicht die alte Vorstellung des Guten durch eine neue ersetzen .... Was wir tun kön-

10 Nebst vielen: Tugendhat 1994,11. 
11 Im Sinne eines reflektierten und entschieden gewollten Ziels bzw. einer Norm. 
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nen ... ist dies: unter dem unbedingten Anspruch des Prinzips Freiheit im Sinne 
von sittlicher Autonomie den Liberalismus auf die Vorstellung eines Guten ver-
pflichten, das nicht schon ein für allemal vorhanden ist, sondern je und je kommu-
nikativ erzeugt werden muß .... Es bedarf also immer wieder von neuem der argu-
mentativen Verständigung über Ziele, die als gute Ziele gelten dürfen." 

Je mehr ich mich in den vergangenen Jahren mit Theorie und Praxis - also in 
der diskursiven Entwicklung - von wirtschaftsethischen Urteilsmodellen befaßt 
habe, desto unsicherer wurde gerade das normative Feld. Kontestiert wird nun die 
Möglichkeit einer normativen Wirtschaftsethik nicht allein von arrogant-agnosti-
sehen Ökonomen 12, sondern faktisch auch von Wirtschaftswissenschaftern, die 
selbst durch Publikationen im Gebiet der Wirtschaftsethik engagiert sind. Ein er-
ster Niederschlag dieses Habitus findet sich im Resultat der intensiven Diskussio-
nen der (damals) "Temporären Arbeitsgruppe Wirtschaftswissenschaft und Ethik" 
im Verein für Socialpolitik13 . 

In der Tat: Fähigkeit oder Mut und Bereitschaft zu "materialen" Normen schei-
nen abhanden gekommen zu sein - sie sind einer Hemmung oder Scham 14 vor nor-
mativer Festlegung gewichen, die einerseits die Autoren ehrt, weil sie damit Ab-
stand nehmen von einem vormodernen, autoritär moralisierenden Wissenschaftsha-
bitus. Anderseits wird damit das Feld der ethischen Fragen gerade von einer Men-
schengruppe, die kraft ihrer wissenschaftlichen Kenntnis und Erfahrung 
Wesentliches in den Ethik-Diskurs einzubringen hätte, nicht besetzt, brach gelas-
sen. Die Zurückhaltung weist sich in der Konsequenz als sittliche Indifferenz aus, 
die postmoderner Beliebigkeit das Feld räumt. Die Begründungsmöglichkeit und 
damit die inhaltliche Vertretungsmöglichkeit von Normen scheinen abhanden ge-
kommen. Sich also nach Verabschiedung einer ,integrierten' Gesellschaft und nach 
der Ausdifferenzierung der sich in abschließend selbstregelnde Subsysteme auflö-
senden Gesellschaft noch mit der Suche nach Kriterien zu befassen, muß den Arg-
wohn auslösen, hier wolle die Metaphysik wiederhergestellt werden, damit jemand 

12 Etwa in indifferenter Nachfolge von F.v. Hayek, aber auch in einfachem Nachvollzug 
der Systemtheorie Luhmanns (z. B. Luhmann 1989); vgl. dazu Meran 1991, 22f.. 

13 Hesse (Hg.) 1988, darin vor allem den kollektiven Versuch einer Systematik und Orts-
bestimmung von "Wirtschaftswissenschaft und Ethik" Homannl Hesse I Böckle et al. 1988, 
9-33. 

14 Scham wäre nicht schlecht; denn sie ist - neben dem Recht (Rechtsgefühl) - die wich-
tigste moralische Ressource, deren die Menschen, gemäß dem von Protagoras im gleichnami-
gen Dialog Platons berichteten Mythos, notwendig bedürfen; weil sie ihnen aber mangelt 
und weil daher ein bürgerliches (politisches) Zusammenleben nicht gelingen will, schickt 
Zeus in höchster Not den Hermes, "Scham und Recht zu bringen, damit diese der Städte Ord-
nungen und Bande würden" (Platon, Protagoras, in: Platon 1990, 1,83-217, bes. Ziff. 322c). 
- Scham ist auch die erste Folge des Erkennens von Gut und Böse, wie es in der zweiten 
Schöpfungsgeschichte von 1. Mose 2 berichtet wird. In beiden sinnhaft analogen Texten ist 
die Scham, durchaus unterschieden von (gutem) Willen und individuellen Interessen, gewis-
sermaßen psychische Grundlage von Sittlichkeit (bzw. diese selbst). 

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228mI 
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wieder das moralische Sagen habe. Wirtschaftsethik zwischen Scylla und 
Charybdis? Habermas benennt dies "das Dilemma, in das sich heute, unter Bedin-
gungen nachmetaphysischen Denkens, jede Ethik, die allgemeine Gültigkeit be-
ansprucht, verstricken muß. Solange sie nämlich substantielle Aussagen macht, 
bleiben ihre Prämissen dem Entstehungskontext bestimmter historischer oder gar 
persönlicher Selbst- und Weltdeutungen verhaftet; sobald sie hinreichend formal 
sind, besteht ihre Substanz aber nur noch darin, das Verfahren ethischer Selbstver-
ständigungsdiskurse zu erläutern" (Habermas 1994, 87f.). 

In der Wirtschaftsethik scheint man sich deshalb, bei allen Kontroversen, 
die geblieben sind, als Minimum-Basis auf eine manchmal flauschige Art von 
"Diskursethik" geeinigt zu haben, auf eine ,erträgliche Ethik', wie ironisiert wird, 
wo alle eben miteinander reden müssen - um Verbindlichkeit bemüht, versteht 
sich. Dabei spielt selbstverständlich Kommunikation in der Ethik eine hervor-
ragende Rolle, und Kommunikation verträgt nur Offenheit der Argumentation, 
keine Dogmatik. Aber wenn das Unverbindlich-Bleiben die wissenschaftliche 
Kultur der Ethiker ausmacht, wie es die Kultur der Ökonomen ausmachte, als 
die Ethik auszog, Wirtschaftsethik aufzunehmen, dann sind sie nicht jene ernsthaf-
ten Diskurspartner, auf welche die professionellen Ökonomen ebenso angewiesen 
wären wie die Menschen "in the ordinary business of life,,15, Wirtschaftsethik 
ist dann weder Provokation noch Hilfe zur praktischen Gestaltung des Wirtschafts-
lebens. 

Diese Entwicklung der Ethik ist deshalb unbefriedigend, weil sie dadurch im 
Kern ihr Spezifikum verliert und ihre Funktion verfehlt: Ethik hat aber seit alters-
her mehr vermittelt als Systemanalyse und Handlungstheorie. Ist sie jedoch vom 
umfassenden Wissenschaftsanspruch etwa der Ökonomie gebannt, so traut sie sich 
keine "ethische Innovation" mehr zu, im Sinne von Herausforderungen und Zumu-
tungen an "uns", die wirtschaftenden Menschen, als Konsumenten und Produzen-
ten, als Unternehmer, an die Politiker und "die Gesellschaft", "es" besser zu ma-
chen. Der Ethik genügt die Aufgabe nicht, nur zu erklären, wie der ethische Dis-
kurs geführt werden müsse. Dürfen Nicht-Ethiker an das Handwerk oder das Ge-
schäft der Ethiker nicht präzisere Ansprüche stellen als nur "die Ohnmacht des 

15 Nochmals Marshall1964 im englischen Original: ,,Political Economy or Economics is 
a study of mankind in the ordinary business of life" (I, i, §l; ebenso I, ii, §4,12); interessant 
ist, was dieser Mitbegründer der Neoklassik als einer Synthese von Klassik und Grenznutzen-
schule bemerkenswert modern zum Verhältnis von Ökonomie und Ethik anmerkt: Die Funk-
tion der Ökonomie sei, gemäß englischer Tradition, "to collect, arrange and analyse econo-
mic facts, and to apply the knowledge, gained by observation and experience, in detennining 
what are likely to be the ... effects of various groups of causes; and it is held that the Laws 
of Economics are statements of tendencies expressed in the indicative mood, and not ethical 
percepts in the imperative. Economic laws and reasonings in fact are merely a part of the 
material which Conscience and Common-sense have to turn to account in solving practical 
problems, and in laying down mies which may be a guide in life. But ethical forces are 
among those of which the economist has to take account" (Preface to the First Edition, v). 
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Sollens,d6 zu beschreiben? Müßte sie nicht darstellen können, wie Nonnen entste-
hen, wie sie kommunikativ zur Geltung zu bringen sind und wie Verbindlichkeit 
geschaffen werden kann; wie der "Anschluß" an die autonomen Subsysteme der 
Gesellschaft zustande zu bringen sei? Dabei geht es mir nicht darum, daß die Ethik 
wieder in den Stand komme, Nonnen als unverrückbare Geltungsansprüche zu 
deklarieren, ja vorzuschreiben, was man tun soll; aber zu ihrem ,Dienstleistungs-
auftrag' im Konzert der öffentlich finanzierten Wissenschaften wären von ihr 
konstruktive Postulate, Diskursangebote von regulativen Nonnen zu erwarten, 
Vorschläge, woran man sich kriterial halten soll, wenn man sich sittlich orientie-
ren will. 

Wenn ich recht sehe, greift das, was ich zurückhaltend als ,nonnativ-reflexive 
Enthaltsamkeit' bezeichnen möchte - einer Enthaltsamkeit, die ich nicht für iden-
tisch halte mit der wissenschaftlichen Bemühung um Venneidung subjektiver Ur-
teile -, gerade in jenem Bereich der Wirtschaftsethik um sich, wo - an sich einer 
methodischen Anforderung von Wirtschaftsethik entsprechend - eine gesprächs-
weise Kooperation von philosophischen, sozialwissenschaftlichen und theologi-
schen Ethikern mit Ökonomen stattfindet. Und zwar beobachte ich diese Abstinenz 
weit stärker bei Volkswirtschaftlern als im Diskurs mit Betriebswirtschaftlern; letz-
tere können meiner Erfahrung nach in wesentlich unverkrampfterer Weise von ih-
rer - auch theoretisch verorteten - Erfahrung ausgehen, daß stets in lebensprakti-
schen Urteilen und Entscheidungen neben ,technisch' -rationalen Momenten auch 
andere, nicht zuletzt moralische, im Spiel sind, und daß es deshalb wichtig wäre, 
auch diese ethische Dimension systematisch zu reflektieren. Die Regelerfahrung 
im Diskurs mit Vertretern der Volkswirtschaftslehre - einstmals die ,philosophi-
sche' Disziplin der Ökonomie, universitär noch lange mit der Moralphilosophie 
verbunden - ist eher die Exklusion der Ethik aus den Denk- und Interaktionsmög-
lichkeiten der Wirtschaftswissenschaft. In der interdisziplinären Zuwendung zu 
ethischen Fragen, die nicht nur sympathisch, sondern dem Gegenstand der Ethik 
angemessen ist, etwa im Ausschuß Wirtschaftswissenschaft und Ethik, begegnet 
mir gleichzeitig ein Zurückweichen vor der normativen Fragestellung, wobei ein 
dreifacher Versuch der Legitimation der nonnativen Abstinenz wirksam wird: Der 
erste Legitimationsversuch hebt darauf ab, zu zeigen, daß Ethik eigentlich keine 
neue Frage darstellt und daß sich folglich für die Mikroökonomik kein Bedarf für 
eine neue Verhaltensgleichung ergibt über das hinaus, was Ökonomie (und ihr 
Menschenbild) schon je geleistet hat17• Der zweite Versuch unterscheidet sich vom 
ersten nur dadurch, daß er nicht behauptet, das ethisch motivierte Verhalten sei 
schon immer mit berücksichtigt worden, sondern: wir können es leicht in unser 

16 Bahermas 1994, 79, wonach die Frage nach der Ohnmacht des Sollens schon Begel 
motiviert habe, die ökonomischen Klassiker zu studieren, "um sich der Verfassung der mo-
dernen bürgerlichen Gesellschaft als eines Momentes der Wirklichkeit der sittlichen Idee zu 
vergewissern". 

17 Beispielsweise lese ich so die mikroökonomisch spannende Arbeit von Buchholz 1994. 

2* 
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Modell einbauen - es ist nichts Neues und Fremdes l8 . Diese zwei Versuche können 
beide als ökonomisch-szientistisch markiert werden, sie treten auch in Kombinati-
on auf und lassen sich folglich nicht scharf trennen. Schließlich wird drittens der 
Wirtschaftsethik mit normativem Ansatz die paradigmatische Feststellung entge-
gengehalten, es sei radikal falsch, von einem - "vermeintlichen oder tatsächlichen 
- Gegensatz von Moral und Wirtschaft, von Ethik und Ökonomie" auszugehen 
(Homann/ Blome-Drees 1992, 10); als ob es sich dabei zwingend nur um einen (lo-
gischen) Widerspruch, einen perfekten "Konflikt" zwischen den Handlungsanfor-
derungen "Moral" und "Rentabilität" handeln könnte. Einen paradigmatischen An-
satz dieser Prägung vertritt explizit Homann in einer Reihe von Schriften. Der 
Konflikt sei exemplarisch - und nicht um der Kritik an diesem Ansatz willen - am 
Homannschen Konzept diskutiert. 

3. Zur ,modernen' Wirtschaftsethik von Homann 

Im Rahmen der Konzeption von Wirtschaftsethik von Karl Homann konzentrie-
re ich mich im folgenden auf die mit Blome-Drees zusammen herausgegebene Ein-
führung in die "Wirtschafts- und Unternehmensethik" 19. Die Möglichkeit eines 
Spannungsfeldes zwischen Ist und Soll - einer Spannung variabler Intensität, wo-
bei sowohl Parallelitäten ("Moral zahlt sich aus") als auch Gegenläufigkeiten 
("Moral hat ihren Preis") vorkommen können, weil normative Vorstellungen und 
positive Sachverhalte tatsächlich "gleichursprünglich" sein können - wird hier ei-
gentlich grundlos verneint. Ansätze, die einen ethischen Brückenschlag dennoch 
für möglich und geboten halten (außer der eigene, wie wir sehen werden), ziehen 
Spott auf sich. Auch wissenschaftliche Arbeiten würden "von zwei gleichursprüng-
lichen, selbständigen, nicht aufeinander reduzierbaren Handlungsanforderungen,,20 
ausgehen, wird bemängelt. Solche - offenbar zwangsläufig als gegensätzlich vor-

18 Dies der Tenor, den ich z. B. aus Amold 1994 oder Amold 1996 (in diesem Band) ent-
nehme. 

19 Homann/Blome-Drees 1992; die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf diese 
Schrift. Ich konzentriere mich auf diese Publikation und darin auf die allgemeinen und grund-
legenden Kapitel, obgleich Homann (mit verschiedenen Autoren) seine Position in den ver-
gangenen Jahren in einzelnen Bezügen entwickelt hat, weil die "Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik" zu einem Lehrbuch geworden ist und für eine Klasse von Argumentationen für 
repräsentativ gehalten werden kann. 

20 Schon an dieser Stelle wird also ökonomische Rationalität, im konkreten Kontext (10) 
als "Rentabilität", zur (normativen) Handlungsanforderung, womit die Ökonomie, die sich 
stets als ausschließlich positiv ausweist, flugs und vor jeder Begründung eine normative Wen-
de erfährt: Nicht nur verhalten sich Menschen in der Regel ,ökonomisch' (i.S. der erwähnten 
"tendencies" von Marshall 1964, v, die aber "not ethical percepts in the imperative" seien; 
vgl. ausführlich I, Chapt. 111), bei Homann müssen sie sich vielmehr so verhalten aus morali-
scher Verpflichtung: Aus Sein wird Sollen. - Daß sich Menschen häufig auch faktisch nicht 
,ökonomisch' verhalten, zeigen auf experimentellem Weg etwa Bohnet / Frey 1995 und Frey 
1994. 
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ausgesetzte - Handlungsanforderungen müßten dann "irgendwie miteinander in 
Ausgleich" gebracht werden, wobei auf Rich angespielt wird - allerdings ohne sich 
und dem Leser Rechenschaft darüber zu geben, daß gerade dort die methodische 
Vermittlung des ,,Menschengerechten" als Summe der normativen Ansprüche mit 
dem "Sachgemäßen" als Gesamtheit der faktischen Wirklichkeit systematisch erar-
beitet wird und daß eben nicht eine singuläre, kasuistische "Handlungsanforde-
rung", sondern eine intermediäre Ebene relativer regulativer ethischer Maximen er-
reicht werden soll. Oder es würde, so die Kritik an einer dialektischen Perzeption 
von Sollen und Sein, die vermutlich auf die kirchlich(-katholische) Wirtschafts-
ethik zielt, "in aller Regel der Moral ... der Vorrang gegenüber der anderen" An-
forderung, der Rentabilität, gegeben21 . 

Diesen Ansätzen wird nun von Homann/Bome-Drees gewissermaßen Luhmann 
entgegengehalten: Das "Verhältnis von Moral und Wirtschaft bzw. Ethik und Öko-
nomie" sei "vielmehr" Ergebnis eines historischen Prozesses der Herausbildung 
moderner Gesellschaften, bei der nun verschiedenste (z. B. ökonomische, wissen-
schaftliche und moralische) Gesichtspunkte nicht mehr "unauflöslich ineinander 
verwoben" sind. In der grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklung hat sich die 
"Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme" nach funktionalen Erfor-
dernissen ergeben, in deren Zug sich - Habermas spricht analog vom nachmetha-
physischen Zeitalter - das autonome Subsystem der Wirtschaft gebildet habe. Die 
Einheit der Gesellschaft scheint ein für allemal verloren. Gesteuert wird dieses au-
topoietische System von der eigenen Rationalität. "Gesellschaftlicher Wohlstand 
beruht damit auf der Abkoppelung der ,ökonomischen' Rationalität von einer um-
fassenderen Rationalität" (13). 

Ist das nun der Tod der Moral in der Ethik - analog zur Rede vom Tod Gottes, 
die in der Theologie Gegenstand von Diskursen war und ist? Immerhin gibt es 
noch den Diskurs etsi deus non daretur -, und vielleicht läßt sich unter dieser Be-
dingung auch normative Ethik weiterdenken. Immerhin sind auch bei Luhmann die 
Subsysteme nicht beziehungslos (auch wenn hier Spott gegenüber Religion und 
Moral, wenn sie "vorschnell ... auf ,Ethik' umschaltet und in den Ruf nach ,gesell-
schaftlicher Verantwortung der Wirtschaft' einstimmt", nicht fehlt; s. z. B. Luh-
mann 1989, 84 f.). Im binär codierten (also nur "Wahrheit bzw. Unwahrheit und 
nichts weiter" feststellenden) Funktionssystem der Wirtschaft als gesellschaftli-
chem Subsystem sind ethische ,,zusatzannahmen" zwar überflüssig - das System 
ist autopoietisch hinreichend selbst bestimmt. Aber es bleibt die Beziehung zu an-
deren Systemen, wobei mit der Andersartigkeit ihrer Codierung gerechnet werden 
muß, so daß nicht die Irrelevanz der Normen und Werte dieser anderen Systeme 
behauptet werden kann. Es bleibt also Unsicherheit und damit Offenheit; und es 
bleibt die Beziehungsdifferenz Subsystem-Umwelt. 

21 Ebd. 11; hingewiesen wird u.a. auf P. Ulrichs Forderung nach einer Transformation der 
ökonomischen in eine kommunikative Vernunft (Ulrich 1993). 
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In der Folge der "Ausdifferenzierung der Gesellschaft" will sich ein namhafter 
Strom "zeitgenössischer" oder "modemer,,22 Wirtschaftsethik primär als Methode 
verstehen. Wohl hat sich Wirtschaftsethik theoretisch auch mit Normen (bzw. Wer-
ten und Regulativen)23 zu befassen; aber sie will keinesfalls normativ Dinge "vor-
schreiben", also material präskriptiv sein. Alle sind sich einig: Die Restaurierung 
einer Dominanz-Ethik, bei der die einen - in der Regel die Ethiker oder ethische 
Instanzen - genau wissen, was andere zu tun haben, und die womöglich in einer 
gesellschaftlich anerkannten Position sind, die ihnen gestattet, ihre normativen An-
sichten durchzusetzen - eine solche Ethik will offensichtlich niemand mehr, unab-
hängig davon, ob sie wissenschaftstheoretisch möglich oder unmöglich ist. 

Erstaunlich ist indessen, daß trotz dieser normativ zurückhaltenden Konzeption 
in manchen Ansätzen der Wirtschaftsethiken sittliche Normen dennoch unvermit-
telt ,da' sind, als ob sie gewissermaßen von Himmel fallen würden. Ich greife wie-
der auf das Beispiel Homannl Blome-Drees zurück. Zunächst referieren sie einfüh-
rend und gegenüber manchen anderen Positionen summarisch kritisch das Verhält-
nis von Ökonomik/Moral und Ökonomie/Ethik auf dem Hintergrund der Ausdif-
ferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme bzw. der "Abkoppelung" der 
Wirtschaft bzw. der" ,ökonomischen' Rationalität" von einer "umfassenden Ratio-
nalität" (13). Sodann stellen sie "umso dringlicher ... die Frage, wo denn die Mo-
ral in der modemen, d. h. autonom gewordenen Wirtschaft geblieben ist und wie 
die einzelnen ... den ... moralischen Forderungen gerecht werden können". Den-
noch wird die Aufgabe der Wirtschaftsethik als normative bestimmt; sie "befaßt 
sich mit der Frage, welche moralischen Normen und Ideale '" zur Geltung ge-
bracht werden können" (14, ebenso 15). Von wem zur Geltung gebracht? Darauf 
findet sich keine Antwort; der Homannschen Ethik fehlt gewissermaßen das sittli-
che Subjet, fähig, seine unmittelbaren Interessen zu transzendieren24. Zur Frage: 
"welche Normen?", also nach der Normbegründung, wird ausgeführt: "Eine um-
fassende Begründung einzelner [sic!] Normen würde jedoch zum einen den Rah-
men des Buches sprengen und zum anderen beim gegenwärtigen Stand des wirt-

22 Vgl. insbesondere Homannl Pies 1994 Hauptartikel "Wirtschaftsethik in der Moderne" 
und die zahlreichen Kritikbeiträge (ebd. 13-93), sowie die Replik (94-108). 

23 Nonn sei hier als der umfassende und unspezifische Ausdruck für "das Nonnative" ge-
setzt. 

24 In Homanns Ethik-Konzept kann ich ein verantwortliches Subjekt, einen ,Träger' von 
Moral in der Wirtschaftsethik-Konzeption nicht ausmachen, weder auf der Ebene der Perso-
nen-Handlungen - wo Homannn den Menschen in den von ihm als ,nonnal' dargestellten Ge-
fangenendilemma-Situationen keinen sittlichen Widerstand und keine autonome Kooperati-
onsbereitschaft zumutet - noch im Bezug auf den "systematischen Ort" der Ethik, auf den 
Homann so viel Bedeutung legt: im Bezug auf die Rahmenordnung. Wenn die Menschen 
über ihre Interessen hinaus in ihrem unmittelbaren Handlungsfeld nicht zu Moral fähig gehal-
ten werden - bzw. falls sie in ihren "Spielzügen" dennoch moralisch handeln möchten, dies 
für irrational gehalten werden müßte -, wer kann dann noch sittliches Subjekt und damit 
"Produzent" von Moral in Rahmenordnungen sein und damit die - in der Tat wichtige - insti-
tutionenethische Aufgabe erfüllen? 
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schaftsethischen Diskurses u.E. auch nicht zu leisten sein." Die Nichtbegründbar-
keit wird also empiristisch mit dem Stand der Wissenschaft motiviert und nicht mit 
dem Hinweis auf das wissenschaftstheoretische Paradigma, das die Autoren vertre-
ten und das entweder keine Normenbegründung zuläßt - jedenfalls nicht jenseits 
dessen, was ökonomisch rational ist und folglich den individuellen Interessen der 
jeweiligen Akteure entspricht - oder eben das ökonomisch Vernünftige apriori 
zum ethisch Gebotenen bestimmt. - Zu den obigen Gründen für die Nichtbegründ-
barkeit von Normen ,,hinzu" komme, als weiteres empirisch eingeführtes Motiv, 
"daß es unter den Menschen und auch in der Wissenschaft ganz unterschiedliche 
Auffassungen über gültige Normen gibt.,,25 

Nach all dieser Dista~ierung von der Begründungsfrage der Normen bzw. ihrer 
Geltung folgt bei HomannlBlome-Drees dann aber unverhofft, ohne weitere 
Grundangabe, eine, wie ich das bezeichnen möchte, ,positiv-normative Wende'. 
Im unmittelbaren Anschluß an den Satz von den unterschiedlichen Auffassungen 
folgt die Aussage: "Wenn nichts anderes vermerkt ist, gehen wir daher im allge-
meinen vom Grundprinzip aller Moral aus, das man heute als Solidarität aller Men-
schen formulieren kann" (15). 

Nun habe ich gar keine Einwendungen gegen das Prinzip oder das Kriterium der 
Solidarität; nur ist mir nicht einsichtig, woher denn, nach dem sozialphilosophi-
schen und epistemologischen Begründungsaufwand, der die Unmöglichkeit nor-
mativen "Vorwissens" der Ethik betont, "daher" die Gewißheit kommen kann, daß 
ein einziges, umfassendes und in sich widerspruchsloses Grundprinzip gültig sein 
kann, ein Grundprinzip gar aller Moral, und daß dieses Grundprinzip nun nicht das 
Gute, das gute Leben, das Glück, die Pflicht, die Freiheit, sondern "die Solidarität 
aller Menschen" sei, die als "modeme Version" der Goldenen Regel oder des 
christlichen Gebots der Nächstenliebe gedeutet wird. 

Der Widerspruch dieser normativen Festlegung zu der davor entwickelten These 
von der Abkoppelung des wirtschaftlichen Systems vom Konzept einer umfassen-
deren Rationalität ist verwirrlich. Erläuterung findet man nur im Rekurs auf die 
formale Gestalt der Goldenen Regel - und ihre "wohl elaborierteste Form": Kants 
Kategorischen Imperativ. Würde hier also doch eine im Kern deontologisch veran-

25 Die reine Feststellung einer Pluralität von Normen I Normenbegründungen ist eine un-
befriedigende Ausgangsbasis für wirtschaftsethische Reflexion - und gewiß kein zureichen-
der Grund für ihre prinzipielle Nichtbegründbarkeit; dennoch ist die Feststellung nicht un-
wichtig, weil sie ein schwieriges Problem anzeigt. Tugendhat 1994, der seine Studien auf 
diese Frage konzentriert, stellt dazu fest, "daß die Frage, was Begründetsein im Moralischen 
besagen kann, nie grundsätzlich gestellt, sondern schon immer auf die eine oder andere Weise 
beantwortet oder auch für unbeantwortbar gehalten wurde". Deshalb war es einleuchtend an-
zunehmen, daß es in der Moderne (also ohne die Möglichkeit zur transzendenten Begrün-
dung, etwa einer dogmatisch-religiösen Moral) nur noch eine absolute Begründung oder gar 
keine mehr geben könne; "dazwischen" ist aber noch eine relative Begründungen denkbar-
vielleicht die einzige denkbare, die auf den Willensentscheid abstellt, moralisch sein zu wol-
len (69, 95 ff.). Nehmen wir dies als Voraussetzung, ist auch die Frage beantwortet, wer Nor-
men zur Geltung bringen soll: Ich, wir. 
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kerte Wirtschaftsethik vorliegen? Dieser Vermutung widersprechen Ausführungen 
Homanns auch an anderer Stelle, wonach Normen, deren Rechtfertigungsgrund die 
allgemeine Befolgung voraussetzt, dann nicht gelten, wenn ihre allgemeine Befol-
gung nicht gesichert ist26 . Obwohl gerade eine traditionalistisch-religiöse oder eine 
apriorische Moralbegründung als unmöglich ausgewiesen wurde, folgt die apodik-
tische, affirmative Aussage: "Jede Forderung muß, wenn sie auf ihre ethische Be-
rechtigung hin überprüft werden soll, den Test der Universalisierbarkeit bestehen". 
Wiederum stimme ich ZU27, vermag aber nicht zu sehen, woraus sich dieser Satz in 
der Moraltheorie Homanns ergeben könnte. 

Die ,positiv-normative' Wende hat zur Folge, daß auch HomannIBlome-Drees-
ähnlich wie die von ihnen mit viel anti-normativer Rhetorik kritisierten Ethiker -
vor dem Vermittlungsproblem stehen zwischen der abstrakten Norm und der kon-
kreten Wirklichkeit. Sie formulieren die Aufgabe so: Wie läßt sich das abstrakte, 
formal-normative Prinzip der "Solidarität aller Menschen" "unter den Bedingun-
gen der modemen Wirtschaft und Gesellschaft zur Geltung bringen"(16)? Homann 
nennt dieses Vermittlungs problem der Ethik, das er als zentral erklärt und womit er 
sich in Gesellschaft einer Reihe von Ethikern und Wirtschaftsethikern begibt, de-
nen er in der Regel mangelnde Modernität vorwirft, die ,,/mplementation"; sie 
stellt neben der Begründung (Etablierung) von Normen die zweite Aufgabe der 
Ethik dar. Somit konzentriert sich die Differenz zu anderen Vermittlungsansätzen 
darauf, was als "moderne Wirtschaft und Gesellschaft" definiert wird und welche 
normative Kraft man dem Faktischen von Wirtschaft und Gesellschaft, ihrer Auto-
poiesis zumißt. Darüber und über die Art der Vermittlung muß man streiten. 

Es geht mir wie gesagt nicht um eine Kritik an der Ethik eines bestimmten Au-
tors, sondern um den Aufweis von Bruchstellen, die sich ähnlich bei anderen An-
sätzen finden. Im diskutierten Text ist diese Bruchstelle besonders offensichtlich, 
wenn plötzlich - nachdem skrupulös ausgewiesen ist, daß Ethik auch in der norma-
tiven Festlegung über keinen Vorrang verfüge - genau solche prinzipiellen Festle-
gungen einfach "da" sind28• Welchen epistemologischen Stellenwert hat eine sol-

26 HomannlPies 1994, 4f. Präzisierend wird an einem Beispiel (ebd.) angefügt: Wenn 
diese Norm nicht allgemein befolgt wird, "gilt (sie) nicht nur faktisch nicht, sie büßt auch 
ihren moralischen Geltungsanspruch ein", oder noch radikaler - man denke an Bosnien: 
"kann die Gesellschaft den Schutz meines Lebens nicht sicherstellen, gilt die Norm: Du sollst 
nicht töten, nicht" (HomannIBlome-Drees 1992,47). Gewiß gilt die Norm, und Töten liegt 
moralisch auch im Kriegsfall nach wie vor nicht im Belieben; sie hat im Normenkonflikt nur 
zu weichen vor einer offenbar vorgeordneten Norm der Notwehr (Selbstverteidigung im Not-
fall), einer Norm, die ebenfalls zum kohärenten Normen-Set (also zur normativen Ordnung) 
einer Gesellschaft gehört. 

27 Ich verweise dazu nochmals auf Tugendhat 1994, der (bes. Kap. 5, 16 und 18) die An-
forderungen der Universalität und der Gleichheit (Gerechtigkeit) als die grundlegendsten 
Normen herausschält. 

28 Die Frage, weIche Bedeutung ihnen zukommt, weIche leitenden oder heuristischen 
Funktionen sie haben, wäre eine eigene Untersuchung wert, soll hier aber beiseite gelassen 
werden. 
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ehe nonnative Festlegung? Die "Implementation" der sittlichen Forderung der So-
lidarität führt bei HomannlBlome-Drees zu erstaunlich stark präskriptiven "Hand-
lungsanweisungen", die - wie mit der funktionalen Ausdifferenzierung der moder-
nen Gesellschaft begründet wird - oft "der Moral, wie die meisten Menschen sie in 
Elternhaus, ... Kirchen und Parteien gelernt haben, zuwiderzulaufen scheinen" 
(16). Paradigmatisch wird schon an dieser Stelle auf ein Resultat der ethischen 
Klärung von Marktwirtschaft mit Gewinnstreben und Wettbewerb hingewiesen, 
nämlich, daß unter den Bedingungen der Modeme gilt: "Wettbewerb ist solidari-
scher als Teilen" (ebd.). Der Sinn solcher paradigmatischer Aussagen bestehe dar-
in, "Kriterien zu benennen, an denen sich die Realität der Marktwirtschaft unter 
wirtschaftsethischer Perspektive messen läßt" (50). 

Als "generelle Maxime" wird fonnuliert: Handle marktwirtschaftlich system-
konfonn (51). In einem weiteren Schritt geht es darum, diese allgemeine Maxime 
"noch eine Ebene weiter hinunterzubrechen", und dann lautet die Handlungsemp-
fehlung: Befolge "die allgemeinen staatsbürgerlichen Regeln und die Regeln der 
Wettbewerbsordnung"; und: "Innerhalb dieser Regeln sollen die Unternehmer 
langfristige Gewinnmaximierung betreiben" (ebd.), und zwar als sittliche Pflicht, 
nicht aus bloßem Interesse oder als Privileg. Eine solche Nonn - kann sie noch als 
Nonn im ethischen Sinne bezeichnet werden? - kontrastiert scharf gegenüber ei-
nem kantischen Begriff des unbedingten, eben kategorischen Imperativs, auf des-
sen Universalisierbarkeitserfordernis sich Homannl Blome-Drees explizit beziehen 
(15). Es ist dies also die sittliche Aufforderung (oder Legitimation), sich genau so 
wirtschaftlich zu verhalten, wie es die eigenen Interessen - a-moralisch - bestim-
men; mithin gibt es, wie es die Systemtheorie sieht, keinen wirtschaftsethischen 
Vernunft- oder Urteils-Zugewinn über die ökonomische Rationalität hinaus?9 Das 
heißt: Zur Bestimmung der Handlungsempfehlung nun im Sinne des zitierten kate-
gorischen Imperativs - handle nach deljenigen deiner subjektiven Maximen, die 
zugleich als allgemeines Gesetz gelten könnte, und zwar aus der Pflicht des freien 
Willens und der freien Zwecksetzung, eben gerade nicht aus Neigung, Interesse 

29 Immerhin ist Homann zugute zu halten, daß dieser Systemrationalität der Marktwirt-
schaft die Demokratie als politische Ordnung und Entscheidungsprozeß systematisch vorge-
ordnet ist (Homann/Blome-Drees 1992,54). Die von Entscheidungen betroffenen Menschen 
haben selbst und gemeinsam auch über ihr kollektives Wollen (die "einzige Quelle von Wer-
ten") und ihre Vereinbarungen (die "einzige Legitimation von Regeln und Institutionen") zu 
befinden. Zwar geht es dabei um Konsens und nicht bloß um Mehrheitsentscheide - aber 
nicht im Sinne der idealen und kontrafaktischen Bedingungen einer Kommunikations- und 
Diskursethik oder unter der Vorstellung. daß die Individuen sich hier von gegenseitiger Sym-
pathie oder von Gemeinsinn leiten ließen. Vielmehr ist die handfeste "real existierende" De-
mokratie gemeint. auf der Grundlage unterschiedlicher Macht sowie Ressourcen- und Chan-
cenausstattung. wo u.a. die - innerhalb der Rahmenordnung weitgehend von moralischer Re-
flexion und Entscheidung entlasteten - Unternehmen bei der Gestaltung der Rahmenordnung 
mit ihren Mitteln "mitwirken" und dabei "auch hier nicht anders [können]. als ihren eigenen 
Vorteil im Auge [zu] behalten" als "indirekte Strategie zur Erzielung ökonomischer Erfolge" 
(41). Die systematische Rückkoppelung an den politisch-demokratischen ordnungssetzenden 
Prozeß ist also eher eine Zirkelkoppelung. 
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oder sachlich-funktionaler Notwendigkeit - gibt es eigentlich keinen Anlaß. Ethik 
wird zum sekundären Legitimations- und Segensspruch für eine Ordnung, unter 
der scheinbar die Maxime gilt, die Luther - allerdings zur Beschreibung der Uner-
meßlichkeit göttlicher Gnade - verwandte: Peccafortiter - oder, mit Mandeville: 
Tue das Laster, um Gutes zu tun. Ethik als Geltendmachung eines normativen Re-
gulativs - und die Universalisierungsregel als grundlegende, kategorische, ethisch-
regulative Norm - beides hat in diesem Kontext eigentlich keine sittliche Funktion 
mehr. Dies nicht zuletzt, weil die ethische Aufgabe individuell-abstrakt (auf den 
individuellen Akteur oder die Unternehmung) gedacht ist und nicht als Regulativ 
im Hinblick auf fremde Interessen, also auf einen Ziel-, Interessen- und damit auf 
einen Normenkonflikt3o. Dies wird besonders deutlich in den Formulierungen 
Kants in der "Kritik der Urteilskraft,,31. 

4. Zur diskursethischen ,integrativen' Wirtschaftsethik 

Auch eine kommunikativ-ethisch ansetzende Wirtschaftsethik, wie sie Peter Ul-
rich32 vertritt, bekundet eine gewisse Mühe im Umgang mit Normativität. Zwar 
vermag dieser Ansatz hinter das sittliche Sanktionieren von ökonomischer System-
funktionalität zurückzugreifen und kritisches Potential zu entwickeln, indem er 
Kornmunikations- und Beteiligungsrechte für jene reklamiert, die von der direkten 
Einflußnahme auf ökonomische Prozesse, die sie betreffen, ausgeschlossen sind. 
Indessen sind m.E. zwei fundamentale Schwierigkeiten mit diesem Konzept ver-
bunden. Zum einen: In der Wirtschaftsethik müßte es darum gehen, normative 
Orientierung zu finden und für konkrete ökonomische Zie1- und Konfliktfelder 
Verbindlichkeit herzustellen; dazu müßte die ethische Theorie Wege konkreter, 
praxisorientierter Normenbildung aufzeigen - und genau dies scheint der "prakti-
sche Diskurs" nicht zu leisten, sondern nur eine Art Metatheorie über die Voraus-

30 Das Manko einer ,moralischen Grundausstattung' , die für funktionierende Marktwirt-
schaft unabdingbar vorausgesetzt (aber, falls vorhanden, nicht offensichtlich) ist, macht sich 
aktuell in den "Transitionsökonomien" üsteuropas bemerkbar, die in vieler Hinsicht schon 
hartem Wettbewerb ausgesetzt sind, ohne über die entsprechenden sittlichen Codes und Insti-
tutionen zu verfügen; vgl. dazu Sen 1994, 17 f. und Nutzinger 1994a; im Blick auf den globa-
len wirtschaftlichen Kontext forciert Krueger 1994, 13 ff. "shared" oder "common cross-cul-
tural ethical norms" als Voraussetzung von "shared collaboration solutions". 

31 Kant 1983 (1. A. 1790),8,251 ff. Danach ist die Urteilskraft genau "das Vermögen, das 
Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken", und zwar in zwei Richtungen: 
als "bestimmende Urteilskraft" vermag sie etwa die konkrete Handlungsregel unter der allge-
meinen Norm zu subsumieren, während sie "bloß reflektierend" - und auf diese Form beruft 
sich Habermas 1991b, 24 wohl fälschlicherweise - ist, wenn das Besondere gegeben ist und 
das Allgemeine dazu gefunden werden soll. 

32 Grundlegung dieses Konzeptes in Ulrich 1993, Entfaltung in zahlreichen Schriften, u.a. 
Ulrich 1990, und neuerdings in der konzisen Darstellung: Ulrich 1994. S. auch den Beitrag 
Ulrichs in diesem Band. 
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setzungen und die Möglichkeit seiner Schaffung. Zum anderen müßten bei der 
kommunikativen ,Herstellung' von (intersubjektiver, gesellschaftlicher) Verbind-
lichkeit konkret handlungsleitende Orientierungen systematisch rückgekoppelt 
sein auf die normativen Grundorientierungen abstrakten Charakters, die den Kern 
der Diskursethik ausmachen; aber diese Vermittlung transparent zu machen und 
methodisch zu bewältigen, vermag die im Abstrakten verhaftet bleibende Diskurs-
ethik eben (noch) nicht. Damit aber entzieht sich die Diskursethik gerade der Auf-
gabe einer wirklich praktischen, sozialethisch bzw. institutionenethisch ausgestal-
teten Wirtschaftsethik, die in der Konkretisierung die Kompetenz entwickeln 
sollte, mindestens Unrechts situationen aufzudecken und anzuzeigen sowie morali-
sche Defizite33 - diagnostiziert im Rückgriff auf kommunikativ in Geltung gesetz-
te normative Kriterien - anzumahnen. Da aber die maßgeblichen Autoren einer 
diskursethisch interessierten Moraltheorie in bezug auf diese beiden Probleme 
keine einhellige Position vertreten, muß versucht werden, auf den theoretischen 
Hintergrund dieser Differenzierungen einzugehen. Ich beschränke mich dabei auf 
die Erörterung der diskursethischen Theorie von Habennas und die - in wesentli-
chen Punkten von dieser Vorlage abweichende - selbständige Weiterführung der 
methodischen Idee der kommunikativen Ethik bei Ulrich. Die Position von Ape1 34, 

die sich nicht nur bezüglich der Frage der "Letztbegründung", sondern im zweiten 
Hauptpunkt auch im Bezug auf die "Anwendungsproblematik" und Ergänzungsbe-
dürftigkeit von jener von Habennas unterscheidet, kann aus Raumgründen nur 
punktuell - wo Apel direkte Kritik an Ulrichs Konzept übt - angesprochen werden. 

Der kommunikative Prozeß einer diskursiven Ethik vermag, wie Habennas kon-
statiert, keine Normen oder regulative Ideen zu generieren - vielmehr setzt er ihre 
"Vor-Formierung" voraus und bringt sie kraft argumentativer Kommunikation im 
praktischen Diskussionsprozeß, in dem es um die Zustimmung aller geht, zur Gel-
tung. Die Aufgabe der Ethik ist dergestalt bescheiden: "Ihr fällt die Aufgabe zu, 
den moral point 0/ view35 zu erklären und zu begründen .... Darüber hinaus muß 
sie auf eigene substantielle Beiträge verzichten. Indem sie eine Prozedur der Wil-
lensbildung auszeichnet, macht sie Platz für die Betroffenen, die in eigener Regie 
Anworten auf moralische Fragen finden müssen .... Philosophie nimmt nieman-
dem die praktische Verantwortung ab" (Habennas 1991a, 30). Hinzufügen möchte 

33 An diesem Anspruch knüpft eine Wirtschaftsethik an, wie sie Enderle 1993 mit Rück-
griff auf "allgemeine Verbindlichkeiten" bzw. in der Perspektive von Ziel-Rechte-Relationen 
entfaltet. 

34 Vgl. insbesondere Apel 1973; Apel 1988, abgedr.Apel 1990b;Apel 1990a. 
35 Der moralische Gesichtspunkt ist der Standpunkt, von dem aus moralische Fragen un-

parteilich beurteilt werden können; er ist damit kein bloß logisch-formaler, sondern ein "sub-
stantiell gehaltvoller" (Habennas 1991a, 13 bzw. 21; diese Auseinandersetzung mit Hegel 
wurde ursprünglich publiziert in Habennas 1986) Als ein unverzichtbarer Kern ethischer Re-
flexion ist er m.E. nicht nur für deontische, sondern auch für konsequentialistische Ethikkon-
zeptionen relevant; es entspricht dies dem formalistischen Gesichtspunkt der Ethik als Uni-
versalisierungsprinzip, daß ethisch legitimiert nur das ist, was alle vernünftigen Wesen, die 
sich gegenseitig als solche anerkennen, wollen können. 
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ich: Aber sie hätte doch wohl die Aufgabe, die praktische Wahrnehmung von Ver-
antwortung methodisch und kriterial zu erleichtern. 

Der Diskurs generiert also nicht Normen, sondern begründet ihre Geltung. Ha-
bermas führt dazu in seinem Werk, in dem er sich mit der Praxis von Recht, Demo-
kratie und Rechtsstaat befaßt36, näher aus: "Die kommunikative Vernunft ist nicht 
wie die klassische Gestalt der praktischen Vernunft eine Quelle für Normen des 
Handeins. Sie hat einen normativen Gehalt nur insofern, als sich der kommunikativ 
Handelnde auf pragmatische Voraussetzungen kontrafaktischer Art einlassen muß. 
Er muß nämlich Idealisierungen vornehmen ... Die kommunikative Vernunft er-
möglicht also eine Orientierung an Geltungsansprüchen, aber sie selbst gibt keine 
inhaltlich bestimmte Orientierung ... Normativität im Sinne der verbindlichen 
Orientierung des Handeins fällt nicht mit der Rationalität verständigungsorientier-
ten Handeins im ganzen zusammen. Normativität und Rationalität überschneiden 
sich auf dem Feld der Begründung von moralischen Einsichten, die in hypotheti-
scher Einstellung gewonnen werden ... ". Dies bedeutet aber im Grunde, daß im 
kommunikativen Moraldiskurs, also beim Rückzug der Ethiktheorie auf ein Ver-
fahren zur Regelung interpersoneller moralischer Konflikte3?, auf sprachlich vor-
findliche Normen bzw. einen ,Normenschatz' zurückgegriffen wird. Solche Nor-
men können - werden - durchaus, wie die idealen Voraussetzungen "praktischer 
Diskurse", kontrafaktisch sein. Dies ist eine pragmatische Schwierigkeit, aber auch 
das Salz ethischer Diskurse, daß sie über das Faktische hinausgehen und damit im 
prinzipiellen Gegensatz zu diesem stehen. Habermas hat in der Entwicklung seiner 
(kognitivistischen) Diskursethik diesem Aspekt zunehmend Beachtung geschenkt, 
auch wenn an sich die ,entweltlichte' Theorie von "substantieller Sittlichkeit", von 
jeglicher Einbettung in kulturelle Situationen sowie von Motiven und vorfindli-
chen sittlichen Institutionen abstrahiert, um Handlungsprobleme und Normen einer 
hypothetischen Beurteilung zu unterziehen. Für die Umsetzung der moralischen 
Einsichten in Handeln beugt sich aber Habermas der Notwendigkeit, die metho-

36 Habennas 1994, 18f. [kursiv teilw. Verf.]; vgl. Habennas 1991a, 131 ff. 
37 Damit sind zwei Einschränkungen angesprochen, einerseits die formale: Daß die Dis-

kurstheorie der Ethik sich auf zwei Grundsätze zurückzieht, nämlich das Diskursprinzip 
("daß nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zustimmung aller Betrof-
fenen eines praktischen Diskurses finden können") und das Universalisierungsprinzip als Ar-
gumentationsregel ("bei gültigen Normen müssen Ergebnisse und Nebenfolgen, die sich vor-
aussichtlich aus einer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden 
ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden können") (Habennas 1991a, 12). Anderseits 
beschränkt sich die Diskursethik selbst auf die Regelung jener normativen Fragen, die Haber-
mas in eigentümlich vom Üblichen abweichender Sprachregelung die "moralischen" nennt, 
nämlich die interpersonellen Gerechtigkeitsfragen im Falle von Interessenkonflikten, die das 
soziale Zusammenleben beeinträchtigen; hingegen schließt sie die gemeinhin als moralisch, 
von Habermas als "ethisch" bezeichneten grundlegenden Wertentscheidungen bei der sittli-
chen Lebensorientierung aus der Diskurstheorie und mithin aus dem rationalen, kognitivisti-
schen Verfahren aus (s. Habennas 1991a, 104 ff.; zur Problematik aus theologisch-ethischer 
Sicht vgl. Kissling 1993,441 ff., und Lesch 1995, 12). 
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disch geforderte "Entweltlichung" rückgängig zu machen. Er erkennt Intuition und 
"moralische Gefühle" als wichtige sittliche "Orte" an. Außerdem sind Motivatio-
nen als "Schubkraft" von Moral und anerkannte Geltung von Institutionen ebenso 
vorausgesetzt wie generell "entgegenkommende Lebensformen" (Habermas 
1991a, 25, ebenso 135, 143). 

Die universalistische Moral braucht eine gewisse Übereinstimmung mit gegebe-
nen, postkonventionellen Werte- und Normen-Konzepten. Über Habermas hinaus 
ziehe ich die Folgerung, daß aus diesem Set von Normen durch kommunikatives 
Handeln bestimmte normative Gesichtspunkte ,,konkretisiert" (ebd. 140) und zur 
Geltung gebracht, d. h. legitimiert werden. Der kommunikative Prozeß, an dem, 
pragmatisch, die von einer bestimmten Situation Betroffenen - direkt oder anwalt-
schaftlieh - beteiligt sind, entscheidet in der Entfaltung und Konvertisierung nor-
mativer - abstrakter - Vorgaben über den materialen Gehalt lebenspraktischer Ma-
ximen. Die Differenz zwischen den normativen Grundwerten und den normativen 
Bedürfnissen angesichts konkreter Problemlagen muß also mittels einer argumen-
tativen Normenkonkretisierung überbrückt werden. Zwar sind auch die Grundwer-
te als Bestandteile eines allgemein-menschheitsgeschichtlichen Ideenschatzes, der 
Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit, aber auch Ziele wie Wohlfahrt und Überwin-
dung von Leiden umfassen wird, im generellen zustimmungsfähig ; aber sie sind 
nicht hinreichend präzis zur Regelung einer Frage wie: Was soll ich tun gegenüber 
den Interessen anderer, also unter der Situation eines (möglicherweise potentiellen) 
Interessen-, Ziel- und eventuell Normenkonflikts38; und welches wäre eine konkret 
zustimmungsfähige Maxime? 

Die Diskursethik nach Habermas war von Anfang an als abstrakte Begründungs-
theorie für Diskurse konzipiert, in denen moralische Normen unter Absehung jeg-
licher Konkretion begründet werden können; sie sollte zeigen, daß und wie morali-
sche Fragen rational entschieden werden können39. Begründen heißt dabei - im 
Unterschied zur "starken" Begründungsleistung, die Habermas früher vertrat40- in 
abgeschwächter Forderung, argumentativ einen Konsens herzustellen bzw. Dissens 
aufzulösen über generelle (universelle) normative Aussagen. Damit ist die Diskurs-
ethik, obwohl ihr Begründungsprozedere der "praktische Diskurs" genannt wird, 
nicht anwendungsorientiert. Deshalb hat Habermas seine Diskursethik ergänzt. 
Zum Begründungsdiskurs, bei dem über die Gültigkeit (oder Gerechtigkeit) einer 

38 Habermas 1991a, 100ff., nennt diese interpersonelle Konfliktsituation bzw. die Rege-
lung sozialer Handlungskonflikte in eigenartiger Begrifflichkeit die moralische Frage - im 
Unterschied zur pragmatischen (Zweck- und Zweck-Mittel-Abwägung) und zur ethischen 
(Wertentscheidung und Orientierung meiner Lebenspraxis). 

39 Vgl. z. B. Habermas 1991a, 132; außer Reichweite einer solchen Moraltheorie bleibt 
indessen die Beantwortung der Frage "Warum überhaupt moralisch sein?" (ebd., 185); dazu 
wird auf Sozialisation verwiesen. 

40 Habermas 1991a, 133f.; vgl. Habermas 1983 und die Diskussion bei Tugendhat 1984, 
161 ff. 
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Nonn entschieden wird41 , muß ein zweiter Argumentationsschritt, der Anwen-
dungsdiskurs, unternommen werden, bei dem es um die Richtigkeit von morali-
schen Urteilen aufgrund einer gültigen Nonn geht42. Dabei wird die fonnalistische 
und universalistische Bedingung des Universalisierungsprinzips ersetzt (oder er-
gänzt?)43 durch das ,,Prinzip der Angemessenheit", das die Berücksichtigung aller 
relevanten Merkmale einer gegebenen Situation fordert (Habennas 1991a, 198). 

Der "praktische Diskurs" muß also, nach dieser Weiterung der Diskursethik, im 
Begründungs- und Anwendungsdiskurs vollzogen werden. Wie das wirklich prak-
tisch vonstatten gehen soll, wird bei Habennas nicht näher ausgeführt. Klar ist 
auch für Habennas, daß jede konkrete diskursive Kommunikation die idealen Vor-
aussetzungen rationaler Diskurse (Öffentlichkeit des Zugangs, gleichberechtigte 
Teilnahme, Wahrhaftigkeit der Teilnehmer, Zwanglosigkeit der Stellungnahme 
etc.) nicht erfüllt, so daß der Begriff einer ideal entschränkten Kommunikationsge-
meinschaft "widersinnig" sei. Indessen: Genau die Differenz zwischen dem kontra-
faktischen Ideal eines praktischen Diskurses und dem Faktum, daß jede identifi-
zierbare Kommunikationsgemeinschaft begrenzt ist, "müßte durch eine gedachte 
Entschränkung im sozialen Raum und in der historischen Zeit getilgt werden". In 
pragmatischer Wendung wird angefügt, daß das Modell einer für alle Teilnehmer, 
Themen und Beiträge zugänglichen, "porösen Öffentlichkeit" dieser Intention am 
nächsten komme (Habennas 1991a 159). Dennoch gibt es eigentlich für rationale 
Diskurse ,,keine funktionalen Äquivalente". Auffällig ist, wie rasch Habennas des-
halb von der moraltheoretischen in eine rechtstheoretische Diskussion über-
schwenkt: "Heute sind Diskurse auf bestimmte gesellschaftliche Funktionen wie 
... Rechtsprechung, politische Willensbildung usw. spezialisiert und bedürfen der 
Institutionalisierung. Die Regeln der Institutionalisierung sind in modernen Gesell-
schaften meistens Rechtsnonnen ... rationale Diskurse wirksam zu institutionali-
sieren - das sind Fragen einer Diskurstheorie des Rechts und der Politik,,44. 

41 Allerdings sind die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus der allgemeinen Befol-
gung der abstrakten Nonn ergeben, schon bei ihrer Begründung zu berücksichtigen, also 
nicht erst auf der Anwendungsstufe (Habennas 199Ia,139, passim). 

42 Habennas 1991a 114; vgl. auch 94ff., 138ff. 
43 Dies bleibt unklar: In seinem Text aus dem Jahre 1988 über Kohlberg heißt es - mit 

Verweis auf Günther 1988, 255 ff. - zur Logik der Anwendungsdiskurse, das Universalisie-
rungsprinzip erschöpfe nicht den nonnativen Sinn der Unparteilichkeit eines gerechten Ur-
teils, vielmehr müßte, um die Richtigkeit singulärer Urteile zu garantieren "ein weiteres Prin-
zip hinzutreten", nämlich "das Prinzip der Angemessenheit und der Erschöpfung aller rele-
vanten Kontextmerkmale" (Habermas 1991a, 96); in den eigentlichen ,Erläuterungen zur 
Diskursethik' (offenbar von 1990) hingegen "übernimmt" das Prinzip der Angemessenheit 
die Rolle des Universalisierungsprinzips. Dies kann als (weiterer) Beleg dafür gelten, daß das 
Konzept der Anwendungsdiskurse noch nicht die Klarheit erreicht hat, die gerade für eine 
praxisorientierte Ethik vonnöten wäre. 

44 Habennas 1991a, 162; vgl. ähnlich in der rechts- und demokratietheoretischen Schrift 
"Faktizität und Geltung", Habennas 1994,41 ff.). 
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Drei Bemerkungen drängen sich zum Abschluß dieses Resümees der Habermas-
schen Diskursethik im wirtschaftsethischen Zusammenhang auf: Erstens scheint in 
der Tat die "Praxiszuwendung" der Theorie mit dem reichlich schleierhaft an die 
eigentliche Diskurstheorie angehängten "Anwendungsdiskurs" für die Wirtschafts-
ethik unmittelbar noch nicht genügend; das Konzept ist nicht robust. Zweitens 
klammert die Diskurstheorie - obwohl sie sich auf die Begründung von "morali-
schen" Normen (LS. von Habermas), also für interpersonelle Konfliktsituationen, 
mithin auf Gerechtigkeitsfragen beschränkt - gerade die typischerweise sozialethi-
sche Problematik (Institutionenethik, sozialstrukturelle Ethik) aus und verweist 
hier direkt und ausschließlich auf Politik und Recht45 . Und schließlich erscheint 
die Wirtschaft (als Lebens-, Produktions- und Konsumbereich und als Subsystem, 
dem doch in der Gesellschaftstheorie die Ökonomisierung der Lebenswelt angela-
stet wurde) in dieser Konzeption weder in der Begründungstheorie noch in der An-
wendungstheorie. Fast scheint, daß es neben der rechtstheoretisch gewendeten Fra-
ge nach der "Aufrechterhaltung sozialer Ordnungen" für eine Wirtschafsethik kei-
nen Platz mehr hat, wenn sich dieses Problem in "modemen Wirtschaftsgesell-
schaften" "auf die normative Einbindung der aus traditioneller Sittlichkeit 
entlassenen strategischen Interaktionen" zuspitzt (Habermas 1994, 23, 58 f.). 

Nun ist die "integrative Wirtschaftsethik" Ulrichs nicht einfach eine "Anwen-
dung" der Habermasschen Diskurstheorie; zwar greift sie grundlagenkritisch und, 
wenn man so will, methodisch auf sie zurück, stellt aber eine selbständige, in ei-
nem allgemeinen Sinn pragmatische Weiterentwicklung dar. Ulrich knüpft an der 
Gesellschaftstheorie von Habermas an und nimmt dessen Scheidung der Hand-
lungsbereiche moderner Gesellschaften in "Lebenswelt" und ,,system,,46 zum Aus-
gangspunkt der wirtschaftsethischen Theorie. Als Ausdruck dieses Systems ent-
wickelt sich die Wirtschaft, und parallel die Ökonomie als Wissenschaft, zur Auto-
nomie, losgelöst von ihren lebensweltlichen Voraussetzungen. Ulrich will aller-
dings diese Entkoppelung nicht, wie Habermas, als irreversibles Faktum 
akzeptieren, sondern entfaltet Widerstand: Hier liegt das Motiv und der Ort des 
Bemühens von Ulrich für eine "integrative" Wirtschaftsethik - und hier liegt ihre 
Gefahr, letztlich auf vormoderne Reintegration, also auf Unmögliches zu zielen47. 

45 So ist in der ersten Kapitelüberschrift von HabemUls 1994 Recht als (einzige) Kategorie 
der gesellschaftlichen Vermittlung von Faktizität und Geltung anvisiert (und nicht etwa als 
Modell für das Vermittlungsproblem an sich). Zum grundSätzlichen Problem vgl. Kissling 
1993, 447 ff.). Dieser Weg ist aber schon in der Auseinandersetzung mit Hegel (Habermas 
1991a, 23 f.) angezeigt und - in betonter Unterscheidung von jenem Apels mit seinem "Er-
gänzungsprinzip" - in der Schrift zum "moralischen" Gebrauch der praktischen Vernunft 
skizziert (HabemUls 1991a, 117). Der praktische Diskurs verweise, sobald eigene mit frem-
den Interessen in Einklang gebracht werden müßten, auf die Notwendigkeit nicht des Diskur-
ses, sondern von Kompromissen, damit "auf die Ebene institutionalisierter Verfahren ... für 
real durchzuführende Argumentationen und Verhandlungen", also auf die "Ebene einer Dis-
kurstheorie des Rechts und der Politik". 

46 HabemUls 1981, Bd. 2, 182ff.; Ulrich 1993, 68ff. 
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Obwohl im Ansatz auch fonnalistisch, stellt Ulrich bezüglich des praktischen 
Diskurses auf konkrete Kommunikationsmöglichkeiten ab, nicht nur auf kommuni-
kative Argumentation unter den Bedingungen einer "idealen Sprechsituation,,48. 
Nach Ulrich gibt es systematisch vertretbare Approximationen an die ideale Kom-
munikationsgemeinschaft, ohne daß er sich m.E. dem scharfen Vorwurf Apels aus-
setzen muß, er verlasse damit die notwendigen kontrafaktischen Voraussetzungen 
rationaler Diskursbegründung von Nonnen, weshalb ihn Apel "geradezu ungeheu-
erlicher Idealisierungen" bezichtigt49. Auch er versteht sich in bewußter Tradition 
von Kants Ethik; d. h. die ,integrative' Wirtschaftsethik hat einen deontologi-
schen5o, einen kognitivistischen51 , einen fonnalistischen und einen universalisti-
schen Charakter. Im Gegensatz zu einer ökonomischen Theorie der Moral hält UI-
rich die Substitution von Moral durch Interessen für "grundsätzlich nicht möglich" 
(Ulrich 1994, 80 f.), ebensowenig den Ersatz der praktischen Vernunft durch strate-
gische Rationalität. Einer Reduktion von Ethik "auf teleologische Klugheit fehlt es 
nämlich am unverzichtbaren deontologischen Minimum jeder rationalen Ethik, also 
an einem Minimum an unbedingten moralischen Ansprüchen von und an jeder-

47 Dies ist im Kern der Vorwurf, den Apel1990b erhebt; vgl. auch Emunds 1995, bes. 325-
334. In der Tat ist der Begriff "Integration" wohl zu stark, zu "integrationistisch", wenn es 
um die - m.E. berechtigte - Forderung nach einer "Wiederanknüpfung" von Lebenswelt und 
System, von Moral und Ökonomie geht; dabei muß es aber um eine neue, dialektische Form 
von gestalteter Relationalität gehen, die mit der Permanenz der Entkoppelung und damit der 
Spannung, ja der auseinanderstrebenden Tendenz der (Sub-)Systeme rechnet, und nicht um 
eine der Harmonisierung verdächtige Reintegration. 

48 Zwar spricht auch Habermas vom "praktischen Diskurs", aber es ist, wie gezeigt, nicht 
ein Diskurs unter ,normalen' Argumentationsbedingungen, sondern "eine anspruchsvolle 
Form der argumentativen Willensbildung" unter bestimmten idealen Bedingungen bzw. 
"idealisierenden Unterstellungen" (Habermas 1991a, 13), einer Kondition, hinter der das ur-
sprüngliche Konzept der "idealen Sprechsituation" (Habermas 1973) steht. Zur kritischen 
Auseinandersetzung vgl. Tugendhat 1994, 162 ff., und Kissling 1993, 370 ff. 

49 Ape11990b, 121-154, hier 143; zuerst in Ape11988, 297; zum Stil Ape1scher ,Diskurs-
praxis ' und Polemik vgl. Pieper 1994. Die Entgegnung Ulrichs auf Apel scheint mir erstaun-
lich zurückhaltend und wenig argumentativ: Ulrich 1994, 88. Zur Problematisierung des 
Apelschen "Ergänzungsprinzps" einer pragmatisch gewendeten Diskursethik s. Habermas 
1991a, 195-199, und Schelkshom 1995,241-249. 

50 Es geht also um die Soll-Geltung von Normen - einem "moraltheoretisch erklärungsbe-
dürftigen Grundphänomen", s. den Abschnitt ,Was heißt Diskursethik?' inHabermas 1991a, 
11 ff. 

51 Ethik muß also die Frage beantworten können, wie sich Normen begründen lassen; wo-
bei hier nicht an eine ,starke' oder ,Letztbegründung' gedacht ist, sondern an Gründe, die in 
der kommunikativen Argumentation des praktischen Diskurses alle überzeugen; vgl. 
Habermas 1991b, 140 ff. Dabei geht es gerade nicht um einen ,Komprorniß' (der eine konfli-
gierende Interessenlage voraussetzt), und eigentlich begründet nicht der Diskurs die Legiti-
mität von Normen, vielmehr fällt dies dem Universalisierungsgrundsatz zu (als "moraltheo-
retischer Grundvorstellung", s. Kissling 1993,371); der Diskurs bringt dies analog zur Wahr-
heit assertorischer Sätze lediglich "in der Form argumentativer Willensbildung" zum Aus-
druck und garantiert so die Richtigkeit des normativen Einverständnisses (Habermas 1991b); 
vgl. wiederum die Diskussion bei Tugendhat 1994, der sich allerdings immer noch auf die 
von Habermas selbst abgeschwächte ,starke' Begründung von Habermas 1983 bezieht. 
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mann". (Hier scheint mir ein güterethisches bzw. naturrechtliches Moment in die 
Diskursethik Eingang zu finden). Der deontologische Ansatz hindert nach Ulrich 
nicht, im Gegenteil: er erfordert eine Berücksichtigung auch der Umstände und der 
Folgewirkungen von Handeln, freilich nicht bereits auf der (diskursiven, nicht me-
taphysischen) Begründungsebene formaler Normen wie bei Habennas, sondern im 
Rahmen einer angewandten Wirtschaftsethik, bei der es um "das eigentlich konsti-
tutive Vennittlungsproblem zwischen den universalpragmatischen Bedingungen 
der Möglichkeit und den herrschenden Bedingungen der Wirklichkeit, den 
Funktionszwängen des institutionalisierten ökonomischen Systems" (ebd. 85) geht. 
In dieser Betonung der zentralen Stellung des Verrnittlungsproblems stimme ich 
mit utrich ganz überein. 

Das Ulrichsche Konzept, das wie Habennas von der formallogischen Vorord-
nung des ,moral point of view' ausgeht, also vom Universalisierungsprinzip als re-
gulativer Idee praktisch-ökonomischer Vernunft - bildlich gesprochen der Vorord-
nung des Zieles vor die technische Möglichkeit, es zu treffen -, wirft Homann zu 
Unrecht in seinen Topf der "Hierarchie-Modelle" mit dem Vorwurf: "Die Ethik do-
miniert die Ökonomik, moralische Forderungen haben Vorfahrt vor ökonomischen 
Gesichtspunkten,,52. Hier liegt eine Konfundierung verschiedener Ebenen ethi-
scher Argumentation vor. Das Problem scheint mir anderswo zu liegen. 

Eine diskursethische Konzeption - die sich nicht zuletzt deshalb aufdrängt, weil 
in der heutigen Gesellschaft keine bestimmte Lebensform und keine inhaltlich de-
finierte Verhaltensregel mehr erkennbar ist, die als schlechthin normativ gelten 
kann - ist ihrem Charakter nach, Habennas unterstreicht dies, zwangsläufig eine 
formalistische Konzeption. Sie beinhaltet den Rückzug des moralischen Gesichts-
punktes auf ein Verfahrensprinzip; zur Geltendmachung von Normen vermag sie 
nur auf den Diskurs (unter idealen Bedingungen) zu verweisen. Auch unter dem 
Gesichtspunkt einer theologischen Ethik halte ich diesen Begründungsstandpunkt, 
wonach die Geltung von - möglicherweise lebenspraktisch vorliegenden - Normen 
nur durch die argumentative Kommunikation unter den Bedingungen eines prakti-
schen Diskurses theoretisch geleistet werden kann, für unhintergehbar. Wenn 
Ulrich 1994, 85 das "deontologische Minimalethos einer modemen, freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft" geltend macht, nämlich den "unbedingten" An-
spruch aller Menschen auf die Wahrung ihrer humanen Subjektqualität und ihrer 
personalen Grundrechte, so hat er für die zweite dieser strengen Festlegungen nur 
den hypothetischen Grund, daß sich der zwangsfreie Diskurs auf diese Normen ei-
nigen würde - aber er kann nicht, wie es den Anschein macht, auf etwas Metaphy-

52 Homann 1994, 11; Homann rechnet die Theorie Ulrichs gar zu den "strengen Varianten" 
seines "Hierarchie-Modells" und moniert, es sei eindeutig an Merkmalen erkennbar: "Ap-
pelle, Postulate und moralische Schuldzuweisungen sind integraler Bestandteil". Nur bieten 
m.E. die Schriften Ulrichs keinen Anlaß für solche Vorhaltungen; vielleicht angebracht wer-
den können sie gegenüber moralisch argumentierenden Kampfschriften für ,bessere Gerech-
tigkeit' seitens Aktionsgruppen etwa aus dem weiten kirchlichen Kreis, die nicht den An-
spruch ethischer Wissenschaftlichkeit erheben. 

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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sisches bzw. Naturrechtliches, d. h. auf schlichtweg geltende Werte oder Ziele, re-
kurrieren53. Denn im - simulierten oder virtuellen - Diskurs vermag sich die Argu-
mentationsgemeinschaft allenfalls nur auf wiederum - weil ja gerade kein konkre-
ter Interessenkonflikt zu lösen ist54 - abstrakte und formale Werte oder Normen zu 
einigen. Hier liegt die Grenze der Diskursethik. 

Bei Ulrich kommt außerdem zu kurz, daß wir, wie Habennas aufzeigt, im Dis-
kurs "nicht in einem Zuge Normen begründen und konkrete Handlungen rechtferti-
gen" können. Dem Begründungsdiskurs müssen also Anwendungsdiskurse folgen, 
"um zu wissen, wie man in einer bestimmten Situation entscheiden soll,,55. Ich 
sehe aber nicht, wie die Diskursethik von ihrem methodischen Ansatz her, in einer 
Wirtschaftsgesellschaft, die sich immer mehr objektgesteuert bzw. autopoietisch 
versteht, wodurch der Vemunftanspruch verkürzt wird, anders als appellativ den 
Diskursbedaif anmahnen kann. Appellative Ethik ist aber immer an Personen ge-
richtet, die in bestimmten Umständen handeln müssen und darum in ihrer Hand-
lungsautonomie begrenzt sind. Appelle bleiben deshalb unwirksam und wirken im 
muffigen Sinn ,moralisierend', und die angemahnte Norm erscheint als unerfüllbar 
und damit unzumutbar, solange nicht die faktischen Zustände ,entgegenkommend' 
sind oder gemacht werden. Das heißt aber, daß über die personale Verantwortlich-
keit hinaus diese ,,zustände", die Strukturen und Institutionen selbst zum - sozial-
ethischen - Gegenstand ethischer Reflexion und sittlichen HandeIns werden müs-
sen. Die Kluft zwischen der normativen Geltung und der faktischen Situation kann 
nur überwunden werden, wenn es gelingt, einen geschichtlichen Fundus anerkann-
ter Normen, denen wenigstens ein gebrochener (hypothetischer) sozialethischer 
Geltungsanspruch zugebilligt werden muß, postulativ als methodischen Anstoß in 
den Diskurs zu bringen. Solche postulativ eingeführten Normen sollen der argu-
mentativen Auseinandersetzung über deren konkrete Umsetzung in strukturelle 
oder institutionelle Verbesserungen die nötige "Nahrung" geben und als Herausfor-
derung wirken. Dies ist aber im Rahmen einer diskurs theoretischen Wirtschafts-
ethik nur möglich, wenn die Dimension der Geschichtlichkeit allen menschlichen 
HandeIns und - auch des normativen - Denkens explizit in das Konzept einbezo-
gen würde und somit tradierte Werte und Normen einen quasi vor-diskursiven, pro-
visorisch geltenden Anspruchsstatus bekämen - und wenn nicht bloß, wie bei Ha-
bermas, solche Wertorientierungen ins Feld der kulturbedingten evaluativen Ge-
sichtspunkte abgeschoben würden. Auch die Diskursethik müßte also verschiedene 
Abstraktions- und Stärkegrade von Normativität und Geltungsanspruch unterschei-
den können. 

S3 Die erste Festlegung, die humane Subjektqualität, kann als Ausdruck der zwangsläufi-
gen Voraussetzungen eines praktischen Diskurses angesehen werden; vgl. dazu Habennas 
1991a. 142ff. in Auseinandersetzung mit Tugendhat 1989. 

S4 Habennas 1991b, looff., dazu Kissling 1993, 442f. 
55 Habennas 1991b, 95; damit gelangen also auch empirische Folgen, mithin das teleolo-

gische Moment und die Empirie moralisch motivierten HandeIns in die ethische Reflexion 
bzw. "vor den Gerichtshof der normenprüfenden Vernunft". 
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Konkret äußert sich dieser Mangel darin, daß die Diskursethik, jedenfalls die 
Diskursethikers6, z. B. angesichts konkreter gesellschaftlicher Konfliktsituationen 
und mißachteter Grundrechte, nur schwer zu einem moralischen Positionsbezug 
kommen, der sie bei konkret Benachteiligten, wenn nicht als Anwalt, so doch als 
für Gerechtigkeit engagierte ,Interlocuteurs valables' auszeichnet. Diese Schwie-
rigkeit, nicht nur den ,moral point ofview', sondern einen - wenn auch nur provi-
sorisch kommunikativ in Geltung gesetzten - ,stance', einen engagierten morali-
schen Standpunkt einzunehmen, ergibt sich in der Diskursethik daraus, daß die je 
explizit ethisch Reflektierenden und Argumentierenden - im Unterschied zu ,ge-
wöhnlichen' 'Wirtschafts- und Gesellschaftsbürgern - ihren moral point of view 
eingeschränkt, nämlich nur formal, unparteilich beobachtend, einnehmen dürfen. 
Verliert damit die Diskurstheorie, ausgezogen aus der kritischen Theorie, nicht ge-
rade jene ursprüngliche Kraft, "Salz" der Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu 
sein? 

Einen Ansatz zur Überwindung dieses Punktes auch hypothetischer moralischer 
Urteilsabstinenz sehe ich sowohl bei Habermas wie bei Ulrich. Habermas unter-
streicht mehrfach, daß im Zuge der Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften 
und, entsprechend, der Ausdifferenzierung von Interessen und Wertorientierungen 
die moralisch gerechtfertigten Normen immer abstrakter und allgemeiner werden 
müssen. Gleichzeitig "wächst der Umfang regelungsbedürftiger Materien, die nur 
noch partikuläre Interessen berühren", die deshalb nicht diskursiv (auf Konsens be-
zogen), sondern nur durch Kompromisse geregelt werden können. In "Kompromis-
sen" gelte es aber, leitende normative Gesichtspunkte, konkrete Situationen und 
widerstreitende Interessen in einem fairen Verfahren (man könnte sagen: im "Qua-
si-Diskurs") zusammenzuführen. Faire Kompromisse erfordern also ihrerseits "mo-
ralisch gerechtfertigte Verfahren der Kompromißbildung"s7. Solche Verfahren und 
Praktiken zu entwickeln, könnte eine pädagogische Hauptaufgabe der Wirtschafts-
ethik ausmachen. Wenn Ulrich den formallogischen Anspruch seiner diskursethi-
schen Wirtschaftsethik im Sinne seines "mehrstufigen Konzeptes der ,Orte' der 
Moral in einer Gesellschaft mündiger Wirtschaftsbürger" (Ulrich 1993, 246 ff.) 
vom Anspruch, damit einen universalpragmatischen ,praktischen Diskurs' zu ap-
proximieren, zurücknimmt, so kann sich jene robuste Heuristik gestaffelter Ver-
mittlung von ,Normativität' und (verschiedenen zwingend wirkenden Erscheinun-
gen der) ,Faktizität' ergeben, derer die modeme, zerrissene Wirtschaftsgesellschaft 
bedarf. 

56 Mit Recht stellt Kissling 1993,415 fest: "Der Ethiker kann praktische Diskurse nicht in 
eigener Kompetenz substituieren, sondern nur mit anderen zusammen daran teilnehmen; als 
Ethiker ist er gleichsam die wissenschaftstheoretische Instanz des praktischen Diskurses: 
Diese Rolle verliert er aber innerhalb des praktischen Diskurses; hier ist er nur Teilnehmer." 
Dies macht eine Schwierigkeit der konkreten Invo1vierung der Ethiker in praktische Diskurse 
wie in Anwendungsdiskurse aus, die sich beschränkend auswirken muß auf ethische Bera-
tungstätigkeit. 

57 S. Habermas 1991a, 23, 200f., bes. 202. 

3* 
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5. Vorläufiges Fazit und theologisch-ethische Perspektive 

Der Streit um die Gültigkeit oder Begründbarkeit von - von der Ökonomie her 
gesehen - "externen" oder "exogenen" moralischen Normen oder Kriterien läßt 
sich nach der Erörterung zweier wirtschaftsethischer Konzepte weitgehend als ein 
Streit um verschiedene Abstraktionsgrade von Normen bzw. um unterschiedliche 
Grade der Normativität verstehen. Ein Streit solcher Art sollte gerade dem Ethiker, 
der mit der Ökonomie in enger Verbindung steht, ebenso leicht verständlich sein 
wie dem Ökonomen: In der Ökonomie wird mit verschiedenen Aggregationsstufen 
und -begriffen argumentiert, und die Erfahrung bei der Auseinandersetzung um 
wirtschaftstheoretische und -politische Differenzen zeigt: Je höher volks- oder 
weltwirtschaftliche Begriffe und Daten aggregiert werden, desto weniger sind die 
Konsequenzen lebenspraktisch erfaßbar und kommunizierbar im Bezug darauf hin, 
was sie für den einzelnen bedeuten. Das macht eine besondere lebensfeindliche 
Kälte der Ökonomensprache aus, die vielfach als abstoßend, menschenverachtend 
empfunden wird. 

Wiederum denke ich nicht an eine hierarchische Zuspitzung der verschiedenen 
moralischen Normen in ein einziges oberstes Prinzip - die Gerechtigkeit oder die 
Solidarität - noch an ein ,,höchstes Gut", das Gute, das gute Leben. Gesucht ist 
nicht ein Begriff und eine Vorstellung, in dem bzw. in der sämtliche Spannung um 
das Ringen nach Qualität (moralisch und amoralisch) aufgehoben wäre, und auch 
nicht um eine "Wertehierarchie" nach dem Modell traditioneller Moraltheologie. 
Vielmehr denke ich an ein ,Set' von (notwendigerweise abstrakten) Werten und 
Normen als kommunikative Referenzbasis sittlicher Orientierung, die man insge-
samt als Erfahrungsschatz, als normativen Grundbestand der Menschheitsge-
schichte bezeichnen könnte. So formuliert z. B. Ruh 1991,63: "Grundlegende Nor-
men enthalten in sich menschheitsgeschichtliche und religiöse Erfahrung über ge-
lingendes Leben und gegebene Grenzen,,58. 

Wenn es indessen tatsächlich zutrifft - und ich meine, dies gehöre seit David 
Hume 1984 [1777] zu den empirisch ausgewiesenen Grundlagen ethischer Refle-
xion59 -, daß die Menschen moralisch urteilen und daß sie dafür auf kommunika-

58 Ähnlich - von einem nonkognitivistischen Anspruch ausgehend - Tugendhat 1994, 159, 
der zum Schluß gelangt, daß sich "der haltbare Kern aller Moralen reduzieren muß auf den 
natürlichen oder rationalen Grundbestand von Normen, ... ohne den es eine Gemeinschaft 
überhaupt nicht geben kann". Allerdings reduziert sich dieser Kern - schließlich wie beim 
Kognitivisten Habermas - auf zwei absolut formale rationale Normen: die Universalität und 
die Egalität; vgl. neuerdings den noch unveröffentlichten Vortrag Tugendhats: "Gibt es eine 
Moral?" (Juni 1995, Universität Bern). 

59 Es sind nicht nur die ethischen Skeptiker, aber bemerkenswerterweise gerade diese 
auch, die die empirische Tatsache reflektierter, keineswegs IUIr zufälliger, subjektiver, emo-
tionaler (und intersubjektiv argumentierbarer) ethischer Orientierung unterstreichen; als zeit-
genössisches Beispiel sei nur Tugendhat 1994 erwähnt : " ... dürfen wir nicht übersehen, daß 
wir sowohl im zwischenmenschlichen Bereich wie im Politischen dauernd moralisch urtei-
len" (11) und " ... sollten wir uns darüber im klaren sein, wie tief unser Leben von mora-
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tiv, genauer argumentativ vereinbarte Normen zurückgreifen, folglich daß so etwas 
wie ein vorformierter "Normen-Grundbestand" feststellbar ist - selbst dann dürfte 
er nur mit - mindestens scheinbaren - Widersprüchen und Interrelationen zu re-
konstruieren und ins Bewußtsein zu ziehen sein. Damit wird in der ethischen Re-
flexion der systematische Aspekt der Normenbegründung und der Normenkonkre-
tisierung60 durch ein ausgeprägt geschichtliches Moment ergänzt werden müssen. 
Sittliche Orientierung hat wohl immer auch mit Gedächtnis, mit historischer Ver-
gewisserung zu tun61 , selbst wenn sie sich gerade nicht darin erschöpft, sondern 
darüber hinausweisen muß - wie der Weg des Sokrates lehrt. Nicht die Geschichts-
losigkeit, sondern gerade der produktive, kritische Umgang mit normativer Erinne-
rung, also mit tradierten und faktisch anerkannten Normen, Institutionen und 
Handlungsmaximen, macht die freie Verantwortlichkeit des mündigen Menschen 
aus. Die Fähigkeit zu autonomen, prinzipiengeleiteten und postkonventionellen 
moralischen Urteilen in der pluralistischen Gesellschaft ist auf die Auseinanderset-
zung mit dem normativen Gedächtnis angewiesen. Abstrakte und formalistische 
ethische Prozedere Kantischer Provenienz, damit auch die Diskursethik, neigen da-
zu, diese historische Dimension moralischer Urteilsbildung und Orientierung zu 
marginalisieren. 

Wenn ich einen kulturell übermittelten Fundus normativer Konzepte in Erinne-
rung rufe, dann gerade nicht in "konservativer" Absicht, sondern "progressiv" als 
Reflexionsmaterial, das durch die Rückvergewisserung an den Ketngehalt normati-
ver Grundsätze gerade dazu ermutigt, ,bestehende Moral' auf die ,bessere Gerech-
tigkeit' hin zu überbieten62. Ich trete mithin gerade nicht für ein in sich geschlosse-

lischen Urteilen durchtränkt ist". Für Habermas spricht diese Empirie, die "Gewohnheit, un-
moralisches Handeln zu kritisieren und uns über moralische Fragen mit Gründen zu streiten", 
darüber hinaus "dafür, daß wir mit moralischen Urteilen einen kognitiven Anspruch erheben" 
(Habermas 1991a, 120). 

60 Ich ziehe die Formel "Konkretisierung" dem Begriff "Anwendung" vor; denn durch 
den regulativen Bezug oder "Vollzug" einer abstrakten Norm auf eine konkrete Situation -
die stets schon von normativen Gesichtspunkten durchzogen ist - wird eine neue moralische 
Einsicht ,produziert', wird also neu konkret Normatives als normative Einsicht geschaffen 
und nicht nur ein bestehendes normatives Schema appliziert oder - LS. der bestimmenden 
Urteilskraft - die konkrete Situation kasuistisch einem solchen Norm-Schema subsumiert. 
V gl. zu diesem Gedanken einer "Ethik im Vollzug" bes. Tödt 1988, 21 ff. und 49 ff. Ethik 
wird dann zu einem dynamischen Prozeß der Urteilsfindung, bei dem, wenn er im Sinne der 
Diskursethik verstanden wird, die zwei Phasen Begründungsdiskurs und "Konkretisierungs-
diskurs" (statt Anwendungsdiskurs) zu unterscheiden sind. 

61 Vgl. dazu Müller 1991; Müller 1994. 
62 Ich erinnere an den Modus prophetischer normativer Urteilsfindung, wo häufig aktuelle 

Situationen/Handlungen aufgrund von abstrakt-normativen Geltungsansprüchen nicht aus 
der Zeit der Vater, sondern der Vorväter (oder des Ursprungs) angemahnt werden zum Gewin-
nen einer verantwortbaren Zukunft. - Zukunftsgerichtet ist auch die Metapher von der "bes-
seren Gerechtigkeit" (Mt 5,20) in der Bergpredigt. Sie hält dazu an, die "Goldene Regel" (Mt 
7,12) dynamisch zu deuten, als Vektor auf eine bessere Moral hin; damit wird sie - über ihr 
krämerisch-reduktionistisches Mißverständnis des ,do ut des' hinaus - zur formalen, univer-
salisierten, gleichzeitig deontologischen und teleologischen Norm, die durch das Doppel-
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nes, nur noch der "Anwendung" harrendes System von Normen ein, sondern für 
die Reaktivierung von Erfahrungswahrheiten normativen Wissens, deren normati-
ver Kern je rekonstruiert werden muß und in dem sich gerade Gegensätzliches ver-
bindet: Freiheit und Dienstbarkeit, Selbst- und Fremdenliebe, Gleichheit und Dif-
ferenz. Arthur Rich hat in seiner Wirtschaftsethik diesem Gedanken systematisch 
Raum gegeben, insbesondere in einem prinzipiellen Kriterium der "Relationalität" 
(Rich 1991, 184f.). 

Die Rolle der Ethiker, in der Herausforderung einer sittlichen Orientierungs si-
tuation und angesichts der bzw. in Erinnerung an das Set kulturgeschichtlich akku-
mulierten moralisch-grundsätzlichen Wissens, ist dann eine wichtige, aber beschei-
dene. Sie sind nicht jene Instanz, die nun die Normativität für die aktuelle Frage 
konkret zu formulieren hätte - gerade Ethiker sollten niemandem vor der Selbst-
verantwortung stehen, aber sie sollten die sittliche Orientierung operabler machen 
wollen. Die Aufgabe der Ethik kann deshalb nur sein, angesichts konkreter morali-
scher Urteilsprobleme den menschheitsgeschichtlichen Normenschatz und daraus 
jene Normen in Erinnerung zu rufen, welche der konkreten sittlich immer defizien-
ten Situation entsprechen, und so die aktuell verletzten, zu kurz kommenden Werte 
und Normen zum Diskurs und dadurch zur Geltung zu bringen. Die Ethiker könn-
ten so für die moralische Orientierung der Gesellschaft eine ähnliche Funktion 
übernehmen wie sie Frey 1981, 11 ff., bes. 368 ff.), in seinem Werk "Theorie de-
mokratischer Wirtschaftspolitik" für die "wirtschaftspolitischen Berater" be-
schreibt. 

Hauptproblem einer auf Konkretisierung ausgerichteten Ethik ist - wenn unter 
den Bedingungen des nachmetaphysischen Zeitalters und der Ausdifferenzierung 
der gesellschaftlichen Subsysteme gewissermaßen eine Verbindung von ,,klassi-
scher" normativer Ethik und formaler Diskursethik geschaffen werden soll- folg-
lich, verschiedene Grade von Normativität zu unterscheiden. Der Sinn der Diffe-
renzierung von Normativität ist, eine Methode zu gewinnen, die gestattet, eine ei-
gene, hypothetisch - vielleicht aus ökonomischen Erwägungen - festgelegte Hand-
lungsorientierung regulativ (i.S. von Kant, aber auch in kybernetischem Sinn) an 
normativen Grundwerten bzw. dynamischen Normen (Kriterien) im Zuge der Kon-
kretisierung zu prüfen. D.h. die praktikablen, sowohl normativ geklärten ,rechten' 
wie positiv-wissenschaftlich ,richtigen' Handlungsorientierungen, die als gleich-
zeitig normativ-präskriptiv wie deskriptiv-explikativ charakterisiert werden kön-
nen (s. ebenso Rich 1991, 170; vgl. Frey 1981), sind dabei durch den Akteur bzw. 
die Akteure (Individuen und Sozietät) selber zu verantworten. 

Eine solche Konzeption läßt sich - soviel sei hier im profanen Kontext von ei-
nem in der Kirche tätigen Ethiker angefügt - auch theologisch einholen. Die Bibel 
im Alten und Neuen Testament kann nicht verstanden werden als Sammlung kon-
kreter ethischer Anweisungen. Selbst wo sich, etwa aus prophetischen Büchern, 

gebot der Liebe (Mt 22,34 oder Lk 10,27: "Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben ... und 
deinen Nächsten wie dich selbst") interpretiert wird und von diesem die Richtung erhält. 
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aus den Evangelien oder aus paulinischen Briefen, direkte Weisungen lesen lassen, 
sind diese zunächst nicht als zeit- und raumlose Aussagen einer Ethiktheorie kon-
zipiert, sondern an konkrete Adressaten in ganz bestimmten Orts- und Zeitumstän-
den gerichtete sittliche Erfahrungen. Solche Aussagen und Weisungen sind darum 
als Zeugnisse genau jenes Ringens um sittliche Orientierung zu verstehen, die am 
jeweiligen Ort offenbar in oft harter Auseinandersetzung um das Gerechte und 
Gute - und mit den ,menschheitsgeschichtlichen ' moralischen Einsichten, die den 
profanen Normenschatz ausmachen - die Gemeinden und ihre Ratgeber bean-
spruchten. Sie sind damit Ausdruck der im Hören auf die Geschichte von Gottes 
Wort und in bestimmten sachlichen Konstellationen vollzogenen normativen Kon-
kretisierung, die von den jeweiligen Zeitgenossen in regulativer Rückbindung an 
abstraktes Sollen selbst ethisch reflektiert und verantwortet werden mußte. Sittli-
che Orientierung geschieht demnach auch in biblischer Retrospektive nicht in un-
mündiger Unterordnung unter autoritäre Normativität, sondern als mündige, Gott 
wie den Menschen gegenüber gleichzeitig freie und gebundene kommunikative Re-
chenschaft. Sie vollzieht sich in der Konkretion gesellschaftlicher Auseinanderset-
zung angesichts bestimmter, realer Probleme des je aktuellen Zusammenlebens. 
Ohne argumentativen Diskurs ist unter Menschen, die sich im Ebenbild Gottes 
wiedererkennen, kein dem Willen zurechenbarer Gehorsam, d. h. Aneignung und 
selbständige Konkretisierung von Normativität, vorstellbar; Ermahnung, Predigt 
und Ruf zur Rechenschaft haben nur in diesem Kontext der Möglichkeit zum Ent-
scheid einen Sinn und stellen selbst kommunikativ-argumentative Ansätze und 
Herausforderungen dar. 

Das ist prospektiv so zu wenden, daß sittliche Orientierung und Entscheidung im 
Horizont des Glaubens kommunikativ, im bewußten Gegenüber zu Gott und im ar-
gumentativen Diskurs auf konkrete Handlungs- oder Gestaltungssituationen hin 
von den jeweiligen Zeitgenossen je neu zu verantworten ist. Die Relation Gott-
Mensch ist dabei in zweifacher Beziehung von besonderer Bedeutung. Zum einen: 
Gott nimmt nach dem Zeugnis der Schriften den Menschen sittlich in Anspruch 
("Gebot", "Gesetz"), ohne aber die Inanspruchnahme material vorzuschreiben, 
Verhalten und Handeln zu dekretieren. Demnach ist auch theologisch Verantwor-
tung nur möglich im Status der Freiheit, die - wie dies besonders in den Schöp-
fungsberichten zum Ausdruck kommt - die Möglichkeit zum Nein gegenüber der 
sittlichen Inanspruchnahme einschließt. Der "moral point of view", der moralische 
Standpunkt, ist also für den Christen in seinem theologisch-anthropologischen 
Selbstverständnis durchaus "normal", aber nicht die einzige menschliche Möglich-
keit.63 

Zum anderen: Mit der Zusage der Versöhnung, dem Angebot der Gnade - auch 
wenn es gerade keine "billige Gnade" sein soll, wie wir uns 50 Jahre nach dem 
Tode Bonhoeffers, der diese Formel prägte (Bonhoeffer1984; 1937) in Erinnerung 
rufen - wird gleichzeitig mit der sittlichen Inanspruchnahme zur Selbstverantwor-

63 V gl. zum weiteren Zusammenhang Ulrich 1991. 
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tung die Last der letzten moralischen Selbstrechtfertigung vom Menschen genom-
men. Dies macht übrigens mit Kant genau jenes aus, was Sittlichkeit von Klugheit 
unterscheidet: daß Sittlichkeit, Liebe, gerechtes Tun unbedingte ,,zwecke an sich" 
sind - und nicht nur der frommen Klugheit gebotenes, bedingtes Verhalten, um das 
Himmelreich oder das ewige Leben zu gewinnen (Kant 1983 (1774), 2, 721). Oder, 
um an das Problem Lessings zu erinnern: In christlicher Sicht, wie dies von Paulus 
über Augustinus und von den Reformatoren herausgestellt wurde, ist der "Christ" 
nicht jener Ritter, der seinen Lohn im Himmel haben will, sondern Nathan der 
Weise, der Gutes um des Guten Willen tut. Christlicher Glaube rechnet anthropolo-
gisch mit dem Scheitern des Wollens und Handeins und also des moralischen Ver-
mögens der Menschen vor dem selbstdefinierten bzw. selbstverantworteten Hand-
lungsanspruch, ohne diesen jedoch zu schmälern. Hier, und nur hier, liegt für mich 
das eigentliche Proprium theologischer Ethik: Daß sie nicht den moralischen Su-
perman, sondern den sittlich beschränkt fähigen, real existierenden Menschen (in 
reformierter Tradition als der sündige, der Rechtfertigung bedürftige Mensch ver-
standen)64 als Subjekt der Verantwortung annimmt; daß sie mit menschlichem sitt-
lichem Streben wie mit Scheitern rechnet; und daß sie daraus gerade nicht Resi-
gnation oder "Was soll's?" entstehen läßt; vielmehr daß aus der Entlastung yom 
Zwang zur "Letztrechtfertigung" eine Dynamik entsteht, die zur Übernahme von 
Verantwortung befreit und zu selbstreflektiertem existentiellem ethischen Risiko 
ermutigt. 

Schließlich: Wiewohl christlicher Glaube die Gott-Mensch-Beziehung als perso-
nale denkt - der einzelne Mensch als angesprochener und zur Antwort gerufener-, 
ergibt sich daraus keineswegs eine individualistische oder personalistische Veren-
gung der ethischen Perspektive, im Gegenteil. Denn nie ist der einzelne als isolier-
tes Wesen in Beziehung, sondern unverzichtbar, gleich ursprünglich als Teil einer 
Sozietät - dem Volk Gottes, aller Welt und aller Völker - und als Teil der gesamten 
Schöpfung. Gerade weil der Mensch nach biblischen Vorstellungen keineswegs auf 
moralisches Verhalten determiniert ist, sondern stets mit seiner Freiheit und Ver-
antwortung ringt, ja auch kräftig sündigen darf (Luther), ist das soziale Zusammen-
leben wie das Leben in der weiteren Schöpfung nicht allein individueller Tugend 
anheim gestellt. Gott selbst hat in den biblischen Zeugnissen Gebote und Gesetze, 
Erfordernisse der Gerechtigkeit verkündigt, die es anzuerkennen, zu pflegen, in In-
stitutionen zu fassen, einzuhalten und zu sanktionieren gilt. Sie werden damit zur 
gesellschaftlichen (rechtlichen) Gestaltungsaufgabe. Gerade in alttestamentlicher 

64 "Des Menschen Herz ist böse" (Jer 17,9) - das ist die Ursünde nach Zwingli (ähnlich 
Luther und schon Augustin): "Gott sein, selbst wissen, was gut und böse ist. ... wir wollen 
alle lieber für uns sorgen als für andere; der Eigennutz also, die Selbstliebe ist der Grund ... 
Von Natur liebt der Mensch sich selbst; nicht zwar war er so von Gott geschaffen und aus-
gestattet, er ist es geworden, weil er mit dem von Gott ihm gegebenen Lose nicht zufrieden 
war ... [, sondern] hinter dem Rücken seines Schöpfers Gott werden wollte ... Es kam also 
die Bosheit, die böse Absicht, die Erbsünde - was ist das anders als der Tod?" (Zwingli, De 
vera et falsa religione commentarius - Der Kommentar von der wahren und falschen 
Religion, Zwingli 1981 (1525),497). 
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Perspektive ist also eine institutionenethische Dimension, ich nenne sie jene der 
Sozialethik, unübersehbar. Sie steht im Neuen Testament nicht mehr im gleichen 
Maße im Zentrum wie in den geschichtlichen Büchern, fehlt aber keineswegs, wie 
dies z. B. in der Bergpredigt deutlich wird. Indem rechtliche Institutionen und ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche Strukturen immer auch menschliche Einrichtungen, 
Artefakte menschlicher Geschichte sind, stehen sie genau so in moralischer Ambi-
valenz wie das menschliche Handeln an sich. Sie können unter dem Zeichen des 
Gelingens stehen oder unter dem Zeichen des Scheiterns und damit des Bösen; 
theologische Sozialethik spricht deshalb in dieser Beziehung auch vom "strukturell 
Bösen" bzw. von "Strukturen der Sünde" in der katholischen Soziallehre65 (etwa 
Papst Johannes Paul 1I. 1987, Ziff. 36 f., 40); sie sind durch solidarische Verant-
wortung für die Gestaltung der Institutionen und Strukturen zu überwinden. 

6. Vermittlung von Normativem und Faktischem 
bei Arthur Rich 

Arthur Rich hat - erstmals 196066 - im Laufe seiner sozialethisehen Lehr- und 
Forschungstätigkeit eine Dreistufigkeit der Nonnativität herausgearbeitet, mit der 
er einerseits die Ansprüche der Theologie und der herkömmlichen theologischen 
Ethik zurückbinden wollte, allein ,,kraft Theologie" kompetent zu sein, kritische 
und zum Teil radikale moralische Forderungen an die Politik wie an die Wirtschaft 
zu erheben. Anderseits sollte aber diese Gliederung dazu dienen, den ,moralischen 
Anspruch' an das politische und wirtschaftliche Leben eben gerade nicht aufzuge-
ben, auch nicht auf der Grundlage der Theologie, die Rich bis zuletzt als die exi-
stentiell verläßlichste und verpflichtendste Grundlage der Sittlichkeit beurteilte. 
Gleichzeitig sollte aber gerade die Abstufung der Normativität hinsichtlich ihrer 
theologischen Gehalte und die gestaffelte Vermittlung von absoluten Geltungsan-
sprüchen mit dem Relativen der faktischen Welt den ethischen Diskurs (Rich 
sprach von Dialog und pflegte ihn intensiv) ermöglichen und fördern. Im wirt-
schaftsethischen Grundlagenwerk unterscheidet Rich 1991 innerhalb seines "exi-
stentiell-eschatologischen" Ansatzes67 drei Ebenen sozialethiseher Argumentation 
(169ff.): 

Erste Ebene: ,fundamentale Erfahrungsgewißheiten" des Humanen im Lichte 
der Humanität aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese spezifisch theologisch ver-

65 Zum strukturell Bösen s. Rich 1968 und Rich 1991, 113 ff. 
66 Rich 1960, abgedr. Rich 1962, Kapitel "Die institutionelle Ordnung der Gesellschaft". 
67 Rich 1991, 162-171; "existentiell" in dem Sinne, daß die christliche Existenz als Ganze 

im Anspruch auch des spezifisch sozialethischen Verantworlichseins steht; "eschatologisch", 
d. h. mit Bezug auf ,die letzten Dinge', in dem Sinne, daß der "Anspruch des Absoluten zwar 
nicht direkt in den gesellschaftlichen Ordnungen als dem Bereich des Relativen zur Geltung 
gebracht werden kann, daß er aber dort gleichwohl als Kraft zu relativen Veränderungen 
wirksam zu werden hat" (167). 
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ankerte Humanität, in der die absolute und unbedingte ethische Forderung als ,,hof-
fende Liebe des Glaubens" begegnet, ist nicht rational begründbar, "sondern Sache 
persönlicher Erfahrungsgewißheit im Ereignis des christlichen Glaubens" (170). 
Aber auch diese sinngebenden Erfahrungsgewißheiten als Grundlage der Kriterien 
sind rechenschaftspflichtig (102; vgl. im einzelnen 105-128). 

Zweite Ebene: "prinzipielle Kriterien", die am (theologisch-existentiell veran-
kerten) Absoluten "orientiert" und ebenfalls rational nicht begründbar sind; viel-
mehr muß man sich zu diesen Grundkriterien bekennen (102). Ihnen kommt aber 
ein hohes Maß an Evidenz (und damit Zustimmungsfähigkeit) zu, so daß sie "auch 
ohne die theologische Fundamentalprämisse verstanden, diskutiert" und "in der so-
zialethischen Argumentation rational wirksam werden" können und sollen. Krite-
rien im Sinne Richs sind normative Aussagen über das grundsätzlich ge sollte 
,Menschengerechte.' Gründend in der Humanität aus Glauben, Hoffnung, Liebe, 
erweisen sich die Kriterien zunächst als "Prinzipien christlicher Existenz". "Soweit 
aber christliche Existenz nichts anderes als wahrhaft menschliche Existenz sein 
will, haben sie sich als humane Kriterien überhaupt zu legitimieren" (172). Rich 
arbeitet in der Folge sieben solcher Kriterien des Menschengerechten im Sinne 
von regulativen Ideen aus (172-200; vgl. folgendes Schema). 

Dritte Ebene: "praktische Maximen,,68 als operationale, kritisch hinterfragbare 
Normen, die das zu sollende Menschengerechte (Geltung) mit dem Situations- und 
Sachgerechten (Faktizität) derart "vermitteln", daß sie ethische Orientierung und 
Urteile in konkreten Sachfragen ermöglichen. Maximen im Sinne von Rich sind 
somit gleichzeitig normativ-präskriptiv und explikativ verortet, aber nicht mehr 
theologisch bestimmt bzw. gefüllt, sondern auf vernunftgemäße Argumentation 
und Einsicht angewiesen. Die Maximen, denen nur eine bedingte und relative Gel-
tung zukommen kann, sind nicht aus den Kriterien deduzierbar, sondern "nur so zu 
gewinnen, daß unter Aufgebot aller Vernunft anband dieser Kriterien gefragt wird, 
unter welchen ethischen und sachlichen Bedingungen in den realen Verhältnissen 
des gesellschaftlichen Lebens ein Optimum an Menschengerechtem erwirkt wer-
den kann" (170).69 

Aus der Sicht einer Wirtschaftsethik, die betont die "wechselseitige Implikation" 
von Sozialwissenschaft und Sozialethik bzw. von Wirtschaftswissenschaft und 
Wirtschafsethik herausstellt (Stackhouse 1978; vgl. Peter 1983), halte ich insbe-
sondere die Unterscheidung der normativen Ebene der "Kriterien" von der norma-
tiv-explikativen Ebene der Maximen für außerordentlich bedeutsam. Diese klare 
methodische Differenzierung erlaubt die Bewältigung einer dialektischen Bezie-
hung von abstrakten, universalisierbaren Normen und konkreten Handlungs- und 

68 Rich unterstreicht den Unterschied zwischen seinem Begriff der Maximen und jenem 
von Kant (GMS). 

69 Zur Darlegung und Erörterung der Vermittlung von Menschengerechtem und Sachge-
rechtem zur Gewinnung von Maximen s. ebd. 222-243; es zeigt sich eine methodische Par-
allele zur späteren Theorie sittlicher Urteilsbildung bei Todt 1977, Todt 1988. 
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Gestaltungsorientierungen. Die verschiedenen normativen Ebenen werden kritisch 
miteinander in Beziehung gesetzt und bleiben in einem relationalen Spannungsver-
hältnis, ohne die Gefahr, die beim integrativen Versuch nicht auszuschließen ist, 
einer vermeintlichen Überwindung der Spannung zwischen normativen grundsätz-
lichen Geltungsansprüchen und einer in der Systernrationalität eingebundenen Wir-
schafts wirklichkeit. Im Rahmen der Aufgabe einer praktischen Wirtschaftsethik ist 
so auf der Maximen-Ebene die Konkretisierung von Normen möglich ohne Verlust 
der abstrakten, formalen und universalistischen Unbedingtheit moralischer Forde-
rungen, die auf der Ebene der Kriterien oder Prinzipien zu begründen ist. Die Kon-
kretisierung muß unter den einschränkenden Bedingungen des wirtschaftlichen 
Sachbereichs erfolgen: Zwar sind die Handlungsalternativen und damit die Hand-
lungsfreiheit - mindestens in kurzer Frist - quantitativ und graduell durch politi-
schen oder wirtschaftlichen Wettbewerb limitiert, die Entscheidungsfreiheit ist zu-
dem durch Zeit-und Entscheidungsdruck beschränkt, aber dennoch kann über die 
Systemfunktionalität hinausgehende persönliche und institutionsbezogene Verant-
wortung wahrgenommen werden. Die Aufgabe ist trotz der Entkoppelung von 
prinzipieller, unbedingter Orientierung und der Suche nach relativen, bedingten 
Verbesserungen der Lebensmöglichkeiten für die je benachteiligten Personen nicht 
auf das eigene unmittelbar zwischenmenschliche Handeln begrenzt. Zwar muß die 
Wirtschaftsethik im Subjektbezug unabdingbar auf dem individuellen Ethos als der 
sittlichen Motivation gründen. Aber im Objektbezug ist sie nicht auf den persona-
len Handlungsbereich fixiert, sondern bezieht sich ebenso - angesichts der weitge-
henden systematischen Bedingtheit vieler Wirtschaftsfunktionen um so mehr - auf 
den sozialethischen (soziostrukturellen) Diskurs in der kritischen Öffentlichkeit 
hinsichtlich der institutionellen Gestaltung von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. 

Das Verfahren bedarf der weiteren Präzisierung. Auf der Vollzugsebene ethischer 
Realisierung muß die regulative Idee zum Tragen kommen. Hier geht es um die 
zentrale Frage der freien Vermittlung (Mediation) zwischen der Ebene der Grund-
normen/Werte und der "Faktizität" der konkreten Problemlagen, und zwar zum 
Zwecke der Gewinnung von an konkrete Fragestellungen gebundenen, dennoch 
sittliche Zwecke an sich anvisierenden "Maximen" oder Handlungsorientierungen. 
Diese sollen schließlich sittliches Handeln anleiten und erleichtern. Solche ,mittle-
re' Handlungsorientierungen haben zwar - im Rahmen der konkreten Bedingungen 
- nach wie vor der Anforderung der Universalisierbarkeit zu genügen, sind aber 
nicht von abstrakt-absoluter, sondern eben konkret-relativer Verbindlichkeit. Sie 
tragen mit sich die Merkmale der Geschichtlichkeit aller gesellschaftlicher Institu-
tionen, Einrichtungen und Regelungen und deren relativer Gestaltbarkeit. Wie alle 
menschlichen, geschichtlichen Hervorbringungen ist mit ihnen unausweichlich die 
Erfahrung der Ambivalenz verbunden. Die Einschränkung der Ambivalenz betrifft 
im übrigen auch die Marktwirtschaft als Gesamt (System), weil sie menschlich-ge-
schichtliche Wahl und Einrichtung ist. Jede Gesellschaft kann, unter bestimmten 
Kosten und Nutzen, auch ein anderes wirtschaftliches Koordinations-, Allokations-
und Distributionsmodell wählen, die Marktwirtschaft ist nicht etwa eine "natürli-
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che Ordnung", und zwar auch nicht als "reine Idee", und nicht erst ,relativ' in be-
zug auf ihre Mängel. 

In der Idee der Ambivalenz drückt sich hier aus, was die Ökonomen als Alterna-
tivkosten der Wahl eines Wirtschaftsmodells bezeichnen können. Wird auf der Sy-
stemebene das Modell Marktwirtschaft gewählt - und immer mehr Länder wählen 
offensichtlich diesen Weg - , gibt es angesichts ihrer Grenzen und Mängel, die teils 
im System, teils im ökonomistischen Quasi-Zwang zu sehen sind, die sie auf das 
Verhalten der Menschen ausübt, nur zwei Handlungsmöglichkeiten: Entweder muß 
auf die spezifischen Vorteile alternativer Ordnungsmodelle verzichtet werden. Da-
zu könnten beispielsweise und theoretisch die Zuteilung der Güter nach den Be-
dürfnissen z. B. unter Beteiligung aller Betroffenen (nicht nur jener, die über Nach-
frage verfügen) gerechnet werden, oder die Möglichkeit, durch planerische Maß-
nahmen das ökonomische Wachstum auf jene Ziele zu konzentrieren (unter ökolo-
gischen Rücksichtnahmen), die von Repräsentanten des Kollektivs bestimmt 
werden. Oder es müssen ordnungspolitische Kompromisse zur Etablierung einer 
Mischform gesucht werden (Peter 1993b, 6 ff.), z. B. die soziale oder eine öko-so-
ziale Marktwirtschaft, unter Inkaufnahme der Reibungsverluste und Inkonsisten-
zen, die sich aus dem Verlust einer möglicherweise abstrakt effizienteren ,durchge-
henden Logik' reiner Marktprozesse ergeben. Jedenfalls halte ich ein so eindeuti-
ges Bekenntnis zur Marktwirtschaft als der absolut überlegenen Wirtschaftsform, 
wie dies bei Homann und bei zahlreichen Volkswirtschaftern zum Ausdruck 
kommt, weder für ökonomisch noch ethisch begründbar, auch wenn ich der Zu-
messung von relativer moralischer Qualität durchaus zustimmen kann. Infolge der 
Relativität und Ambivalenz menschlichen Handeins und der Einrichtungen, die 
daraus folgen, gibt es die "abstrakte Wahrheit" ideal funktionierender Marktwirt-
schaft auch nicht in der Idee, vielmehr muß immer auch die "gegenteilige Wahr-
heit" gegenüber der Effizienz, nämlich der Mangel an Rücksicht z. B. auf unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit, auf die Ausbeutung von menschlichen Schwächen 
wie von natürlichen Ressourcen, notwendig mitbedacht werden. 

Für die Praxis des Konsumenten, des Unternehmens und des Wirtschaftspoliti-
kers wird es darum ethisch nie genügen, nur "systemkonformes" und funktions ge-
rechtes Handeln für sittlich geboten und hinreichend zu erklären. Ebensowenig wä-
re der bloße Hinweis auf Ideen - ein altmodischer, aber wohl präziserer Begriff als 
jener der Werte, der ihn ablöste und gleichzeitig deren Sinn statisch-urteilend, re-
striktiv verkürzte (Picht 1978; Schulz 1989, 60) - oder, wie ich allgemein sage, 
Normen für die Entwicklung und Aneignung moralischer Zielsetzungen ausrei-
chend, soweit sie Handlungsdeterminismus, materiale Präskription, also konkrete 
Weisung und Vorschrift suggerieren und damit von der Notwendigkeit der kommu-
nikativen Argumentation und der selbstreflexiven Verantwortung ablenken (Pfürt-
ner/McCormick/McBrien/Schöpsdau/VidaI1994). Vielmehr ist eben eine sittli-
che Orientierung - kraft ethischer Reflexion und argumentativer Kommunikation 
- auch in bezug auf das System der Wirtschaft, ihre politischen Bedingungen sowie 
auf Institutionen und Strukturen innerhalb der Gegebenheiten einer jeweiligen 
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wirtschaftlichen Ordnung (heute irgendeine Mischform der Marktwirtschaft) zur 
Erfüllung der ethischen Forderung an sich unabdingbar. 

7. Kriterien als Postulate einer ethischen Orientierung 

Das dreistufige Modell sozial- und damit auch wirtschaftsethischer Urteilsbil-
dung von Arthur Rich besticht in Bezug auf die Redlichkeit einer theologischen 
Fundierung, die Verbindlichkeit entstehen läßt, ohne ein fixes metaphysisches 
Weltbild vorauszusetzen. Es überzeugt in Hinsicht auf die Vermittlung normativer 
Einsichten in die Praxis individueller Handlungen und insbesondere sozialer Ge-
staltung von polis und oikonomia. Es gestattet schließlich, faire und zielgerichtete 
Diskurse zu führen, namentlich auf dem Weg der Konkretisierung von abstrakten, 
prinzipiellen Kriterien und Maximen. Problematisch ist mir der Ansatz geworden, 
weil mir scheint, die Kriterien - sie sind, "weil im Absoluten der Glaubensüber-
zeugung orientiert, rational nicht begründbar" (Rich 1991 170 f.) - würden von 
Rich rein theologisch "gesetzt"; also im Grundsatz dem praktischen Diskurs, dem 
normenbegründenden universalistischen Diskurs entzogen70. Wenn dies zutrifft, 
haftet ihnen trotz der Modernität der Methodik Richs etwas "Vormodernes", Kon-
ventionelles an, mit der Folge, daß der Theologie - dem Theologen, der Theologin 
- doch noch eine eigenständige, besondere Position im ethischen Prozedere der 
Normenbegründung gesichert bleibt. Rich vertraut dennoch auf die "Evidenz" der 
Kriterien, die gestatten soll, sie als Gesprächsgrundlage des Vollzugsdialogs zu be-

70 Die Position Richs in dieser Frage scheint mir immer noch widersprüchlich. Einerseits 
hat man fast den Eindruck einer Probleme wegschiebenden, beschwichtigenden Geste - ge-
gen die implizite Vermutung mangelnder theologischen Verkankerung gerichtet, die seitens 
traditioneller kirchlicher Kreise besteht -, wenn er betont: "Soweit sich diese Kriterien als 
Prinzipien christlicher Existenz erweisen, kommt ihnen selbstredend ein spezifisch christli-
cher Charakter zu". Und: Die Humanität sei nicht in der Zahl von 7 Kriterien abgeschlossen, 
sondern müsse in der Dynamik des Wandel der geschichtlichen Welt "ihre Kriterien des Men-
schengerechten zur Geltung bringen. Zwar ist es keineswegs die geschichtliche Situation, 
sondern allein die Liebe in ihrem hoffenden Glauben, die diese Kriterien zeitigt; aber sie zei-
gen sich jeweils an, nicht jenseits der geschichtlichen Situation" (172; Auszeichnung P.) -
Die ganze "Explikation" der Kriterien geschieht indessen, trotz der Betonung, die Rich be-
züglich der Maximen auf interdisziplinäre Zusammenarbeit legt, relativ monologisch auf 
dem Weg theologischer Argumentation (173 ff.). Anderseits führt er in einer "methodologi-
schen Folgerung" (102ff.) aus, daß die sich Kriterien des Menschengerechten - anders als 
"Dogmen", die sich bekanntlich nicht als gültig auszuweisen bräuchten - "nach außen hin, 
gegenüber solchen, die nicht im selben Erfahrungshorizont stehen, ... als gültig erweisen las-
sen wollen und sollen". So müsse "die Mühe eines derartigen Erweises auf sich genommen 
werden, was nur auf dem Boden eines kommunikationsfähigen Argumentierens möglich ist". 
Aber unmittelbar folgt die Einschränkung: "Und das bedeutet, daß zwar nicht die Konzipie-
rung, wohl aber die Vermittlung der Grundkriterien des Menschengerechten unautoritär im 
Medium argumentierender Vernunft zu erfolgen hat" (103). Die "Konzipierung" mithin blie-
be in diesem Denken, so meine Folgerung, originäre Leistung der theologischen Verkündi-
gung und Entscheidung. 
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nützen, und zwar auch mit und zwischen jenen Menschen, die in ihrer theologi-
schen Motivierung nicht übereinstimmen.71 

Wenn Kriterien tatsächlich als - im Sinne der Diskursethik zunächst hypotheti-
sche - Grundlage für die kommunikative Argumentation dienen sollen mit dem 
Ziel, deren Geltung oder Verbindlichkeit 72 zu begründen, so kann sich ihre Fundie-
rung nicht auf exklusiv theologische Rechtfertigung - oder die Rechtfertigung 
durch Theologen - begrenzen. Denn dies würde bedeuten, daß die Rechtfertigung, 
damit aber die Konzipierung der Kriterien dem postkonventionellen argumentati-
ven Diskurs vorgeordnet würde, womit aber auch theologisch gesehen diese grund-
legende, selbstreflexive sittliche Verantwortung "der Freiheit eines Christenmen-
schen" (Luther), eines Menschen überhaupt, vorenthalten würde. Kriterien sollten 
deshalb nicht ,,konventionell" oder als metaphysisch gegeben, sondern geschicht-
lich eingeführt werden: Sie stellen normative Weisheiten dar, als Normen, die 
"sich innerhalb der geschichtlich bedingten Gemeinschaft herausgebildet" haben, 
die zwar raum- und zeitunabhängiges Unbedingtes für das menschliche Zusam-
menleben ausdrücken, aber dies nie anders als in einer geschichtlich bedingten 
Form leisten können. Deshalb spreche ich vom menschheitsgeschichtlichen Set 
oder Fundus von Normen (Kriterien), die je kraft des argumentativen Diskurses für 
die Bedürfnisse der Zeit rekonstruiert und in die Zeit hinein zur Konkretion der 
praktischen Handlungsorientierung vermittelt werden müssen. 

Daß der Vermittlung zentrale Funktion zukommt, zeigt sich übrigens in einer 
Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen einer praxisorientierten (Wirtschafts-) 
Ethik, auch wenn dabei nicht immer klar die verschiedenen Grade oder Niveaus 
der Normativität unterschieden werden. Eine systematische Übersicht mit einem 
Vergleich solcher Ansätze zu erarbeiten, schiene mir lohnenswert - hier können in-

71 Rich hat tatsächlich auf dieser Ebene vor allem den Dialog zwischen Christen und [Re-
form-]Marxisten geführt. 

72 Es mag in diesem Zusammenhang interessant sein, über den Sinn von "Verbindlichkeit" 
Rechenschaft abzulegen; ich verweise hierzu als Reflexionsstoff auf die prägnante Ausfüh-
rung von Kant in seiner ,Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 
Theologie und der Moral' (Kant 1983, 2, 770ff., §2); sie haben ihren Sinn für die gegenwär-
tige Diskussion keineswegs verloren. Kant geht davon aus, daß der Begriff der Verbindlich-
keit oft ungewiß sei. "Man soll dieses oder jenes tun, und das andere lassen; das ist die For-
mel, unter welcher eine jede Verbindlichkeit ausgesprochen wird". Von Verbindlichkeit kann 
aber nur für jene Soll-Aussagen gesprochen werden, die nicht bedingt sind - als Mittel für 
einen Zweck. Nur bei Handlungen, die nicht einem bestimmten Zweck untergeordnet werden 
können (auch nicht, dem Willen Gottes zu gehorchen, oder die größte Vollkommenheit zu 
fördern), also nur bei Handlungen, die unbedingt gesollt sind, kann von Verbindlichkeit die 
Rede sein.: Wenn einer dieser Soll-Sätze "eine Regel und Grund der Verbindlichkeit sein soll, 
[müßte er] die Handlung als unmittelbar notwendig, und nicht unter der Bedingung eines ge-
wissen Zweckes gebieten .... Nachdem ich über diesen Gegenstand lange nachgedacht habe, 
[bin] ich ... überzeugt worden, daß die Regel: Tue das Vollkommenste, was durch dich mög-
lich ist, der erste formale Grund aller Verbindlichkeit zu handeln sei, so wie der Satz: Unter-
lasse das, wodurch die durch dich grösstmögliche Vollkommenheit verhindert wird, es in An-
sehung der Pflicht zu unterlassen ist" (772). 
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dessen nur einige exemplarische Hinweise gegeben werden (s. auch Horster 1994, 
386). Zum erstenmal begegnet mir die Vorstellung der Vermittlung mit Hilfe von 
,,zwischenaxiomen" ("middle axioms") beim ökumenischen Sozialethiker Oldham 
1937, 199f. Nach Höffe 1981, l2f. braucht es "mittlere Prinzipien persönlicher 
und politischer Sittlichkeit", "in denen schon die Eigengesetzlichkeit des jeweili-
gen Lebensbereiches und seiner gegenwärtigen Situation verarbeitet ist". Die von 
der philosophischen Ethik begründeten "Fundamentalnormen oder Normen zwei-
ten Grades" seien "Verbindlichkeiten ... , die noch mit den entsprechenden wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Verhältnissen vermit-
telt werden müssen". Im bioethischen Zusammenhang spricht Sass 1988, 9, von 
"mittleren ethischen Prinzipien". Obwohl sich in utilitaristischen bzw. konsequen-
tialistischen Ethik-Konzepten das "Vermittlungsproblem" nicht im gleichen Maße 
stellt, weil hier bereits im Ansatz Folgen und Situationen ins Zentrum der Refle-
xion gerückt sind, schlägt auch Birnbacher 1993, lOf., zur Vermittlung und Ver-
ständigung "axiomata media" vor. Auf der anderen Seite entwickelt Schulz 1989, 
eine Methode "doppelter Reflexion" (bzw. ein mehrstufiges Verfahren) für die Ver-
mittlung des Weltbezugs. Küng 1990 postuliert in seinem "Projekt Weltethos" zur 
Vermittlung zwischen den Moralen verschiedener Religionen und Weltanschauun-
gen "Maximen elementarer Menschlichkeit", denn "alle großen Religionen fordern 
ja bestimmte ,non-negotiable standards': ethische Grundnormen und handlungslei-
tende Maximen, die von einem Unbedingten, einem Absoluten her begründet wer-
den und deshalb für Hunderte von Millionen Menschen auch unbedingt gelten soll-
ten" (82). - Die Liste ließe sich ohne weiteres verlängern, doch müssen diese Hin-
weise hier genügen. 

In Abweichung und Weiterführung von Rich will ich im folgenden eine Reihe 
kriterialer Gesichtspunkte im Sinne von regulativen Ideen vorstellen. Ich verstehe 
sie als Interpretation des "Normenfundus" aus der Erfahrung der Menschheitsge-
schichte; sie erscheinen postulativ als normative Kriterien sittlicher Orientierung, 
die mit der jeweiligen Faktizität des aktuellen Problems zur Konkretisierung zu 
vermitteln sind. Als postulative bzw. hypothetische Normen sollen und können sie 
nicht dekretiert, sondern müssen vielmehr gewissermaßen aus dem kollektiven Ge-
dächtnis ins Bewußtsein geholt, dem Diskurs unterstellt und durch soziale Aner-
kennung zur Geltung gebracht werden (vgl. Peter 1992a, 176 ff. und bes. Peter 
1992b,149ff.). 

7.1 Moralischer Standort 

Als Grundvoraussetzung jeglicher sittlicher Orientierung nenne ich die Bereit-
schaft, sich auf die ethische Frage einzulassen - nicht bloß aus intellektueller Neu-
gier, sondern mit der Prädisposition, jenes, was sich in Reflexion und argumentati-
ver Kommunikation als das moralisch Richtige herausschält, in das eigene Han-
deln umzusetzen (Grundsatz: Erkenntnis verpflichtet das Handeln). Denn der Sinn 
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der Ethik ist nicht die reine, zweckfreie Erkenntnis, sondern die Praxis, eigentlich: 
der sittliche Erfolg. 

Allem ethischen Regelbemühen geht und muß der Grundentscheid vorausgehen, 
daß man sich (konkret: ich mich) sittlich orientieren will und daß ich das Ergebnis 
meines ethischen Bemühens in konkrete Tat umsetzen will. Dieser Standort setzt 
in irgend einer Weise eine "bekenntnishafte" Antwort auf die Frage nach dem nor-
mativen Grund voraus, daß man sich, ich mich - bei aller Selbstkritik und trotz der 
Erfahrung des Scheiterns - sittlich verhalten will und ethisch in Frage stellt bzw. 
stelle. Aus diesem Standort ergibt sich das Postulat im Sinne der deontologischen 
Ethik, unbedingt gewisse Grundkonstanten menschlichen Zusammenlebens als 
Richtlinie und Begrenzung meines Handeins anzuerkennen. 

7.2 Normenbegründung: 
Gemeinsamkeiten trotz Unterschieden 

Der moralische "Standort" und die ethischen Grundkonstanten können und wer-
den in unterschiedlicher Weise begründet sein, religiös oder durch Erziehung, So-
zialisation usw. Bei allen Unterschieden der "Begründung" halte ich drei Elemente 
für alle Formen gemeinsam und unverzichtbar: 

(a) Das Transzendieren des Ich zum Gut und zu den Interessen mit Bezug auf 
die Umweltproblematik über den eigenen kurzen Zeithorizont hinaus auf den Zeit-
horizont des/der Anderen: zum Nächsten, zum Fremden, zu den Menschen der 
kommenden Generation. Der Ethik geht es auf der Subjektseite primär um die Be-
stimmung meines Tuns, auf der Objektseite aber zuerst um das Gut des Anderen! 
(V gl. in diesem Zusammenhang die -formale Nähe verschiedener universalistischer 
normativer Grundkonzepte: das chti.stliche Doppelgebot der Liebe; die vom Guten 
geleitete Goldene Regel; der Sinn von Gerechtigkeit; der kategorische Imperativ 
und die "fremde Glückseligkeit" (Kant); die "Sympathie" bei Adam Smith, das 
Kriterium des Wohlwollens; das Konzept des Gemeinwohls, die Solidarität; die 
"Option für die Armen" usf.) 

(b) Erst das kommunikative, argumentative Sich-Verständigen über das Norma-
tive, schafft Geltung und Verbindlichkeit (für mich wie für andere) von Argumen-
ten, Grundsätzen und Normen. Nie gilt ,,Ethik" nur kraft Autorität, kraft über-
menschlicher Prinzipien: es sei denn, es würde über diese Geltungsgründe kommu-
nikativ Verständigung erzielt. 

(c) Das dialogische Gewinnen von konkreter Verbindlichkeit geschieht nicht im 
Abstrakten, nicht durch "Deduktion" von Prinzipien, sondern im praktischen Voll-
zug. Mit Ethik als theoretischem Bedenken von Moral, d. h. von moralischer Pra-
xis, ist von Anfang an notwendig die Vermittlung der normativen Dimension mit 
positiver, sachlicher Information verbunden. Die Integration von "Sollen", "Müs-
sen" mit dem "Ist" und dem "Können" in konkreten Handlungszusammenhängen 
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ist ein Kennzeichen von Ethik gegenüber einer zusammenhanglos gewordenen, 
bloß tradierten "Moral". 

7.3 Geschöpflichkeit 

Geschöpflichkeit und Mitgeschöpflichkeit: Kein Mensch verdankt sich sich 
selbst; nicht das Individuum ist die Mitte und das Ziel der ethischen Reflexion, 
sondern das/der Andere im weiteren Sinn, die Umwelt als Mitgeschöpflichkeit. 

7.4 Freiheit 

Freiheit der menschlichen Person und die gegenseitige Anerkennung als freie 
und gleichberechtigte Personen - Ausdruck der Tatsache, daß der Mensch als Per-
son gleichursprünglich ganz Individuum und ganz Teil einer Gesellschaft ist - , 
diese beiden Punkte sind gleichzeitig eine sittliche Grundforderung und eine unab-
dingbare Voraussetzung ethischer Orientierung. Dies gilt sowohl unter dem Aspekt 
der Entscheidungsfreiheit, d. h. der Freiheit von Zwang, und dem Aspekt der 
Handlungsfreiheit, d. h. der Bedingung, daß tatsächlich Handlungsalternativen ge-
geben oder - in unterschiedlichen Zeithorizonten - durch schöpferische Phantasie 
schaffbar sein müssen. Freiheit meint immer Anforderung an mich (uns) zur Ge-
währleistung der Freiheit anderer bzw. zur Anerkennung der gleichen Freiheit für 
alle. Wenn auch als Grundforderung allen Personen die gleiche unveräußerliche 
Freiheit zukommt, so verfügen nicht alle Personen über gleich große Handlungs-
freiheit: sie hängt ab von der Reichweite der möglichen Handlungen und der Po-
tenz des Handelnden bzw. der Position und Institution, über welche die Person ver-
fügt. 

7.5 Verantwortung 

Auf der Grundlage der Freiheit ist ihr Korrelat, die Verantwortung, aktiver Aus-
druck des sittlichen Standortes, Ort und Gegenstand ethischer Reflexion und sittli-
chen Handeins. Moralische Verantwortung eines Subjektes entsteht dabei nicht erst 
aus (rechtlicher) Zuständigkeit oder gar aus Schuld. Die für die Ethik relevante 
prospektive Verantwortung konstituiert sich aus den Handlungsbedingungen einer 
Person, d. h. aus ihrem verbindlichen sittlichen Standort; aus der Inpflichtnahme 
und der ethischen Zuständigkeit, die sich aus der Bestimmung dieses Standorts er-
gibt; und aus den Wirkungsmöglichkeiten, die durch die Entscheidungs- und 
Handlungsfreiheit, also durch das konkrete Handlungspotential bestimmt sind. Ein 
Unternehmer, eine Politikerin hat deshalb eine umfassendere Verantwortung zu tra-
gen als ein "einfacher" Konsument, ein untergebener Arbeitnehmer. 

4* 
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7.6 Folgen und Alternativkosten 

Jede ethisch begründete Handlung verursacht einerseits - das ist ihr Sinn - die 
intendierten Folgen, anderseits aber auch Kosten. Vor allem im sozial- und wirt-
schaftsethischen Bereich sind nicht nur die intendierten Wirkungen zu evaluieren, 
sondern insbesondere die "Alternativkosten" zu bewerten. Die Bereitschaft, diese 
,operationelle' Dimension ethischer Handlungsorientierung nüchtern zu prüfen, 
gehört zu den Voraussetzungen verantwortlicher Ethik-Reflexion. 

7.7 Ehrfurcht vor dem Leben 

Als Erweiterung der Freiheit, die spezifisch der menschlichen Person gilt, hat 
im Blick auf die weitere Mitwelt die Grundkonstante "Ehrfurcht vor dem Leben" 
Anspruch auf Geltung: Respekt nicht nur vor dem Menschen, sondern vor allem 
Geschaffenen, d. h. von allem, das sein Sein nicht dem Tun des Menschen verdankt 
und das jeder Möglichkeit der menschlichen (Re-)Produktion vorauf geht. Diese 
Achtung impliziert Rechtfertigung durch gute Gründe bei der Beeinträchtigung der 
Authentizität und des Lebens jedes Wesens. 

7.8 Gerechtigkeit 

Das unverfügbare Geschaffensein der Menschen als Personen in einer Gesell-
schaft begründet eine ontologische Gleichheit, die ihrerseits als person-transzen-
dierende Forderung die Gerechtigkeit unbedingten Geltungsanspruch impliziert. 
Als handlungsorientierendes Kriterium ist Gerechtigkeit einerseits der berechtigte 
Kampfruf jener, die benachteiligt sind, und anderseits Verpflichtung der Privile-
gierten. Sie ist kein mathematisch genaues Maß, aber sie gibt die Zielrichtung des 
Handeins an; Gerechtigkeit zielt aber nicht auf "Nivellierung", vielmehr ist ihr 
Sinn das Besserstellen der im praktischen Leben Benachteiligten; Gerechtigkeit ist 
deren Argument. 

7.9 Teilhabe, Partizipation 

Als Korrelat zur Freiheit und Gleichheit der Personen, sowohl als Individuen 
wie als Teile einer Gesellschaft, erhebt sich das Anrecht auf Teilhabe an dieser Ge-
sellschaft; dieser Geltungsanspruch zielt einerseits auf passive Teilhabe zur Siche-
rung des Lebens (Nicht-Exklusion von den gemeinsamen Gütern), anderseits auf 
die aktive Partizipation am produktiven Prozeß der Gesellschaft. Die Norm der 
Partizipation ist eine Anforderung an jede konkrete, d. h. gleichermaßen an die lo-
kale wie regionale und globale Gesellschaft; sie wendet sich gegen Marginalisie-
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rung und Ausgrenzung in allen sozialen Dimensionen und drängt auf Beteiligung, 
auf Demokratisierung in allen Lebensbereichen, vor allem in Kultur, Wirtschaft 
und Politik. 

7.10 Entwicklung 

Entwicklung ist ein normativer Begriff und meint die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse, gewissermaßen als Dynamisierung des statischen Anrechts auf ein 
minimales Auskommen und auf Wohlfahrt. Dies schließt die Anteilhabe an der 
künftigen Orientierung der Gesellschaft und ihren Früchten ein, und zwar nicht nur 
in ökonomischer Hinsicht (Wachstum), sondern auch bezüglich der sozialen, kul-
turellen und politischen Dimension und unter Respektierung der Ansprüche der 
Natur und der künftigen Generationen (d. h. als nachhaltige Entwicklung). 

7.11 Solidarität 

Solidarität faßt die Leitnormen von Freiheit und Gerechtigkeit, Partizipation 
und Entwicklung gewissermaßen in die Gegebenheit der Mitgeschöpflichkeit zu-
sammen und verweist auf das notwendige Miteinander-Sein und Aufeinander-An-
gewiesen-Sein. Theologisch nährt sie sich von der Solidarität Gottes als der verläß-
lichen Zuwendung zu den Menschen in der gegenseitig verpflichteten "soliden" 
Beziehung. In entwicklungspolitischer Perspektive möchte ich diese Kriterien in 
die Aussage zusammenfassen, die einen zustimmungsfähigen Geltungsanspruch 
festhält: Maß an für alle möglicher Freiheit, Gerechtigkeit, Partizipation und Ent-
wicklung. Jeder Mensch hat den grundsätzlich gleichen Anspruch auf ein men-
schenwürdiges Leben. 

Auf eine etwas einfachere Nomenklatur von normativen Orientierungen hat sich 
vor einer Anzahl von Jahren der "Gesprächskreis Kirche/Wirtschaft" - ein peri-
odisches Gesprächsforum in der Schweiz, das die Spitzenvertreter einiger großer 
multinationaler Unternehmungen und der drei Landeskirchen umfaßt - geeinigt 
(Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft 1983; vgl. PeterlRuh 1981). Die Thesen "Auf-
gaben der wirtschaftlichen Unternehmen" können als ,Kriterien' normativen Cha-
rakters bezeichnet werden. Gestützt darauf i.S. von regulativen Ideen war es mög-
lich, konkretere ,Maximen' zunächst in Form von "Leitlinien für die internationale 
Geschäftstätigkeit" gemeinsam zu formulieren; diesem Text folgten gemeinsame 
Äußerungen zu Fragen der Entschuldung, der industriellen Bio- und Gentechnolo-
gie, der Klimaveränderungen und neuestens zur Arbeitslosigkeit73• Mindestens in 

73 S. Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft 1983; Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft 1989; Ge-
sprächskreis Kirche-Wirtschaft 1990, vgl. dazu Peter/Roulin/Schmid/Villet 1990; Ge-
sprächskreis Kirche-Wirtschaft 1992; und neuestens Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft 1995. 
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diesem Bereich hat sich somit die Zweistufigkeit des ethischen Umgangs mit der 
Normativität in bezug auf Wirtschaft bewährt (vgl. Stückelberger 1988). 

8. Zusammenfassend 

Modeme Ethik, namentlich modeme Wirtschaftsethik, hat sich weitgehend auf 
eine Diskussion ihrer eigenen (wirtschafts-)wissenschaftlichen Voraussetzungen 
und dergestalt ihrer Methode, darin auf die Hypothese zurückgezogen, die ethische 
Dimension ließe sich mit Mitteln der ökonomischen Analyse (bes. der Mikroöko-
nomik) adäquat einfangen und darstellen. Sie wird damit immer mehr zu einer blo-
ßen "Insider-Affäre" der Ethiker selbst - man unterhält sich gegenseitig. Sie hat 
sich aber damit dem Anspruch, unter dem sie angetreten ist, entfremdet: nämlich 
dem sich aus der Praxis abzeichnenden Bedarf und den Anfragen, aber auch der 
ureigenen geschichtlichen ,Botschaft' der Ethik vom prinzipiellen Mangel, der 
Defizienz, einer vermeintlich allein von der Faktizität und dem ihr zugehörenden 
Verstand geleiteten Wirtschaft zu stellen. In der Folge bleiben - ebenso wie bei 
einer vormodernen, linear-hierarchischen Ethik - Wert- und Orientierungskon-
flikte, die indessen den ökonomischen wie den allgemein-menschlichen Alltag be-
stimmen, zum vornherein ausgeklammert. Darum hat normativ suchende Ethik auf 
den Plan zu treten, damit das verlorengegangene Wissen um ethische Argumenta-
tion, die Transparenz über Ziele und Absichten, Werte und Normen reflektiert 
wird; und damit die Ergebnisse dieser kommunikativen, argumentativen Reflexion 
in lebenspraktische Verbindung mit den Anforderungen der Sachlichkeit und der 
Funktionalität gebracht werden; damit schließlich, alles in allem, der Sinn der Nor-
mativität aus der kulturellen Erinnerung wieder ins aktuelle Bewußtsein gerufen 
und normative Verbindlichkeit ins individuelle wie kollektive Leben gezogen wird. 
Es gilt also, dieser assistierenden, postulierenden und beratenden Funktion der 
Ethik für die wirtschaftliche - und das heißt für die unternehmerische wie insbe-
sondere für die wirtschaftspolitische und rechtspolitische - Praxis wieder mehr 
Raum zu geben. 

Vermittlung der normativen Dimension des menschlichen - hier des ökonomi-
schen und des ökonomie-relevanten politischen - HandeIns (Normativität, Gel-
tung) mit der sachlichen Dimension und den konkreten Fakten (Sachlichkeit, Fak-
tizität) ist das handlungspragmatische eigene Anliegen der Ethik seit Anbeginn. 
Keine (externe) "Instanz" soll und kann dabei vorschreiben, was konkret getan 
werden soll, welche Norm oder welches Kriterium im Konkreten Geltung habe. 
Abstrakte Normen und Kriterien finden wohl Anerkennung und damit grundsätz-
liche Geltung (bei aller Violation im täglichen Leben, aber immer registriert als 
Ausnahme und Abfall von der Regel- z. B. Menschenrechte, z. B. sexuelle Belä-
stigung am Arbeitsplatz etc.). Was aus ihnen aber im konkreten Handeln, beim 
Vollzug von Ethik als integralem Prozeß im praktischen Entscheidungsfall folgt 
und folgen soll, ist indessen nicht aus diesen Grundwerten und -normen abstrakter 
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Anerkennung deduzierbar, sondern kann nur regulativ, d. h. reflexiv, aber auch -
gemessen an der Grundnorm - nur in relativer Annäherung kommunikativ und ar-
gumentativ gewonnen werden. Dies heißt gleichzeitig: Sittliche Orientierung des 
Handeins ist kreatives und innovatives Tun und muß je selbst verantwortet werden. 

Auch der Ethiker oder die Ethikerin ist demnach nicht die Instanz, die für andere 
entscheiden kann und zu entscheiden hat, was konkret zu tun und zu lassen ist. 
Doch ihre Aufgabe ist größer als jene bloßer Methodik für ethische Argumentation 
oder der (z. B. unternehmens- oder wirtschaftspolitischen) Prozeßberatung. Tra-
dierte Normen - Zeugnisse sittlicher Orientierungsbemühungen aller Zeiten - ha-
ben also auch in einer postmetaphysischen, ausdifferenzierten, postmodernen Ge-
sellschaft und Wirtschaft ihren Platz; aber nicht als Normen unmittelbar prakti-
scher Geltung, die unbesehen der Faktizität auf jede Art von wirtschaftlicher Sach-
lage einfach "angewendet" oder ,implementiert' oder gar ihr "übergestülpt" 
werden könnten. 

Die sich in der Menschheitsgeschichte manifestierenden Grundnormen und -
Werte müssen als regulative Ideen höherer (d. h. lediglich abstrakter) Normativität 
mit allem gehörigen Sachverstand auf die konkrete Situation bezogen werden, da-
mit aus diesem in sich interdisziplinären, darüber hinaus in kommunikativer Argu-
mentation zu führenden Vermittlungsprozeß praktikable - gerade nicht einfach 
leicht "verträgliche", sondern unter konkreten Bedingungen fordernde - normative 
Handlungsorientierungen durch die je Betroffenen in Freiheit und Verantwortung 
festgelegt werden können. Schließlich: "es geht ja gar nicht darum, daß die Ethik 
Sicherheit gewährt", schreibt W. Schulz in der Einleitung zu seinen ,Grundproble-
men' (Schulz 1989, 11, "sondern darum, daß sie zum Nachdenken nötigt, indem 
sie, konkrete und allgemeine Erwägungen gegeneinander problematisierend, nach 
möglichen Lösungen für das Tun [und die Gestaltung der Institutionen, möchte ich 
hinzufügen] unter ethischem Aspekt fragt". Genau darum geht es bei der Suche 
nach Kriterien für die Wirtschaftsethik. 
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Privatisierung volkseigenen Bodens 
in den neuen Bundesländern -

eine rechtsphilosophische Perspektive 

Von Hans-Peter Weikard 1, Potsdam 

1. Einleitung 

Für die Bürger der DDR bedeutete die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
im Oktober 1990 einen tiefgreifenden Wandel des Rechts-, Wirtschafts- und Ge-
seIlschaftssystems. Nicht nur die ökonomischen Anpassungsprozesse, sondern 
auch die Übertragung des westdeutschen Rechtssystems auf die östlichen Bundes-
länder haben die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit im Transformationsprozess 
immer wieder in den Vordergrund der Diskussion geschoben. Eine wichtige Teil-
frage ist hierbei die Zuweisung von Verfügungsrechten. Das Rechtssystem der 
DDR kannte Eigentumsformen, die dem Rechtssystem der Bundesrepublik fremd 
sind. Bei der Transformation des Rechtssystems muß also insbesondere geklärt 
werden, welche Rechtstitel des alten Systems welchen Rechtstiteln des neuen Sy-
stems entsprechen sollen. Das Volkseigentum wirft hier ein besonderes Problem 
auf. 

Schon kurz nach dem Ende der SED-Herrschaft und noch vor der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten wurde die Treuhandanstalt gegründet und in § I des 
Treuhandgesetzes festgeschrieben: "Das volkseigene Vermögen ist zu privatisie-
ren". Ein Verkauf von Unternehmen wurde vorbereitet, jedoch blieben in der öf-
fentlichen Diskussion zunächst auch alternative Privatisierungsstrategien, wie etwa 
die Vergabe von Anteilscheinen, aktuell. Nach der Vereinigung am 3. 10. 1990 be-
gann dann aber zügig der Verkauf von Volkseigentum durch die Treuhandanstalt. 
Mit dem Ende des Jahres 1994 konnte die Privatisierungsarbeit als abgeschlossen 
bezeichnet werden, und die Treuhandanstalt wurde aufgelöst. An ihre Stelle trat 
die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, die vor allem die Ein-
haltung der von der Treuhandanstalt geschlossenen Verträge garantieren soll. 

Daß das volkseigene Vermögen privatisiert werden sollte, war unstrittig. Zur De-
batte standen vor allem das "wie" der Privatisierung, aber auch bestimmte Einzel-

1 Ich danke Silke Gabbert und den den Mitgliedern des Ausschusses für hilfreiche Hin-
weise. 
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entscheidungen der Treuhandanstalt. Die Geschwindigkeit, mit der die Privatisie-
rungsarbeit durchgeführt wurde, bzw. laut gesetzlichem Auftrag durchgeführt wer-
den mußte, ließ allerdings kaum Zeit, diese Debatte gründlich und mit wohlfun-
dierten Argumenten zu führen. Es gibt jedoch einen Ausnahmebereich, in dem das 
"wie" der Privatisierung über einen längeren Zeitraum diskutiert wurde: der land-
und forstwirtschaftlich genutzte volkseigene Boden. Hier ist erst im September 
1994, als in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen die Privatisie-
rung schon fast abgeschlossen war, die Entscheidung über das Privatisierungskon-
zept gefallen.2 Die Privatisierung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ist mit Fragen der Entschädigung gekoppelt und im Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) geregelt worden. 

Bei dem Versuch einer Beurteilung der im EALG umgesetzten Bodenprivatisie-
rungspolitik3 sind zwei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zu beantworten. 
Die erste Frage ist, warum sich Boden überhaupt in Privateigentum befinden soll. 
Diese Frage wird im allgemeinen mit der Effizienz einer auf Privateigentum beru-
henden, marktwirtschaftlichen Ordnung beantwortet. Kritische Einwände gegen 
diese Antwort betonen dagegen Gerechtigkeitsaspekte und verweisen darauf, daß 
Ungleichverteilungen und Ausbeutung Folgen des Privatbesitzes an Produktions-
mitteln sein können.4 Diese Diskussion ist auch nach dem Zerfall der sogenannten 
sozialistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa noch nicht abgeschlossen und 
wird die politische Philosophie auch weiterhin beschäftigen. Im folgenden soll 
aber nicht diese Frage behandelt werden. Der Hinweis auf die Effizienz einer auf 
Privateigentum beruhenden, marktwirtschaftlichen Ordnung soll im Rahmen die-
ses Beitrags als gültig und hinreichend akzeptiert werden. 

In bezug auf die Gerechtigkeit einer auf Privateigentum beruhenden Eigentums-
ordnung gibt es noch eine zweite grundsätzliche Frage. Akzeptiert man, daß es Pri-
vateigentum geben soll, dann ist zumindest die Ausgangsverteilung der Verfü-
gungsrechte relevant für die Gerechtigkeit der Eigentumsordnung. Privatisierung 
bedeutet die Zuweisung von zunächst gesellschaftlichen (oder staatlichen) Verfü-
gungsrechten an einzelne Individuen. Sofern also überhaupt Privateigentum an Bo-
den bestehen soll, ist nun zu fragen, welche Ausgangsverteilung dieses Eigentums 
als gerecht bezeichnet werden kann. 

Verfügungsrechte, ihre Sicherung und ihr Austausch bilden den Mittelpunkt ge-
sellschaftlicher Organisation. Im politischen Prozeß werden Verfügungsrechte de-

2 Die Ursachen für eine Ausnahmestellung der Landwirtschaft sind vielfältig und nicht 
eindeutig geklärt. Ein Versuch einer Erklärung findet sich in Gabbert (1995). 

3 Mit "Boden" meine ich im folgenden immer nur den land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten volkseigenen bzw. ehemals volkseigenen Boden. 

4 So etwa Roemer (1988) oder Grunebaum (1990). Gossen (1854, 250 ff) bezieht die Posi-
tion, daß zwar im allgemeinen Privateigentum an Produktionsmitteln bestehen soll; Bodenei-
gentum soll jedoch ausgenommen sein, da Bodeneigentümem, zumindest wenn sie Erstaneig-
ner sind, eine (unverdiente) Rente zufließt. 
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finiert, modifiziert und die mit Verfügungsrechten verbundenen Verpflichtungen 
bestimmt (Rechtssetzung). Aufgabe des Staates als Ordnungsmacht ist die Siche-
rung von Verfügungsrechten. Das Wirtschafts system ist für sein Funktionieren 
ganz wesentlich auf wohldefinierte und durchsetzbare Verfügungsrechte angewie-
sen. Ökonomische Betrachtungen setzen Verfügungsrechte und ihre kostenlose 
Durchsetzbarkeit meist voraus. Erst in der neueren institutionenökonomischen Li-
teratur werden die Kosten der Durchsetzung von Verfügungsrechten explizit in die 
Betrachtung einbezogen. Zu der Frage der Neuzuweisung von Verfügungsrechten 
haben Ökonomen jedoch im allgemeinen nichts zu sagen, ausgenommen vielleicht 
den Hinweis, daß es im Hinblick auf eine effiziente Marktallokation nicht darauf 
ankommt, wer die Verfügungsrechte besitzt, sondern nur darauf, daß sie wohldefi-
niert sind (Coase-Theorem). Im übrigen, dies scheint die verbreitetste Auffassung 
zu sein, hätten sich mit dieser Frage die Philosophen zu befassen. Diese letztere 
Auffassung beruht natürlich darauf, daß, wenn es um die Zuweisung von Verfü-
gungsrechten geht, Fragestellungen von Recht und Gerechtigkeit berührt werden. 

Unter Geltung des Coase-Theorems könnte man daraus nun die Schlußfolgerung 
ziehen, daß im arbeitsteiligen Wissenschaftsbetrieb Philosophen und Ökonomen 
nur ihre jeweils spezialisierten und voneinander abgegrenzten Fragestellungen zu 
bearbeiten hätten. Jedoch sind die Voraussetzungen für die Geltung des Coase-
Theorems im allgemeinen nicht erfüllt. Selbst wenn Verfügungsrechte wohldefi-
niert sind, so ist ihre Durchsetzung doch nicht kostenlos. Darüber hinaus mag die 
Effizienz des ökonomischen Systems in kurzfristiger Betrachtungsweise vertei-
lungsinvariant sein, langfristig jedoch wird die Kapitalbildung (einschließlich Hu-
mankapital) von der Verteilung abhängen. Disziplinäre Arbeitsteilung bringt hier 
schwerlich adäquate Resultate. 

Gleichwohl sollen in diesem Beitrag nicht Effizienz, sondern Gerechtigkeits-
aspekte der Zuweisung von Verfügungsrechten im Vordergrund stehen. Ich will im 
folgenden versuchen, die philosophische Diskussion um die Schaffung von priva-
ten Eigentumsrechten nachzuzeichnen. Dies kann natürlich nur bruchstückhaft ge-
schehen. Die Auswahl der Bruchstücke erfolgt im Hinblick auf die konkrete Frage 
der (Re-)Privatisierung des vormals volkseigenen Bodens in den fünf neuen Bun-
desländern. Ziel dieses Beitrags ist, das im EALG festgeschriebene Privatisie-
rungsverfahren philosophisch zu rekonstruieren und die Legitimität der getroffe-
nen Regelungen zu überprüfen. Dabei wird sich zugleich zu erweisen haben, ob 
und wie philosophische Theorien der Verteilungsgerechtigkeit in diesem Fall zur 
Anwendung gebracht werden können. 
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2. Verteilungsgerechtigkeit und Eigentum 

Die philosophischen Theorien der Verteilungsgerechtigkeit lassen sich in zwei 
große Gruppen einteilen.5 Die einen versuchen, einen gerechten Zustand zu defi-
nieren, der durch ordnende Eingriffe (wie etwa Besteuerung) hergestellt und erhal-
ten wird. Gerechtigkeitstheorien dieser Art suchen gerechte Verteilungsmuster 
(wie etwa ,jedem das Gleiche" oder ,jedem das Seine") zu bestimmen. 

Andere Theorien, dies sind insbesondere die liberalen Gerechtigkeitstheorien, 
suchen nach historischen Kriterien. Danach wird nicht ein Zustand als solcher, son-
dern aufgrund seines Zustandekommens als gerecht oder ungerecht beurteilt. Es 
werden Prinzipien gerechter Eigentumsaneignung und Eigentumsübertragung ge-
sucht. 

Eine erste, vorläufige Zuordnung eigentumspolitischer Maßnahmen zu diesen 
beiden Typen von Gerechtigkeitstheorien würde die Bodenreform der sowjetischen 
Militäradministration von 1945 sicherlich den Zustandstheorien zuordnen. Durch 
die Umverteilung wurde eine Gleichverteilung des Bodeneigentums unter der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung angestrebt. Die aktuelle Verteilung des Bodeneigen-
tums war das Kriterium, nicht ihr Zustandekommen. 6 

Privatisierung ist demgegenüber einer historischen Gerechtigkeitsvorstellung 
zuzuordnen. Sind Eigentumsrechte erst einmal zugeteilt, dann können sich durch 
Transfers (Verkauf, Schenkung, Erbschaft) im Ablauf der Geschichte sehr unter-
schiedliche Verteilungen herausbilden. Der Zustand ist also veränderbar, und nach 
einigen Dekaden müssen die Verteilungsmuster, die entstanden sind, einer Zu-
standstheorie der Gerechtigkeit nicht mehr entsprechen. Aus der Sicht einer histo-
rischen Gerechtigkeitstheorie ist dies aber irrelevant, jedenfalls wenn die Aus-
gangs verteilung gerecht war. 

Privatisierung ist grundsätzlich von einer historischen Gerechtigkeitstheorie ge-
leitet. Eine Beurteilung der Bodenprivatisierung soll daher im Lichte einer solchen 
Theorie versucht werden.? Die prominenteste dieser Theorien ist die liberale Ei-
gentumstheorie, die im Anschluß an Ideen von John Locke in jüngerer Zeit beson-
ders von Robert Nozick in Anarchy, State, and Utopia wieder aufgegriffen worden 
ist. An ihr orientiert sich die folgende Betrachtung, da Lockes Eigentumstheorie 
den Eigentumsbegriff moderner Staaten mit marktwirtschaftlicher Ordnung, also 
den Begriff des Privateigentums, entscheidend geprägt hat. In der rechtsphiloso-
phischen Diskussion des Eigentums ist der Liberalismus eng mit dem Begriff des 
Privateigentums verbunden. Daher soll nun eine kurze Skizze der Locke-

5 Ich folge hier Nozick (1974,153 ff). 
6 Diese vorläufige Einschätzung wird nach genauerer Betrachtung im nächsten Abschnitt 

noch zu modifizieren sein. 
7 Eine Kritik der Privatisierung aus der Sicht einer Zustandstheorie wäre ebenso einfach 

wie unergiebig. Es würde genügen zu zeigen, wie eine Kette von Transfers zu ungerechten 
Verteilungsmustern führen kann. 
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Nozick'schen Theorie gegeben werden. Dies geschieht mit der Zielsetzung aufzu-
zeigen, ob sich die Bodenprivatisierungspolitik als gerecht im Sinne dieser Theorie 
rekonstruieren läßt. 

Nozick (1974, 151) formuliert zwei Grundprinzipien legitimen Eigentums: 

,,1. A person who acquires a holding in accordance with the principle of justice in acqui-
sition is entitled to that holding. 

2. A person who acquires a holding in accordance with the principle of justice in trans-
fer, from someone else entitled to the holding, is entitled to the holding" 

Daraus bestimmt sich indirekt, welche Eigentumstitellegitim sind: 

,,3. No one is entitled to a holding except by (repeated) applications of I and 2." 

Um diese Grundprinzipien inhaltlich zu füllen, ist es notwendig, Prinzipien ge-
rechter Aneignung und Prinzipien gerechten Transfers zu bestimmen. Nozick lie-
fert eine solche Theorie nicht, zumindest nicht in geschlossener, vollständig ausge-
arbeiteter Form. Jedoch ist das wichtigste Prinzip gerechter Transfers die Freiwil-
ligkeit. Dieses wird bei Marktprozessen und Schenkungen erfüllt, nicht jedoch bei 
der Besteuerung.8 Die Freiheit, über das eigene Eigentum zu verfügen, liegt im 
Konflikt mit jedem zustandsorientierten Gerechtigkeitsbegriff. Durch freiwillige 
Transfers kann jedes denkbare Verteilungsmuster durchbrochen werden. So können 
sich aus einem Zustand der Gleichverteilung große Ungleichverteilungen ergeben; 
oder das Verteilungsmuster "jedem nach seinem Verdienst" ist z. B. nach einer 
Erbschaft nicht mehr erfüllt. Beinhalten Eigentumsrechte die Freiheit, von seinem 
Eigentum nach Gefallen Gebrauch zu machen9 und sie beliebig zu transferieren, so 
ist dies nur mit historischen, nicht aber mit Zustandsprinzipien der Gerechtigkeit 
zu vereinbaren. 

Vor den Transfers steht jedoch die Erstaneignung, d. h. die Schaffung privater 
Eigentumstitel. Welche Prinzipien sollen für eine gerechte Erstaneignung von pri-
vaten Eigentumstiteln gelten? Diese Frage steht zumeist etwas im Hintergrund der 
Betrachtung, da sie für viele Probleme keine Relevanz zu haben scheint. In moder-
nen Gesellschaften mit ausdifferenziertem Rechtssystem sind die Verfügungsrechte 
an knappen Gütern schon verteilt. Prinzipien gerechter Aneignung gehören eher in 
frühere Jahrhunderte lO, haben aber auch für grundsätzliche Betrachtungen Bedeu-
tung. So stehen in Lockes Eigentumstheorie, die er in seinem Second Treatise of 
Govemment (1690) entworfen hat, Prinzipien der gerechten Aneignung im Vorder-
grund. In einem Ausgangszustand ohne Privateigentum kann sich jeder einzelne 

8 "Taxation of earnings from labor is on a par with forced labor." Nozick (1974, 169). 
9 Eigentumsrechte sind dennoch keine unbeschränkten Rechte. Wer ein Auto besitzt, kann 

davon nur im Rahmen der Straßenverkehrsordnung gebrauch machen. Eine Erörterung der 
,Feinheiten' des Begriffs "Privateigentum" findet sich in Honore (1961). 

10 Eine Ausnahme sind hier Umweltgüter, für die im Zuge der Ausgestaltung des Umwelt-
rechts erstmals Verfügungsrechte definiert werden. 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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die Ressourcen der Natur in Verbindung mit eigener Arbeit aneignen. Wer Früchte 
sammelt oder Land bebaut, erwirbt Eigentum an diesen Früchten bzw. dem bebau-
ten Land (sect. 28, 32-34). Diese Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, stellt Locke 
unter eine Bedingung (proviso): Es soll für andere genug von gleicher Qualität üb-
rig bleiben (sect. 27). Für knappe Güter scheint diese Bedingung gar nicht erfüllbar 
zu sein. Locke verweist jedoch auf zwei Dinge, die die Bedeutung der Bedingung 
einschränken. Erstens besteht der Nutzen der Ressourcen der Natur letztlich in ih-
rem Konsum durch einzelne Individuen. Wenn sich niemand etwas aneignen 
dürfte, wäre der Reichtum der Natur nutzlos und die Menschen müßten verhungern 
(sect. 28). Zweitens, dies gilt für die Aneignung des Bodens, erhöht die private An-
eignung die Produktivität: Wenn Boden in Besitz genommen und kultiviert wird, 
kann ein Vielfaches an Nutzbarem erzeugt werden als ohne dessen Inbesitznahme 
(sect. 37)Y Lockes Argumente, an die sich Nozick (1974, 174ff) anschließt, recht-
fertigen die Erstaneignung nicht vertragstheoretisch, sondern naturrechtlich. Die 
Aneignung der Ressourcen der Natur ist nicht an die Zustimmung der anderen ge-
bunden, und dies obwohl das Privateigentum nicht aus einem eigentumslosen Zu-
stand hervorgeht, sondern aus Gemeinschaftseigentum (Locke 1690, sect. 25). Für 
knappe Güter scheint dies ganz unangemessen zu sein; und zwar einerseits deswe-
gen, weil Eigentumsrechte nicht ein Verhältnis einer Person zu einem Gut darstel-
len, sondern weil sie, wie alle Rechte, ein Verhältnis zwischen Personen bestim-
men. Andererseits scheint es besonders naheliegend zu sein, daß nur alle gemein-
sam über Gemeinschaftseigentum verfügen sollten. 12 Die Erstaneignung von Gü-
tern würde dann in einem Gesellschaftsvertrag geregelt. 13 

Dieser Einwand sei zunächst zurückgestellt. Es wird sich aber im weiteren zei-
gen, daß er einer Anwendung der Locke-Nozick'schen naturrechtlichen Konzepti-
on der Eigentumsaneignung auf die Bodenprivatisierung im Wege steht. Zuvor ist 
noch eine weitere Schwierigkeit anzusprechen. Unter welchen Bedingungen kön-
nen Güter Gegenstand einer privaten Aneignung sein? Ist es hinreichend, daß sie 
sich in gesellschaftlichem Eigentum befinden, oder müssen weitere Bedingungen 
gelten? Locke unterscheidet das Gemeinschaftseigentum des Naturzustandes von 
solchem, das qua staatlicher Ordnung Gemeinschaftseigentum ist (sect. 35). Erste-
res steht zur Aneignung frei, während letzteres, da es auf vertraglicher Ordnung 

11 Dazu ausführlicher Macpherson (1962), Kapitel V. 
12 Für Locke ist dies nicht so, weil die natürlichen Rechte und das natürliche Eigentum 

ihre Geltung noch vor jeder gesellschaftlich-staatlichen Ordnung beanspruchen. "But I shall 
endeavour to shew, how Men might come to have a property in several parts of that which 
God gave to Mankind in common, and without express Compact of all Commoners." (sect. 
25) Es ist jedoch schwer, den Begriff "commoners" unter den Bedingungen des Naturzustan-
des zu verstehen. Wie kann es Gemeinschaftseigentum ohne gemeinschaftliche Verfügung 
geben? 

\3 Bei seinem Einwand gegen die Idee, zu einer Aneignung die Zustimmung der anderen 
einzuholen, scheint Locke die mit der Zustimmung verbundenen Transaktionskosten im Auge 
zu haben. "If such a consent was necessary, Man had starved, notwithstanding the Plenty 
God had given hirn." (sect. 28). 
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beruht, nur mit Zustimmung der anderen privatisiert werden kann. Bei der Anwen-
dung der Locke-Nozick'schen Theorie ist also die Frage zu entscheiden, zu wel-
cher dieser beiden Kategorien des Gemeinschaftseigentums das zu privatisierende 
Gut gehört. Fällt es in letztere Gruppe, so ist zu klären, ob sich der Eigentumsan-
spruch der Gemeinschaft aus Prinzipien gerechter Aneignung und gerechter Trans-
fers ableiten läßt. Diese Frage hat für das hier anstehende Problem der Bodenpriva-
tisierung besondere Brisanz, da das Gemeinschaftseigentum an Boden durch Ent-
eignungen entstanden ist. Die Enteignung ihrerseits wäre aber nur dann gerechtfer-
tigt, wenn die vorher geltenden Eigentumstitel nicht auf den Prinzipien gerechter 
Aneignung und gerechter Transfers beruht hätten. Damit ist nun auch die Frage 
aufgeworfen, ob es, um die Legitimität eines Eigentumstitels zu zeigen, notwendig 
ist, die gesamte Kette der Transfers bis hin zur ersten Aneignung zurückzuverfol-
gen. 14 Was aber, wenn dies nicht möglich ist, oder wenn die Kette durch einen un-
gerechten Transfer, wie Diebstahl oder Raub, unterbrochen ist? Nozick (1974, 152) 
stellt eine Reihe von Fragen, ohne jedoch eine Antwort zu geben: 

,Jf past injustice has shaped present holdings in various ways, some identifiable and 
some are not, what now, if anything, ought to be done to rectify these injustices? What 
obligations do performers of injustice have toward those whose position is worse than it 
would have been had the injustice not been done? [ ... ] How far back must one go in 
wiping clean the historical slate of injustices? 

Eine historische Theorie des gerechten Eigentums muß Prinzipien des Aus-
gleichs früherer Ungerechtigkeiten finden. Für die Bestimmung des Ausgleichs 
müssen erstens historische Infonnationen und zweitens Hypothesen darüber, wel-
chen Gang die Ereignisse genommen hätten, wenn die Ungerechtigkeit nicht be-
gangen worden wäre, herangezogen werden. 

Die Frage der Legitimität des Eigentums bzw. der Bestimmung des Ausgleichs 
erfordert einen kurzen Blick in die Geschichte. 

3. Kurzer Abriß der Geschichte des Bodeneigentums 
in Ostdeutschland 

Verfolgt man die Kette der Bodeneigentumstransfers zurück, um die Legitimität 
des Eigentums festzustellen, so wird die Bedeutung einer Theorie des gerechten 
Ausgleichs für unfreiwillige Transfers offenbar. Es tritt aber außerdem ein anderes 
konzeptionelles Problem auf. Privateigentum als vollständiges Verfügungsrecht ist 
nur eine Fonn des Eigentums. In der Geschichte gab es nun nicht nur Transfers 
privaten Eigentums, sondern auch Wechsel von Eigentumsfonnen. Zwei Übergän-
ge zwischen Eigentumsfonnen sind hier zu nennen. 

14 Lawson (1994) kritisiert die philosophischen Eigentumstheorien, weil sie diese Frage 
vernachlässigen. 

5* 
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3.1 Vom Lehen zum Privateigentum 

Vom Mittelalter bis ins 18. und frühe 19. Jahrhundert war das Bodeneigentum 
lehensrechtlich organisiert. Die Bauern als Landnutzer waren in aller Regel abhän-
gig von den adeligen Grundherren. Die Freizügigkeit der Bauern war einge-
schränkt. Ihre Bodennutzungsrechte waren verbunden mit Lieferverpflichtungen 
und eher einem Pachtverhältnis als privatem Eigentum vergleichbar. Der niedere 
Adel war als Lehensnehmer seinerseits dem Landesfürsten zu Abgaben und 
Kriegsdiensten verpflichtet und kann kaum als Eigentümer des Bodens bezeichnet 
werden. Lehensfreies Bodeneigentum (Allodium) war die Ausnahme. In Preußen 
wurden erst durch die Agrarreformen von 1807/1810 die lehensrechtlichen Grund-
lagen beseitigt und Privateigentum an Boden eingeführt (Allodifikation).15 Die Al-
lodifikation ist nun aber weder einfach ein Transfer von Eigentumstiteln noch eine 
Erstaneignung bisher eigentumslosen Bodens. Es fällt schwer, auf die mit der 
Agrarreform verbundenen rechtlichen und sozialen Umwälzungen das Locke-
Nozick'sche Konzept gerechter Eigentumsaneignung und -übertragung anzuwen-
den. Im Ergebnis haben die Agrarreformen in Ostdeutschland zu einer Stärkung 
der auch vorher schon dominierenden Gutswirtschaften geführt. Den Bauern wurde 
das Eigentum an HofsteIle und Inventar nach Abtretung von Boden an ihre ehema-
ligen Grund- und Leibherren übertragen. Im Zuge der Agrareform sind etwa 
400000 ha Bauernland an 1200 ostelbische Güter gefallen. "Preußen war, im gan-
zen gesehen, nach Abschluß der Agrarreformen in noch stärkerem Maße als vorher 
ein vom Großgrundbesitz bestimmtes Land" (Mieck 1992, 30). Die Neuregelung 
der Eigentumsrechte kann im Sinne Lockes nicht als Austausch von Rechten (etwa 
Freizügigkeit gegen Boden) interpretiert werden; denn die Beschränkung der Frei-
zügigkeit verletzt ohnehin schon die natürlichen Rechte der abhängigen Bauern. 
Im Rahmen der Locke-Nozick'schen Eigentumstheorie müßte die Allodifikation 
wohl eher als Erstaneignung aufgefaßt werden. Dem entgegen ist aber der Boden 
nicht aus einem besitzlosen Zustand in Privateigentum übergegangen, sondern 
eben aus einer anderen Eigentumsform. Hier zeigt sich eine Beschränkung der An-
wendbarkeit Locke-Nozick'schen Eigentumstheorie. 

3.2 Vom Privateigentum zum Volkseigentum 

Die sowjetische Militäradministration hat in Ostdeutschland in den Jahren 1945 
bis 1949 eine Bodenreform durchgeführt. Dabei wurden alle Betriebe mit einer 
Fläche von über 100 ha sowie führende Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher 
entschädigungslos enteignet. Der weitaus überwiegende Teil der Flächen wurde an 

15 Das Oktoberedikt von 1807 beseitigte die Erbuntertänigkeit und führte die Freiheit der 
Berufswahl und des Grundstücksverkehrs ein. Dazu Mieck (1992, 29ft) und die dort angege-
bene Literatur. 
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etwa 544 000 landanne und landlose Bauern verteilt, denen im Durchschnitt 4 ha 
zugeteilt wurden. (lmmler 1971, 30) Die Bauern erhielten jedoch kein volles Priva-
teigentum an Bodenreformland. Der Besitz war vielmehr an Selbstbewirtschaftung 
geknüpft, und eine Veräußerung war nicht möglich. Wer aus der Landwirtschaft 
ausschied, dessen Land fiel in der Regel in den Bodenfonds zurück und wurde so-
mit zu Volkseigentum. 

Aus der Sicht der Locke-Nozick'schen Eigentumstheorie können Enteignungen 
gerechtfertigt sein, wenn der Großgrundbesitz Lockes Bedingung für die gerechte 
Erstaneignung verletzt, daß für andere genug von gleicher Qualität übrigbleibt, 
oder wenn er auf ungerechten Transfers beruht. Letzteres könnte nach dem Verlauf 
der preußischen Agrarrefonnen angenommen werden. Die Lockesche Bedingung 
liefert ein Argument für die Legitimität der Enteignungen, wenn die Produktivität 
des Bodens durch die Aneignung nicht entsprechend gesteigert wird, die Bewirt-
schaftung der Flächen durch die Großgrundbesitzer also weniger intensiv wäre. In 
diesem Fall wäre allerdings eine vollständige Enteignung, wie geschehen, nicht ge-
rechtfertigt. Da die Enteignungen nur die über 100 ha großen Betriebe betrafen, 
hätten man den Enteigneten 100 ha belassen müssen. In jedem Fall aber hätte den 
enteigneten Großgrundbesitzern zumindest soviel Fläche belassen werden müssen, 
wie die Begünstigten der Bodenrefonn erhalten haben, also etwa 4 ha. Eine voll-
ständige und entschädigungslose Enteignung ist nicht legitimierbar, und es ist da-
her geboten, einen Ausgleich für einen Teil der Enteignungen zu schaffen. Das war 
auch die Auffassung des Verfassungsgerichts, dessen Argumente im folgenden be-
trachtet werden sollen. 

4. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil 

Die Geschichte des Bodeneigentums läßt es auf den ersten Blick unplausibel er-
scheinen, daß es sich bei dem Volkseigentum um Boden handelt, der für eine Erst-
aneignung zur Verfügung steht. Zu bedenken ist jedoch, daß die friedliche Revolu-
tion vom November .1989 einen Systemwechsel bedeutete. Das Volkseigentum, 
das nach Maßgabe des Treuhandgesetzes in dieser Fonn nicht bestehen bleiben 
sollte, war gesellschaftliches Eigentum einer neuen Gesellschaft (oder jedenfalls 
einer Gesellschaft mit neuer Organisation). Das Bodenreformland befand sich zum 
Teil im Volkseigentum, zum Teil im individuellem Besitz, der aber, wie erwähnt, 
mit Verfügungsbeschränkungen verbunden war. Durch ein Gesetz vom 6. März 
1990 wurden die Verfügungsbeschränkungen aufgehoben, und der faktische Besitz 
wurde zu Eigentum. Aus der Perspektive einer sith gerade etablierenden neuen 
Gesellschaftsordunug könnte dies als Ersteigenturn interpretiert werden. Jeder be-
kommt zunächst einen Eigentumstitel an seinem tatsächlichen Besitz, der als durch 
eigene Arbeit im Naturzustand erworben gedacht werden kann. Das, was sich in 
niemandes unmittelbarem Besitz befindet, das Volkseigentum, ist gesellschaftli-
ches Eigentum. Es steht zur Privatisierung durch Vertrag, nicht jedoch zur indivi-
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duellen Aneignung zur Verfügung, da bei weiteren individuellen Aneignungen 
Lockes Bedingung nicht erfüllt wäre. 

Mit diesem Argumentationsmuster, den Status quo beim Systemwechsel als hy-
pothetischen Naturzustand zu interpretieren und die in ihm etablierten Eigentums-
rechte anzuerkennen, könnte man die Politik der DDR vom November 1989 bis 
zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 beschreiben. 

Die politischen Entscheidungen der Zeit nach dem Oktober 1990 beschreibt die-
ses Interpretationsmuster jedoch nicht mehr. Im Einigungsvertrag erhielt die Resti-
tution der unter der SED-Herrschaft Enteigneten Vorrang vor einer Privatisierung. 
Damit wurden Eigentumsansprüche als gültig akzeptiert, die faktisch zur Zeit der 
Wende nicht bestanden, aber historisch legitimiert erschienen. Eigentumsansprü-
che lassen sich also nicht mehr als Erstaneignungen rekonstruieren, sondern die 
Kette der Transfers wird bis vor die Zeit der Wende zurückverfolgt. 16 Jedoch soll-
ten die Enteignungen der Bodenreform weiter Bestand haben. Gegen diese im Ei-
nigungsvertrag festgeschriebene Politik hat eine Gruppe von ehemaligen Eigen-
tümern Klage beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Nach ihrer Argumentation 
ist es eine grundgesetzwidrige Willkür, die Kette der Transfers nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zurückzugehen. Dies verstoße insbesondere gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (Art. 3(1) GG). 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 23. 4. 1991 erklärt, daß 
die Enteignungen der Bodenreform zwar nicht mit der Verfassungsordnung der 
Bundesrepublik vereinbar seien, sie seien aber dennoch wirksam. Ein wesentliches 
Argument des Verfassungsgerichts war dabei, daß die Eigentumsgarantie des Art. 
14 GG nicht für einen Systemwechsel gelten kann. In bezug auf den der Geltung 
des Grundgesetzes vorausgegangenen Systemwechsel sei Art. 14 GG kein Ab-
wehrrecht, sondern eine Wertentscheidung (BVerfG 1991, 110). Daß die Enteig-
nuftgen sowohl zeitlich vor Geltung des Grundgesetzes als auch territorial außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes stattgefunden hätten, schließt eine 
Verpflichtung zur Restitution aus (BVerfG 1991, 112). Die Frage, die zur Entschei-
dung stand, war nicht, ob die faktischen Eigentumsverhältnisse aus einer Kette ge-
rechter Transfers hervorgegangen sind. Die entschädigungslosen Enteignungen der 
Bodenreform sind nach der Lockeschen Theorie ebenso wie nach der Auffassung 
des Verfassungsgerichts Unrecht. Zu klären war die Frage, ob die Enteignungen im 
Sinne eines Ausgleichs rückgängig gemacht werden müssen. 

Hier wird ein Problem der Lockeschen Theorie deutlich. Die im Naturzustand 
erworbenen Eigentumsrechte genießen zunächst keinerlei staatlichen Schutz, da 
sie ja schon vor jeder staatlichen Ordnung gelten. Bei einer Verletzung der natürli-
chen Rechte im Naturzustand darf jeder selbst für Ausgleich und Strafe sorgen 

16 Dadurch wird dann eine Prüfung der Legitimität eines Eigentumstitels in jedem Einzel-
fall notwendig. Das dazu eingesetzte Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen läßt 
verlauten, daß die Abarbeitung aller geltend gemachten Rückübertragungsansprüche noch 
10-15 Jahre dauern wird. 
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(Locke 1690, sect. 11-13). Sobald ein Verfassungsvertrag in kraft tritt, wird es zur 
Aufgabe des Staates, Eigentumsrechte zu sichern. Der Naturzustand kann, streng 
genommen, erst dann als überwunden gelten, wenn die Verfassungsordnung auch 
jedermans natürliche Eigentumsrechte anerkennt. Dazu gehört, daß die Herstellung 
der gerechten Eigentumsordnung am Anfang eine staatliche Aufgabe ist. Am Be-
ginn der staatlichen Verfaßtheit der Gesellschaft muß also eine Überprüfung der 
Legitimität der faktisch bestehenden Eigentumstitel stehen. 

Mit diesem Argument läßt sich die Entscheidung für eine Rückgabe der unter 
der SED-Herrschaft enteigneten Flächen rechtfertigen. Nicht rechtfertigen läßt sich 
jedoch die Ungleichbehandlung der Enteignungen vor und nach 1949. Der Stand-
punkt des Verfassungsgerichts, daß die Enteignungen der Bodenreform zwar Un-
recht, aber wirksam seien, kann, ebenso wie die Begründung durch Verweis auf die 
zeitliche und räumliche Begrenztheit der Verfassung, aus dem Blickwinkel der 
Lockeschen Eigentumstheorie nicht gerechtfertigt werden. Die Ungleichbehand-
lung der Enteignungen vor und nach 1949 kann nur dann gerechtfertigt werden, 
wenn die Bodenreform als Ausgleich früherer Ungerechtigkeiten aufgefaßt wird 
und die neu verteilten Eigentumstitel als legitim gelten können. Das mag mit Ver-
weis auf den Verlauf der Agrarreform im 18. und frühen 19. Jahrhundert ein ver-
tretbarer Standpunkt sein - aber es ist nicht der Standpunkt des Verfassungsge-
richts. Der eigentliche Grund für seine Entscheidung gegen die Rückgabe des Bo-
denreformlandes liegt im politischen Umfeld der Entscheidung. Die Sowjetunion 
und die Regierung der DDR hatten den Bestand der Bodenreform zur Bedingung 
für die deutsche Einheit gemacht. Da die deutsche Einheit in der alten Bundesrepu-
blik ein Verfassungsziel war, mußte dieses Ziel gegen den Schutz des Eigentums 
abgewogen werden und wurde als höherrangig eingestuft (BVerfG 1991). Diese Po-
sition des Verfassungsgerichts ist mit einer individualistischen Position, wie etwa 
der von Nozick, nicht zu vereinbaren. Nozicks Minimalstaat sichert individuelles 
Eigentum und die Einhaltung von Verträgen (Nozick 1974, 26f). Darüber hinaus 
können keine übergeordneten (kollektiven) Staatsziele gerechtfertigt werden. 

Das Urteil des Verfassungsgerichts ist der Versuch eines Kompromisses zwi-
schen Kollektivzielen, die eine Umverteilung erfordern, und dem Schutz indivi-
duellen Eigentums. Dieser Kompromiß erkennt prinzipiell die Legitimität des Ei-
gentums an, ordnet sie aber anderen Zielen unter. Letzteres bedeutet den Verzicht 
auf Restitution, ersteres verlangt nach einem Ausgleich für den Eigentumsverlust. 
Einen solchen Ausgleich hat das Verfassungs gericht in seinem Urteil ausdrücklich 
verlangt. 

5. Das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz 

Um den verlangten Ausgleich zu schaffen, ist im September 1994 das Entschä-
digungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) beschlossen worden. Im Gesetz 
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sind die Grundlagen festgelegt, nach denen Ausgleichszahlungen für Enteignete 
der Bodenreform zu bemessen sind. Gleichzeitig wird in diesem Gesetz aber auch 
die Privatisierung des vormals volkseigenen Bodens geregelt. Im Unterschied zu 
Baugrundstücken und Häusern, aber auch zur Privatisierung in den Bereichen Han-
del und Industrie sind die land- und forstwirtschaftlichen Flächen nicht nach Klä-
rung etwaiger Restitutionsansprüche durch die Treuhandanstalt zum Verkauf ange-
boten worden. I? Statt dessen ist die Privatisierung mit dem zu leistenden Ausgleich 
verbunden worden. 

Das EALG sieht vor, daß die Privatisierung nicht über einen freien Verkauf er-
folgt, sondern daß die gegenwärtigen Bewirtschafter (Pächter) einen begrenzten 
Anteil der von ihnen bewirtschafteten Flächen erwerben können. Von den übrigen 
Flächen können dann ehemalige Eigentümer einen ebenfalls begrenzten Anteil er-
werben. Der Kaufpreis ist festgelegt und liegt erheblich unter dem Verkehrswert 
der Flächen. 18 Dadurch können die ehemaligen Eigentümer zusätzlich zu der ihnen 
zugemessenen Ausgleichszahlung eine Rente in Höhe der Differenz zwischen Ver-
kehrswert und Kaufpreis realisieren. Sie erreichen damit für den Teil der Flächen, 
den sie zurückerwerben können, eine fast vollständige Kompensation. Die Mög-
lichkeit des verbilligten Flächenerwerbs stellt für die Bewirtschafter, die in der Re-
gel keine alten Eigentumsansprüche geltend machen können, eine Subvention dar; 
für ehemalige Eigentümer kann sie allerdings als Ausgleich für die ungerechtfer-
tigten Enteignungen der Bodenreform gelten - immer vorausgesetzt, daß die Ent-
eignungen tatsächlich ungerechtfertigt waren. 

6. Einige Schlußbemerkungen 

In diesem Beitrag habe ich den Versuch unternommen, die Regelungen im Zu-
sammenhang mit der Bodenprivatisierung in den neuen Bundesländern aus dem 
Blickwinkel einer liberalen Eigentumstheorie zu betrachten. Dabei wird deutlich, 
daß sich die wesentlichsten politischen Entscheidungen mit dem Locke-
Nozick'schen Begriff von gerechtem Eigentum rekonstruieren lassen. Im Vorder-
grund steht dabei der Restitutionsgedanke. Nur dort, wo Restitution aus sachlichen 
oder politischen Gründen ausscheidet, ist eine Ausgleichsregelung getroffen wor-
den. Politischen Erwägungen - in diesem Fall der Herstellung der staatlichen Ein-
heit - Vorrang vor individuellen Eigentumsrechten einzuräumen, entspricht aller-
dings nicht der Theorie (Locke 1690, sect. 138). Die Grundzüge der Privatisie-
rungspolitik folgen also einer liberalen Eigentumstheorie, jedoch wird diese Linie 
nicht konsequent durchgehalten. Das Kollektivziel der staatlichen Einheit bildet 
gewissermaßen eine Schranke des Privateigentums. 

17 In den Bereichen Handel, Handwerk und Industrie war die Privatisierung am Ende des 
Jahres 1994 weitgend abgeschlossen und die Treuhandanstalt ist aufgelöst worden. 

18 Die Regelungen des EALG werden von Klages (1994) genauer beschrieben. 
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Die Bodenprivatisierungspolitik kann, wie jeder Kompromiß, und als solchen 
muß man sie verstehen, aus zwei Richtungen kritisiert werden. Einmal kann man 
eine konsequentere Umsetzung des liberalen Eigentumsgedankens der Verfassung 
verlangen. Auf der anderen Seite kann man die Vernachlässigung anderer Kollek-
tivziele anmahnen. Die Rückübertragung der Flächen an ehemalige Eigentümer ist 
in den meisten Fällen eine Verteilung von Ost nach West und steht im Konflikt mit 
Verteilungszielen. Auch andere Gerechtigkeitsregeln scheinen verletzt zu sein. 
Zwar ist allen Enteigneten ohne Restitutionsanspruch eine Ausgleichszahlung zu-
gemessen worden, ehemalige Bodeneigentümer erhalten jedoch die Möglichkeit 
eines subventionierten Rückkaufs. Bodeneigentum genießt damit gegenüber ande-
rem Eigentum eine Vorzugsbehandlung. Es hätte dem Gleichheitsgrundsatz besser 
entsprochen, wenn Ausgleichsleistungen und Privatisierung nicht miteinander ver-
bunden worden wären. Bei einer gerechten Ausgleichszahlung hätte eine Privat-
isierung durch freien Verkauf das gesellschaftliche Eigentum auf gerechte und effi-
ziente Weise in privates Eigentum überführt. 

Literatur 

Bundesverfassungsgericht (1991): Urteil vom 23. 4. 1991. Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts 84 (Nr. 8), 90-132. 

Gabbert, S. (1995): Die Entwicklung eines Privatisierungskonzeptes für ehemals volkseigene 
landwirtschaftliche Flächen - Ansätze zu einer politökonomischen Analyse. Göttinger 
Schriften zur Agrarökonomie, Heft 67. Göttingen. 

Gossen, H. H. (1854): Entwicklung der Gestze des menschlichen Verkehrs und der daraus 
fließenden Regeln für menschliches Handeln. 3. Auflage mit einem Vorwort von Dr. A. 
Hayek, Berlin 1927. 

Grunebaum, J. O. (1990): Ownership as Theft. The Monist 73, 544-563. 

Honore, A.M. (1961): Ownership. In: Oxford Essays in Jurisprudence, herausgegeben von 
A.G. Guest. Oxford, 107-147. 

Immler, H. (1971): Agrarpolitik in der DDR. Köln. 

Klages, B. (1994): Privatisierung der Treuhandflächen. Braunschweig: Landbauforschung 
Völkenrode, Sonderheft 152, 105-120. 

Lawson, G. (1994): Proving Ownership. Social Philosophy and Policy 11(2), 139-152. 

Locke, J. (1690): The Second Treatise of Government. In: Two Treatises of Government, her-
ausgegeben von P. Laslett, zweite Auflage, Cambridge 1967. 

Macpherson, C.B. (1962): The Political Theory of Possessive Individualism. Oxford. 

Mieck, I. (1992): Preußen von 1807-1850. Reformen, Restauration und Revolution. In: Hand-
buch der preußischen Geschichte. Band H, herausgegeben von O. Büsch. Berlin. 3-292. 

Nozick, R. (1974): Anarchy, State, and Utopia. Reprinted, Oxford 1980. 

Roemer, J. E. (1988): Free to Lose. An Introduction to Marxist Economic Philosophy. Lon-
don. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Einkommensumverteilung - ein Weg zur Stabilisierung 
marktwirtschaftlicher Systeme? 

Von Volker Arnold*, Hagen 

1. Einleitung 

In allen entwickelten Marktwirtschaften finden in mehr oder weniger großem 
Umfang Einkommensumverteilungen statt. Der größte Teil der entsprechenden 
Aktivitäten wird in Deutschland durch öffentliche Institutionen abgewickelt!. 
Diese staatlichen Umverteilungsaktivitäten stehen seit längerer Zeit im Zentrum 
der politischen Diskussion. 

Die ökonomische Theorie trägt im Rahmen dieser Diskussion viel zur Beant-
wortung der Frage bei, wie sich entsprechende Transfers auf die Entscheidungen 
der betroffenen Wirtschaftssubjekte auswirken. Anders sieht das hingegen aus, 
wenn es um die Frage geht, warum es in demokratisch organisierten Volkswirt-
schaften überhaupt dazu kommt, daß eine Mehrheit von Leistungseinkommensbe-
ziehern einer einkommensschwachen Minderheit Transfers in erheblichem Um-
fang zukommen läßt. Die Beantwortung dieser Frage bereitet zumindest solange 
Schwierigkeiten, wie man davon ausgeht, daß der homo oeconomicus seine Ent-
scheidungen nicht nur zweckrational fällt, sondern darüber hinaus auch selbstsüch-
tig in dem Sinne ist, daß ihn nur seine eigenen - heutigen und zukünftigen - Kon-
summöglichkeiten interessieren. Ein solcher selbstsüchtiger Mensch ist aber für 
den Beweis der Effizienz weubewerbsmäßig organisierter Marktsysteme (für den 
Beweis des ersten Hauptsatzes der Wohlfahrtsökonomik) unabdingbar. Die Beant-
wortung der aufgeworfenen Frage wird hingegen erleichtert, wenn man mit G. S. 
Becker von individuellen Nutzenfunktionen ausgeht, die für Altruismus, Gehässig-
keit und anderes offen sind [so dazu die Ausführungen von M. Schramm in diesem 
Sammelband]. Verabschiedet man sich jedoch derart vom selbstsüchtigen homo 

* Ich danke den Teilnehmern am volkswirtschaftlichen Seminar der Universität Bamberg, 
mit denen ich am 5. 7. 1994 eine frühere Fassung dieses Beitrages intensiv diskutieren 
konnte. Wertvolle Anregungen ergaben sich weiterhin aus der Diskussion mit den Teilneh-
mern der Sitzung des Ausschusses "Wirtschaftswissenschaften und Ethik" am 10.3.95 in 
Bern. 

1 Bedeutende Umverteilungen erfolgen darüber hinaus innerhalb von Familien. Darauf 
soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden [siehe dazu: Amold (1994)]. 
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oeconomicus, so stellt sich die Frage nach der Effizienz marktwirtschaftlicher 
Systeme erneut. 

Im folgenden möchte ich einen Erklärungsansatz für die in Demokratien stattfin-
denden Umverteilungen diskutieren, der Einkommensumverteilungen aus den 
selbstsüchtigen Interessen der Geber heraus erklärt. Die entsprechenden Überle-
gungen können dabei als eine Konkretisierung der Ideen Buchanans (1975) hin-
sichtlich der Vorteilhaftigkeit des Übergangs von der Hobbesschen Anarchie hin 
zu einer demokratischen Gesellschaft mit wohldefinierten Eigentumsrechten ange-
sehen werden. 

2. Einkommensumverteilung und die Funktionsfähigkeit 
des Marktsystems 

Ein Marktsystem ist durch den Austausch von Leistung und Gegenleistung ge-
kennzeichnet. Damit ein solches System funktioniert, müssen zum einen für alle 
angebotenen und nachgefragten Tauschobjekte eindeutige Eigentumsrechte be-
stehen, und zum anderen muß gewährleistet sein, daß alle Wirtschaftssubjekte 
diese Eigentumsrechte auch respektieren und damit den Tausch als einzige Mög-
lichkeit akzeptieren, sich in den Besitz erwünschter Leistungen zu bringen - mit 
Buchanans Worten: "Economic exchange among persons is facilitated by mutual 
agreement on defined rights" [Buchanan (1975),18]. Eine solche allgemeine Ak-
zeptanz des Tausches setzt jedoch voraus, daß alle Wirtschaftssubjekte auch in der 
Lage sind, sich am Marktgeschehen zu beteiligen, was wiederum nur dann der Fall 
ist, wenn jeder über ein hinreichendes Einkommen verfügt. In Marktwirtschaften 
gibt es aber immer eine größere Zahl von Menschen, die über keine eigenen Ein-
kommensquellen verfügen - Kinder, Alte, Kranke, Behinderte und unfreiwillig Ar-
beitslose illustrieren das. Es wäre nun Hohn, wollte man von diesen ,,zukurzge-
kommenen" verlangen, sie mögen es akzeptieren, daß Güter und Dienstleistungen 
nur durch Tausch erworben werden könnten. Diese Menschen müßten sich zum 
Überleben über die "Spielregeln" des Marktsystems hinwegsetzen und sich durch 
Raub, Diebstahl und Betrug ernähren. Dies hat bereits Aristoteles ganz klar formu-
liert: " ... Verarmung aber erzeugt wieder Aufruhr und Verbrechen" [Aristoteles 
(1978),189]. 

Zur Vermeidung der damit einhergehenden Destabilisierung des Marktsystems 
bieten sich zwei - sich einander nicht ausschließende - Wege an: Zum einen kann 
man per Repression mit der Polizei und dem Strafrecht vorgehen. Zum anderen 
können die Bezieher höherer Einkommen in ihrem eigenen Interesse das Marktsy-
stem funktionsfähig halten, indem sie dazu beitragen, daß die personelle Einkom-
mensverteilung durch Einkommenstransfers von den Reichen zu den Armen 
gleichmäßiger ausgestaltet wird. 
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Dabei kann der zweite Weg durchaus erfolgreicher sein als der erste. Das hat der 
damalige Reichskanzler Bismarck bereits vor über einhundert Jahren erkannt, als 
er kurz nach der Verabschiedung der Sozialistengesetze für die Einführung der Un-
fall- und der Krankenversicherung sowie der Alterssicherung plädierte. Als Be-
gründung textete er für den Kaiser für dessen Botschaft vom 17. 11. 1881 an den 
Reichstag folgendes: "Schon im Februar dieses Jahres haben Wir Unsere Überzeu-
gung aussprechen lassen, daß die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließ-
lich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern 
gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen 
sein werde. Wir halten es für unsere Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage diese Auf-
gabe von neuem ans Herz zu legen, und Wir würden mit um so größerer Befriedi-
gung auf alle Erfolge, mit denen Gott Unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zu-
rückblicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem 
Vaterlande neue und dauerhafte Bürgschaften seines inneren Friedens ... zu hinter-
lassen" [Amold/Geske (l988),219f Als dann nach dem ersten Weltkrieg die 
Massenarbeitslosigkeit der aus dem Krieg zurückkehrenden Soldaten für eine exi-
stenzbedrohende Destabilisierung des Systems sorgte, wurde die Arbeitslosenver-
sicherung eingeführt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden diese sozialen Siche-
rungssysterne unter der Überschrift: "von der freien zur sozialen Marktwirtschaft" 
weiter ausgebaut, um eine soziale Katastrophe, wie sie sich als Folge der Weltwirt-
schaftskrise nach 1933 einstellte, in Zukunft zu verhindern. 

Einen ersten Versuch, solche kombinierte "appeasement and repression policies" 
[Brennan (1973),59] zu analysieren, hat im Jahre 1973 Brennan unternommen. 
Seine Fragestellung ist jedoch eng begrenzt, da er nur untersucht, ob sich mit Hilfe 
von Transferzahlungen das Risiko einer Revolution senken läßt. 

3. Einkommensumverteilung als Produktionsfaktor 

Die Ausführungen des vorangegangenen Abschnitts lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: Marktwirtschaftliche Systeme funktionieren um so besser, je weitge-
hender die für sie konstitutiven Spielregeln eingehalten werden. Die Akzeptanz 
dieser Regeln hängt wesentlich davon ab, inwieweit der einzelne die Möglichkeit 
hat, am marktwirtschaftlichen Geschehen teilzunehmen. Voraussetzung für die 
Teilnahme ist ein hinreichendes Einkommen. Jeder, der nicht darüber verfügt, ist 
gezwungen, gegen die Spielregeln zu verstoßen und damit den geordneten Ablauf 
des Spiels zu stören. Da in Marktwirtschaften nicht alle Wirtschaftssubjekte in der 
Lage sind, ein hinreichendes Leistungseinkommen zu erzielen, ergibt sich ein er-

2 Es soll an dieser Stelle jedoch betont werden, daß Bismarck als Argument für Umvertei-
lungen auch die Gerechtigkeit anführte. In der Lücke im o.a. Zitat steht nämlich: " ... und 
den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie An-
spruch haben, ... ". 
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hebliches Störpotential, das jedoch reduziert werden kann, wenn die Bezieher von 
Leistungseinkommen Transfers an die ansonsten Mittellosen leisten und diese so 
in die Lage versetzen "mitzuspielen". 

Transfers erhöhen somit die Funktionsfähigkeit marktwirtschaftlicher Systeme, 
was sich in einem erhöhten gesamtwirtschaftlichen Produktionsergebnis und damit 
in einem größeren verteilbaren "Kuchen" niederschlägt. Transfers kommt damit 
die Rolle eines Produktionsfaktors zu. Dieser Gedanke soll im folgenden modell-
theoretisch ausgearbeitet werden. 

3.1 Das Modell 

Es gebe in einer Volkswirtschaft n Individuen, die Leistungseinkommen bezie-
hen, und m Individuen, die dazu nicht in der Lage sind und die auch keine fami-
lieninterne Unterstützung erhalten. 

Die Höhe des jeweils erzielten Leistungseinkommens werde durch die folgende 
"Produktionsfunktion" bestimmt: 

Wi = f;CAi , F) i = 1, ... ,n 

wobei Ai ein Maß für die individuelle Anstrengung und F ein Maß für die Funk-
tionsfähigkeit des Marktsystems ist. Da es in diesem Beitrag allein um die Analyse 
der Möglichkeiten geht, die Funktionsfähigkeit des Marktsystems zu verändern, 
wird Ai als konstant angenommen. Weiterhin möge 

gelten. Um die Ergebnisse jeweils graphisch darstellen zu können, wird im weite-
ren mit folgendem Spezialfall gearbeitet: 

Wi = Wi + wi(F) i = 1, ... ,n 

mit w~(F) > 0 und w; (F) < O. 

Wi kann dabei als ein Basiseinkommen interpretiert werden, das das leistungsfä-
hige i-te Individuum auch im Zustand der Hobbesschen Anarchie ohne Raub und 
Betrug erreichen kann. Das erzielte Leistungseinkommen kann zum Kauf des Kon-
sumgutes Ci und zur Zahlung eines Transfers T;a an die Armen verwendet werden: 

Wi + wi(F) = Ci + T;a i = 1, ... ,n 

Alle Armen erhalten ein gleich hohes Transfereinkommen S, das sie zum Kauf 
der Konsumgütermenge Ca verwenden3: 
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n 

m·S=m,ca = LT;a 
i=1 
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Je höher das Transfereinkommen pro Kopf S ist, desto mehr von dem Konsum-
gut können die Armen am Markt erwerben und desto größer wird die Akzeptanz 
und damit die Funktionsfahigkeit des Marktsystems sein4 : Es gelte deshalb: 

F= F(S) 

bzw. 

mit F'(ca ) > 0 und F"(ca ) < 0 

so daß für die o.a. "Produktionsfunktion" 

Wi = Wi + wi[F(ca )] i = 1, ... ,n 

gilt. 

Eine differenziertere Begründung für diese Funktion könnte wie folgt lauten: Je 
geringer die Gefährdung des Eigentums ist, desto geringer ist der private und der 
staatliche Ressourceneinsatz, der zu seinem Schutz erforderlich ist. Die so freige-
setzten Ressourcen können zur Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Produktions-
ergebnisses verwendet werden. Darüber hinaus fördert die Gewißheit, daß vertrag-
lich eingegangene Verpflichtungen auch erfüllt werden, die Arbeitsteilung und die 
damit einhergehende Spezialisierung und Mechanisierung in der Volkswirtschaft, 
was sich ebenfalls in einer erhöhten gesamtwirtschafltichen Produktion und damit 
in einem höheren (Volks-)Einkommen niederschlägt. 

3.2 Ein einfacher Fall 

Um die Struktur des Modells ganz klar zu machen, wird zunächst der etwas eso-
terische Fall behandelt, bei dem es nur einen potentiellen Geber und einen poten-
tiellen Nehmer gibt. 

Ziel des Gebers sei es, seinen eigenen Konsum zu maximieren. Er hat damit die 
folgende Optimierungsaufgabe zu lösen: 

3 Dies ist beispielsweise bei der Sozialhilfe der Fall. 
4 Natürlich wird es auch in einem wohlfunktionierenden Marktsystem noch Eigentumsde-

likte und Betrug geben - und zwar durch Transfemehmer und -geber. Dies ist dann jedoch 
allein ein Problem des Strafrechtes. 
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max: Cl = Wl + wdF(ca )] - Tla 

u.d.N.: Tla = Ca 

Setzt man die Nebenbedingung in die Zielfunktion ein und setzt dann die erste 
Ableitung dieser Funktion nach Ca gleich Null, so erhält man die folgende notwen-
dige Bedingung erster Ordnung für ein Maximum: 

(1) dCI = dWI dF _ 1 = 0 
dCa dF dCa 

Diese Bedingung läßt sich mit Hilfe der Abbildung 1 erläutern. 

WI 

• 
C 1 

T • Ja 
0)1 

o C • • 

tga = 1 

C. = T Ja 

CI=CI (cJ 

= ro,.+~ [F (c. ))- Tla 

Abb. 1: Der aus der Sicht des Gebers effiziente Transfer 

Ca 

Die konkave Linie MGR beschreibt den funktionalen Zusammenhang zwischen 
der Höhe des Leistungseinkommens des potentiellen Gebers und den Konsummög-
lichkeiten des Armen. Die Gerade durch den Ursprung gibt an, wieviel der Lei-
stungseinkommensbezieher an den Armen transferieren muß, damit dieser ver-
schiedene Konsumniveaus realisieren kann. 

Im Punkt G ist die Bedingung (1) erfüllt. Wird er realisiert, so erzielt der Geber 
ein (Brutto-) Leistungseinkommen in Höhe von 
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das er zum Teil für den eigenen Konsum ci verwendet, und das er zum anderen 
Teil als Transfer Tia an den Armen weiterleitet, um diesem einen Konsum in Höhe 
von c~ zu ermöglichen. Bis zum Punkt G lohnt es sich, den Transfer zu erhöhen, da 
in diesem Bereich das Leistungseinkommen schneller ansteigt als die Transferzah-
lungen. Rechts von G gilt das Gegenteil. 

Aus der Abbildung I läßt sich die Konsummöglichkeitengrenze der Modellwirt-
schaft 

gewinnen. Sie ist in der Abbildung durch die Linie MG'R' wiedergegeben. Solan-
ge Ca < c~ gilt, kann die Konsumgüterversorgung sowohl des Gebers wie auch des 
Nehmers durch Transfers verbessert werden, weshalb alle Punkte auf dieser Gren-
ze zwischen Mund G' keine Pareto-Optima sein können. Diese liegen vielmehr 
auf dem Abschnitt G'R', da hier die Versorgung des einen nur noch zu Lasten der-
jenigen des anderen verbessert werden kann. 

Die folgenden Ausführungen lassen sich besser illustrieren, wenn man nicht mit 
den in der Abbildung I eingezeichneten Funktionen arbeitet, sondern vielmehr de-
ren erste Ableitungen verwendet. 

dw i..!IL 
(jjl dCa' 

<!!a 
dCa 

o 

FH~--------~~-----------------------~-l dCa -

C· a 

Abb. 2: Der aus der Sicht des Gebers effiziente Transfer - eine alternative Darstellung 

In dieser Abbildung ist entlang der Abszisse wiederum der Konsum des Trans-
ferempfängers abgetragen. Die Linie N1N1 ist die Funktion der ersten Ableitung 
der Leistungseinkommensfunktion 

6 Schriften d. Vereins f. SociaIpolitik 228/111 
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Sie gibt an, wieviel der Leistungseinkommensbezieher für eine marginale Erhö-
hung von Ca und die damit einhergehende Verbesserung der Funktionsweise des 
Marktsystems jeweils zu zahlen bereit ist. Sie kann deshalb als Funktion seiner 
marginalen Zahlungsbereitschaft bzw. als inverse Nachfragefunktion interpretiert 
werden. Die horizontale Linie HG spiegelt die "Kosten" einer marginalen Erhö-
hung des Konsumniveaus des Armen wider. In Punkt G ist die abgeleitete Bedin-
gung (1) gerade erfüllt. 

In der dargestellten einfachen Modellwirtschaft wird der Punkt G durchfreiwil-
lige Transfers realisiert werden, da ihre Gewährung im Interesse des Gebers und 
ihre Annahme im Interesse des Nehmers liegt. Dieses Ergebnis ändert sich jedoch, 
wenn es mehrere Geber und Nehmer gibt, und dies ist der für die Analyse der so-
zialen Sicherungs systeme relevante Fall. 

3.3 Mehrere Geber und Nehmer: Freiwillig gewährte Transfers? 

Wenden wir uns nunmehr wieder dem in 3.1 dargestellten allgemeineren Fall zu. 
Absicht der Geber sei es, zunächst die ihnen gemeinsam zur Verfügung stehende 
Konsumgütermenge zu maximieren. Dies ist ein aus individueller Gebersicht sinn-
volles Zwischenziel, denn solange die Menge der allen Gebern zur Verfügung ste-
henden Konsumgüter noch gesteigert werden kann, ist es möglich, durch eine ent-
sprechende Verteilung des Zuwachses alle Geber besser zu stellen. 

n n 
max: LC; = L{w;+w;[F(ca)]-'lia} 

i=l ;=1 
n 

u.d.N.: L 'lia - m . Ca = 0 
;=1 

Setzt man die Nebenbedingung in die Zielfunktion ein und setzt danach die erste 
Ableitung dieser Funktion nach Ca gleich Null, so erhält man die folgende notwen-
dige Bedingung erster Ordnung für ein Maximum: 

(2) 

Sie besagt, daß die für alle Geber gemeinsam zur Verfügung stehende Konsum-
gütermenge dann am größten ist, wenn die Summe der marginalen Zahlungsbereit-
schaften aller Geber den Kosten der Steigerung des Konsumniveaus der Armen 
entspricht. 

Für den Zwei-Geber-Zwei-Nehmer-Fallläßt sie sich mit Hilfe der Abbildung 3 
illustrieren. 
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Abb. 3: Der Zwei-Geber-Zwei-Nehmer-Fall 
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Die Funktionen der marginalen Zahlungs bereitschaften der beiden potentiellen 
Geber sind in dieser Abbildung vertikal addiert worden. Dies wird durch die Be-
dingung (2) vorgeschrieben und ist Konsequenz des Tatbestandes, daß die von der 
Konsumhöhe der Armen abhängige Funktionsweise des Marktsystems alle Eigen-
schaften eines öffentlichen Produktionsfaktors aufweist: Ein einmal erreichtes 
Ausmaß an Funktionsfähigkeit kommt allen Leistungseinkommensbeziehern in 
gleichem Umfang zugute, und darüber hinaus kann keiner von den entsprechenden 
Vorteilen ausgeschlossen werden. Die horizontale Linie HG spiegelt jetzt die "Ko-
sten" der Steigerung des Konsumniveaus von zwei Armen wider - der Gesamt-
transfer muß nämlich um zwei Einheiten erhöht werden, wenn der Konsum beider 
Transferempfänger um jeweils eine Einheit gesteigert werden soll. 

Der Schnittpunkt G der Kurve L: Ni L: Ni mit der Grenzkostenkurve HG legt 
das aus der Sicht der Geber wünschenswerte Konsumniveau c: der beiden Armen 
fest. 

Nach diesen Erläuterungen soll nunmehr eine Antwort auf die Frage gesucht 
werden, ob es ohne staatlichen Zwang und ohne Kooperation zwischen den Gebern 
zur Zahlung des aus der Sicht beider Geber wünschenswerten Gesamttransfers 
kommt. 

Die beiden Leistungseinkommensbezieher müssen jeweils für sich entscheiden, 
ob sie sich am Transfer beteiligen wollen und - wenn das der Fall sein sollte - in 
welchem Umfang sie das tun werden. Die folgenden Fälle sind zu unterscheiden: 

6* 
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- Beide potentiellen Geber erklären sich bereit, sich an dem Transfer zu beteili-
gen. Es ist dann für jeden von ihnen individuell am günstigsten, den Armen ein 
Konsumniveau in Höhe von c: zu gewährleisten und die Kosten des zugehöri-
gen Transfers nach den jeweiligen marginalen Zahlungs bereitschaften für c: 
aufzuteilen. Verhalten sich die beiden Geber tatsächlich in dieser Weise, so ist 
die oben abgeleitete Bedingung (2) erfüllt. 

- Trägt der Geber eins allein die Finanzierungslast, weil sich der andere weigert, 
sich an den Kosten des Transfers zu beteiligen, so ist es für diesen Geber indivi-
duell am besten, Transferzahlungen in einem Ausmaß zu leisten, die es den Ar-
men erlauben, ein Konsumniveau zu realisieren, das durch die Strecke OK ange-
geben wird. 

- Finanziert hingegen allein der Geber zwei den Gesamttransfer, so ist es für ihn 
individuell vorteilhaft, den Armen ein Konsumniveau zu ermöglichen, das durch 
die Strecke oe angegeben wird. 

- Weigern sich schließlich beide potentielle Geber, zum Transfer beizutragen, so 
können die Armen auf legale Weise nicht in den Besitz von Konsumgütern kom-
men. 

Diese vier Fälle lassen sich für jeden der beiden Leistungseinkommensbezieher 
nach ihrer Wünschbarkeit ordnen. Die entsprechenden Überlegungen werden bei-
spielhaft für den potentiellen Geber eins durchgeführt. 

Der für ihn schlechteste Fall tritt ein, wenn sich beide Geber für "Nichtbeitra-
gen" entscheiden. Er erzielt dann kein über Wl hinausgehendes Leistungseinkom-
men. Besser ist für ihn die Situation, die sich einstellt, wenn er sich für "Beitragen" 
entscheidet, Geber zwei jedoch bei seiner ablehnenden Haltung bleibt. Über Wl 

hinaus erhält er dann ein Zusatzeinkommen, das durch die Fläche HMQ angegeben 
wird. Noch besser geht es ihm, wenn sich nur der andere für "Beitragen" entschei-
det. Er kann dann ein zusätzliches Leistungseinkommen realisieren, das um die 
Fläche OeDQ größer als Wl ist. Entschließen sich endlich beide Geber für "Beitra-
gen", so gibt die Fläche AEQ das dann realisierbare Zusatzeinkommen des Gebers 
eins an. Da im dargestellten Fall diese Fläche kleiner als die Fläche OeDQ aber 
größer als die Fläche HMQ ist, gilt bezüglich der vier möglichen Situationen: 

0< HMQ < AEQ < OCDQ 

Ordnet man diesen vier Möglichkeiten die Rangzahlen 1,2,3 und 4 zu und geht 
davon aus, daß sich für den anderen Geber die gleiche Rangordnung ergibt, so er-
hält man die folgende Auszahlungsmatrix: 
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n 
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1 1 

Im Feld G ist die Lösung eingetragen, die sich einstellt, wenn sich beide dazu 
entschließen, entsprechend ihrer marginalen Zahlungsbereitschaft zur Finanzie-
rung des Transfers beizutragen. Im Feld M ist das Ergebnis dargestellt, das sich 
einstellt, wenn nur der Geber eins beiträgt. Im Feld P ist der entgegengesetzte Fall 
wiedergegeben, und Feld H beschreibt die Situation, die sich ergibt, wenn keiner 
von beiden zur Finanzierung des Transfers beiträgt. 

P und M sind zwei Nash-Gleichgewichte, denn bei diesen beiden Strategiekom-
binationen hat keiner der beiden Spieler einen Anreiz, von seiner Entscheidung ab-
zugehen, solange er davon ausgehen kann, daß der jeweils andere die seine nicht 
ändert. Das Problem besteht darin, daß beide Spieler nicht wissen, ob sich eines 
dieser Gleichgewichte einstellen wird und - wenn das der Fall sein sollte - welches 
es sein wird. Droht beispielsweise der Spieler eins damit, sich nicht an der Finan-
zierung des Transfers zu beteiligen, und nimmt der Spieler zwei diese Drohung 
ernst, so ist es für diesen am günstigsten, sich für "Beitragen" zu entscheiden. Ist 
die Drohung aus der Sicht des zweiten Spielers hingegen nicht glaubhaft, so wird 
er sich auf "Nichtbeitragen" festlegen. Irrt er sich jedoch, d. h. realisiert der andere 
Spieler wider Erwarten seine Drohung doch, so tritt ein "Desaster" [Lipnowski! 
Maital (1983),383] ein, denn es fließt überhaupt kein Transfer, obwohl für beide 
Spieler jede andere Situation günstiger wäre. 

Das dargestellte Spiel ist in der Literatur unter dem Namen "Game of Chicken" 
bekannt5. Es zeigt, daß in der geschilderten Situation nicht damit gerechnet werden 
kann, daß der aus gemeinsamer Gebersicht wünschenswerte Transfer geleistet wird 
- es ist noch nicht einmal sicher, daß eines der beiden Nash-Gleichgewichte reali-
siert wird, da das Spiel durchaus auch im Desaster der Hobbesschen Anarchie en-
den kann. 

Wie ein Blick auf die Abbildung 3 zeigt, hängt dieses Ergebnis jedoch von Lage 
und Verlauf der Kurven der marginalen Zahlungs bereitschaften ab. Bei anderen 

5 Daß es sich um das "Game of Chicken" handelt und nicht um ein Gefangenendilemma, 
hatte seinerzeit Lipnowskil Maital überrascht: "Somewhat to our surprise, it turns out that 
this game is ,Chicken'" [(1983), 383]. Die Bereitstellung öffentlicher Güter führt erst dann 
zum Gefangenendilemma, wenn das öffentliche Gut unteilbar ist, und die Spieler deshalb nur 
noch mit einer O-l-Entscheidung konfrontiert sind [Varian (1994), 419/20]. 
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Kurven kann durchaus der Fall eintreten, daß "Beitragen" für beide Geber die do-
minante Strategie ist. Dies ist dann ein Spiel, in dem "Harmony reigns" [Lipnow-
skilMaital (1983),386]. 

Die bisherigen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Gibt es mehre-
re Geber, so kann nicht ausgeschlossen werden, daß es aus der Sicht der Geber zu 
einem zu geringen oder sogar zu gar keinem Transfer auf freiwilliger Basis kom-
men wird. 

Die Hoffnung, daß es, wenn schon nicht zu dem aus gemeinsamer Gebersicht 
wünschenswerten, so doch schon zu einem zwar suboptimalen aber positiven 
Transfer kommen wird, schwindet jedoch gänzlich, wenn die Zahl der potentiellen 
Transferempfänger m groß ist. Mit steigendem m verschiebt sich nämlich in der 
Abbildung 3 die Grenzkostenkurve für den Transfer immer weiter nach oben. Das 
hat zur Konsequenz, daß von einer bestimmten Zahl m an, alle Kurven der indivi-
duellen marginalen Zahlungsbereitschaften gänzlich unterhalb dieser Grenzkosten-
kurve liegen. Ist das der Fall, so ist es für keinen der n Geber individuell vorteil-
haft, auch nur einen geringfügigen Transfer allein zu finanzieren. Ein freiwilliger 
Transfer kann jetzt bestenfalls noch durch Kooperation zwischen den Gebern er-
reicht werden. Eine solche Kooperation wird jedoch an der Trittbrettfahrerproble-
matik scheitern, was mit Hilfe der Abbildung 4 gezeigt werden kann [Arnold 
(1992),100]: 

o 

D B 
K 

c • • 

=m 

Abb. 4: Viele Geber - viele Empfänger - das Trittbrettfahrerphänomen 
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Außer dem i-ten Leistungseinkommensbezieher mögen alle anderen potentiellen 
Geber im Rahmen einer freiwilligen Zusammenarbeit die Funktionen ihrer margi-
nalen Zahlungsbereitschaften korrekt angegeben haben. Sie seien damit einver-
standen, daß sie entsprechend ihrer jeweils gemeldeten Funktion an den Kosten 
der Finanzierung des Transfers beteiligt werden. Für den i-ten Leistungseinkom-
mensbezieher stellt sich nun die Frage, ob er sich beteiligen und seine marginale 
Zahlungsbereitschaft, die in der Abbildung durch die Linie Ni Ni wiedergegeben 
ist, korrekt angeben soll oder nicht. Die Linie N -i N -i sei die aggregierte mar-
ginale Zahlungsbereitschaft aller anderen potentiellen Geber. Gibt der i-te Lei-
stungseinkommensbezieher an, keine Präferenz für eine verbesserte Funktionsfä-
higkeit des Marktsystems zu haben, so werden die übrigen gemeinsam einen 
Transfer finanzieren, der zu einem Konsumniveau der Annen führt, das durch die 
Strecke OC angegeben wird. Das Leistungseinkommen des i steigt dann um einen 
Betrag über Wi hinaus, der durch die Fläche OCDF angegeben wird. Entschließt 
sich der i hingegen, sich an der Kooperation zu beteiligen und seine marginale 
Zahlungsbereitschaft korrekt zu melden, so steigt dadurch der Konsum der Annen 
auf c:, was zu einem Anstieg seines Bruttoleistungseinkommens führt, der der flä-
che CKBD entspricht. Gleichzeitig muß er jedoch auch gemäß seiner marginalen 
Zahlungsbereitschaft einen Beitrag zur Finanzierung des Gesamttransfers leisten, 
der durch die Fläche OKBA angegeben wird. Ein Vergleich der beiden Flächen 
OCEA und EBD zeigt unmittelbar, daß es für ihn im dargestellten Fall günstiger 
ist, nicht zu kooperieren. Dies gilt immer dann, wenn der einzelne keinen großen 
Einfluß auf die Höhe des Transfers hat, was in der Abbildung 4 dann der Fall ist, 
wenn das Dreieck EBD sehr klein wird. Mit Wicksells Worten [Wicksell, (1896, 
1969), S. 100]: "Wenn der einzelne sein Geld so für private und öffentliche Aus-
gaben verwenden soll, dass für ihn die persönlich grösstrnögliche Befriedigung 
entsteht, so wird er für die öffentlichen Zwecke ( ... ) offenbar keinen Deut zahlen. 
Denn ob er viel oder wenig zahlt, das wird meistens auf den Umfang der Staatslei-
stung ein~n so geringen Einfluss haben, dass er selbst davon so gut wie gar nichts 
verspüren wird". Da diese Argumentation für alle anderen potentiellen Geber ge-
nauso gilt, wird sich niemand an einer entsprechenden Kooperation beteiligen, was 
zur Folge hat, daß aufjreiwilliger Basis überhaupt kein Transfer fließen wird. 

Ein Weiteres ist zu beachten. Steigt die Zahl der Annen an, so verschiebt sich 
die Grenzkostenkurve immer weiter nach oben. Das aus der gemeinsamen Sicht 
der Geber wünschenswerte Konsumniveau der Annen wird dann - bei gegebener 
Geberzahl - immer kleiner und schließlich Null - ein Blick auf die Abbildung 4 
macht das unmittelbar deutlich. Selbst wenn sich in einer solchen durch eine große 
Zahl an Annen gekennzeichneten Gesellschaften Transfers organisieren lassen, ist 
dort nur mit einem geringen oder gar keinem Transfer und damit auch nur mit einer 
eingeschränkten Funktionsweise des Marktsystems zu rechnen. 
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3.4 Mehrere Geber und Nehmer: Staatlich organisierte Transfers 

Ergebnis des vorangegangenen Abschnitt ist, daß es bei einer großen Anzahl 
möglicher Geber nicht zu Transfers auf freiwilliger Basis kommen wird, obwohl 
die Gewährung solcher Zahlungen im Interesse der potentiellen Geber liegen kann. 
Im folgenden soll deshalb untersucht werden, welche Ergebnisse sich einstellen 
werden, wenn über das Ausmaß des Transfers an die ansonsten Mittellosen in de-
mokratischen Abstimmungsverfahren entschieden wird. 

Den Überlegungen liegt das folgende Modell zugrunde: 

- Über die Höhe des Konsums der Armen werde im Parlament mit einfacher 
Mehrheit beschlossen. 

- Um die Sitze im Parlament bewerben sich zwei Parteien. 

- Ziel der Parteien sei jeweils die Realisierung eines ganz bestimmten Konsumni-
veaus der Armen. 

- Vor der Wahl veröffentliche jede Partei ein Wahlprogramm, das bezüglich des 
Konsumniveaus der Armen einen Vorschlag enthält, der nicht unbedingt mit der 
entsprechenden Zielsetzung übereinstimmen muß. 

- Diejenige Partei, die die Wahl gewinnt, realisiere den von ihr im Wahlprogramm 
gemachten Vorschlag. 

- Alle Wähler üben ihr Wahlrecht aus. 

- Es herrscht vollkommene Information in dem Sinne, daß die Wähler über die 
Programme der Parteien und die Parteien über die Wünsche der Wähler infor-
miert sind. 

- Die Zahl der Leistungseinkommensbezieher sei größer als die Zahl der Armen. 

Es läßt sich nun schnell zeigen, daß bei dem bisherigen Stand der Dinge nicht 
mit einem stabilen Abstimmungsgleichgewicht gerechnet werden kann. So könnte 
eine der beiden Parteien einen Vorschlag formulieren, der den Armen einen hohen 
Konsum verspricht und darüber hinaus gerade soviel Leistungseinkommensbezie-
her von der Finanzierung des zugehörigen Transfers freistellt, daß sie auf insge-
samt 51 % der Stimmen kommt. Die Finanzierungslasten würden nach diesem Vor-
schlag vollständig der so überstimmbaren Minderheit aufgebürdet. Ein solcher 
Vorschlag wird die andere Partei dazu veranlassen, den Armen ein noch höheres 
Konsumniveau zu versprechen und gleichzeitig die Finanzierungslasten so zu ver-
schieben, daß sie mit 51 % der Stimmen rechnen kann. Dies würde wiederum einen 
modifizierten Gegenvorschlag zur Folge haben etc. 

Das Problem besteht in folgendem: Jeder Vorschlag beinhaltet zweierlei, näm-
lich zum einen die Angabe über das vorgesehene Konsumniveau der Armen und zu 
anderen die Angabe über die vorgesehene Lastenverteilung . Aus der Literatur ist 
jedoch hinreichend bekannt, daß Mehrheitsentscheidungen über Verteilungsfragen 
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nicht zu stabilen Abstimmungsgleichgewichten führen - sie sind vielmehr ein 
ideales Illustrationsbeispie1 für das Condorcetsche Abstimmungsparadoxon [Muel-
ler (1989),63 ff]. 

Um das dargestellte Problem zu umgehen, wird das Abstimmungsverfahren wie 
folgt modifiziert. Zunächst wird in der Verfassung einstimmig oder mit qualifizier-
ter Mehrheit festgelegt, auf welche Weise sich die Leistungseinkommensbezieher 
an der Finanzierung des Transfers zu beteiligen haben. Der Einfachheit halber sei 
unterstellt, daß das entsprechende Abstimmungsverfahren ergeben habe, daß die 
Finanzierungslast zu gleichen Teilen auf die Leistungseinkommensbezieher ver-
teilt wird: 

n 

m· Ca = L1ia = n· T 
i=l 

Der für alle gleiche Finanzierungsanteil ist dann: 

T = ~Ca = t· Ca 6 
n 

Eine irgendwie geartete Gleichverteilung der Finanzierungslasten auf diejeni-
gen, die den Transfer in ihrem eigenen Interesse wünschen, ist kein Ergebnis von 
Gerechtigkeitserwägungen - eine solche Gleichverteilung ist vielmehr durch eine 
Tochter der Gerechtigkeit, die Klugheit, geboten, denn andere Lösungen werden 
die erforderliche Mehrheit nicht finden 7 • 

Die Wähler entscheiden danach bei der vorgegebenen Finanzierungsregel nur 
noch über die von den beiden Parteien vorgeschlagenen Konsumniveaus der Ar-
men. Da jetzt alle möglichen Vorschläge entlang des eindimensionalen Vektors Ca 

definiert sind, wird sich ein stabiles Abstimmungsergebnis einstellen, wenn die 
Präferenzen der Wähler bezüglich dieser Vorschläge eingipflig sind. 

6 Wahrscheinlicher ist es, davon auszugehen, daß in der Verfassung festgelegt wird, daß 
alle Leistungseinkommen mit einem gleichen Beitragssatz belastet werden: 

n 

m.ca=L1ia 
i~l 

Es läßt sich zeigen, daß ein solches Vorgehen zu keinen wesentlich anderen Ergebnissen 
führt - die graphische Darstellung wird jedoch erschwert. 

7 Ich danke Herrn Kollegen Gäfgen für diesen Hinweis. 
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Ob das der Fall ist, soll für den willkürlich herausgegriffenen i-ten Leistungsein-
kommensbezieher anhand der Abbildung 5 überprüft werden. 

WI, CI, T 

W • I 

• C. 
I 

o 

T= t· c. 

Abb. 5: Die Entscheidungssituation des i-ten Gebers 

Bei dem eingezeichneten Verlauf der Kurven sind die Präferenzen dieses Lei-
stungseinkommensbeziehers offensichtlich eingipflig. Er präferiert ein Konsumni-
veau der Armen, das durch c:i angegeben ist, und er wird derjenigen Partei seine 
Stimme geben, deren Vorschlag in deren Wahlprogramm diesem Niveau am näch-
sten kommt. 

Gibt es der Einfachheit halber nur drei potentielle Geber, so läßt sich deren Si-
tuation in Abbildung 6 darstellen, wenn man dort die Funktionen: 

e; = Wi - T = Wi + w;[F(ca )] - t· Ca = e;(ca ) i=1,2,3 

einzeichnet. 
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Ci 

o C. 

Abb. 6: Die Entscheidungssituation aller Geber 

Würden nur die Geber über das aus ihrer Sicht wünschenswerte Konsumniveau 
der Armen abstimmen, so würden beide Parteien den Vorschlag in ihre Wahlpro-
gramme aufnehmen, denn bei diesem Vorschlag realisiert der wahlentscheidende 
Medianwähler zwei seinen größtmöglichen Konsum, da c;2 

löst. 

dW2 dF -t=O 
dF dCa 

Dieses Abstimmungsergebnis führt darüber hinaus zur Erfüllung der oben abge-
leiteten Bedingung (2), wenn auch 

gilt, d. h. wenn der Zuwachs an Leistungseinkommen, der auf eine marginale Er-
höhung des Konsumniveaus der Armen zurückzuführen ist, bei dem Medianwähler 
zwei gerade dem.arithmetischen Mittel der entsprechenden Zuwächse bei allen Ge-
bern entspricht [Bowen (1943),37]. Dieses Ergebnis wird sich natürlich nur per Zu-
fall einstellen. Weicht der Zuwachs an Leistungseinkommen bei dem Medianwäh-
ler jedoch nicht allzu stark vom angesprochenen arithmetischen Mittel ab, so füh-
ren Wahlen, an denen nur die Geber beteiligt sind, zu Transfers und damit zu einer 
Funktionsweise des Marktsystems, die den Interessen der Geber sehr nahe kom-
men. 

An demokratischen Wahlen nehmen aber nicht nur Geber, sondern auch die 
Transferempfänger teil. Im diskutierten Beispiel sei ihre Zahl zwei (m < n). Diese 
haben als selbstsüchtige hOmlnes oeconomici ein Interesse an einem möglichst ho-
hen eigenen Konsum und damit an einem entsprechenden Transfer. Da ihre Wün-
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sche mithin rechts von c~3 liegen werden, fällt bei der Abstimmung tatsächlich 
nicht dem Geber zwei, sondern vielmehr dem Geber drei die Rolle des Median-
wählers zu. Das sich ergebende Konsumniveau der Armen und die zugehörigen 
Transfers sind damit aus der Sicht der Geber zu hoch. Das Marktsystem funktio-
niert besser, als die Geber das für wünschenswert halten. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Ausgangspunkt der voranstehenden Überlegungen ist der Tatbestand, daß an der 
Wiege des deutschen Sozialversicherungssystems nicht vorwiegend Gerechtig-
keitserwägungen standen, sondern vielmehr Überlegungen, wie man das gesell-
schaftliche System durch Transfers vor den "sozialen Schäden" schützen kann, die 
mit der Armut verbunden sind8 . 

Die Analyse zeigte, daß trotz des bestehenden Eigeninteresses der "Besserver-
dienenden" nicht damit gerechnet werden darf, daß entsprechende Transfers auf 
freiwilliger Basis fließen werden. Die Zahlung dieser Transfers muß vielmehr 
durch staatliche Institutionen organisiert werden. Dabei ist es erforderlich, die ent-
sprechenden politischen Beschlüsse auf zwei Ebenen, nämlich der konstitutionel-
len und der parlamentarischen, fällen zu lassen, um instabile Abstimmungsgleich-
gewichte zu verhindern. 

Ein Mangel der voranstehenden Überlegungen besteht sicherlich darin, daß die 
Anstrengungen zur Erzielung von Leistungseinkommen als konstant und damit als 
unabhängig von den aufzubringenden Transferzahlungen angenommen wurden. 
Das Modell läßt sich jedoch leicht erweitern, um diesem Aspekt Rechnung zu tra-
gen. Die abgeleiteten Ergebnisse ändern sich dadurch nicht grundlegend9. 

8 Die Weberaufstände lagen im Jahre 1881 gerade 37 Jahre zurück. 
9 Ergänzt man die Funktion des Leistungseinkommens des i-ten Wählers um das Maß sei-

ner individuellen Anstrengungen und geht davon aus, daß diese Anstrengungen durch die zu 
leistende Transferzahlung T = t . Ca negativ beeinflußt werden, so gilt für die Funktion des 
Leistungseinkommens: 

mit 

Diese Modifikation hat zur Folge, daß die Funktion 

in der Abbildung 5 unterhalb der dort eingezeichneten Funktion 

verläuft. Sie ist weiterhin eingipflig - nur das Niveau des erwünschten Transfers ändert sich. 
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Zweifach unbefriedigend ist die starre Trennung von Gebern und Nehmern. (1) 
Je nach Ausgestaltung des Transfersystems kann es nämlich durchaus individuell 
rational sein, einen Statuswechsel vorzunehmen und beispielsweise von den Ge-
bern zu den Nehmern zu wechseln. (2) Insbesondere durch das Bildungssystem so-
wie durch eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik kann man versuchen, die Zahl der 
Leistungseinkommensbezieher zu vergrößern und damit zugleich die Zahl der 
Transferempfänger zu reduzieren. 

Eine tiefergehende Analyse müßte darüber hinaus den bereits von Bismarck in 
der Kaiserlichen Botschaft angesprochenen möglichen "Trade-off" zwischen Re-
pression und Einkommensumverteilung bei der Stabilisierung des Gesellschaftssy-
stems beachten. 
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Verteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht 

Vorüberlegungen zu einer Steuerverteilungslehre 

Von Johannes Hackmann, Hamburg 

1. Einleitung 

1.1 Zum Vorhaben und zum Argumentationsgang 

Ausgangspunkt für diese Arbeit ist die Überzeugung, daß die deutsche Steuerpo-
litik im argen liegt: Es werden bedeutende Wohlfahrtspotentiale verschenkt. Viele 
Gründe sind dafür verantwortlich, wobei der Besteuerungsungerechtigkeit m. E. 
eine besondere Bedeutung zukommt. Die Gerechtigkeitsprobleme bei der Besteue-
rung lassen sich partiell auf ein defizitäres Gerechtigkeitsbewußtsein zurückfüh-
ren, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es erklärt das Fehlen von systematisch über-
zeugenden und in wissenschaftlichen Prüfprozessen gehärteten Besteuerungsent-
würfen. Das defizitäre Gerechtigkeitsbewußtsein beeinflußt aber auch unmittelbar 
die Steuerpolitik: In einer Gesellschaft mit Gerechtigkeitsüberzeugungen sind -
bei einer damit konformen Politik - die Steuerwiderstände schwächer und die allo-
kativen Zusatzlasten der Besteuerung geringer. Außerdem hat es die Politik in ei-
ner solchen Gesellschaft leichter, sich gegen machtvoll organisierte und nicht ge-
meinwohllegitime Partikularinteressen zu behaupten. Ein ausgeprägter Gerechtig-
keitssinn wirkt dem Immobilismus des Besitzstandsdenkens entgegen. Die betref-
fende Gesellschaft ist weniger durch Verkrustungen und stärker durch Dynamik 
gekennzeichnet. Dies gilt nicht nur für den Bereich der Steuerpolitik. Das Thema 
"Verteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht" verdient deshalb auch 
ein allgemeines volkswirtschaftliches Interesse. 

Eine Behandlung dieses Themas ist mit einer doppelten Schwierigkeit konfron-
tiert: Einerseits sind Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit Werturteile, und 
dies bereitet erkenntniskritische Probleme; andererseits bezweifeln manche Öko-
nomen - jenseits der methodischen Frage der Möglichkeit einer Befassung mit 
Werturteilen im wissenschaftlichen Bereich - ihre Zuständigkeit für eine Erörte-
rung speziell von Verteilungs werturteilen. Ist Verteilungsgerechtigkeit also über-
haupt ein zur Volkswirtschaftslehre gehörendes Thema? Ob dies zu bejahen ist, 
hängt vom Selbstverständnis der Volkswirtschaftslehre ab. Zwecks Vermeidung 
definitorischer Querelen gehe ich - für die anfänglichen Erörterungen - von einem 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



96 Johannes Hackrnann 

minimalistischen Verständnis von Volkswirtschaftslehre aus. Volkswirte haben sich 
- das ist unstrittig - mit der allokativen Effizienz und ihren Bestimmungsgründen 
zu befassen. Nachfolgend (unter 1.3.2) wird deshalb gezeigt, daß die Verteilungs-
gerechtigkeit die Volkswirte sogar bei einem auf die Effizienzdimension reduzier-
ten Verständnis ihrer Diszplin zu interessieren hat. Eine generelle Ausklammerung 
des Themas Verteilungsgerechtigkeit wäre ein Hinweis auf schlechte (weil einsei-
tige) Effizienzanalysen. 

Normative Erörterungen im Bereich der Volkswirtschaftslehre sind vielfach uti-
litaristisch geprägt. Dies hat damit zu tun, daß sich der Utilitarismus besonders be-
quem mit dem deduktiven Wissenschaftsideal verknüpfen läßt und er im Anspruch 
Antworten auf normativ ausgerichtete Fragen für alle Lebensbereiche anbietet. 
Hier wird hingegen davon ausgegangen, daß verschiedene Lebensbereiche grund-
sätzlich eine Berücksichtigung jeweils eigenständiger normativer Gesichtspunkte 
verlangen (vgl. 2.1.3). Eine solche "Local-justice-Sicht" von Gerechtigkeit erfor-
dert eine Herleitung der jeweils maßgebenden Werturteile unter Bezug auf die kon-
kret zu regelnden Bereiche. Die Herleitung ist dabei so vorzunehmen, daß die 
Werturteile zu den moralischen Intuitionen von Menschen passen. Da von sponta-
nen normativen Vorstellungen keine Widerspruchsfreiheit zu erwarten ist, bedarf 
es einer kritischen Prüfung. Ihr Ziel muß die Entwicklung eines in sich wider-
spruchsfreien und mit den normativen Intuitionen, die sich in diesem Prüfungspro-
zeß bewähren, kompatiblen Systems sein (vgl. 2.1.3). 

Auf der Basis einer solchen methodischen Sicht über die Aufgaben der Volks-
wirtschaftslehre und über die Werturteilsfrage erfolgt eine Kritik an der im volks-
wirtschaftlichen Bereich vorherrschenden distributiven Nutzenorientierung. Hier 
wird im Grunde nichts geboten, was nicht sonst schon aus der Auseinandersetzung 
mit utilitaristisch geprägten Vorstellungen von gesellschaftlicher Wohlfahrt be-
kannt wäre. Wenn trotz dieser massiven und nicht neuen Kritik die distributive 
Nutzenorientierung vorherrscht, so ist das vor allem mit dem Fehlen einer kon-
struktiven Alternative zu erklären. In der vorliegenden Abhandlung wird deshalb 
versucht, eine solche vorzustellen (unter 2.). Normative Orientierungslinie ist die 
Idee der Menschenwürde und die Auffassung, der Staat habe als eine die indivi-
duellen Interessen transzendierende Gemeinwohlinstanz nicht nur als Dienstlei-
stungsbetrieb zu fungieren, sondern auch allgemein zur Gerechtigkeit beizutragen. 
Gerechtigkeit schließt - im Sinne der Sozialstaatsklausel des deutschen Grundge-
setzes - eine Hochschätzung von Verteilungsgleichmäßigkeit ein. Der Staat habe 
deshalb seine Politik so zu gestalten, daß sie - unter einer gewissen Akzeptanz des 
historisch Gewordenen - auf jeden Fall dann zur größeren Verteilungsgleichmäßig-
keit beiträgt, wenn daraus keine sonstigen (am Gemeinwohl gemessenen) Nach-
teile resultieren ("Norm der gleichmäßigeren Verteilung"). Bei der Ausgestaltung 
des Steuersystems sei auf die personelle Verteilung mit freier ökonomischer Verfü-
gungsrnacht zu achten. Sie sei der maßgebliche ökonomische Gleichheitsindikator, 
wobei der Zuwachs an ökonomischer Verfügungsrnacht, den eine Person während 
ihres ganzen Lebens erfährt, über das Lebenseinkommen informiert. Im abschlie-
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ßenden Teil der Arbeit wird dann exemplarisch nach einigen Konsequenzen ge-
fragt, die sich auf der Basis einer solchen "verfügungsmachtorientierten und vertei-
lungspolitisch ausgerichteten Steuerlastverteilungskonzeption" ergeben. 

1.2 Zur volkswirtschaftlichen Sicht einer Erörterung 
von Verteilungsgerechtigkeit 

1.2.1 Die WerturteilsJrage 

Weshalb kann die Verteilungsgerechtigkeit ein die Nationalökonomie interessie-
rendes Thema sein? Zwei - miteinander verbundene - Antworten bieten sich auf 
diese Frage an. Zunächst und vor allem: Die Volkswirtschaftslehre könnte zur (nor-
mativen) Dimension von Verteilungsgerechtigkeit Genuines zu sagen haben. Oben-
drein könnte dazu aus volkswirtschaftlicher Sicht auch etwas gesagt werden müs-
sen, sollen wirtschafts- und finanzpolitische Empfehlungen oder Stellungnahmen 
gegeben werden. Nach meiner Ansicht trifft beides zu; für den gegenwärtigen 
"mainstream" volkswirtschaftlichen Denkens ist die normative Dimension von 
Verteilungs gerechtigkeit hingegen kein Thema. Was Verteilungs gerechtigkeit ge-
bietet, sei ein Werturteil und, so die weit verbreitete Ansicht, mit der Richtigkeit 
von Werturteilen habe sich die Volkswirtschaftslehre als wissenschaftliche Diszi-
plin nicht zu befassen. Die Erörterung einer solchen Auffassung impliziert eine 
Auseinandersetzung mit Methodenfragen, was hier nicht ausführlicher geschehen 
soll. 1 Zweierlei kann allerdings nicht strittig sein: Auch Effizienzaussagen reflek-
tieren Werturteile, und eine Abgabe politischer Empfehlungen ist nur auf der Basis 
von Werturteilen möglich. 

1.2.2 Verteilung und Verteilungswerturteile 
aus der EJjizienzperspektive 

1.2.2.1 Verteilung als Instrument zur Effizienzförderung 

Die Ablehnung einer - nicht nur registrierenden - Befassung mit Verteilungs-
werturteilen könnte allerdings auch die Konsequenz bestimmter Vorstellungen von 
wissenschaftlicher Arbeitsteilung sein. Manche Volkswirte begreifen sich nämlich 

1 Nach dem heutigen Stand der Erkenntnistheorie dürfte sich das Postulat der Werturteils-
freiheit der Wissenschaft, wenn es in dem Sinne verstanden wird, daß sich eine wissenschaft-
liche Disziplin mit der Frage der Richtigkeit von Werturteilen nicht zu befassen hat, nicht 
begründen lassen. Auch die Richtigkeit empirischer Aussagen oder Theorien läßt sich be-
kanntlich im Sinne eines "aufgeklärten Falsifikationismus" (I. Lakatos) nicht beweisen oder 
widerlegen. Obendrein ist die Forderung nach Werturteilsfreiheit der Wissenschaft selbst ein 
Werturteil. Wird sie als wissenschaftliches Postulat verstanden, führt sie also zu einem 
Selbstwiderspruch. - Für einen systematischen Vergleich der Unterschiede einer Erörterung 
der Richtigkeit von positiven Theorien und von Werturteilen vgl. auch Hackmann 1976 und 
Gähde 1994. 

7 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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- ich will es einmal so bezeichnen - als "Effizienzspezialisten,,2, und als solche 
hätten sie sich um Verteilungswerturteile oder um Verteilungsfragen nicht zu küm-
mern. Eine solche Auffassung von Volkswirtschaftslehre muß nicht geteilt werden. 
Gleichwohl werde hier einmal von einem auf die Effizienzperspektive eingeengten 
Selbstverständnis der Volkswirtschaftslehre ausgegangen, um zu zeigen, daß selbst 
dann die Verteilungsgerechtigkeit ein volkswirtschaftliches Thema zu sein hat. 

Ein - unstrittiger - Umstand, weshalb selbst sich als Effizienzspezialisten ver-
stehende Volkswirte an Verteilungsfragen nicht vorbeikommen, ist mit bestehen-
den "Nutzeninterdependenzen" in Zusammenhang zu bringen. Hängt das Wohler-
gehen eines Menschen davon ab, wie gut es einem anderen geht, oder fördert eine 
wirtschaftliche Besserstellung gewaltbereiter Schichten den sozialen oder inneren 
Frieden, können Umverteilungsmaßnahmen nicht nur die Empfänger, sondern auch 
die Geber besserstellen. Eine nicht erfolgende Umverteilung kann mithin im Sinne 
des traditionellen ökonomischen Effizienzdenkens ineffizient sein. Zu einem sol-
chen Schluß mag auch die Berücksichtigung von Risiken führen. Eine staatliche 
Umverteilungspolitik kann Versicherungscharakter haben und bei risikoaversem 
Verhalten die Wohlfahrt aller erhöhen (vgl. Sinn 1988), wenn sich bestehende Ein-
kommensrisiken nicht marktmäßig ideal versichern lassen. 

1.2.2.2 Zur Bedeutung einer Anerkennung der Gerechtigkeitsidee und 
eines Konsenses über Verteilungswerturteile für die Effizienz 

Umverteilung als Folge von ,,Nutzeninterdependenzen" hat nicht unbedingt et-
was mit gerechter Verteilung zu tun. Bei solchen Umverteilungen geht es um ein 
"do ut des". In einseitiger Zuspitzung des Arguments: Wer bereit ist zu drohen und 
ein Drohpotential besitzt, wird für die Nicht-Verwirklichung des Angedrohten be-
zahle. Hier ist zunächst der Macht- und nicht der Gerechtigkeitssinn gefordert. 
Gleichwohl können in diesem Zusammenhang Gerechtigkeitsfragen Bedeutung 
bekommen, die auch einen sich als Effizienzspezialisten verstehenden Ökonomen 
zu interessieren haben. 

Für die Begründung dieser Behauptung sei zunächst darauf verwiesen, daß das 
von einer Gesellschaft erreichte Wohlfahrtsniveau nicht zuletzt durch soziale und 

2 Für eine solche - dies bedauernde - Einschätzung jüngerer Entwicklungen s. a. Musgra-
ve (1987). F. K. Mann, der sich in einem Beitrag aus dem Jahre 1928 thematisch mit der Ge-
rechtigkeit in der Besteuerung befaßt und ausdrücklich an die Werturteilsdiskussion anknüpft, 
spricht sogar vom "unökonomischen Begriff der Steuergerechtigkeit". 

3 Die in der Bismarckschen Tradition stehende deutsche Sozial gesetzgebung weist eine 
Reihe von Regeln auf, die sich m. E. nur in dieser Perspektive erklären lassen. Nennen will 
ich hier das Bestehen gruppen- bzw. klassenbezogener Sicherungspflichten und etwa be-
stehende Sozialplanverpflichtungen bei anstehenden Massenentlassungen. Was dem einzel-
nen, wenn er allein betroffen ist, nicht zugestanden wird, wird größeren Gruppen hingegen 
gewährt. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Hackmann (1990) sowie den Beitrag von V. 
Amold in diesem Band mit dem informativen Bismarck-Zitat. 
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kulturelle Gegebenheiten bestimmt wird.4 Von ihnen hängt die Fähigkeit ab, Hu-
mankapital zu bilden sowie das vorhandene Kapital effizient zu nutzen. Dies 
schließt ein, daß Energien nicht in Umverteilungskämpfen vergeudet werden und 
verkrustete Machtstrukturen eine produktive Nutzung der vorhandenen Energien 
nicht blockieren.5 Je stärker in einer Gesellschaft an die Gerechtigkeitsidee ge-
glaubt wird und je größer der Konsens über die inhaltlichen Vorstellungen von Ver-
teilungsgerechtigkeit ist, desto weniger Energien werden für die Bewältigung von 
Verteilungskonflikten gebunden. Das gesellschaftliche Gerechtigkeitsniveau (die 
"Normativität aus der kulturellen Erinnerung"; H.-B. Peter in diesem Band) ist ein 
nicht-rival nutzbarer Inputfaktor volkswirtschaftlicher Produktionsprozesse,6 des-
sen Bereitstellung unter günstigen Bedingungen nicht einmal (nennenswert hohe) 
(Reproduktions-)Kosten erfordert. 

Wie die spieltheoretische Analyse des Gefangenendilemmas verdeutlicht, sitzen 
Gesellschaften in der ,,Rationalitätenfalle", ist das Verhalten aller ausschließlich 
durch den Eigennutz bestimmt. Solche Dilemmata sind nun in modemen arbeits-
teiligen Gesellschaften vielfach existent, und es ist auch wohl unvorstellbar, daß 
sie durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen (Verfassungen) oder auf 
andere Weise politisch überwunden werden können, wenn auch die Handlungen 
der politischen Akteure (Kontrolleure inklusive der Verfassungsgeber) nur vom Ei-
geninteresse geleitet sind. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Wo sind bei einem ei-
gennützigen Verhalten aller (die dann als Ideologielieferanten zu denkenden Wis-
senschaftler nicht ausgeschlossen) die Gegenkräfte, die der eigennützigen Neigung 
von Reichen und Mächtigen, sich durch Monopolisierungen und KartelIierungen 
(wirtschaftlich und politisch) vor Konkurrenz zu schützen, entgegenwirken kön-
nen? Auch allokativ funktionierende Konkurrenzwirtschaften dürften auf Dauer 

4 Ökonomen - man betrachte aus diesem Blickwinkel auch die traditionellen Wachstums-
theorien - neigen zu einer Vernachlässigung der sozio-kulturellen Bestimmungsgründe ge-
sellschaftlicher Wohlfahrt. Typischerweise ist ein Bewußtsein dafür eher bei Historikern oder 
Politik- und Sozialwissenschaftlern oder auch in den Feuilletons von Zeitungen zu finden als 
in der volkswirtschaftlichen Literatur. Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Fukuyama (1994) 
sowie Etzioni (1988). Fukuyama geht davon aus, "daß die bürgerliche Revolution in der mo-
demen Welt den Kampf aus dem politisch-militärischen Sektor in den wirtschaftlichen ver-
schoben hat." Für den wirtschaftlichen Kampf wird es "darauf ankommen, welche Staaten 
am meisten aus ihrem Humankapital herausholen", und dies wird durch die sozialen und kul-
turellen Eigenheiten der Gesellschaften bestimmt. 

5 Die Wichtigkeit solcher Unstände belegen auch spieltheoretische Experimente. Verwie-
sen sei speziell auf Axelrod (1984) und den - erstaunlich robusten - Erfolg der Tit-for-Tat-
Strategie sowie auf Vanberg / Congleton (1992). Nach all dem spricht vieles für eine Verallge-
meinerungsfähigkeit dessen, was Vanberg/Congleton (1992, S. 424) mit Blick auf eine be-
stimmte Spielkonstellation feststellen: "Communities with a relatively large number of such 
players (einer "prudent moral strategy"; H.) tend to be more successfull than communities 
composed of a large number of opportunistic players." 

6 Die Wichtigkeit von nicht-rival verwendbaren Inputfaktoren für volkswirtschaftliche 
Wachstumsprozesse wird von der sog. Neuen Wachstumstheorie betont. Vgl. dazu - auch 
wenn dort in erster Linie auf das "Design" neuer Produkte abgestellt wird - Romer (1990, 
S.374f.). 

7" 
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nicht existieren können, da die Vorteile von Wettbewerbsfreiheit - anders als ihre 
Nachteile - typischerweise breit diffundieren und sich individuell nur schwer zu-
rechnen lassen. Deswegen wird eine von Eigeninteressen geleitete Lobby für Wett-
bewerbsfreiheit immer nur schwach sein, und folglich sind marktwirtschaftliche 
Systeme mit immanenten Wettbewerbsbehinderungs- bzw. Verkrustungstendenzen 
verbunden. 

Damit Marktwirtschaften gut funktionieren, muß es nicht nur Leistungswettbe-
werb geben. Eine weitere Voraussetzung ist die Durchsetzbarkeit von Verträgen 
und Gesetzen sowie von Eigentumsrechten, ohne daß dafür exzessiv hohe Transak-
tions- und Kontrollkosten (inklusive der Kosten für die Klärung von Vertrags- und 
Gesetzesinhalten) aufgewendet werden müssen. Auch Betrug, Diebstahl und Kor-
ruption beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit von Märkten. Lassen sich in einer 
Gesellschaft alle Menschen nur von ihrem Eigeninteresse leiten, führt das unver-
meidlich zu höheren Transaktions- und Kontrollkosten im Vergleich mit einer Ge-
sellschaft, in der ein gegebenes Wort gilt, Eigentumsrechte respektiert, keine Ge-
setze übertreten und keine Versuche der Übertölpelung von Vertragspartnern unter-
nommen werden. Dies hat auch eine unmittelbare Relevanz für Steuerverteilungs-
fragen. Eine Gesellschaft mit stärker ausgeprägter Steuerehrlichkeit kann die 
Steuern anders und deshalb kostengünstiger erheben als eine Gesellschaft, in der 
der Staat Steuerhinterziehungen nur unter Aufwendung erheblicher Kontrollkosten 
und wirksamer Strafandrohungen verhindern kann. Ein gerechtigkeitsorientiertes 
Verhalten vermag also die Transaktions- und Kontrollkosten einer Volkswirtschaft 
zu senken und den beschriebenen Verkrustungstendenzen entgegenzuwirken, weil, 
wer Gerechtigkeit fordert und sich nicht verstellt, diese Forderung nicht nur gegen 
andere richtet, sondern auch gegen sich selbst gelten lassen muß.? Der Allgemein-
verbindlichkeitsanspruch von Gerechtigkeit verlangt eine Disziplinierung bei der 
Geltendmachung eigener Interessen. 

Überzeugungen, daß es so etwas wie eine jedermann verpflichtende Gerechtig-
keit gibt, können sich allerdings auch kontraproduktiv auswirken, wenn an die 
Stelle von blockierenden Interessenauseinandersetzungen Glaubenskämpfe um die 
richtigen Gerechtigkeitsauffassungen treten. Solche Kämpfe sind u. U. - wie die 
historischen Erfahrungen mit Religionskriegen und mit ideologisch fundierten 
klassenkämpferischen Konflikten belegen - problematischer als die Auseinander-
setzungen um die Durchsetzung eigennütziger Interessen. Es ist ja gerade eine Er-
rungenschaft der modemen westlichen Staaten, daß sie die Wahrheits frage und da-
mit die Frage der Richtigkeit von Werturteilen als gesellschaftlich-politisch zu klä-
rendes Problem ausklammern und - in Verbindung mit einer Haltung der Toleranz 
- den pragmatischen Interessenkompromiß zur (demokratischen) Tugend machen. 

7 Schon Burke (1791, S. 281/2) betonte in einem ähnlichen Zusammenhang die Bedeutung 
der Liebe zur Gerechtigkeit. V gl. im übrigen Röpke (1958), der sich auf Burke bezieht, sowie 
Hackmann (1994b) und Hackmann (1990, S. 48) mit der Vermutung, daß längerfristig auch 
die Leistungsfähigkeit und Sicherheit sozialer Sicherungssysteme entscheidend von der An-
erkennung einer die Interessenpolitik disziplinierenden Gerechtigkeitsidee abhängen. 
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Die verbreitete Überzeugung grundsätzlich bindender Gerechtigkeitsmaßstäbe -
die Anerkennung der Gerechtigkeitsidee - genügt aus dem Blickwinkel der Effizi-
enzförderung mithin nicht. Eine gewisse Gemeinsamsarnkeit der Auffassungen 
muß hinzukommen. Sie muß allerdings nicht so weit gehen, daß die individuellen 
Moralvorstellungen oder normativen Lebensdeutungen gänzlich übereinstimmen. 
Damit die Gerechtigkeitsidee ihre Pazifizierungs- und Produktivitätswirkungen 
entfalten kann, genügt ein "reasonable pluralism", ein gewisser "overlapping con-
sensus" zwischen den unterschiedlichen weltanschaulichen Doktrinen, wie sie von 
den einzelnen Bürgern vertreten werden.8 Zu diesem minimalen Wertekonsens ge-
hört die Anerkennung der Gerechtigkeitsidee und - soweit es Auffassungsunter-
schiede gibt - ein Klima der Toleranz und Fairneß. 

1.2.2.3 Zur Effizienzbedeutung der inhaltlichen Aussagen 
von Verteilungsgerechtigkeit 

Die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft hängt nicht nur von der Überzeu-
gung eines Bestehens generell bindender Gerechtigkeitsmaßstäbe (der Anerken-
nung der Gerechtigkeitsidee) und davon ab, wie schwach oder stark der Konsens 
über die Gerechtigkeitsinhalte ist. Die Inhalte selbst sind bedeutsam! Implizieren 
diese Inhalte etwa, es solle für die politisch einflußreichen Kreise - seien es Klerus 
und Adel im Mittelalter oder Eigenheimbesitzer und ältere Menschen in den altern-
den demokratisch verfaßten modemen Gesellschaften - keine Steuerprivilegien ge-
ben, und die für die Steuerverteilung relevante Bemessungsgrundlage solle etwa 
alle Einkommen einschließen, dann läuft dies grundsätzlich auf niedrigere Grenz-
steuersätze hinaus, als wenn Steuerprivilegien existieren. Niedrigere Grenzsteuer-
sätze erhöhen die volkswirtschaftlichen Leistungsanreize und stärken somit die 
Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Auch die wie üblich erörterten allokati-
ven Zusatzlasten (excess burden) von Steuern hängen von individuellen Gerechtig-
keitsvorstellungen und gerechtigkeitsbezogenen Verhaltensweisen ab: Erhebt der 
Staat im angemessenen Umfang Steuern und verteilt er die Steuerlasten nach als 
gerecht beurteilten Kriterien, dann wird ein dem Gerechtigkeitsdenken verpflichte-
ter Bürger die von ihm gezahlte Steuer marginal als gleich wertvoll einschätzen 
wie die ihm nach Steuererhebung marginal verbleibenden finanziellen Mittel. Mit 
gerecht erhobenen Steuern wären bei ihm somit keine allokativen Zusatzlasten ver-
bunden. 

Auf Gerechtigkeitshaltungen wirken sich die Gegebenheiten am Arbeitsmarkt 
ebenfalls aus. Im Sinne der Vorstellungen, wie sie sich mit dem Begriff des Effizi-
enzlohns verbinden lassen, haben die Arbeitgeber (aus Gewinnerzielungsgründen), 

8 Siehe zu einer solchen "political conception of justice" (in Abgrenzung von einer "moral 
doctrine of justice") als Voraussetzung für die dauerhafte Möglichkeit der Existenz einer sta-
bilen und gerechten Gesellschaft von freien und gleichen Bürgern, die in ihren - mit Vernunft 
vereinbaren - Weltanschauungen nicht unbedingt übereinstimmen, Rawls (1993). 
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weil Leistungskontrollen aus Infonnationsgründen nur begrenzt möglich sind, 
selbst Kosten verursachen oder demotivierend wirken, ein Interesse an höheren als 
vollbeschäftigungskonfonnen Lohnsätzen. Durch höhere Lohnsätze, allgemein 
durch attraktivere Arbeitsplatzbedingungen, läßt sich - bei einem bestehenden Ar-
beitsplatzrisiko - eine gewinnerhöhende Verringerung der betrieblichen Gesamtko-
sten erreichen, wenn von "außen" erfolgende Arbeitnehmerkontrollen durch 
Selbstdisziplin substituiert und die Lohnsatzerhöhungen durch die Kontrollkosten-
einsparungen hinreichend ausgeglichen werden. Voraussetzung dafür ist das Be-
stehen eines Risikos für die Arbeitnehmer, einen attraktiven Arbeitsplatz zu verlie-
ren. Um dieses Risiko zu mindern, achten die Arbeitnehmer selbst darauf, daß die 
Leistung stimmt. Bestünde - wie unter Vollbeschäftigungsbedingungen - kein Ri-
siko, längere Zeit arbeitslos zu werden, wäre der Anreiz zur Selbstkontrolle 
schwächer. Volkswirtschaftlich gedeutet, ist Arbeitslosigkeit also ein Mittel zur 
Verringerung betrieblicher Arbeitskosten. Kontrollieren die Arbeiter sich jedoch 
selber, weil sie es als Gebot der Gerechtigkeit empfinden, ihre Pflichten aus dem 
Arbeitsvertrag - nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem Geiste nach - zu 
erfüllen, wird die Arbeitslosigkeit dafür nicht "benötigt". Wenn sich durch höhere 
als vollbeschäftigungskonfonne Lohnsätze die Arbeitsproduktivität der Beschäf-
tigten im Sinne der Effizienzlohnhypothese nicht steigern läßt, entfällt ein wichti-
ger Grund für den gegenwärtig geringen Lohnerhöhungswiderstand der Arbeitge-
ber. Je ausgeprägter das aus einer Gerechtigkeitshaltung resultierende Pflichtbe-
wußtsein ist, desto größer ist mithin die Chance zu vollbeschäftigungskonfonnen 
Lohnabschlüssen und desto niedriger die Arbeitslosigkeit. 

1.2.2.4 Die Effizienzbedeutung einer Erörterung von Verteilungswerturteilen 

Die Anerkennung der Gerechtigkeitsidee, der Konsens über Verteilungswertur-
teile und die inhaltlichen Auffassungen über Verteilungsgerechtigkeit haben Effizi-
enzbedeutung. Gleichwohl müßten sich Effizienzspezialisten nicht unbedingt um 
diese Einflußfaktoren kümmern, wären sie das Resultat von quasi-naturwüchsigen 
historischen Prozessen. Ohne daß das zu beanstanden wäre, könnten sie von ihnen 
dann, wie es in der Nationalökonomie durchweg geschieht, als exogene, dem Da-
tenkranz angehörige, Umstände behandelt werden. Eine solche Exogenisierung ist 
jedoch schon problematisch, wenn das Wissen um die Effizienzbedeutung von Ver-
teilungswerturteilen die Herausbildung des Wertebewußtseins beeinflußt oder 
wenn die Vorstellungen von Verteilungs gerechtigkeit durch das wirtschaftliche Ge-
schehen selbst geprägt werden. Eine Exogenisierung ist vollends unzulässig, wenn 
die Vorstellungen von Verteilungs gerechtigkeit noch davon abhängen, wie das öko-
nomische Geschehen wirtschaftswissenschaftIich erklärt wird. 

Schon einfache Plausibilitätserwägungen lassen erwarten, daß die in den Wirt-
schaftswissenschaften vennittelten Sichtweisen das Wertebewußtsein derjenigen 
verändern, die Ökonomie studieren oder sich mit ökonomischen Fragestellungen 
befassen. Wer vom (gemeinwohldienlichen) Wirken der "unsichtbaren Hand" 
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überzeugt ist, dürfte regelmäßig einem vom Eigeninteresse geleiteten Verhalten 
positiver gegenüberstehen, als wer sich von der Auffassung hat prägen lassen, daß 
das, was im Gewinninteresse ist, nicht auch im Gemeininteresse sein kann. Wird 
der Eindruck vermittelt, alle Menschen verhielten sich tatsächlich so, daß sie ihren 
maximalen eigenen Vorteil suchen, werden obendrein die von der Normalität eines 
solchen Verhaltens Überzeugten ein anderes Wertebewußtsein entwickeln, als 
wenn die Nutzen- oder Gewinnmaximierungsannahme nicht als empirisch-realisti-
sche Verhaltensmaxime, sondern als aus analytischen Vereinfachungsgründen er-
folgende methodische Als-ob-Annahme9 verstanden wird. Einfluß auf das Werte-
bewußtsein dürfte auch die Definition von Rationalität und Rationalverhalten ha-
ben. Ist die Nutzenmaximierung der vorherrschende Ansatz zur Erklärung mensch-
lichen Verhaltens, ist schließlich der Nutzenbegriff selbst bedeutsam. Schließt er 
auch ein von moralischen Vorstellungen geleitetes Verhalten ein und läßt ein sol-
ches "mono-utility concept" das Bestehen von Konflikten zwischen Eigennützig-
keit und Moralität nicht mehr zu - alles Handeln sei nur Reflex ein und desselben 
Glücksstrebens -, dann denunziert das Moralität und dürfte auf diese Weise das 
Wertebewußtsein beeinflussen. 1O Was Plausibilitätserwägungen erwarten lassen, 
findet auch empirische Bestätigung (z. B. in spieltheoretischen Experimenten): 
Wer die Wirtschaftswissenschaften studiert, ist normativ anders geprägt, als wer 
sich für ein Studium anderer Fächer entscheidet. 11 Auch die Auswirkungen von 
Kommunikations- und Diskussionsprozessen in spieltheoretischen Experimenten 
lassen erwarten, daß die Formung von Wertvorstellungen durch Erkenntnispro-
zesse beeinflußt wird. 12 

Welche Schlußfolgerungen sind daran zu knüpfen, daß das gesellschaftliche 
Wertebewußtsein u.a. von den wirtschaftswissenschaftlichen Deutungen des öko-
nomischen Geschehens abhängt? Bei einem Verpflichtetsein auf die Wahrheitsidee 
kann eine erste Folgerung nur die Forderung wissenschaftlicher Sorgfalt und Me-
thodenbewußtheit sein. Methodenbewußtsein ist wichtig, damit beispielsweise 
nicht aus methodisch sinnvollen Vereinfachungsannahmen unzulässige Schlüsse 
gezogen werden. Allerdings rechtfertigt das Wissen um bestehende Zusammen-

9 Vgl. in diesem Zusammenhang den Beitrag von M. Schramm in diesem Band auch für 
weitere Verweise. 

10 Vgl. zu einer Unterscheidung verschiedener Nutzenkonzepte und zu einer Herausarbei-
tung der Besonderheiten moralischer Akte Etzioni (1988, speziell S. 23 f. und S. 41 f.) mit 
einem Plädoyer für eine "bi-utility conception". Auch wenn Etzioni häufig überkritisch argu-
mentiert - bei seiner Kritik an Adam Srnith (S. 29) beispielsweise den Öffentlichen Gut-Cha-
rakter von Umverteilungen nicht berücksichtigt -, so verdienen viele seiner Einwände, etwa 
gegen die Public Choice School (S. 56ff.), doch Zustimmung. 

II Etzioni (1988, S. 249 f.) auch für nähere Belege. 
12 S. Bohnet/Frey (1994, S. 342f.) auch für weitere Verweise. Die in der Tradition von 

Piaget und Kohlberg stehende (bzw. durch sie angeregte) Moralpsychologie bestätigt gleich-
falls, daß die Herausbildung moralischer Urteile eine kognitive Basis hat und kognitive Fä-
higkeiten voraussetzt. S. dazu (auch für weitere Verweise) Lind (1993) sowie speziell für eine 
Untersuchung der Bedeutung von Sachkenntnissen Eckensberger (1993). 
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hänge zwischen Wertvorstellungen und ökonomischem Geschehen keine (manipu-
lative) Beeinflussung des Wertebewußtseins mit dem Ziel einer Effizienzverbesse-
rung. Für Effizienzspezialisten wäre die Richtigkeit von Verteilungswerturteilen 
demnach noch kein Thema, höchstens die - positiv-wissenschaftlich zu leistende -
Klärung ihrer Effizienzbedeutung. Vorausgesetzt die Frage der Richtigkeit distri-
butiver Normen ist überhaupt ein Erkenntnisproblem, müssen sich Effizienzspezia-
listen dafür jedoch dann interessieren, wenn - wie es zur Leistungsgerechtigkeits-
vorstellung paßt - die Frage der Richtigkeit mit der Effizienzbedeutung verquickt 
ist und wenn (deshalb) für das Finden (oder Aufdecken) der richtigen Verteilungs-
werturteile fachökonomische Kenntnisse wichtig sind. 

1.2.3 Zur Kontextabhängigkeit von Gerechtigkeitsaussagen 
und zur methodischen Ausgangsposition 

Die Frage, was gerecht ist, kann nicht losgelöst von dem Kontext beantwortet 
werden, auf den sie bezogen ist. I3 Geht es um die Entwicklung eines gesellschaft-
lichen Wohlfahrtsmaßes, das intertemporalen oder interregionalen Vergleichszwek-
ken dient, muß die Antwort anders ausfallen als bei einer Entwicklung von Wohl-
fahrtsmaßen, die als staatlicher Verhaltensmaßstab gedacht sind. Auch besteht 
prinzipiell ein Unterschied zwischen dem, was die Gerechtigkeitsidee dem einzel-
nen - individualethisch - bei der Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten zu tun 
gebietet, und dem, was ein Politiker bei der Ordnung des Gemeinwesens aus Ge-
rechtigkeitsgründen zu berücksichtigen hat. Schließlich ist von vornherein zu er-
warten, daß bei der Regelung verschiedener Politikfelder unterschiedliche - zuein-
ander allerdings nicht in einem grundsätzlichen Widerspruch stehende - Gerech-
tigkeitsmaßstäbe relevant sind. 14 

Mein erkenntnisleitendes Interesse ist durch die Frage bestimmt, wie ein Steuer-
system auszusehen hat, das den Anforderungen von Verteilungsgerechtigkeit ge-
nügt. Mit Blick auf diese Frage suche ich nach Gerechtigkeitsmaßstäben, die sich 
mit einer auf Widerspruchsfreiheit hin entwickelten "common sense conception of 
justice" (Elster) oder mit "substantive plausibility" (Sen) vereinbaren lassen. Maß-
stab für die Auswahl von Werturteilen seien also die sich im menschlichen Gerech-
tigkeitssinn artikulierenden moralischen Vorstellungen. Von spontanen morali-
schen Stellungnahmen ist nicht zu erwarten, daß sie sich zu einem konsistenten 
System zusammenfügen lassen. Dennoch ist es angemessen, für eine Erörterung 
der Richtigkeit von Verteilungs werturteilen bei den individuellen moralischen Vor-
stellungen und Gefühlen anzuknüpfen15 und Werturteile so "von unten" zu begrün-

13 ,Jnequality is measured for some purpose ... the nature of interpersonal comparisons 
and the assessment of inequality should depend on what we are after", Sen (1992, S. 88). 

14 Dies paßt auch zur Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeit, für die - in der Charakteri-
sierung von Elster (1992, S. 225) - auch gilt: "The distribuendum ... is not a single homoge-
neous good Iike income or welfare, but a multidimensional bundle of primary goods." 
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den. 16 Dabei hat das "von unten" eine doppelte Bedeutung. Zum einen ist im Prin-
zip an die moralischen Intuitionen aller anzuknüpfen. Zum anderen geht es nicht 
um die - de more geometrico erfolgende - Deduktion aus obersten ethischen Prin-
zipien. 17 Vielmehr wird mit Blick auf konkrete Einzelprobleme gefragt, welche 
Konsequenzen die Gerechtigkeitsvorstellungen, mit denen sich der Angesprochene 
identifiziert, gebieten, wenn er sie in einem Überlegungsgleichgewicht ("reflective 
equilibrium,,)18 in ein konsistentes und kohärentes System mit von ihm sonst -
auch in seinem praktischen Lebensvollzug - vertretenen moralischen Auffassun-
gen bringt. Stimmen die grundlegenden normativen Intuitionen der Menschen 
überein, haben die so entwickelten normativen Systeme die Vermutung der allge-
meinen Akzeptierbarkeit für sich. 

15 Dies ist eine verbreitete Vorgehensweise. So führt auch Rawls (1993, S. 19) seine "po-
litical conception of justice" auf die menschliche Fähigkeit für einen Gerechtigkeitssinn 
("capacity for a sense of justice") zurück. Vgl. dazu auch Hinsch (1994), dem ich diese Hin-
weise auf Rawls verdanke. Ähnlich betont auch Nagel (1991, S. 7), daß es sich nicht vermei-
den läßt, unseren moralischen Intuitionen zu trauen. Für Schmaller (1881) ist die "Idee der 
Gerechtigkeit" "das nothwendige Erzeugniß unserer sittlichen Anlage und unseres logischen 
Denkens" (S. 53). Dabei handele es nicht um ,,rein individuelle Gefühlsprozesse" (S. 28), 
aber auch nicht um "logische Entscheidungen" (S. 32). Das "Gemüthsleben" ist die letzte 
Entscheidungsinstanz "im Kampfe" der verschiedenen Gerechtigkeitsansichten (S. 32). Diese 
Charakterisierungen erinnern an M. Weber (1919). Auch er spricht vom Kampf und betont 
die Entscheidungsnotwendigkeit (S. 608). Wird nach den Erklärungsgründen für diese Ge-
meinsamkeit von Ansichten gefragt, so liegt es nahe, auf die deutschen Mentalitäten in der 
Zeit vor dem ersten Weltkrieg zu verweisen. Den Ausschlag dürfte allerdings das historische 
Bewußtsein der großen Unterschiede in den Gerechtigkeitsvorstellungen verschiedener Völ-
ker (Kulturen) zu unterschiedlichen Zeiten geben. Wenngleich dies in dem Beitrag Schmol-
lers von 1881 eine große Rolle spielt, sind seine Auffassungen doch durch eine merkwürdige 
Ambivalenz gekennzeichnet. Für Schmoller sind die verschiedenen Kulturen offenkundig 
nicht gleichwertig. Er spricht sogar von der "wahren Gerechtigkeit" (S. 47) bzw. bringt die 
Gerechtigkeit in Verbindung mit dem Wahrheitsbegriff (S. 53). Allem Anschein nach sind es 
historische Fortschrittsvorstellungen bzw. Erfolgsrnaßstäbe, die ihm im Sinne von Hegel und 
Marx als Wahrheitskriterium dienen. 

16 V gl. für eine solche methodische Anregung, Werturteile im wissenschaftlichen Bereich 
zu erörtern, auch Hackmann (1976). Diese Methode der Erörterung von Werturteilen läßt sich 
mit einer "Bildungstheorie der Moralentwicklung" (Lind 1993) vorzüglich vereinbaren. Der 
Ansatz hat - im Sinne des ,,reasonable pluralism" von Rawls (1993) - im übrigen den Vorteil, 
daß in seinem Sinne erfolgende Erörterungen auf der Basis unterschiedlicher, in Einzelfragen 
sogar konträrer Weltanschauungen erfolgen können. Es muß nicht erst ein Konsens über 
grundlegende Weltanschauungsfragen hergestellt werden, ehe eine Erörterung konkreter Fra-
gen etwa zur Verteilungsgerechtigkeit begonnen werden kann. 

17 "No one level, say that of abstract principle or that of particular judgements in particular 
cases, is viewed as foundational", Rawls (1993, S. 8). 

18 S. dazu Rawls (1993, S. 8) auch für weitere Verweise sowie Elster (1992). 
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1.3 Nutzenorientierte Verteilungswerturteile 

1.3.1 Grundlegende Vorstellungen 

Verteilungs werturteile bieten - dadurch seien sie definiert - Lösungen für Inter-
essenkonflikte an. In den Urteilen artikuliert sich regelmäßig ein Abwägen. In der 
ökonomischen Denktradition wird dieses Abwägen überwiegend als ein Gebot der 
Nutzenabwägung aufgefaßt. Es seien Verteilungsgewichte einzuführen, die über 
die Gemeinwohlbedeutung des Nutzens einer Person relativ zum Nutzen anderer 
Personen informieren. Anschaulich läßt sich diese Vorstellung durch gesellschaft-
liche Nutzenindifferenzkurven (vom Bergson-Typ) beschreiben. Für den klassi-
schen Utilitarismus gilt, daß jede Nutzeneinheit einer jeden Person ein einheitli-
ches Gewicht hat; die Indifferenzkurven sind Geraden mit einer Steigung von -1. 
Die Gesellschaft ist damit nur an der Summe der Nutzen interessiert. Wer nutzen-
mäßige Vorteile hat, ist im Grunde unwichtig. Ökonomen benutzen Darstellungen 
im Nutzendiagramm auch für die Erläuterung des Rawlsschen Maximin-Prinzips 
(obwohl Rawls, wie seine Ausrichtung auf primary goods zeigt, in seinem Denken 
eher als ressourcen-, denn als nutzenorientiert einzustufen ist). Danach ist die von 
einer Gesellschaft erreichte Wohlfahrt (in einem lexikalischen Sinn) durch das 
niedrigste individuelle Nutzenniveau bestimmt. Hierin, wie auch durch konvex 
zum Ursprung gekrümmte gesellschaftliche Indifferenzkurven, drücken sich Vor-
lieben für eine egalitäre Nutzenverteilung aus. Bei extrem egalitären Verteilungs-
vorstellungen ist die Gleichverteilung der Nutzen eine notwendige Voraussetzung 
für ein Wohlfahrtsmaximum. Die Verfolgung eines solchen Verteilungsziels kann 
allerdings mit allokativer Effizienz konfligieren. Geht Egalität über alles, hat das 
ziemlich sicher die Konsequenz, daß es als Folge dieser Egalität allen (im Wort-
sinne) schlechter geht, als es möglich wäre. Bei den anderen nutzenorientierten 
Verteilungswerturteilen besteht zwischen Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit 
jedoch kein Konflikt, wenn Effizienz dadurch definiert wird, daß sich in einer effi-
zienten Situation der Nutzen eines jeden Menschen unter realistischen ("feasible") 
Bedingungen nur noch dadurch erhöhen läßt, daß der Nutzen wenigstens eines an-
deren gemindert wird. Wird allokative Effizienz allerdings in einer "Nirwana-Per-
spektive" an dem Erfülltsein der Effizienzbedingungen für - utopische - "Erstbeste 
Welten" erkannt, ist generell von einem Konflikt zwischen "equity" und "efficien-
cy" auszugehen. Weder aus analytischer noch aus politischer Sicht ist es im allge-
meinen jedoch sinnvoll, auf eine solche Konfliktlage abzustellen. Vielmehr dürfte 
es in bei den Fällen angemessener sein, das gemeinhin zwischen einer größeren 
Gleichmäßigkeit der Verteilung und der durchschnittlichen Pro-Kopf-Versorgung 
("Produktion") zu erwartende Spannungsverhältnis in den Vordergrund zu rücken. 
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Die traditionell betonte Schwierigkeit einer nutzenorientierten Verteilungssicht 
ist das Problem der Messung des Nutzens in interpersonell vergleichbaren kardina-
len Größen. Einen Ansatz zur Überwindung dieser Schwierigkeiten bietet die Risi-
konutzentheorie in der Tradition von Neumann-Morgensterns. Hier wird das Risi-
koverhalten von Menschen durch kardinale Nutzenfunktionen erklärt, die sich (bei 
einem Vorliegen bestimmter Bedingungen) aus den (als Verläufe von Grenznutzen-
kurven gedeuteten) individuellen Einstellungen zum Risiko ableiten lassen. Harsa-
nyi und Vickrey haben so gewonnenen Nutzenwerten eine Bedeutung für die 
Wohlfahrtsanalyse zugesprochen. Diese Denkansätze sind viel beachtet worden 
und müssen hier deshalb auch nicht ausführlich behandelt werden. 19 Jenseits der 
Frage der Existenz von Risikonutzenfunktionen ist die Frage besonders kritisch, 
welche Wohlfahrtsrelevanz die so konzipierten Nutzenwerte haben: Weshalb soll 
die staatliche Verteilungspolitik bzw. weshalb sollen Interessenkonflikte in Abhän-
gigkeit von den individuellen Risikoeinstellungen gelöst werden? Der Hinweis, 
die Risikonutzentheorie erlaube eine Ermittlung kardinaler Nutzenwerte (und 
könne deshalb bestimmte Rechenoperationen gehaltvoll vornehmen), begründet 
noch keine normative verteilungspolitische Relevanz dieses Ansatzes. Weshalb 
sollen sich die Verteilungsresultate also nach den individuellen Risikovorlieben 
richten? 

Auf eine solche Frage gibt das gesellschaftsvertragliche Denken eine mögliche 
Antwort. Danach gelten - etwa im Sinne der Rawlsschen Argumentation - die ge-
sellschaftlichen Regeln oder Institutionen als fair, für die sich Menschen hinter ei-
nem "Schleier des Nichtwissens" in ihrem Eigeninteresse (!) aufgrund von Risi-
koerwägungen entscheiden würden. Zu fragen ist jedoch, ob die von einem 
"Schleier des Nichtwissens" ausgehende Disziplinierung von Subjektivität und die 
Berücksichtigung der Interessen anderer, weil es die eigenen sein könnten, der Ge-
rechtigkeitsidee gerecht wird. Sicherlich, zur Gerechtigkeit gehört die Universali-
sierbarkeit der Gerechtigkeitsforderung. Aber schöpft das die Gerechtigkeit aus? 
Läßt sich der Gerechtigkeitsgedanke allein auf Eigennutz zurückführen? Was ist 
daraus zu folgern, wenn sich jemand weigert, den Schleier des Nichtwissens über-
zuziehen? Warum soll sich eine nur vom Eigeninteresse geleitete Person dümmer 
machen, als sie ist? Das "Sich-Dummstellen" paßt nicht zu rational kalkuliertem 
Eigennutz. Wenn jemand sich unter den Schleier des Nichtwissens mit der Bereit-
schaft begibt, auch gegen seine Interessen gerichtete Regeln gelten zu lassen, dann 
doch nur, weil er willens ist, sich einem von ihm als fair empfundenen Bedin-
gungsrahmen zu unterwerfen. Das gesellschafts vertragliche Denken setzt also eine 

19 Für eine Ablehnung s.a. Elster (1992, S. 220ff.). Elster beginnt seine Kritik mit der-
m.E. nicht so selbstverständlichen - Feststellung: "This conception of utility does not allow 
us to make interpersonal comparisions of utility". Vgl. daneben auch Hackmann (1972, 
S. 109 ff.). 
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den Eigennutz transzendierende "moralische Einstellung" voraus l9a. Rationaler Ei-
gennutz allein vennag ein Verhalten der Individuen, wie es mit dem gesellschafts-
vertraglichen Denken vorausgesetzt wird, nicht zu begründen! Vor diesem Hinter-
grund ist nicht zu erkennen, weshalb für das Finden von Regeln der Verteilungs ge-
rechtigkeit nicht unmittelbar auf die moralischen Intuitionen von Menschen Bezug 
genommen wird. Wozu der Umweg über "Urzustände", die historisch so nie exi-
stierten? Eine ohne Moral auskommende Verbindlichkeit läßt sich auf diese Weise 
nicht gewinnen.2o 

1.3.3 Finanzwissenschaftliehe Positionen 

1.3.3.1 Allgemeines 

Auch im Bereich der Finanzwissenschaft dominieren im großen und ganzen uti-
litaristisch geprägte Auffassungen und Begrifflichkeiten. Wenigstens rhetorisch 
geht es bei der Verteilungsgerechtigkeit durchweg um Nutzenverteilungen. Zwar 
wird auch auf andere Auffassungen verwiesen, die nicht in dem Sinne utilitari-
stisch geprägt sind, daß es für die Beurteilung von Verteilungsgerechtigkeit auf 
Nutzenverteilungsergebnisse ankommt, die diesbezüglich bestehenden Unterschie-
de werden aber eher übergangen und verwischt, kaum jedoch intensiv genutzt. 
Selbst die in der Tradition des Utilitarismus stehenden Erörterungen beziehen sich 
im wesentlichen nur auf ausgewählte Grundsatzfragen. Sie haben nur eine geringe 
Bedeutung für die finanzwissenschaftliche Ausgaben- und Einnahmen- bzw. Steu-
erlehre: Die konkreten Aussagen zur Ausgaben- und Steuerpolitik müßten kaum 
anders ausfallen, gäbe es keine Grundsatzbefassung mit der Verteilungsgerechtig-
keit. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den utilitaristisch geprägten finanzwis-
senschaftlichen Vorstellungen muß zunächst die am Utilitarismus geübte Kritik be-
rücksichtigen. Angesichts dieser Kritik21 verblüfft es geradezu, wenn Ökonomen 

19. In diesem Sinne auch Hinsch (1994, S.110f.) und Hackmann (1990, S. 96). 
20 Das in den 70er und 80er Jahren entwickelte Konzept fairer Allokationen (s. dazu etwa 

Varian 1974 und 1976, Pazner 1977 und Tillmann 1989) läßt sich in ähnlicher Weise als ein 
Ansatz deuten, nur auf der Basis individueller Urteile über das eigene Wohlergehen Vertei-
lungsfragen relativ moralfrei zu beurteilen. Faire Allokationen sind neidfreie Allokationen. 
Eine Welt, in der niemand mit einem anderen tauschen möchte, wird kaum übermäßig unge-
recht sein. Der Grundgedanke vermag folglich zu überzeugen. Die Frage ist nur, ob faire Al-
lokationen überhaupt existieren. Die Diskussion dieser Frage zeigt, daß selbst unter restrikti-
ven Annahmen über anfängliche "Ausstattungen" mit Gütern, Faktoren und Präferenzen (in-
klusive Leistungsanreizen) ihre Existenz unwahrscheinlich ist. Für eine umfassende Erörte-
rung von Verteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht verdient das Konzept m.E. 
deshalb keine weitere Beachtung. 

21 S. aus jüngerer Zeit etwa Williams (1973), Posner (1979) und Etzioni (1988). Mit Blick 
auf das Thema dieser Arbeit ist hervorzuheben, daß der Utilitarismus besondere Schwierig-
keiten gerade mit dem Problem distributiver Gerechtigkeit hat. S. dazu weiter unten sowie 
Williams (1973, S. 82 und S. 142ff.) und Gähde (1993, S. 75 und S. 84ff.) auch für weitere 
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für eine nonnativ ausgerichtete Steuerlastverteilungstheorie auf das radikal-utilita-
ristische Konzept der Minimum-Opfer-Theorie22 zurückgreifen.23 Ebenso unver-
ständlich ist es aus diesem Blickwinkel, mit welchem Typ von sozialen Wohl-
fahrtsfunktionen in der sog. Theorie der optimalen Besteuerung gearbeitet wird, 
wenn sie nicht nur allokativ ausgerichtet ist, sondern auch nonnative Verteilungs-
gesichtspunkte berücksichtigen will. Eine Auseinandersetzung mit den vorherr-
schenden finanzwissenschaftlichen Vorstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit 
kann sich nicht mit einer Kritik am Utilitarismus begnügen. Im finanzwissen-
schaftlichen Bereich sind nämlich distributive Nutzenorientierungen anzutreffen, 
an denen die Kritik am Utilitarismus vorbeigeht. Dies gilt generell für die Vorstel-
lung, daß die zu erhebenden Steuern nach dem Prinzipien des gleichen (absoluten 
oder relativen) Opfers zu verteilen sind, und insbesondere für manche Fassungen 
des Nutzenbegriffs. Was finanzwissenschaftliche Fachvertreter gelegentlich unter 
Nutzen verstehen, hat nur noch wenig mit dem utilitaristischen Verständnis ge-
mein. Eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen wird dadurch erschwert, daß 
nicht immer klar ist, was der Nutzenbegriff jeweils aussagt. Obendrein hat er in 
unterschiedlichen Kontexten noch unterschiedliche Bedeutungen. Wird für die Be-
stimmung der Staatsausgaben von Nutzen gesprochen oder im Kontext einer Ver-
teilung der Steuern nach Äquivalenzgesichtspunkten, bezeichnet Nutzen das, was 
im Sinne der (positiv-wissenschaftlichen) Haushaltstheorie unter Nutzen verstan-
den wird. Werden Fragen horizontaler Verteilungsgerechtigkeit erörtert,24 wird -
jedenfalls implizit - zumeist von einem anderen Nutzenverständnis ausgegangen, 

Verweise. Was sich als Schwierigkeit des Utilitarismus im Umgang mit der Verteilungsge-
rechtigkeit auffassen läßt, begründet für Tugendhat (1993, S. 137), daß der Utilitarismus "die 
Ideologie des Kapitalismus" ist. Er "erlaubt es, das Wachstum der Ökonomie ohne Rücksicht 
auf Verteilungsfragen moralisch zu rechtfertigen." Dieser ideologische Hintergrund erkläre 
es, "wieso eine in sich so wenig plausible Idee sich so lange als scheinbar einleuchtend halten 
konnte." 

22 Danach sollen die Steuerlasten so verteilt werden, daß die Summe der steuerbedingten 
Nutzenminderungen (Opfer) minimiert wird. Tätigt der Staat seine Ausgaben so, daß dadurch 
die gesellschaftliche Nutzensumme maximiert wird, und entspricht obendrein der marginale 
Nutzen aus der Ausgabentätigkeit dem marginalen Steueropfer, ist das Prinzip des minimalen 
Opfers eine notwendige Bedingung für die utilitaristische Maximierung der gesellschaftli-
chen Nutzensumme. 

23 Nach Musgrave (1959) ist das Minimum-Opfer-Prinzip für Edgeworth und Pigou das 
"ultimate principle of taxation" (s. S. 110). Für ein jüngeres Bekenntnis zum Minimum-Op-
fer-Prinzip s. Pohmer (1970). 

24 Bei der horizontalen Verteilungsgerechtigkeit geht es um die Gleichbelastung Gleich-
situierter. Klärungsbedürftig ist damit, woran Gleichsituiertheit und Gleichbelastung zu er-
kennen sind. In nutzenorientierter Sicht müßte die grundlegende Antwort lauten, Individuen 
mit gleichem Nutzenniveau (vor oder ohne Besteuerung) seien gleichsituiert. Demgemäß 
würde Gleichbelastung einen gleichen steuerbedingten Nutzenentgang ("Opfer") erfordern. 
Während die horizontale Steuerverteilungsgerechtigkeit etwas über die Gleichbelastung Glei-
cher aussagt, bezieht sich die vertikale Verteilungsgerechtigkeit darauf, wie Steuern bei Un-
gleichheit verteilt werden sollten. So wie üblich dargestellt, beziehen sich die traditionell er-
örterten Opfertheorien der Besteuerung auf die Dimension der vertikalen Verteilungsgerech-
tigkeit. 
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und dieses stimmt nicht unbedingt mit der Vorstellung überein, von der man sich -
soweit sich das überhaupt konkret bestimmen läßt - bei der Erörterung von Fragen 
vertikaler Steuerverteilungsgerechtigkeit leiten läßt. Nutzen ist im finanzwissen-
schaftlichen Kontext ein "Wiesel wort": höchst beweglich und schwer zu fassen. 

1.3.3.2 Der "Sozialnutzenansatz" 

Das in der Finanzwissenschaft anzutreffende besondere steuerverteilungsbezo-
gene Nutzenverständnis kann vor allem im Kontext der Opfertheorien der Besteue-
rung gefunden werden. Mit den Opfertheorien läßt sich eine Progressivbelastung, 
eine mit steigendem Einkommen ansteigende durchschnittliche Steuerbelastung, 
nicht zwingend begründen. Das ist seit langem bekannt. Offenkundig bestand nun 
aber ein Bedürfnis, eine Progressivbelastung "wissenschaftlich" zu rechtfertigen. 25 

Auf die opfertheoretischen Rechtfertigungsprobleme hätte man natürlich auch mit 
einem Abrücken von einer distributiven Nutzenorientierung reagieren können. 
Dies lag in gewisser Weise auch nahe, da A. Wagner mit seinem sozialpolitischen 
Zweck der Besteuerung einen eher nicht nutzenorientierten Weg gewiesen hat. 
Möglicherweise ist die Normativität eines solchen Ansatzes zu offenkundig, theo-
retisch-objektivierenden Ansprüchen genügt sie nicht. Auf jeden Fall wird über-
wiegend an einer distributiven Nutzenorientierung festgehalten, allerdings bei 
gleichzeitiger Modifizierung des Nutzenbegriffs?6 Nutzen ist danach nicht mehr 
das, was die einzelnen Menschen tatsächlich als Nutzen im Sinne von Wohlbefin-
den spüren, oder das, was sie mit ihrem Verhalten als vorzugs würdig offenbaren. 
Der steuerverteilungsbezogene Nutzen ist etwas anderes?? Er ist ein politisches 
Konstrukt; bei ihm ist eine spezifische ethische Dimension involviert. Unter Bezug 
auf Marx und andere "Gleichheitsphilosophen" betont so etwa Musgrave die Irre-
levanz von Unterschieden in den Fähigkeiten, Nutzen zu genießen. Maßgeblich 
seien nur Bedürfnisunterschiede infolge objektiver Faktoren?S 

25 Es wäre interessant zu wissen, woher dieses - wohl auch heute noch existente - Recht-
fertigungsbedürfnis stammt. Ist es eine Grundüberzeugung, daß das, was in der Steuerpraxis 
gemacht wird, auch gerechtfertigt ist, oder sind es andere vorwissenschaftliche Überzeugun-
gen? 

26 Das paßt zu den üblichen Strategien, wie die Vertreter normativer wie positiver Theo-
rien auf Schwächen von Theorien reagieren. Eine methodisch vergleichbare Strategie der 
Modifizierung des Nutzenbegriffs läßt sich schon bei Mill (1861) finden, wenn auch nicht 
unbedingt im Kontext seiner Steuerverteilungslehre. Gähde (1994) informiert darüber, wie 
utilitaristische Grundpositionen als Folge von Konflikten mit fundamentalen moralischen In-
tuitionen modifiziert wurden. Daß es trotzdem nicht zu einem generell anerkannten Paradig-
menwechsel gekommen ist, dürfte sich also im Sinne der Lakatosschen Wissenschaftstheorie 
darauf zurückführen lassen, daß es an einer besseren ethischen Objekttheorie fehlt, die das an 
Einsichten vermittelt, was das utilitaristische Paradigma leistet, und darüber hinaus noch ei-
niges mehr .. erklärt". 

27 V gl. dazu neben Musgrave (1959), Musgrave (1976) sowie Musgrave / Musgrave / Kull-
mer (1993, S. 19f. und S. 28 ff.), auch Haller (1981). 
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Wie hat man sich diese Objektivierung vorzustellen? Mit Blick auf Fragen hori-
zontaler Steuerverteilungsgerechtigkeit nach Musgrave offenkundig so, daß nach 
den einer Person zu Verfügung stehenden Optionen29 gefragt wird. Dies ließe im-
mer noch ein subjektives Nutzenverständnis zu, wenn die Optionen letztlich- an 
dem in ihnen steckenden Potential zur Deckung der subjektiv empfundenen Be-
dürfnisse zu messen wären. Haller führt eine Normalnutzenfunktion ("generell an-
zuwendende Nutzenkurve") ein. Sie ist - auch wenn Haller das in der Schwebe 
läßt30 - in erster Linie wohl nicht als politische Vermutung über empirisch be-
stehende Beziehungen aufzufassen,31 sondern als besonderes politisches 
Wertungsurtei1.32 Musgrave spricht von "social value" (1959, S. 109), vom Sozial-
nutzenansatz oder vom sozialen Wohlfahrtsansatz. 33 Wie die Hinweise in der letz-
ten Anmerkung erkennen lassen, ist auch bei ihm nicht klar, was gemeint ist. Geht 
es um eine gesellschaftliche Bewertung individueller Nutzengrößen oder um eine 
komparative gesellschaftliche Bewertung, etwa der Einkommen von Einkommens-
reichen und Einkommensarmen, ganz unabhängig von der subjektiven Einschät-

28 Musgrave/ Musgrave/ Kullmer (1990, S. 106); vgl. auch Musgrave (1959, S. 109). 
29 S. besonders Musgrave (1976) wie auch Musgrave / Musgrave / Kullmer (1993, S. 20). 
30 Mit Blick auf die vorzunehmende "Normalbewertung" spricht er von Grenzen, zwi-

schen denen sich die "Skala der subjektiven Empfindungen" bewegt (S. 78). 
31 Vgl. Haller (1981, S. 79): "Man schiebt die individuellen Schätzungen beiseite und po-

stuliert einen Zusammenhang, wie er von ,höherer Warte', nüchtern und objektiv gesehen, 
vorliegt." ,,Man kann auch sagen, es wird eine ,normative' oder ,soziale' Nutzenschätzung 
vorgenommen." 

32 ,,Mit der Entscheidung über die Steuersätze fällt die Entscheidung zugunsten einer be-
stimmten Nutzenkurve, ohne daß die Politiker sich dessen bewußt zu sein brauchen." (Haller 
1981, S. 86). Haller motiviert sein Vorgehen mit dem Bestreben nach Vermeidung politischer 
Willkür (S. 115 f.). Daß sich das durch eine solche politische Bestimmung von Nutzenfunk-
tionen erreichen läßt, ist allerdings nicht recht zu erkennen. V gl. in diesem Zusammenhang 
Schmidt (1967, S. 395 f. und S. 398 ff.) und ders. 1971 wie auch meine Besprechung (Hack-
mann 1986) zu Haller. 

33 Die Ausführungen in der fünten Auflage von Musgrave / Musgrave / Kullmer (1993) un-
terscheiden sich von denen in der vierten. In der fünften Auflage (S. 32) ist der Anlaß der 
Einführung des Sozialnutzenansatzes die zwischen Individuen bestehenden Unterschiede in 
den Bedürfnisbefriedigungskapazitäten; in der vierten (S. 33/4) stehen dagegen die Schwie-
rigkeiten interpersoneller Nutzenvergleiche im Vordergrund, und der Individualnutzen-An-
satz sei deshalb nicht ,,realistisch". In der fünften Auflage fehlt diese Kennzeichnung. Im 
englischen Original sind die jeweiligen Ausführungen in der vierten Auflage obendrein mit 
"Social Utility" und in der fünften mit "Social Welfare Approach" überschrieben. Es wäre 
allerdings überinterpretiert, die Änderungen in den Überschriften als Signal für ein Abrücken 
von einer distributiven Nutzenorientierung zu nehmen. In der fünften Auflage wird der "So-
cial Welfare Approach" nämlich dadurch erläutert, daß "eine gesellschaftliche Bewertung der 
Grenznutzen individueller Einkommen vorgenommen (wird)". Die Gesellschaft hat also die 
individuellen Grenznutzen zu bewerten und nicht die individuellen Einkommensgrößen. In 
der vierten Auflage geht es beim "Social Utility Approach" hingegen um eine "social utility 
schedule based on society's evaluation of successive units of income, rather than of one based 
on a measure of subjective utilities as actually experienced by each individual." In der deut-
schen Übersetzung ist denn auch in bei den Fällen vom Sozialnutzenansatz die Rede. 
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zung der Betroffenen?34 Sozialnutzen (social utility) wäre im zweiten Fall, wie der 
Begriff u.a. von J. St. Mill gebraucht wird, ein Synonym für gesellschaftliche 
Wohlfahrt und Gemeinwohl, und abnehmender Grenznutzen des Einkommens wä-
re dann nichts anderes als das Verteilungswerturteil, daß eine zusätzliche Einkom-
menseinheit bei einem Reichen ceteris paribus eine geringere Bedeutung für die 
gesellschaftliche Wohlfahrt hat als bei einem Armen. Ein abnehmender Einkom-
mensgrenznutzen würde somit eine Vorliebe für eine größere Einkommensgleich-
heit nicht begründen; er wäre nur ein Ausdrucksmittel, mit dem eine solche Vorlie-
be verklausulierend beschrieben würde. Bei einem solchen Verständnis könnte ge-
fragt werden, ob sich die gesellschaftlichen Verteilungswerturteile auf diese Weise 
angemessen darstellen lassen. Hier sind Zweifel möglich, da die Normalnutzen-
funktionen nur über Individuen in isolierter Betrachtung Aussagen machen, Vertei-
lungswerturteile sich hingegen auf relative Positionen beziehen. Wie auch immer 
die gestellte Eignungsfrage zu beantworten ist: Der Klarheit und Transparenz kann 
die Einführung von Sozialnutzenfunktionen in dem erläuterten zweiten Verständnis 
nicht dienen. 

Wenn bei der normativen Erörterung von Steuerverteilungsfragen im finanzwis-
senschaftlichen Bereich von Sozialnutzen und abnehmendem Grenznutzen die Re-
de ist, dann soll damit alles in allem wohl doch ein Bezug zum subjektivistischen 
Nutzenbegriff hergestellt werden. Davon wird im folgenden ausgegangen. Durch 
das Abrücken von einem utilitaristischen Nutzenverständnis kommt es allerdings 
zu Vagheiten und Unbestimmtheiten. Dies schränkt die Leistungsfähigkeit der dis-
tributiven Nutzenorientierung ein. Auf viele Fragen, die steuerpolitisch beantwor-
tet werden müssen, gibt es nicht einmal eine Antwort im Sinne einer Leitlinie. Auf 
andere Fragen würde man aus nutzenorientierter Sicht im Grunde andere Ant-
worten erwarten, als sie mit steuerwissenschaftlicher Billigung von der Praxis ge-
geben werden. Besonders prägnant ist hier die steuerliche Berücksichtigung von 
Unterhaltsleistungen für Kinder. Wird mit der Vorstellung der Steuerfreiheit für 
diese Leistungen zum Ausdruck gebracht, Kinder würden (aus ethischer oder so-
zialer Nutzenperspektive) keinen Nutzen stiften? Diese und andere Ungereimthei-
ten sind hier nicht ausführlicher zu erörtern. Wichtiger ist, daß sich die jüngere Fi-
nanzwissenschaft mit Fragen dieser Art zumeist gar nicht erst auseinandersetzt. 
Jenseits des mit ihm verbunden plakativen Bekenntnisses zu einem subjektivisti-
schen Individualismus hat der steuerbezogene Nutzenbegriff finanzwissenschaft-
lich so im wesentlichen nur die Bedeutung einer ideologischen Leerformel. 

Die schon bislang zur Sprache gebrachten Schwachpunkte einer distributiven 
Nutzenorientierung geben Anlaß zur Verwunderung. Weshalb wird so hartnäckig 
an einem offenkundig mit vielen Mängeln und Ungereimtheiten behafteten Kon-

34 Im ersten Fall würde der soziale Grenznutzen über die Ableitung einer gesellschaftli-
chen Wohlfahrtsfunktion nach den individuellen NutzengröBen, im zweiten Fall- ohne Zwi-
schenschaltung individuell subjektiver Nutzenvorstellungen - unmittelbar über die erste 
Ableitung einer gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion nach individuellen Einkommensgrö-
Ben informieren. 
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zept festgehalten ?35 Hauptsächlicher Erklärungsgrund dürfte sein, daß es an einer 
theoretisch geschlossenen und allgemein überzeugenden Alternative fehlt. So do-
minieren weiterhin Vorstellungsweisen, die ihre Wurzeln in philosophischen An-
sichten aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts haben und vielfach mit gewichtigen 
Argumenten kritisiert wurden. Einen bedeutenden Erklärungsbeitrag für das Fi-
xiertsein auf nutzenorientierte Verteilungswerturteile dürfte allerdings auch das in 
Nutzenkategorien erfolgende Effizienzdenken haben. Wird für beide Urteilsberei-
che in Nutzenkategorien gedacht, harmonieren Steuerneutralitäts- und Steuerge-
rechtigkeitsvorstellungen miteinander. Die Geschlossenheit des Ansatzes und seine 
vergleichsweise einfache mathematische Traktierbarkeit verführen zu einem undif-
ferenzierten Denken.36 

2. Orientierung an ökonomischer Verfügungsmacht 
als Alternative zur Nutzenorientierung 

2.1 Weitere Einwände und Merkmale einer distributiven 
Nutzenorientierung: verteilungspolitische Zuständigkeitsgrenzen 

2.1.1 Die Ablehnung des Nutzens als Maßstab 
für Gleichsituiertheit und Gleichbelastung 

Die im ökonomischen Bereich anzutreffenden Einwände gegen eine distributive 
Nutzenorientierung - im Sinne des Sensehen Begriffs von "welfarism" (Sen 1979) 
- kreisen überwiegend um die empirische Möglichkeit interpersoneller Nutzenver-
gleiche. Ob eine distributive Nutzenorientierung überhaupt angemessen ist, wird 
von ökonomischer Seite traditionell hingegen nur wenig erörtert. Dabei ist das 
doch die Kernfrage. 37 Ist der Nutzen überhaupt das relevante Verteilungsobjekt? 
Ökonomen bejahen diese Frage durchweg,38 auch wenn sie nicht immer für die 

35 Die problematischen Seiten des Denkens in utilitaristischen Kategorien sind in jüngerer 
Zeit allerdings nicht nur bei der Erörterung von Steuerverteilungsfragen zu finden. S. etwa 
folgende gesundheitsökonomische Aussage: "Prolonging the life of, say, a happy person will 
do more good than prolonging the life of an unhappy one", (Broome 1993, S. 161). Vgl. in 
diesem Zusammenhang auch Elster (1992, S. 190) und seine Erörterung eines Vorschlags 
von J. Harris in einem Artikel über die "survivallottery". Dabei geht es um die Tötung eines 
Menschen zwecks Organentnahme, um dadurch mehreren Menschen das Leben zu retten. 

36 In diesem Sinne auch Williams (1973, S. 136f. und S. 149). Der Bequemlichkeit und 
"simple-mindedness" utilitaristischen Denkens steht allerdings der Nachteil gegenüber, daß 
der Utilitarismus "make[s] enormous demands on supposed empirical information, ... , and 
that information is not only largely unavoidable, but shrouded in conceptual difficulty" (Wil-
liams 1973, S. 137). Williams ergänzt, daß diese technischen Schwierigkeiten einen bestimm-
ten "frame ofmind" weniger stören als "moral unclarity". Allerdings, so seine Stellungnahme 
dazu: "That frame of mind is in fact deeply foolish." 

37 Für die Abgrenzung der Meßbarkeitsprobleme des Nutzens von der Frage seiner Rele-
vanz siehe auch Sen (1992, S. 52) sowie Sen (1979). 

38 Für Belege dafür wie für die folgende Aussage s. Hackmann (1972, S. 57 ff.). 

8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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Konsequenzen eines solchen Ansatzes einstehen. Obendrein lassen sich hinrei-
chend Belege finden, daß Ökonomen den Nutzen im normativen wohlfahrtsökono-
mischen Kontext als "pleasures", "happiness" oder "desire-fulfilment" und damit 
im Sinne des Utilitarismus als Wohlbefinden auffassen. Auch die namhaften klassi-
schen Vertreter der Präferenztheorie deuten die individuellen Präferenzen (über 
"Güter")39 im wohlfahrtsökonomischen Kontext in dieser Perspektive.4o Ob sie 
das individuelle Wohlbefinden wirklich gut indizieren, ist eine empirische Frage.41 
Obwohl in der Literatur durchaus etwa zwischen Ex-ante- und Ex-post-Präferen-
zen oder falschen und wahren Bedürfnissen unterschieden wird, bezweifeln Öko-
nomen die grundsätzliche Eignung der Präferenzen als vergleichsweise gut geeig-
nete Wohlbefindensindikatoren zumeist nicht. Solange - durch Dauer gekenn-
zeichnete - gleichgewichtige Situationen betrachtet werden, gibt es dafür m. E. 
auch beachtliche Gründe. 

Auch wenn die individuellen Nutzengrößen einigermaßen verläßlich über das 
individuelle Wohlbefinden informieren,42 ist aus einer normativen Sicht immer 
noch offen, welche distributive Relevanz diese Wohlbefindensgrößen haben. Bei-
spielhaft stellt sich dabei die folgende Frage: Soll es für die Steuerbelastung einen 
Unterschied machen, ob jemand einen Hund hält oder ein Kind hat? Wenn beides 

39 Von den auf "Güter" bezogenen sind die sich auf "social states" beziehenden individuel-
len Präferenzen konzeptionell streng zu unterscheiden (vgl. hierzu speziell auch Vickrey oder 
Harsanyi mit seiner Unterscheidung von ethischen und anderen Präferenzen). Diese Präferen-
zen artikulieren die individuellen Vorstellungen über die gesellschaftliche Wohlfahrt. Dem-
entsprechend ist auch eine gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion in der Tradition Arrows (im 
Unterschied zu der Bergsons) eher so zu verstehen, daß bei ihr aus den individuellen Ansich-
ten von gesellschaftlichen Wohlfahrtsrangordnungen eine für die Gesellschaft insgesamt gül-
tige Ansicht hergeleitet wird. Häufig werden die konzeptionellen Unterschiede, worauf sich 
die individuellen präferenzmäßigen Urteile beziehen können, jedoch nicht genügend beach-
tet. Erklären läßt sich das mit der klassisch utilitaristischen Vorstellung, daß Menschen tat-
sächlich nur ihr eigenes Glück im Sinn haben. In diesem Falle unterscheidet sich das indivi-
duelle Urteil über die gesellschaftliche Wohlfahrt nicht vom Urteil über das eigene Wohler-
gehen. Vgl. in diesem Zusammenhang im übrigen auch die Unterscheidung von "agency 
aspect" und "well-being aspect" bei Sen (1992, S. 56 ff.). 

40 Vgl. Hackmann (1972, S. 59ff.) und Sen (1992, S. 6 und S. 43f.) auch für weitere Ver-
weise. 

41 Vgl. für eine Betonung des Unterschieds zwischen "hedonic and the desire-satisfaction 
conception of well-being" Scanlon (1991) (und seine Auseinandersetzung besonders mit der 
Position Harsanyis) wie auch Gähde (1993). 

42 Beziehen sich die Präferenzen jedoch auf den gesellschaftlichen Wohlfahrtsgehalt un-
terschiedlicher Situationen, läßt sich die Forderung, die individuellen Präferenzen hätten zu 
zählen, - vgl. für einen Unterton dieser Art Musgrave - als Konsequenz des Demokratieprin-
zips verstehen. Hier stellt sich dann die seit Arrow viel erörterte Frage der - mit minimalen 
Anforderungen zu vereinbarenden - Existenz solcher gesellschaftlicher Wohlfahrtsfunktio-
nen. Mir zeigen diese Erörterungen, daß ein bloß individualistisches Verständnis von Demo-
kratie, nach dem gesellschaftliche Situationen nur nach den individuellen Präferenzen dar-
über - und nicht (unter Verletzung etwa der Non-Imposedness-Bedingungung Arrows) etwa 
auch nach Gerechtigkeitskriterien oder anderen Regeln - geordnet werden, eine logische Un-
möglichkeit ist. 
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ihm gleich viel Freude bereitet, wäre bei einer streng nutzenorientierten Sicht hier 
im Prinzip nicht zu differenzieren - und zwar nicht deshalb, weil es sich auch bei 
einem Hund um ein "sentient being" handelt. Die Einkommensteuerpraxis berück-
sichtigt Unterhaltsaufwendungen für Kinder im Unterschied zu den Kosten einer 
Hundehaltung typischerweise - und nicht nur aus Gesichtspunkten eines äquiva-
lenzmäßigen Familienleistungsausgleichs - als steuerentlastenden Umstand. Aus 
einer nutzenorientierten Sicht ist das eine nicht akzeptable Konsequenz. Gleich-
wohl dürfte sie den menschlichen Gerechtigkeitsvorstellungen eher entsprechen 
als eine steuerliche Gleichbehandlung von Kinderhaben und Hundehaltung. 

Im Kontext dieser Abhandlung ist vor allem auch nach der verteilungspoliti-
schen Bedeutung von Neid und Schadenfreude zu fragen, weil die Besteuerung -
in öffentlichen Stellungnahmen von interessierter wie auch von wissenschaftlicher 
Seite - damit seit einiger Zeit vermehrt in Verbindung gebracht wird. Der progres-
sive Tarif wird gelegentlich sogar aus dem Neidmotiv heraus erklärt und auf die-
sem Wege denunziert. Auf welche Weise darf eine gerechtigkeitsorientierte Politik 
auf Neidgefühle Rücksicht nehmen? Ist nicht nach den Quellen des Wohlbefindens 
zu differenzieren? Ist es nicht geboten, für die Bestimmung der gerechten Vertei-
lung Nutzeninterdependenzen gänzlich unberücksichtigt zu lassen?43 Daß nicht 
alle sich faktisch auswirkenden Nutzenbestimmungsgründe unterschiedslos gleich 
zu werten sind, wurde wohl schon von J. St. Mill so gesehen. Er wollte das Urteil 
über die Höhe des Nutzens "kompetenten Personen" übertragen.44 Hier ist wie bei 
dem zuvor dargestellten Sozialnutzenansatz zu fragen, warum überhaupt der Um-
weg über den Nutzenbegriff gegangen wird, wenn ohnehin ethische Eliten oder 
,,highbrows" (Baumol) bestimmen sollen, was Nutzen ist. 

Für eine Erörterung dieser Frage ist eine Reihe von Differenzierungen geboten. 
Die erste bezieht sich auf die ethische Qualität von Nutzengenerierungsgründen. 
Es sei einmal davon ausgegangen, daß die individuellen Wohlbefindens größen nur 
auf "anständige Weise" zustande gekommen sind und auch keine sonstige Nutzen-
interdependenzproblematik vorliegt. Auch dann bleibt eine distributive Nutzen-

43 Daß Nutzeninterdependenzen bei einer gerechtigkeitsorientierten Politik nicht berück-
sichtigt werden sollten, findet nach Elster/ Roemer (1991, s. S. 5 ff.) allgemeine Zustim-
mung: ,Jf I am miserable because I am not allowed to indulge in my favorite acti vity of tortu-
ring others, I have no claim to compensation. Conversely, people should not lose claims on 
compensation if they happen to get a lot of pleasure from the pleasure of others" (S. 6). V gl. 
zu einer Kritik am Utilitarismus mit Blick auf sadistische Neigungen auch Sen (1979, 
S. 547f.). Musgrave/Musgrave/Kullmer (1990, S. 96) gehen - worin ich ihnen prinzipiell 
folgen würde - so weit, daß Eifersucht im Effizienzrahmen keinen Platz hat, wobei dort aber 
offenbleibt, ob es für die Herstellung einer gerechten Verteilung anders sein könnte. 

44 Mill (1861), Chapter 11. Daß nicht die tatsächlichen, sondern irgendwie bestimmte ob-
jektive Präferenzen zählen sollen, ist eine bis heute sehr verbreitete Sicht. V gl. dazu auch die 
Beiträge in dem von Elster und Roemer 1991 herausgegebenen Sammelband, besonders 
Scanlon (1991). In diesem Zusammenhang läßt sich auch die Sichtweise Harsanyis einord-
nen, nach der ein unparteiischer oder ethischer Beobachter im Originalzustand nicht nach sei-
nen persönlichen, sondern nach moralischen Präferenzen entscheiden soll. 

8* 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



116 Johannes Hackmann 

orientierung problematisch. Zur Begründung dieser Auffassung sei erneut auf das 
Beispiel mit der Freude an Hunden und der Freude an Kindern verwiesen. Beach-
tung verdient in diesem Zusammenhang auch das sog. "happy slave" oder "sour 
grapes" Problem. Menschen haben - glücklicherweise - die Fähigkeit, sich an un-
günstige äußere Umstände anzupassen, und deshalb müssen solche Umstände noch 
nicht ein Unglücklich sein bedeuten.45 Obendrein dürfte es allgemeiner Erfahrung 
entsprechen, daß auch in gleichen äußeren Umständen lebende Menschen sich "in 
aller Unschuld" unterschiedlich zu freuen vermögen. Sollte dies für die staatliche 
Steuerlastverteilung erheblich sein? Sollte der Staat solche unterschiedlichen "ca-
pacities to enjoy", wenn er es denn könnte, verteilungspolitisch berücksichtigen? 
Sollten mithin Personen, die in objektiv gleichen äußerlichen Umständen leben, in 
Abhängigkeit von ihren subjektiven Verfassungen (Erlebnisfähigkeiten) unter-
schiedlich belastet werden? 

Die Antworten auf solche Fragen dürften wohl unstrittig sein. Wie an früherer 
Stelle mit Bezug auf Musgrave dargelegt, gibt es auch eine finanzwissenschaftli-
che Denktradition, daß Unterschiede in den Bedürfnisbefriedigungskapazitäten 
keine verteilungspolitische Relevanz haben sollten. Es seien nur "objektive Fakto-
ren" oder "objektive Unterschiede" zu berücksichtigen. Doch wie sind die objekti-
ven Faktoren von den subjektiven abzugrenzen? Wenn jemand als Folge seiner 
persönlichen Vorlieben (Präferenzen) unter sonst gleichen Bedingungen mehr Ku-
chen und weniger Schokolade ißt als ein anderer, so ist das ein objektiver Unter-
schied zwischen beiden. Sollte eine gerechtigkeitsorientierte Verteilungspolitik auf 
solche präferenzbedingten objektiven Unterschiede Rücksicht nehmen?46 Erst eine 
grundsätzliche Verneinung dieser Frage bedeutet ein endgültiges Abrücken von ei-
ner distributiven Nutzenorientierung. Abstrakt formuliert dürfte die Position, Un-
terschiede in den Bedürfnisbefriedigungskapazitäten und Unterschiede in den indi-
viduellen Präferenzen sollten verteilungspolitisch unerheblich sein, kaum auf Wi-
derspruch stoßen.47 Die Ansicht, daß es Bereiche von Eigenzuständigkeit und Ei-
genverantwortung48 bzw. Bereiche von Privatheit gibt, an die der Staat, ganz 

45 Vgl. Elster (1983) sowie Sen (1992, S. 55). 
46 Konkret könnte das etwa heißen, daß eine Änderung der relativen Preise von Kuchen 

und Schokolade eine Änderung der relativen Steuerbelastung von Kuchen- und Schokoladen-
freunden nach sich zu ziehen hätte. Wenn Samuelson (1947, S. 225 f. sowie S. 248) vom Fe-
tischcharakter einer einkommensorientierten Verteilungssicht spricht, bringt er damit zum 
Ausdruck, daß solche präferenzbedingten individuellen Unterschiede verteilungspolitisch 
grundSätzlich zu beachten sind. 

47 "Variations in preferences and tastes are seen as our own responsibility", (Rawls 1993, 
S. 185). S. dort auch für weitere Differenzierungen. 

48 Vgl. für die Entwicklung eines solchen Konzepts von Eigen- und Gruppenverantwor-
tung aus der normativen Ablehnung einer distributiven Nutzenorientierung näherhin Hack-
mann (1972). S. mit ähnlicher Tendenz Dworkin (nach Elster 1992, S. 203 f.). Nach Dworkin 
(Elster 1992, S. 20 f.) sollen Ungleichheiten hingenommen werden, wenn sie von Faktoren 
herrühren, die ein Individuum kontrollieren kann. Bei meinem Konzept der Eigenverantwort-
lichkeit geht es hingegen nicht primär um die Frage, ob jemand wirklich eine faktische Kon-
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gleich, wie in diesen Bereichen entschieden wird, keine verteilungspolitischen 
Konsequenzen knüpfen darf, kann wohl als allgemein akzeptierbar vermutet wer-
den. Es dürfte sich kein in sich widerspruchsfreies und mit den menschlichen mo-
ralischen Intuitionen vereinbares System von Wertungen entwickeln lassen, in dem 
die steuerliche Gleichsituiertheit am Nutzen, auch wenn er über die wahren Präfe-
renzen der Menschen informiert, und die steuerliche Gleichbe1astung am Nutzen-
entgang zu messen ist. 

Allerdings ist eine gewisse Differenzierung geboten. Offenkundig gibt es Be-
dürfnisunterschiede zwischen Menschen, die nicht den Charakter subjektiver Ge-
schmacks unterschiede haben, sondern Ausdruck "objektiver Ungleichheit" sind. 
Man denke nur an in ihrer Mobilität behinderte Menschen. Ihr Wunsch nach dem 
Besitz eines Rollstuhls ist anders zu werten als etwa der eines gesunden Menschen 
nach einem Motorrad.49 Mit Blick auf solche Bedürfnisse ist eine verteilungspoliti-
sche Präferenz- bzw. Nutzenorientierung, das dürfte allgemeine Billigung finden, 
unverzichtbar. Ein solches Werturteil zwingt jedoch nicht den Schluß auf, eine 
Nutzenorientierung sei generell geboten. Es müssen nur die Bereiche, in denen es 
um die Sicherung des physisch-kulturellen Existenzminimums geht, mit anderen 
Kriterien gemessen werden als die "eigenzuständigen Bereiche".5o 

2.1.2 Ergebnisorientierung versus Verfahrensorientierung ; 
die Akzeptanz des geschichtlich Gewordenen 

Die distributive Nutzenorientierung ist ergebnisbezogen. Ohne eine Kenntnis 
der sich für die einzelnen Menschen ergebenden Nutzen lassen sich politische 
Maßnahmen oder institutionelle Regelungen nicht beurteilen. Andererseits genügt 
für eine solche Beurteilung die Betrachtung von Nutzenresultaten. Für Unterschei-
dungen nach den Ursachen von Nutzenunterschieden - Fahrlässigkeit oder Un-
glück - ist die distributive Nutzenorientierung vom Ansatz her nicht offen. Die 
Rechtsordnung wie auch das Alltagsurteil von Menschen berücksichtigen solche 
Sachverhalte jedoch. Dementsprechend dürfte es auch verteilungspolitisch geboten 
sein, in Abhängigkeit von den Umständen des Zustandekommens von Ergebnissen 
Differenzierungen vorzusehen. 

trollmöglichkeit hatte, sondern darum, daß ihm dafür normativ die Zuständigkeit zugewiesen 
wird. Wofür jemand eigenzuständig ist, ist keine primär empirisch, sondern eine primär nor-
mativ zu entscheidende Frage. Beachte in diesem Zusammenhang auch die Bemerkung von 
Elster (1992, S. 207): "Preferences are no more uncaused than skills ... Hence one cannot 
hold individuals responsible for being lazy ... " (s.a. S. 208). 

49 Vgl. in diesem Zusammenhang ElsterlRoemer (1991, S. 9) mit einem ähnlichen Plä-
doyer für eine gewisse Präferenzorientierung und gegen Sen mit seiner Ausrichtung auf "ba-
sic capabilities". Sen (1992) betont allerdings mehrfach die Notwendigkeit einer speziellen 
Berücksichtigung von Unterschieden der oben angesprochenen Art (vgl. S. 20, 28, 33). 

50 Vgl. in diesem Sinne Hackmann (1972, S. 164f.). 
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In einem inneren Sachzusammenhang mit der distributiven Relevanz der Um-
stände, unter denen Verteilungsergebnisse zustande kommen,51 steht die Frage, 
welche Bedeutung angeborene oder erworbene Fähigkeitsunterschiede, moralische 
Skrupellosigkeit, der bloße Zufall, das Milieu, in dem jemand aufwächst, oder Erb-
vorgänge für eine gerechte Verteilung haben dürfen. Gerechtigkeitsgefühle könn-
ten es nahelegen, eine gerechte Verteilung hätte sich nach dem individuellen Ver-
dienst oder vielleicht auch nach den subjektiven Mühen zu richten.52 Eine Prüfung 
dieser Position läßt aber sogleich erkennen, daß sie sich nicht durchhalten läßt. Es 
ist nämlich eine Reihe von Fragen zu beantworten: Was soll geschehen, wenn es 
Menschen ohne Verdienst gibt? Wie steht es überhaupt mit dem Verdienstbegriff? 
Kann es sich jemand als Verdienst anrechnen, daß er klug, fleißig und zuverlässig 
ist? Ist das Aufwachsen in einem förderlichen Milieu ein Verdienst? Sind die posi-
tiven menschlichen Eigenschaften nicht auch genetisch, wenn nicht bestimmt, so 
doch beeinflußt? Was ist der Unterschied, wenn aus normativer Sicht das Erben 
eines Geldvermögens nicht, das eines genetischen Potentials jedoch schon vertei-
lungserheblich sein soll ?53 

Das Stellen dieser Fragen dürfte genügen, um die Idee einer verdienstorientier-
ten Verteilung, wenn es um Verteilungs gerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher 
Sicht geht, zu verwerfen. Als Antwort auf die mit den Fragen aufgeworfenen Pro-
bleme will ich eine Art Eigentumsprinzip54 einführen. Was jemand - aus welchen 
Gründen auch immer - an Gütern und Fähigkeiten hat, ist in einem noch zu erläu-
ternden Sinn als sein ihm zustehendes Recht zu akzeptieren, wenn er es nicht wi-
derrechtlich ausübt. 55 Auch wenn zweifelsfrei feststeht, daß bestimmte Vermögen 

51 Buchanan (1983, S. 58) zitiert F. Knight mit der Bemerkung, daß die Verteilung in einer 
Markwirtschaft bestimmt werde durch "birth, luck, and effort" und "the least of these is ef-
fort". Buchanan fügt als weiteren Bestimmungsgrund noch "choice" hinzu. Daß die bestehen-
den Verteilungen auch etwas mit Gaunereien zu tun haben, führt er allerdings nicht als geson-
derten Umstand an. 

52 Vgl. in diesem Sinne auch Buchanan (1983). Mit Bezug auf eine Verteilung nach "ef-
fort" äußert er: "there must be near-universal agreement, on fairness or on any other set of 
criteria, that this claims are ,just'" (S. 59). Im übrigen läßt er sich im Rahmen seines vertrags-
theoretischen (allerdings nicht nutzenorientierten) Denkansatzes von einern "faire chances 
criterion" leiten (S. 70). Es ist erfüllt, wenn das, was jemand erhält, ausschließlich durch "ele-
ments within hirnself' und durch "chance factors that affect all persons equally" bestimmt 
ist. 

53 Auch Buchanan (1983, S. 70) erörtert die "genetic-cultural distribution of basic or natu-
ral capacities and talents" als Einflußfaktor der Verteilung. Welche Bedeutung sie haben sol-
len, bleibt bei ihm allerdings in einer merkwürdigen Schwebe. 

54 Musgrave / Musgrave / Kullmer (1990, S. 1 ()() ff.) unterscheiden als "Ansätze zur Vertei-
lungsgerechtigkeit" zwischen Ausstattungskriterien, Utilitarismus-Kriterien, Gleichheitskri-
terien und gemischten Kriterien. Die augenblickliche Erörterung hat innere Bezüge zu den 
Ausstattungskriterien, die sich ihrerseits in einen Zusammenhang mit dem Denken Nozicks 
(1976) bringen lassen. Nozicks Theorie der Gerechtigkeit bei Besitztümern bezieht sich auf 
das Zustandekommen von Besitz. Ein Besitz ist gerecht, wenn er "im Einklang mit dem 
Grundsatz der gerechten Übertragung" erworben wurde. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Verteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht 119 

historisch die Folge von Raubritterturn, Sklavenhaltung oder anderer ausbeuteri-
scher Aktivitäten sind, dem Prinzip nach sind die Vergangenheitsverhältnisse tabu, 
wenn sich die unrechtmäßig zustandegekommenen Besitzverhältnisse nicht auf 
rechtssichere und friedfertige Weise korrigieren lassen. Dies schließt künftige Än-
derungen nicht aus, 56 aber diese Zukunftsänderungen dürfen - zumindest wenn 
schon frühere Korrekturmöglichkeiten bestanden - nicht an das geschichtliche Zu-
standekommen anknüpfen.57 Die Verteilungspolitik hat die gegenwärtigen Ausstat-
tungen58 als Fixpunkte zu nehmen und - wenn sie einen legalen Status erreicht ha-
ben - als rechtens zu respektieren. 59 

Es ist klar, daß der pragmatische Gesichtspunkt der Rechtssicherheit eine Regel 
dieser Art erfordert.6o Ein solcher Pragmatismus verbietet ein beliebiges Aufrollen 
der Vergangenheit. Gerechtigkeitsperfektionisten wird das vielleicht nicht befriedi-

55 Eine ähnlich - jedoch wohl nicht symmetrisch zur Besitzschonung - zu sehende Frage 
ist die Behandlung von Opfern. Man denke in diesem Zusammenhang an die deutschen Ent-
schädigungszahlungen an die Verfolgten des Nazi-Regimes oder an die Forderungen nach 
"Black reparations". S. dazu Bittker (1973). Weiter ist sicher danach zu unterscheiden, ob 
sich die Schäden im Einzelfall (noch) konkret nachweisen lassen oder ob "nur" ein - unstrit-
tiges - Betroffensein von Gruppen vorliegt. 

56 Die Anerkennung des historisch Gewordenen bedeutet also nicht eine Anerkennung des 
Status-quo der Verteilung in dem Sinne, daß dem Staat - wie gelegentlich das Pareto-Kriteri-
um einer Wohlfahrtsverbesserung falsch verstanden wird (Hackmann 1978 und 1986) - eine 
Politik mit dem Resultat verboten ist, daß es Bürgern in der Zukunft (relativ und absolut) 
schlechter geht als gegenwärtig. 

57 Der Grundsatz ist jedoch nicht zu dogmatisieren. So könnte ich mir sehr wohl als ein 
mit Gerechtigkeitsanforderungen vereinbares Erbrecht (bzw. eine entsprechend ausgestaltete 
Erbschaftsteuer) vorstellen, nach dem von Todes wegen über den Nachlaß nur in einer wert-
mäßigen Höhe verfügt werden kann, wie er über das hinausgeht, was dem Nachlaßgeber 
selbst in Form von Nachlässen oder Schenkungen wertmäßig zugeflossen ist. S. für einen sol-
chen Ansatz den sog. Rignano-Plan. Rignano wollte auf diese Weise die kapitalistischen all-
mählich in sozialistische Wirtschaften überführen; das ist allerdings keine zwingende Konse-
quenz der Grundidee. - Vgl. für eine differenzierende Sicht auch Elster (1992, S. 195 ff.) und 
seine Ausführungen zum "ethical presentism" ("the past doesn't matter"): "past practices are 
irrelevant to distribution in the present, except to the extent that they have left morally rele-
vant and causally efficacious traces in the present" (S. 200). 

58 Auch Schmoller (1881) bejaht eine gewisse Hinnahme faktischer Verhältnisse. Er zieht 
allerdings eine andere Trennungslinie zwischen Hinnahme und - durch die Schaffung geeig-
neter Institutionen - staatlicher Gestaltung: "So weit blinde, außermenschliche Ursachen ein-
greifen, wird die vernünftige Überlegung verlangen, daß der Mensch sich ihnen mit Resigna-
tion füge." (S. 38). 

59 V gl. Hackmann (l983b, S. 268 ff.). Für eine Argumentation zugunsten des Status-quo s. 
auch Buchanan (1983, S. 54 und S. 70) mit einem subtilen Appell, das Leben im wesentli-
chen als ein - weil vertragstheoretisch begründet - faires Spiel aufzufassen und "his own lot" 
als ,,his own ,Juck', considered in the more inc1usive pregame sense of the term" zu akzeptie-
ren. 

60 In diesem Zusammenhang verdient es Erwähnung, daß Bentham mit einer solchen Si-
cherheitsargumentation (mit der Sicherheit des Eigentums) eine Umverteilung überhaupt ab-
lehnte (nach Gähde 1993, S. 87). 
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gen, und es stellt sich die Frage,61 ob sich eine Akzeptanz des Status-quo nicht mit 
mehr als dem Pragmatismus der Rechtssicherheit legitimieren läßt. Wäre seine Ak-
zeptanz ein Gebot der Gerechtigkeit, wäre das aus ökonomischer Effizienzsicht 
nicht unwichtig. Schließlich dürfte es für den inneren Frieden und für die Loyalität 
zu einer Gesellschaft einen erheblichen Unterschied machen, ob die - gemessen an 
den geschichtlichen Verteilungsresultaten - "Zu-kurz-Gekommenen" den Status-
quo als gerecht gelten lassen oder ob sie dagegen rebellieren und die aktuellen Zu-
stände nur aus Ohnmacht resignierend hinnehmen. Vermutlich dürfte eine Billi-
gung ("Heiligung") des Status-quo als gerecht höchstens vor dem Hintergrund reli-
giöser Prägungen möglich sein, also unter Bezug auf der menschlichen Vernunft 
schwer zugängige göttliche Ratschlüsse. Nimmt man zu solchen Rechtfertigungs-
ansätzen keine Zuflucht, bleibt zur Aufrechterhaltung des Status-quo (und zur ge-
sellschaftlichen Stabilisierung) wohl nur die Macht der jeweils Begünstigten in 
Verbindung mit der Resignation der Benachteiligten oder die Einsicht rationaler 
Egoisten, daß alles andere als eine grundsätzlich akzeptierende Hinnahme des ge-
schichtlich Gewordenen sich längerfristig zum allgemeinen Nachteil auswirkt. 

2.1.3 Bereichspolitiken anstelle von globaler Nutzenpolitik; 
Konsequenzen für die Erörterung von Steuerlastverteilungsfragen 

Die Ablehnung einer distributiven Nutzenorientierung zu begründen, fällt ange-
sichts der vielfach am utilitaristischen Denkansatz geübten Kritik nicht schwer. 
Das Problem ist das Finden einer konstruktiven Alternative. Wie schon früher er-
wähnt, dürfte allerdings nicht nur das Fehlen einer inhaltlich besseren Alternative 
- das Fehlen einer besseren "Theorie" in Analogie zur Lakatosschen Sicht eines 
aufgeklärten Falsifikationismus - das Festhalten an der Nutzenorientierung erklä-
ren. Für eine Erklärung nicht zu unterschätzen sind die durch eine solche Sichtwei-
se ermöglichten denkökonomischen Vereinfachungen. Ein in dieser Hinsicht at-
traktiveres Konzept als die distributive Nutzenorientierung dürfte es nicht geben! 
Dies liegt am normativen Totalitätsanspruch einer solchen Sichtweise.62 Vom Nut-
zenbegriff sind alle normativentscheidungsrelevanten individuellen Sachverhalte 
erfaßt;63 in Verbindung mit der Nutzenmaximierungshypothese werden obendrein 

61 Nozick (1976) befaßt sich ausdrücklich (S. 145 f.) damit, daß "nicht alle möglichen 
Situationen ... im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit bei Besitztümern (ent-
stehen)". Mit Blick auf diese Problematik stellt er fest: "Ich kenne keine gründliche oder 
theoretisch fundierte Behandlung solcher Fragen". Dies veranlaßt ihn - vgl. dazu auch nach-
folgend bei der Erörterung der Frage der vertikalen Verteilungsgerechtigkeit -, doch Zuge-
ständnisse an die Gleichheitsidee zu machen. 

62 Für den Totalitätsanspruch einer Nutzenorientierung s. a. Sen (1992, S. 53 f.). 
63 Little (1957, S. 51), erläutert das - wie ähnlich auch Georgescu-Roegen - am Bild des 

Wassers in einern Brunnen. Der Brunnen steht für einzelne Menschen und das Wasser für ihr 
Wohlbefinden. Zwar kann man die Quellen, aus denen der Brunnen gespeist wird, unterschei-
den, aber "once the water is in the weil there is no way of saying which tape it came from". 
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noch die verhaltensleitenden Entscheidungsmotive in denselben Denkansatz einbe-
zogen. Die Ablehnung einer nutzenorientierten Verteilungspolitik macht die Welt 
und das politische Urteil ungemein schwieriger. 

Muß auf die normative Integrationsleistung der Nutzenorientierung verzichtet 
werden, ist es erforderlich, die verschiedenen Lebensbereiche je für sich getrennt 
zu betrachten.64 Dies könnte so gedeutet werden, in den einzelnen Bereichen gehe 
es um eine Entwicklung von Urteilsmaßstäben, die zueinander in keiner inneren 
Beziehung stehen. Aus theoretischer Sicht befriedigt das nicht. Einmal stellt sich 
die Frage der normativen Trennbarkeit: Von vornherein ist nicht auszuschließen, 
daß Aussagen zur Gerechtigkeit in einem Lebensbereich (z. B. zur Steuervertei-
lung) nicht unabhängig von Aussagen in anderen Lebensbereichen (z. B. zur Wehr-
pflicht oder zur gerechten Verteilung von Bildungschancen und zur beruflichen 
Aufgabenverteilung) zu sehen sind.65 Eine Ablehnung der Nutzenorientierung im-
pliziert allerdings nicht die Behauptung, zwischen verschiedenen Lebensbereichen 
würden keine normativen Interdependenzzusammenhänge (Zielabhängigkeiten) 
existieren. Sie besagt nur, daß der Nutzen nicht das Integrationsmedium ist. Aber 
auch ohne bestehende Interdependenzen befriedigt eine separierende Trennung 
verschiedener Lebensbereiche mit ausschließlich bereichsspezifischen Kriterien 
nicht. Das Denken sucht eine übergreifende Leitidee, aus der sich möglichst de 
more geometrico konkrete Einzelfolgerungen ergeben. Die dieser Arbeit zugrunde 
liegende Leitvorstellung ist - wie gleich ausgeführt wird - die Idee der Menschen-
würde. Der Begriff "Menschenwürde" ist allerdings ein weicher Begriff. Er läßt 
sich auf der abstrakten Ebene - im Unterschied etwa zur Definition der gesell-
schaftlichen Wohlfahrt als Summe individueller Nutzen - nicht so definieren, daß 
sich aus ihm auf logisch-deduktivem Wege alle normativen Konsequenzen ableiten 
lassen. Was die Menschenwürde für verschiedene Lebensbereiche gebietet, ist für 
diese Bereiche jeweils originär - d. h. unter Hinzufügung von mit dem Obersatz 
"Menschenwürde" noch nicht zum Ausdruck gebrachten Werturteilen - zu beant-
worten, wobei diese Antworten ihrerseits zu einer präzisierenden Erläuterung des 
Begriffs der Menschenwürde beitragen. 

Wird nach den verteilungspolitischen Konsequenzen eines solchen "Kompart-
mentalisierungsansatzes" gefragt, müssen die vom Staat wahrzunehmenden Aufga-
ben als Ausgangspunkt genommen werden.66 Dabei gilt es sicherlich, den Staat -
in der eher angelsächsisch utilitaristischen bzw. vertragstheoretischen Tradition -
auch als eine Art Dienstleistungsbetrieb aufzufassen. Der abendländischen - eher 
kontinentaleuropäischen - Überlieferung sowie der deutschen Verfassung ent-

64 S. für die Konsequenz einer aus normativen Gründen erfolgenden Trennung verschiede-
ner politischer Bereiche auch Hackmann (1972). Vgl. in diesem Zusammenhang ferner Sen 
(1992, S. 6) sowie auch die empirisch ausgerichteten Untersuchungen von Elster (1992). 

65 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Elster (1992, S. 96): "The sum total of many local-
ly fair decisions may be to generate global injustice". 

66 Die Abhängigkeit von Steuerrechtfertigung und -verteilung von den Staatsauffassungen 
wird betont von Gerloff(l928). 
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spricht es jedoch, im Staat mehr als einen Dienstleister zu sehen. Was die deutsche 
Verfassung betrifft, sei hier speziell auf das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) 
verwiesen. Nach vorherrschender verfassungsrechtlicher Ansicht gebietet diese 
Vorschrift dem Staat nicht nur, im Bedarfsfall die materiellen Voraussetzungen für 
eine menschenwürdige Lebensführung zu sichern. Mit ihr verpflichtet die Verfas-
sung den Staat darüber hinaus auch zu einer besonderen Hochschätzung der sozia-
len Gleichheit,67 was sich - so jedenfalls das spontane Urteil - mit einer alleinigen 
Dienstleistungsperspektive des Staates nicht vereinbaren läßt. 

Hier könnte es Widerspruch geben. Schließlich lassen sich die vertragstheoreti-
schen Deutungen des Staates so interpretieren, daß der Staat seine Politik an den 
Interessen ausrichtet, wie die Menschen sie im Urzustand unter dem Schleier des 
Nichtwissens wahrnehmen. Die staatliche Sorge für eine gerechte Verteilung wäre 
dann nichts anderes als die Sorge für eine Verteilung, die den urzuständischen In-
teressen der Menschen entspräche. Jede in dieser Deutungsperspektive des Staates 
gerechtfertigte Staatstätigkeit wäre dann Dienstleistung. Wie schon früher ausge-
führt, gibt es allerdings für Menschen, die sich (nur) von ihrem Eigeninteresse lei-
ten lassen, keinen Grund, sich für Regeln zu entscheiden, die ihren Interessen aus 
der konkreten Gegenwartssicht nicht dienlich sind. Es muß eine moralische Hal-
tung hinzukommen. Bei einem solchen Verständnis kann es m.E. nicht zweifelhaft 
sein,68 daß die Staatsaufgaben nicht nur in einem Erbringen von Diensten be-
stehen. Damit wird der Staat als eine die Einzelinteressen transzendierende "über-
individuelle Gemeinwohlinstanz" gesehen68a. Zu den Aufgaben dieser Instanz ge-
höre es, auch allgemein für Gerechtigkeit zu sorgen. Ein solches Staatsverständnis 
- das sei meine erste (gerechtigkeitsorientierte) normative Hypothese - entspricht 
den verallgemeinerungsfähigen und widerspruchsfrei elaborierten normativen In-

67 Vgl. dazu nur die Kommentierungen zu Art. 20 von Herzog (1980) und Schnapp 
(1981). 

68 Bei Rawls (1993) basiert das Konzept ,justice as fairness" zentral auf der Vorstellung, 
die Gesellschaft sei "a fair system of cooperation over time" (S. 15). Dieser Ansatz führt 
wohl nicht darüber hinaus, den Staat als Dienstleistungsbetrieb zu konzipieren. Das konfron-
tiert Rawls mit einer grundlegenden Schwierigkeit seiner "political conception of justice" 
(vgl. S. 19 ff. und S. 183 ff.). Welche Konsequenzen sind zu ziehen, wenn es - etwa als Folge 
unheilbarer Krankheiten - auch in einer "well-ordered society" Menschen gibt, die keine 
"fully cooperating members of the society" sind? Wie steht es mit deren Personenqualität? 
Auf sich hier stellende Fragen versucht Rawls zwar Antworten zu geben, sie vermitteln aber 
den Eindruck, daß sie ihn selbst nicht zufrieden stellen. 

680 Dieser Ausdruck kann leicht mißverstanden werden, weil er möglicherweise daran 
denken läßt, Sachverhalte könnten Gemeinwohlrelevanz haben, auch wenn sie keine Wohl-
fahrtsbedeutung für gegenwärtig oder künftig lebende Menschen besitzen. Das soll dieser Be-
griff jedoch nicht besagen. Was mit ihm bezeichnet werden soll, gehört zum Fundament der 
abendländischen Tradition. Menschenrechte sind danach unantastbar und unverzichtbar (un-
veräußerlich). Sie gelten als der menschlichen Verfügung entzogen, ihre Gültigkeit wird un-
anhängig von der Zustimmung oder Nicht-Zustimmung (der Mehrheit) gesehen. Bekanntlich 
hat die bundesdeutsche (anders als die Weimarer) Verfassung diese Vorstellung (auf dem Hin-
tergrund der massiven Menschenrechtsverletzungen in der Nazi-Zeit) mit Art. 19 Abs. 2 und 
Art. 79 Abs. 2 auch positiv-rechtlich fixiert 
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tuitionen der Menschen. Ein solches Staatsverständnis wird damit also als allge-
mein akzeptierbar vermutet. 

2.2 Ökonomische Verfügungsmacht als Gleichheitsmaßstab 

Soll der Staat einerseits für Verteilungsgerechtigkeit sorgen und sind anderer-
seits - wie früher erläutert - die historisch gewachsenen Umstände zu respektieren, 
so mag man fragen, ob dann überhaupt noch ein Platz für staatliche Verteilungspo-
litik bleibt. Ist die zwingende Konsequenz einer solchen Sichtweise nicht das ver-
teilungspolitische Laissez-faire oder die Forderung an den Staat, verteilungspoli-
tisch neutral zu sein? Wenn Laissez-faire Neutralität meint und nicht Beliebigkeit, 
dann verlangt schon die Frage, woran sich verteilungspolitische Neutralität erken-
nen läßt, eine Klärung - jedenfalls, sobald wir es mit einem steuererhebenden Staat 
zu tun haben. Mit Blick auf die Steuerverteilungsproblematik stellt sich damit un-
vermeidlich die Frage, ob für die Messung von Verteilungs- im Unterschied zu 
Entscheidungsneutralität grundsätzlich auf die individuellen Nutzen abzustellen ist 
oder welche Größen sonst den primären ökonomischen Gleichheitsindex darstel-
len, also vom Staat bei der Gestaltung seiner (Steuer-) Politik besondere Beachtung 
verdienen. 

Auch für eine Beantwortung dieser Frage kommt man an einer normativen Klä-
rung des Staatsaufgabenverständnisses nicht vorbei. Ich will an dieser Stelle mei-
ner Argumentation eine zweite normative Hypothese einführen. Der Staat hat zu 
einem Gelingen des Lebens der Menschen beizutragen. Das Gelingen des Lebens 
selbst ist am Begriff der Menschenwürde zu messen. Dieses macht das Erschließen 
und Eröffnen von Freiheits- und Lebenschancen zu einer staatlichen Verpflichtung. 
Dabei ist es auch staatliche Aufgabe, für einen (gerechten) Ausgleich der Freiheits-
und Lebenschancen verschiedener Menschen zu sorgen, wenn sie miteinander kon-
fligieren. An die Stelle der utilitaristischen Leitidee der Glücksrnehrung tritt damit 
die Leitidee einer Freiheitsförderung bzw. einer in diesem Sinne verstandenen 
Selbstbestimmung.69 Ökonomischer Freiheitsindikator?O ist das Verfügen-Können 
über Güter und Dienste bzw. die "ökonomische Verfügungsrnacht", die damit zur 
verteilungspolitischen Schlüsselgröße, zur "focal variable" im Sinne von Sen, 
wird.?! Die übergreifende Leitlinie gibt nicht nur eine Wegweisung bei der Bestim-

69 Mit diesem Ansatz lassen sich auch staatliche Erziehungsaufgaben und meritorisch-pa-
ternalistische staatliche Interventionen rechtfertigen. S. näherhin dazu Hackmann (1990, 
S. 109 ff.). V gl. für eine solche Sicht der Förderung "individueller Autonomie" ferner Hack-
mann (1972, S. 1 42f.). 

70 Vgl. für ein solches Verständnis auch Hackmann (1990, S. 49f.) und die dortigen Hin-
weise speziell auf Stigler (1978). Für die nachfolgenden Erläuterungen zur (freien) ökonomi-
schen Verfügungsmacht vgl. obendrein Hackmann (1972). 

7! Sen (1992, S. 2 und S. 20). - Sen vertritt selbst einen "capability approach", wobei der 
für ihn maßgebliche "capability set" die Freiheit einer Person reflektiert, "to choose from 
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mung des maßgeblichen Verteilungsobjekts. Aus ihr lassen sich auch Konsequen-
zen für die aus normativer Sicht maßgeblichen Verteilungs subjekte herleiten. Da 
sich der Begriff der Menschenwürde auf Einze1menschen bezieht und nicht auf 
Gruppen, haben die primären Subjekteinheiten der staatlichen Politik mithin die 
Individuen zu sein und nicht etwa Haushalte oder Familien.72 

Aus der Freiheitsperspektive können Menschen über die ökonomische Verfü-
gungsrnacht, die sie zu ihrer Existenzsicherung benötigen, nicht frei - zu beliebi-
gen Zwecken - verfügen. Freiheitsindikator ist mithin erst die über die Existenzsi-
cherung hinausgehende "freie" ökonomische Verfügungsrnacht. Der Ausschluß der 
für die Existenzsicherung einzusetzenden ökonomischen Verfügungsrnacht besagt 
nicht, daß staatliche Politik auf die individuelle Existenzsicherung keine Rücksicht 
zu nehmen hat. Im Gegenteil, die Existenzsicherung berührt den Bereich der "basic 
freedoms" von Menschen.73 Der Ausschluß der dafür erforderlichen Mittel aus der 
- hier primär interessierenden - verteilungspolitischen Schlüsselgröße bringt nur 
zum Ausdruck, daß die staatliche Politik zwischen den so eingesetzten Mitteln und 
der freien ökonomischen Verfügungsrnacht differenzieren muß. Die Sorge des 
Staates für die Existenzsicherung ist normativ anders zu sehen als die Verteilung 
freier ökonomischer Verfügungsrnacht. 

Die ökonomische Verfügungsrnacht eines Menschen zu einem bestimmten Zeit-
punkt ist eine Bestandsgröße und beschreibt folglich nicht die Gesamtheit der sich 
in ökonomischer Verfügungsrnacht artikulierenden Lebensmöglichkeiten eines 
Menschen. Ein umfassender individueller Freiheitsindikator muß auf diese Ge-
samtheit abstellen, und die gerechtigkeitsorientierte Verteilungspolitik des Staates 
hat deshalb - das ist meine dritte normative Hypothese - auf die lebenszeitliehe 
Gesamtheit an ökonomischen Verfügungsmöglichkeiten zu zielen. Diese Gesamt-
heit an Verfügungsmöglichkeiten läßt sich mit dem Lebenseinkommen gleichset-
zen. Das Einkommen einer Periode ist bei einem entsprechenden Verständnis 
nichts anderes als der Zuwachs an ökonomischer Verfügungsmacht in der betref-
fenden Periode. Eine Orientierung an ökonomischer Verfügungsrnacht bedeutet 
mithin Einkommensorientierung. 74 Weil Menschen ihr Leben mit einem Vermögen 

possible livings" bzw. über ihre "well-being freedom" informiert (S. 40). Ich neige dazu, den 
hier vorgestellten Verfügungsrnachtansatz als eine Unterform bzw. eine partielle Konkretisie-
rung des Sensehen Capability-Ansatzes auf einem unteren "level of sophistication" (vgl. 
S. 53) aufzufassen. 

72 V gl. zur Individual- und gegen eine Kollektivorientierung bei der Steuerlastverteilung 
auch Hackmann (1979, S. 39ff.). Eine solche konzeptionelle Individualorientierung bedeutet 
jedoch nicht, daß der Staat bei seiner Steuer- und Transferpolitik auf bestehende, etwa fami-
liäre, Beziehungen keinen Bezug nehmen darf. - Elster (1992, S. 195) spricht dann, wenn es 
für Zwecke distributiver Gerechtigkeit nicht auf Gruppen ankommt, sondern es um lebende 
Individuen geht, vom "ethischen Individualismus". Er selbst vertritt eine solche Position. 

73 Sen (1992, S. 69). 
74 Sen (1992, vgl. S. 20, 28, 33 und vor allem S. 83 ff.) spricht sich ausdrücklich gegen 

eine Einkommensorientierung aus. Was sind die Gründe? Er verweist auf die besondere Si-
tuation von Behinderten, auf geschlechtsspezifische Besonderheiten (eine schwangere Frau 
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in Höhe von Null beginnen, wird mit einem so verstandenen Lebenseinkommen 
auch die im Vermögen steckende ökonomische Verfügungsrnacht erfaßt. 

2.3 Die Berücksichtigung von vertikaler Verteilungsgerechtigkeit 

Ist die freie ökonomische Verfügungsrnacht als Gleichheitsmaßstab zu nehmen, 
besagt das zunächst nur, daß der Staat in dieser Hinsicht gleichgestellte Menschen 
grundsätzlich nicht unterschiedlich behandeln soll: Menschen mit gleich hohem 
Zugang an ökonomischer Verfügungsrnacht sollten, wenn sie sich - normativ be-
trachtet - sonst nicht unterscheiden, eine gleiche Kürzung ökonomischer Verfü-
gungsrnacht erfahren. Dies ist ein Gebot horizontaler Gerechtigkeit. In Kategorien 
ökonomischer Verfügungsrnacht betrachtet, sind Menschen allerdings nicht 
gleich.75 Wie unterschiedlich Menschen der Eigenart ihrer Unterschiede gemäß zu 
behandeln sind, ist eine Frage vertikaler Verteilungs gerechtigkeit. Eine unter-
schiedslos gleiche Behandlung Ungleicher wäre keine "Gleichbehandlung", son-
dern - wie es auch verfassungsrechtlich gesehen wird - ein Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz. Was gebietet nun die vertikale Verteilungsgerechtigkeit für die 
Steuererhebung? Auf diese Frage antworte ich mit einer vierten normativen Hypo-
these. Die Steuererhebung hat so zu erfolgen, daß sie eine gleichmäßigere Vertei-
lung der ökonomischen Verfügungsmacht begünstigt:76 Läßt sich diese erreichen, 
ohne daß dadurch andere Werte beeinträchtigt werden, ist sie ein unbedingtes Ge-
bot der Gerechtigkeit. 77 Läßt sie sich hingegen nur auf Kosten anderer Werte - aus 
ökonomischer Sicht speziell des Produktionsumfangs - erreichen, schließt das eine 

im Vergleich zu einem gleichaltrigen Mann) und auf sonstige Persönlichkeitsmerkmale. Of-
fenkundig lassen sich diese Unterschiede auf Unterschiede in den existenznotwendigen Auf-
wendungen zurückführen: Mit einer distributionspolitischen Orientierung an der "freien öko-
nomischen Verfügungsrnacht" und einer - wie oben erläutert - gesonderten nutzenorientier-
ten Berücksichtigung existenznotwendiger Bedarfe ist im Verfügungsrnachtkonzept der Exi-
stenzsicherungsproblematik jedoch Rechnung getragen. Daß weitere Persönlichkeitsunter-
schiede zwischen Menschen für die staatliche Verteilungspolitik erheblich sein sollten, ver-
mag ich im Augenblick nicht zu erkennen, soweit sich die politischen Maßnahmen auf die 
Versorgung mit finanziellen Mitteln auswirken, die keiner Zweckbindung unterliegen. 

75 Sen (1992) stellt demgemäß zu Recht an den Anfang seiner Abhandlung die Feststel-
lung: "Human beings are thoroughly diverse" (S. I). Die Gleichheit der Menschen ist ein nor-
matives Postulat, das nicht notwendig ein empirisches Äquivalent hat. 

76 Für eine Verknüpfung der Einkommensverteilung allgemein mit der Steuerverteilungs-
gerechtigkeit s. speziell A. Wagner (1890, S. 373): " ... das Problem gerechter Steuerverthei-
lung [ist] in Zusammenhang mit demjenigen gerechter Vertheilung des Nationaleinkommens 
zu bringen" sowie Simons (1938, S. 17 ff.). 

77 "Ein weiser Regent wird die Steuer dazu anwenden, um die gemeldete Ungleichheit des 
Vermögens seiner Unterthanen zu vermindern (!) Wenigstens wird er dieselbe nicht durch die 
ungleichen Anlagen vermehren" (von der Lith 1766, zitiert nach Neumann 1880, S. 555). Es 
ist wohl unproblematisch, mit Lehner (1993, S. 22) das Wort "Anlagen" in diesem Zitat als 
"Abgaben" zu lesen. Was von der Lith einem weisen Regenten nahelegt, ist auch die Konse-
quenz der "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" bei Hackmann (1972). 
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größere Gleichmäßigkeit nicht aus. Sie muß dann allerdings gegen die anderen 
Werte abgewogen werden.78 

Die vierte normative Hypothese - die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" -
bringt zum Ausdruck, daß Ungleichmäßigkeit nur dann gerechtfertigt sein kann, 
wenn daraus Vorteile resultieren. Diese Sicht hat eine gewisse Nähe zum Rawls-
schen Maximin-Prinzip. Auch dieses Prinzip läßt sich so interpretieren, daß für 
Ungleichmäßigkeiten eine Rechtfertigung bestehen muß. Sie müssen sich dort zum 
Vorteil der am schlechtesten gestellten Personen auswirken. Die damit eingenom-
mene Position, daß eine noch so geringe SchlechtersteIlung von weniger gut situ-
ierten Personen nicht durch eine noch so große Besserstellung der Gutsituierten 
aufgewogen werden kann, ist häufig kritisiert worden.79 Das hier formulierte Po-
stulat zur Berücksichtigung vertikaler Verteilungs gerechtigkeit weist diese 
Schwäche nicht auf. Es ist offen für einen Abwägungsprozeß und legt ihn sogar 
nahe. Dabei geht es um ein Abwägen zweier abstrakter gesellschaftlicher - stati-
stisch prinzipiell faßbarer - Makromaße, nämlich der Gleichmäßigkeit der Vertei-
lung auf der einen und der volkswirtschaftlichen Güterversorgung auf der anderen 
Seite.8o Im übrigen ist zu beachten, daß sich das Verteilungsmaß grundsätzlich auf 
die freie ökonomische Verfügungsmacht in einer Lebensperspektive zu beziehen 
hat und nicht etwa auf Jahreseinkommen unter Einschluß von Unterhaltszahlungen 
und Ausgaben zur Sicherung des Existenzminimums bei Ausschluß privater und 
öffentlicher Transfers. 

Die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" stellt auf die Beziehung zwischen 
Produktion und Verteilungs gleichmäßigkeit ab. Mit der damit verbundenen Wer-
tung erfolgt eine konzeptionelle Kritik an den zweistufigen Verfahren zur Bildung 
gesellschaftlicher Rangordnungen über Einkommensverteilungen,81 insoweit sie 

78 In diesem Sinne auch Simons (1938, S. 19). 
79 Vgl. speziell Harsanyi (1975). 
80 Von welchen Maßen auszugehen ist, ist allerdings eine Frage für sich. Läßt sich die 

volkswirtschaftliche Produktion überhaupt in konzeptionell überzeugender Weise präferenz-
oder verteilungsunabhängig messen, und wie steht es mit der Messung von Gleichheit und 
Ungleichheit der Lebenseinkommensverteilung? Diese Fragen können hier nicht erörtert wer-
den. Was die Schwierigkeiten der Konzipierung eines volkswirtschaftlichen Produktionsma-
ßes betrifft, sei auf Hieks (1958) und bezüglich eines - nicht gänzlich befriedigenden - An-
satzes zu ihrer Überwindung auf Haekmann (1972) verwiesen. Wie sich der Grad der Gleich-
mäßigkeit einer Verteilung messen läßt, ist in den 70er und 80er Jahren intensiv erörtert 
worden. Beachte in diesem Zusammenhang auch die Diskussion um steuerliche Progressions-
maße ; für einen ausführlichen Überblick und Verweise s. Pfähler / Lamben (1992). Ohne ein-
gehendere Erörterungen läßt sich aber wohl sagen, daß es mit Blick auf die "Norm der gleich-
mäßigeren Verteilung" nicht um ein als integrierendes Wohlfahrtsmaß konzipiertes Vertei-
lungsmaß gehen kann. Die üblichen statistischen Disparitätsmaße (wie Variations- oder Gini-
Koeffizienten) verdienen für eine Anwendung der "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" 
den Vorzug. Von vornherein ist auch klar, daß das Verteilungsmaß dem Dalton-Transferprin-
zip genügen sollte: Jede Umverteilung einer Mark von einem Reicheren zu einem Ärmeren 
erhöht die Gleichmäßigkeit. 
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als gesellschaftliche Wohlfahrtsmaße ("abbreviated social welfare functions") auf-
zufassen sind. Die danach gebildeten Rangordnungen sind ergebnisorientiert. Die 
"Norm der gleichmäßigeren Verteilung" ist hingegen verfahrensorientiert. Zwei 
Einkommensverteilungen mit gleich hohem Pro-Kopf-Einkommen und gleicher 
Ungleichmäßigkeit der Einkommensverteilung können aus der Sicht der "Norm 
der gleichmäßigeren Verteilung" ganz verschiedene Urteile verdienen. Dies wäre 
der Fall, wenn sich in der einen Gesellschaft eine größere Gleichmäßigkeit der Ver-
teilung bei gleichzeitig (deswegen) erhöhter volkswirtschaftlicher Produktion er-
reichen ließe, während in der anderen Gesellschaft umgekehrt eine erhöhte Pro-
duktion eine größere Ungleichmäßigkeit erfordert. In der ersten Gesellschaft wür-
de gegen die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" verstoßen, die Verteilung 
wäre zweifelsfrei ungerecht. Über die Verteilung in der zweiten Gesellschaft wäre 
hingegen anders zu urteilen, was noch nicht heißt, daß es ein Gebot der Gerechtig-
keit wäre, in dieser Gesellschaft für eine größere Ungleichmäßigkeit zu sorgen, um 
die volkswirtschaftliche Produktion zu erhöhen. 

Die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" wurde hier bislang mit der sozial-
staatlich gebotenen Vorliebe für Verteilungsgleichmäßigkeit gerechtfertigt. Auch 
andere Rechtfertigungsperspektiven bieten sich an. Wegen der mit ihr erfolgenden 
Verknüpfung von Verteilung und Produktionsvolumen läßt sie sich als volkswirt-
schaftliche Konkretisierung des Prinzips der Leistungsgerechtigkeit auffassen. Da 
mit dem Abstellen auf freie ökonomische Verfügungsrnacht zugleich vorausgesetzt 
wird, daß sich der Staat sozialstaatlich um die Aufgabe der Existenzsicherung zu 
kümmern hat, impliziert die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" auch Bedarfs-
gerechtigkeit. 82 Einen weiteren Rechtfertigungsansatz bietet die Forderung, das 
geschichtlich Gewordene grundsätzlich zu respektieren. Wie oben ausgeführt, ist 
dazu wohl keine generelle gefühlsmäßige Zustimmung zu erwarten. Berücksichtigt 
man noch, daß die geschichtlich zustande gekommenen Vermögensverteilungen 
das Resultat von Glück bzw. Zufall, Anstrengung, Begabung und auch Betrug sind, 
dann gibt dies Anlaß, nach einer Korrektur zu suchen.83 Die "Norm der gleichmä-
ßigeren Verteilung" kann auch als ein solches Korrekturinstrument gesehen wer-
den. Sie läßt sich somit als Ausgleich für die pazifizierende Akzeptanz des jeweili-

81 Wie das Midi-Halbordnungsschema bei Genser (1980) oder der von Shorrocks (1983) 
auf Basis verallgemeinerter Lorenzverteilungen vorgenommene Vergleich der Einkommens-
verteilungen verschiedener Länder. 

82 Zum Verhältnis der ,,Norm der gleichmäßigeren Verteilung" zu Bedarfs- und Leistungs-
gerechtigkeit s. nähere in Hackmann (1972, S. 202 ff.). 

83 Vgl. auch Nozick (1976, S. 145): "Das Bestehen älterer Ungerechtigkeit ( ... ) bildet den 
dritten Hauptgegenstand der Gerechtigkeit bei den Besitztümern: Die Berichtigung ungerech-
ter Besitzverhältnisse". Berücksichtigt man die Grenzen der Ermittel- und Entwirrbarkeit 
älterer Ungerechtigkeit, könnte man versucht sein, die "Norm der gleichmäßigeren Vertei-
lung" aus der Perspektive der Anspruchstheorie Nozicks als pragmatische Kompromißformel 
zu deuten. In diesem Sinn äußert sich auch Nozick (1976, S. 146): " ... und dabei könnten die 
von mir abgelehnten Gesichtspunkte der Verteilungsgerechtigkeit und Gleichheit eine Rolle 
spielen". 
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gen Status-quo84 und in der Effizienzperspektive ferner als Risikoausgleichsinstru-
ment deuten.85 

3. Einige Konsequenzen für die Konzipierung 
einer gerechtigkeitsorientierten Steuerlastverteilung 

3.1 Vorbemerkungen 

Wissenschaft bemüht sich um eine durch Konsistenz gekennzeichnete Ordnung 
gedanklicher und theoretischer Vorstellungen. Die Leistungsfähigkeit positiver 
Wissenschaft erweist sich darüber hinaus an der empirischen Erklärungs- und Pro-
gnosekraft ihrer Theorien. Die Qualität normativer Konzepte kann daran jedoch 
nicht gemessen werden. Letztlich ist die Akzeptierbarkeit der von ihnen gebotenen 
Handlungskonsequenzen der anzulegende Qualitätsmaßstab für normative Theo-
rien. Für die hier - mit Blick auf Steuerverteilungsfragen - vorgestellte Sichtweise 
von Verteilungsgerechtigkeit ist demgemäß danach zu fragen, welche steuerpoliti-
schen Schlußfolgerungen aus einer "verfügungsrnachtorientierten und verteilungs-
politisch ausgerichteten Steuerlastverteilungskonzeption" resultieren. Sind die sich 
ergebenden Konsequenzen erträglich, oder stehen sie im Widerspruch zum 
menschlichen Gerechtigkeitssinn? Sind auf der Basis dieses Konzeptes überhaupt 
andere Antworten zu geben als bei einer distributiven Nutzenorientierung? Gestat-
tet das Konzept auch Antworten auf Fragen, die sich bei einer distributiven Nut-
zenorientierung nicht befriedigend beantworten lassen? Ermöglicht das Konzept 
mithin eine Beseitigung von Ungereimtheiten und Inkonsistenzen sowie eine Lö-
sung offener Probleme, wie sie sich als Folge einer distributiven Nutzenorientie-
rung ergeben? Eine ausführliche Behandlung dieser Fragen übersteigt den Rahmen 
der vorliegenden Abhandlung. Gleichwohl sollen hier exemplarisch doch einige 
grundlegende Probleme thematisiert werden.86 

3.2 Besteuerungsneutralität versus Gleichbehandlung -
Distributive Einkommens- statt Konsumorientierung 

Lassen sich Individuen bei ihrem Verhalten ausschließlich vom Eigeninteresse 
leiten, führt eine sich an der ökonomischen Verfügungsrnacht der Individuen orien-
tierende Steuerlastverteilung nicht zu Besteuerungsneutralität. Einkommenserzie-
lende Tatigkeiten und Verhaltensweisen (wie Arbeiten, Berufsausbildung und Spa-

84 Vgl. in einem solchen Sinne auch Buchanan (1983, S. 67) mit seiner rechtfertigenden 
Argumentation für "posttrading, postproduction adjustments in income shares". 

85 V gl. unter diesem Blickwinkel Sinn (1988) sowie Lucas (1992). 
86 Für einige weitere steuerliche Konsequenzen, die sich als Folge eines Abrückens von 

einer Nutzenorientierung ergeben, vgl. im übrigen Hackmann (1979, 1983a, 1983b und 1994) 
sowie die Diskussionsschrift "Steuerverteilungsgerechtigkeit aus volkswirtschaftlicher 
Sicht", die ich - so lange der Vorrat reicht - Interessierten gerne auf Nachfrage zuschicke. 
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ren) werden dann steuerlich diskriminiert im Vergleich zu anderen Tätigkeiten und 
Verhaltensweisen (wie die dem Vergnügen dienende Freizeit oder der einem sol-
chen Zweck dienliche Konsum). Eine regelmäßige Folge einer Nicht-Neutralität 
der Besteuerung sind die sog. allokativen Zusatzlasten (excess burden) der Be-
steuerung. Um diese negativen Effekte in Grenzen zu halten, kann es sehr wohl 
angemessen sein, von einer strikten Verfügungsrnachtorientierung abzurücken und 
zum Ausgleich der steuerlichen Diskriminierung von Einkommenserzielungsakti-
vitäten auch Freizeitvorteile steuerlich zu belasten oder den Konsum stärker der 
Besteuerung zu unterwerfen, als es einer reinen Verfügungsmacht- oder Einkom-
mensorientierung entspräche.87 Dies werde hier nicht weiter betrachtet. Vor dem 
Hintergrund der hier vorgestellten gerechtigkeitsorientierten Steuerverteilungssicht 
muß jedoch interessieren, was von der - häufig anzutreffenden _88 Gleichsetzung 
von Steuergerechtigkeit mit Besteuerungsneutralität zu halten ist. Diese Frage ist 
deshalb bedeutsam, weil, wer Besteuerungsneutralität mit Steuergerechtigkeit 
gleichsetzt, sich damit zu einer distributiven Nutzenorientierung auf der Ebene der 
horizontalen Steuerverteilungsgerechtigkeit bekennt. Wenn - wie wissenschaftlich 
zu fordern - Systernhaftigkeit und Konsistenz wichtig sind, müßte er sich deshalb 
mit den in dieser Arbeit und anderswo zu findenden Einwänden gegen eine Nut-
zenorientierung auseinandersetzen oder eine differenzierte Position dahingehend 
entwickeln, daß die mit der Gleichsetzung von Besteuerungsneutralität und Vertei-
lungsgerechtigkeit erfolgende distributive Nutzenorientierung etwas anderes ist als 
eine allgemeine Nutzenorientierung und deren problematische Züge nicht auf-
weist. 

Auch wenn eine solche Auseinandersetzung nicht erfolgt, ist gleichwohl zu fra-
gen, was die offenkundig weit verbreitete Neigung zu einer solchen Gleichsetzung 
begründet. Artikulieren sich in ihr nicht nonnative Intuitionen, die dem menschli-
chen Gerechtigkeitssin entsprechen? Die mit diesen Fragen nahegelegten Ant-
worten lassen sich stützen, führt man sich beispielhaft konkrete Steuerverteilungs-
konsequenzen vor Augen, wie sie sich einerseits bei einer verfügungsrnachtorien-
tierten Steuerverteilung und andererseits bei einer Steuerverteilung, die sich von 
der Vorstellung von Besteuerungsneutralität leiten läßt, ergeben würden. Ein in 
dieser Hinsicht besonders geeignetes und verbreitetes Beispiel ist der partialana-
lytische (!) Vergleich einer einkommens- mit einer konsumorientierten Besteue-
rung. 

Daß eine Konsumorientierung, und damit ein Verständnis von Steuergerechtig-
keit als Besteuerungsneutralität, von vielen als Gebot der Gerechtigkeit empfunden 
wird, läßt sich bei einer Betrachtung dieses Beispiels leicht nachvollziehen. Im 

87 Für einen Vorschlag zu einer Höherbelastung des (marginalen) individuellen Konsums 
s. Hackmann (199112). Anstelle einer Höherbelastung des Konsums wird traditionell aller-
dings eher dafür plädiert, die sog. Doppelbelastung des Sparens durch eine SteuerfreisteIlung 
des Sparens oder der Kapitaleinkommen (Zinseinkünfte) abzuschaffen. 

88 Vgl. aus jüngster Zeit Rose (1994, S. 426f.), Pohmer (1994, S. 34) und Lang (1993, 
S. 125). 

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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Rahmen einer - ihren Namen verdienenden Einkommensteuer - steigt die steuer-
liche Belastung nämlich mit der Höhe des Sparens. Wer sofort konsumiert, wird 
steuerlich begünstigt. Vermutlich wird jeder auf diesen Befund spontan reagieren, 
das sei ungerecht. Da eine Besteuerung des Konsums Sparer wie Nichtsparer steu-
erlich gleich belaste - also entscheidungsneutral sei - verdiene sie (schon) aus Ge-
rechtigkeitsgründen den Vorzug. Die Konsumbesteuerung vermeide die auch aus 
Gerechtigkeitsgründen unakzeptable "Doppelbelastung des Sparens". 

Spontane Reaktionen müssen nicht vernünftig sein. Ein vernünftiges Urteil be-
rücksichtigt die Implikationen spontaner Vorstellungen. Lassen sie sich in einem 
mit Konsistenz und Kohärenz (zu anderen eingenommenen Wertungspositionen) 
vereinbaren Urteilssystem unterbringen? Aus pragmatischer Sicht rühren erste 
Zweifel an einer solchen Möglichkeit von der Einsicht her, daß es praktisch keine 
entscheidungsneutralen Steuern geben kann. Wer konsequent denkt und Besteue-
rungsneutralität fordert, müßte deshalb alle Steuern abschaffen. Diese Schlußfolge-
rung wird aber wohl kaum jemand ziehen wollen. Ein Abschaffen aller Steuern 
nimmt dem Staat die Mittel zur Finanzierung seiner Staatsausgaben, würde mithin 
also auf eine Abschaffung des Staates hinauslaufen. Das ist eine Konsequenz, vor 
der wohl auch diejenigen zurückschrecken, die Steuergerechtigkeit an Besteue-
rungsneutralität erkennen wollen. 

Der Zusammenhang von Steuererhebung und Staatstätigkeit führt über diese 
pragmatische Sichtweise hinaus zu einem grundlegenden - gerechtigkeitsorientier-
ten - Einwand gegen die Gleichsetzung von Besteuerungsneutralität und Steuerge-
rechtigkeit. Berücksichtigt man die Ausgabenseite der Staatstätigkeit, wird näm-
lich deutlich, daß nur solche Sparer eine "Doppelbelastung" empfinden, die die zu 
zahlenden Steuern "als weggeworfenes Geld" verbuchen. Würden sie die Steuer-
zahlungen hingegen so wie freiwillige Spenden für einen guten Zweck als "Kon-
sum" ansehen, gäbe es keine "Doppe1belastung"! Diese Überlegung macht klar, 
daß die einkommensteuerliche Diskriminierung des Sparens ihre Ursache im Kern 
in subjektiven Verhaltensmotiven hat. Die Aneutralität ist - jedenfalls wenn die 
staatliche Politik aus allokativen und distributiven Gründen nicht zu kritisieren ist 
- die Folge eines eigennützigen Verhaltens, das die Vorteile, die andere von den 
eigenen Steuerzahlungen haben, als nicht existent behandelt, gleichzeitig jedoch 
die mit den Steuern der anderen finanzierten eigenen Vorteile ungeniert entgegen-
nimmt. Das Ausblenden der Vorteile für andere und das ausschließliche Fixiertsein 
auf die eigenen Interessen ist aber aus moralphilosophischer Sicht kein morali-
sches oder gerechtes Verhalten. Es paßt nicht zu der Grundmaxime von Moralität, 
wie sie sich in der Goldenen Regel, im Kantschen kategorischen Imperativ und 
wohl in allen theoretischen Moralsystemen findet: Moral verlangt Universalisier-
barkeit oder - um auf eine zufallig herausgegriffene jüngere Veröffentlichung be-
zug zu nehmen - "universal impartiality" (Nagel 1991). Diese Moralmerkmale än-
dern zwar nichts daran, daß Steuerzahler (im allgemeinen und weitgehend) die mit 
ihren Steuern finanzierten Staatsleistungen nicht berücksichtigen. Gleichwohl 
stellt sich doch die Frage, ob Gerechtigkeit es erfordert, einem im Kern ungerech-
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ten Verhalten, das nicht von dem Willen geleitet ist, den anderen Staatsbürgern im 
Sinne des "suum cuique tribuere" das Ihre zu geben, mit Respekt zu begegnen. 

Würden die Menschen jedoch die mit ihren Steuerzahlungen finanzierten Lei-
stungen verhaltensleitend berücksichtigen, wäre eine als gerecht beurteilte einkom-
mensorientierte Steuerlastverteilung grundsätzlich auch entscheidungsneutral. Der 
Aneutralität von Besteuerung ist deshalb insoweit keine gerechtigkeitsrelevante 
Bedeutung beizumessen, wie sie aus einem - die Gemeinwohlkonsequenzen aus-
blendenden - eigennützigen Verhalten resultiert. Daß ungerechtes Verhalten dem 
eigennützig wahrgenommenen Interesse dienen kann, ist nichts Ungewöhnliches. 
Die Frage ist nur, welche Schlußfolgerungen daran zu knüpfen sind. Rechtfertigt 
die Erfahrung, daß andere von ihrem ungerechten Verhalten profitieren, ein zwar 
finanziell lohnendes, aber im Kern gleichwohl ungerechtes Tun? Die klassische 
Antwort auf eine solche Frage: Es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht! Auch 
aus grundsätzlichen Erwägungen heraus kann also ein Nachweis, daß eine Steuer 
zu - mit dem Begriff der Besteuerungsneutralität nicht vereinbaren - Anpassungs-
reaktionen führt, nicht als Begründung für einen Verstoß gegen die Steuergerech-
tigkeit genommen werden. 

3.3 Berücksichtigung des Existenzminimums 
und zum steuerlich maßgeblichen Einkommensbegriff 

Aus der Verfügungsrnachtorientierung ergibt sich eine Reihe weiterer steuerpoli-
tischer Konsequenzen. Sie verpflichtet den Steuerpolitiker nicht nur zu einer ein-
kommensorientierten statt einer konsumorientierten Gerechtigkeitssicht. Sie liefert 
auch Leitlinien für die Bestimmung des steuerrechtlichen Einkommensbegriffs. 
Freizeit und (nicht-veräußerbare) Arbeiterannehmlichkeiten gehören nicht zum 
Einkommen. Wegen seines Bezugs zu Güterverfügungsmöglichkeiten ist nur das 
reale, inflationsbereinigte Einkommen Gleichheitsmaßstab. Weil nur die "freie" 
ökonomische Verfügungsrnacht als ökonomischer Freiheitsindikator taugt, ergibt 
sich aus dem Verfügungsrnachtkonzept auch unmittelbar die schon mehrfach er-
wähnte Konsequenz einer steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Dies 
verdient eine besondere Erwähnung, weil andere Besteuerungskonzepte das nicht 
leisten.89 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß diese Konsequenz noch nicht besagt, auf 
welche Weise das Postulat steuerpraktisch umzusetzen ist. Mit der Akzeptanz des 
Verfügungsrnachtkonzepts ist noch nicht der Einkommensbegriff bestimmt, wie 
der Steuergesetzgeber ihn als steuerrechtlichen Einkommensbegriff festschreiben 

89 S. dazu auch Hackmann (1994). Andere Besteuerungskonzeptionen kommen zu diesem 
- auf der Grundsatzebene unstrittigen - Ergebnis nur durch die Einführung (weiterer) norma-
tiver Ad-hoc-Aussagen. Dies gilt auch bei einer Steuerlastverteilung nach dem gleichen abso-
luten und - besonders problematisch - nach dem gleichen relativen Opfer. Vgl. dazu auch 
Schmidt (1967, S. 393 f.). 

9* 
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sollte.9o Auch ist damit nicht zum Ausdruck gebracht, daß die ökonomische Verfü-
gungsmacht nur direkt zu besteuern sei,91 oder daß es nur eine einzige nicht-äqui-
valenzmäßige Steuer zu geben habe. Vor dem gedanklichen Schritt zur steuerrecht-
lichen Kodifizierung sind noch weitere Sachverhalte zu berücksichtigen. Vor allem 
ist an die Steuerpraktikabilität zu denken; zu beachten ist ferner das (allokative) 
Ziel einer leistungsanreizfreundlichen Ausgestaltung des Steuersystems und ein-
zelner Steuern. Die gebotene Berücksichtigung solcher Sachverhalte erschwert die 
konkrete Beurteilung der Steuerpolitik beträchtlich. Gleichwohl spricht einiges da-
für, daß vor dem Hintergrund des Verfügungsmachtkonzepts des Einkommens die 
deutsche Steuerpolitik erhebliche Defizite aufweist. Die - nach ca. l80jähriger 
Gültigkeit in deutschen Landen - mit Wirkung von 1987 abgeschaffte Nutzungs-
wertbesteuerung eigengenutzten Wohneigentums ist hier m. E. genauso anzufüh-
ren, wie die generelle Steuerfreiheit unrealisierter Wertsteigerungen und die Steu-
erfreiheit von privaten Veräußerungsgewinnen. 

Auf weitere Einzelheiten ist hier nicht einzugehen. Aber hingewiesen werde 
doch auf die Doppelbödigkeit einer Steuerpolitik, die erklärt, den Wirtschafts-
standort Deutschland steuerlich wettbewerbsfähig machen zu wollen, und zugleich 
solche Steuerquellen nicht ausschöpft, deren Ausschöpfung - wie die Besteuerung 
der Nutzungswerte eigengenutzter Wohnungen oder eine Besteuerung privater Ver-
äußerungsgewinne - finanzielle Spielräume für die Absenkung der steuerlichen 
Belastungen von Arbeit und Produktivkapital bzw. von Unternehmen beschaffen 
könnte. Die Nicht-Besteuerung der genannten Einkommensbestandteile wider-
spricht also - aus einer verfügungsmachtorientierten Sicht - nicht nur der Steuer-
gerechtigkeit, sondern nutzt auch nicht die Chancen zu einer Attraktivitätserhö-
hung des Unternehmensstandortes Deutschland. Mithin spricht vieles dafür, daß 
gegen das, was die "Norm der gleichmäßigeren Verteilung" gebietet, durch die 
deutsche Steuerpolitik verstoßen wird. Vermutlich ist eine größere Gleichmäßig-
keit der Verteilung von Einkommen und Vermögen möglich, ohne daß sich dies 
zum Nachteil des volkswirtschaftlichen Produktionsvolumens auswirkt. Im Gegen-
teil, die genannten steuerlichen Maßnahmen dürften sogar geeignet sein, eine 
gleichmäßigere Verteilung der ökonomischen Verfügungsmacht zu erlauben und 
zugleich die verteilbare Produktion zu erhöhen. 

90 Vgl. dazu HacklTUlnn (l983b). Nach dem deutschen Recht ist nur das Einkommen, was 
vom Steuergesetzgeber steuerrechtlieh positiv als Einkommen (Enumerationsprinzip) defi-
niert wird. Einen systematisch überzeugenden Einkommensbegriff kennt das deutsche Steu-
errecht hingegen nicht. Dies ist ein wesentlicher Grund vielfältiger Steuergestaltungen und 
des ständigen Bemühens des Steuergesetzgebers, neuentdeckte Schlupflöcher zu schließen. 
Würde der Steuergesetzgeber das Einkommen generell als (periodenbezogenen) Zugang an 
ökonomischer Verfügungsrnacht definieren und - negativ numerierend - aufzählen, was aus 
Praktikabilitäts- oder anderen Gründen aus dem steuerrechtlichen Einkommensbegriff ausge-
schlossen ist, dürfte das die Position des Steuergesetzgebers in seinem Wettbewerb mit dem 
Erfindungsreichturn der Steuergestalter wesentlich verstärken. Auch würde dann der Umfang 
der durch das Einkommensteuerrecht implizit erfolgenden Subventionierungen wesentlich 
deutlicher. 

91 Vgl. dazu Hackmann (l983a). 
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Unternehmensethik und "Gewinnprinzip" 

Versuch der Klärung eines unerledigten 
wirtschaftsethischen Grundproblems 

Von Peter Ulrich, St. Gallen 

Am Verhältnis zwischen ethischen Ansprüchen an die Unternehmen und dem 
betriebswirtschaftlichen "Gewinnprinzip" entscheiden sich buchstäblich die unter-
schiedlichen Auffassungen über die Möglichkeit, die Notwendigkeit und die Kon-
zeption von Unternehmensethik. Alle diesbezüglichen Positionen, auch jene, die 
sich gegen die Möglichkeit oder Notwendigkeit von Unternehmensethik stellen, 
sind - explizit oder implizit - von Grund auf normativ geprägt und stellen insofern 
in jedem Fall unternehmensethische Standpunkte dar. Insofern wäre es ein objekti-
vistisches Mißverständnis, von der "Theorie" eine einzige "richtige" oder gar 
"wahre" Verhältnisbestimmung zu erwarten. Ihre Aufgabe ist vielmehr die kriti-
sche Grundlagenreflexion der vorgefundenen konkurrierenden Positionen bezüg-
lich ihrer normativen Prämissen (Voraussetzungen, Hintergrundannahmen) und ih-
rer praktischen Implikationen (Konsequenzen), um diese weitestmöglich argumen-
tationszugänglich zu machen. 

Im folgenden soll daher versucht werden, verschiedene Deutungsmöglichkeiten 
des sogenannten "Gewinnprinzips" und ihre Konsequenzen für die Beurteilung der 
Möglichkeit und/oder Notwendigkeit einer Unternehmensethik genauer herauszu-
arbeiten und zu problematisieren (Teil 1). Im Anschluß daran werden vier unter-
nehmensethische Ansätze erörtert, die in unterschiedlich weitgehender Art und 
Weise das "Gewinnprinzip" durchbrechen (Teil 2). Es geht dabei weniger um die 
vollständige Auseinandersetzung mit den Konzepten bestimmter Autoren als um 
die systematische Unterscheidung idealtypisch modellierter Positionen. 

Das unbequeme Fazit wird dahingehend lauten, daß auch in der Unternehmens-
ethik nichts an der Forderung vorbeiführt, das unternehmerische Handeln vorbe-
haltlosen Legitimations- und Verantwortbarkeitsansprüchen zu unterstellen - im 
vollen Bewußtsein von Zumutbarkeitsproblemen, vor die sich die Unternehmen 
dadurch angesichts der Selbstbehauptungszwänge des Wettbewerbs bisweilen ge-
stellt sehen. Dem wird von den diskutierten Ansätzen nur der zuletzt entworfene, 
integrative Ansatz jenseits eines normativ überhöhten "Gewinnprinzips" gerecht 
(Abschn.2.4). 
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1. Zur Kritik des "Gewinnprinzips": 
Vier systematische Deutungsvarianten der 

betriebswirtschaftlichen Gewinnorientierung 

Warum ist die Klärung der Bedeutung und des Geltungsanspruchs des sogenann-
ten "Gewinnprinzips" für die Unternehmensethik überhaupt wichtig? Es sind nach 
üblicher Auffassung zwei grundlegende Gesichtspunkte, die durch die Annahmen 
über das "Gewinnprinzip" bestimmt werden: Zum einen geht es um die Frage, ob 
unter wettbewerbswirtschaftlichen Bedingungen Unternehmensethik überhaupt 
möglich ist, zum andern um die Frage, ob im Rahmen einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung Unternehmensethik überhaupt nötig sei. Die spezifische Form der Beant-
wortung dieser beiden Grundfragen ist offenkundig konstitutiv für die Konzeption 
jedes Ansatzes von Unternehmensethik; in jedem Fall ist sie außerordentlich vor-
aussetzungsreich und wegen ihrer buchstäblich entscheidenden Bedeutung auch 
idelogiegefährdet. Es empfiehlt sich daher äußerste begriffliche Genauigkeit und 
Vorsicht, wenn die Entscheidungen über die beiden Leitfragen nicht vorschnell der 
bloßen Bestätigung weltanschaulicher Vorurteile dienen sollen. Genau dies durch 
die Anstrengung kritisch-normativer Reflexion zu verhindern, ist m.E. die primäre 
Aufgabe moderner Wirtschafts- und Unternehmensethik, so wie ich sie verstehen 
möchte (grundlagenkritischer Ansatz). 

In diesem Sinne wird im folgenden eine uneingeschränkte kritische Grundlagen-
reflexion des sogenannten Gewinnprinzips versucht, d. h. eine Klärung, die an kei-
nen vorgegeben Tatsachen- oder Wertprämissen einen "Reflexionsstopp" vor-
nimmt. Ich schlage dafür eine zweidimensionale Differenzierung von vier systema-
tisch möglichen Bestimmungen dessen vor, was gundsätzlich unter dem "Gewinn-
prinzip" - oder neutraler formuliert: unter der unternehmerischen Gewinn-
orientierung - verstanden werden kann. Zum einen kann es sich entweder um eine 
empirische These oder um ein normatives Postulat handeln, zum andern entweder 
um eine personale Handlungsorientierung oder aber um einen (unpersönlich wirk-
samen) systemischen Funktionsmechanismus marktwirtschaftlicher Ordnung. Aus 
den beiden Unterscheidungen lassen sich in einer Matrix vier systematische Deu-
tungsmöglichkeiten der unternehmerischen Gewinnorientierung kombinieren 
(Abb.1). 

1.1 Gewinnorientierung als Handlungsmotiv von Unternehmern: 
personales Gewinnstreben 

Bei dieser Interpretation liegt eine empirisch-analytische Hypothese bezüglich 
der faktischen Motive unternehmerischen Handeins vor, die aus wirtschaftsethi-
scher Sicht keine besonderen Probleme aufwirft, und zwar unabhängig davon, ob 
sich das Gewinnstreben empirisch tatsächlich als dominantes Motiv von Unterneh-
mern (oder angestellten Führungskräfte von Unternehmen) belegen läßt oder ob 
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diese empirisch eine vielschichtige Motivlage aufweisen, die wesentlich eine mo-
ralische Dimension einschließt und damit das Gewinnstreben nur als ein Motiv ne-
ben anderen belegt - so die Auffassung von so bedeutende Autoren wie beispiels-
weise Adam Smith,l Amartya Sen,2 Amitai Etzioni3 oder John Elster.4 Wie auch 
immer es sich verhält: Gültige ethische Forderungen hängen nicht davon ab, was 
objektiv der Fall ist (soziale Geltung), sondern davon, ob ihr Geltungsanspruch in-
ter- oder transsubjektiv als nonnativ verbindlich begründet werden kann (normati-
ve Gültigkeit). Nonnative Gültigkeit auf soziale Geltung (Akzeptanz) zu reduzie-
ren oder aus dieser ableiten zu wollen, wäre aus moralphilosophischer Sicht ein 
Kategorienfehler und aus moralpsychologischer Sicht Ausdruck eines bloß kon-
ventionellen Moralbewußtseins. Demgegenüber geht es in der (Wirtschafts- und 
Unternehmens-)Ethik ja gerade um die Argumentation auf der Stufe eines postkon-
ventionellen Moralbewußtseins, nämlich um die kritische Hinterfragung faktisch 
vorgefundener Moralkonventionen hinsichtlich ihrer vernünftigen Begründbar-
keit. 5 

I~ StaJus empirische normatives 
These Postulat 

EbeM 

personale Motiv: sittliche Pflicht: 
Handlungs- subjektives kapitalistisches 
orientierung Gewinnstreben tInternehfneretllos 

systemischer Sachzwang: ordnungs politische 
Funktions- objektives Spielregel: 
mechanismus Gewinnerfordemis "Gewinnprinzip" 

Abb. 1: Deutungsmöglichkeiten der unternehmerischen Gewinnorientierung 

In diesem Sinne ist ein generell übersteigertes oder situativ nicht legitimes Ge-
winnstreben einzelner Personen allenfalls Gegenstand unternehmensethischer Auf-
klärung und Kritik, was aber natürlich schon eine kritisch-nonnative Idee von Un-

1 Smith (1759). 
2 Sen (1987). 
3 Etzioni (1988). 
4 Vgl. Elster (1991:120). 
5 Dies im Sinne von Kohlbergs (1981/1984) Stufen des Moralbewußtseins. 
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ternehmensethikjenseits des "Gewinnprinzips" voraussetzt. Falls im übrigen solche 
individualethischen Aufklärungsbemühungen am praktischen Verhalten von Unter-
nehmensführem wenig oder nichts zu ändern vermögen, mag man sie in der empi-
rischen Perspektive als "unrealistisch" bezeichnen, doch auch dies wirft grundsätz-
lich kein ethisches Begründungs-, sondern bloß ein pragmatisches Motivationspro-
blem auf. Soweit hier eine moralpsychologische "Motivationslücke" diagnostiziert 
wird, kann es durchaus sinnvoll sein, nach pragmatischen Klugheitsargumenten zu 
suchen, um Unternehmern aufzuzeigen, daß die Einhaltung einer bestimmten 
"Minimalmoral" funktional für die längerfristige Sicherung ihrer unternehmeri-
schen Erfolgs- und Gewinnpotentiale sein könnte. Nur sollte man sich bewußt blei-
ben, daß eine solche "motivationale Klugheitsethik,,6 oder funktionale Wirtschafts-
ethie streng genommen keine Ethik, sondern eben nur eine Pragmatik ist, da sie 
keine moralischen, sondern ökonomische Beweggründe vorbringt. Wir kommen 
auf diese funktionalistische oder instrumentalistische Position, die in bezug auf die 
moralische Stärke der Menschen skeptisch ist und daher Wirtschaftsethik so weit 
wie möglich durch Moralökonomik ersetzen möchte, in Teil 2 noch zurück. 

1.2 Gewinnorientierung als moralische Pflicht des Unternehmers: 
kapitalistisches Unternehmerethos 

Diese Deutung der unternehmerischen Gewinnorientierung ist im schon erwähn-
ten Kohlbergschen Sinne zu verstehen als Ausdruck eines konventionellen, berufs-
oder rollenspezifischen Moralbewußtseins von Unternehmern oder von Personen, 
die sich gedanklich mit einem bestimmten Unternehmerethos identifizieren. Das 
ist zunächst selbst nur eine erklärende und noch keine wertende Aussage. Es ist ja 
ein geistesgeschichtliches Faktum, daß sich in der frühen Modeme ein spezifisches 
kapitalistisches Unternehmerethos herausbildet, welches die Gewinnorientierung 
geradezu zur identitätsbildenden Tugend erhebt. In ihrer striktesten Form wird das 
Streben nach Gewinnmaximierung nicht nur als moralisches Recht, sondern sogar 
als die "sittliche Pflicht" des Unternehmers gedeutet. 

Es war eine der großartigen wissenschaftlichen Leistungen Max Webers,8 in sei-
ner berühmten Studie "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" 
die religiösen, christlichen Wurzeln dieses bürgerlich-liberalen Unternehmerethos 
aufgedeckt und gezeigt zu haben, wie es im Prozeß der frühmodemen "Entzaube-
rung" und Rationalisierung des Weltbildes zur geschichtlich wirkungsmächtigen 
kulturellen und gesellschaftlichen Entfesselung einer e1werbsorientierten Lebens-
form kommen konnte, die durch das entsprechende "Wirtschaftsethos" normativ 

6 So der Konzeptionsvorschlag von Meran (1990:82). 
7 Vgl. als eingehende Kritik dieser Position, der u.a. alle Ansätze einer ökonomischen 

Theorie der Moral (Moralökonomik) zuzuordnen sind, Ulrich (1990: 184 ff.). 
8 Vgl. Weber (1988:17-206). Weber sprach (in der "Vorbemerkung", S. 12) selbst aus-

drücklich vom "modernen Wirtschaftsethos" des "kapitalistischen Unternehmers". 
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überhöht und gerechtfertigt wird, indem dieses Ethos die unternehmerische Ge-
winnorientierung selbst zum Inbegriff der Geschäftsmoral erklärt. 

Es ist hier nicht der Ort, um die Entfaltung dieses empirisch bis heute vorzufin-
denden, für den Begriff des Unternehmers überhaupt konstitutiven Unternehmer-
ethos nachzuzeichnen9 oder seine immer noch starke Nachwirkung im Selbstver-
ständnis eines erheblichen Teils der heutigen Führungskräfte der Wirtschaft zu 
analysieren. 10 Als Aktualitätsbeleg sei auf die Ausführungen von Gerd Habermann 
im Namen der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU), Bonn, ver-
wiesen, der sich mit folgenden Worten ausdrücklich zu diesem tradierten Unter-
nehmerethos bekennt: 

" ... So hat auch der gewerbliche Unternehmer ein spezifisches Ethos, dem er nachleben 
muß, wenn er seiner sozialen Funktion und Aufgabe entsprechen soll. Seine höchste ,so-
ziale Verantwortung' besteht darin, auf möglichst wirtschaftliche Art Güter und Dienst-
leistungen anzubieten. Sein Imperativ als Unternehmer heißt darum: Produziere! Nütze 
deinem Kunden! Sei erfolgreich! ,Unternimm'! Zwischen dem ökonomisch Gebotenen 
und dem moralisch Richtigen besteht für ihn insoweit kein Gegensatz: beide fallen zu-
sammen. Es widerspricht so auch nicht der Moral, sondern ist geradezu sittliche Pflicht 
des Unternehmers, im Rahmen der Unternehmensräison alles zu tun, um das Unterneh-
men ,fit' zu halten, auch etwa für einzelne Mitarbeiter schmerzliche Maßnahmen durch-
zuführen. Voraussetzung ist allerdings, daß der produzierende Unternehmer die allge-
meineren moralischen und gesetzlichen Regeln beachtet, wie dies auch von jedeIDIann 
sonst verlangt wird. Nur insoweit er dies nicht tut, kann er in einen Konflikt geraten. 
Innerhalb dieser Regeln ist jedoch das unternehmerische Handeln selber erste sittliche 
Pflicht."ll 

Daß hier ein Unternehmer sein Selbst- und Rollenverständnis als Unternehmer-
eben sein Unternehmerethos - darlegt, ist gewiß persönlich zu respektieren, des-
wegen aber einer sachlichen Kritik nicht zu entziehen; diese unterscheidet viel-
mehr erst Unternehmensethik von der Konstatierung eines vorgefundenen, ein kon-
ventionelles Moralbewußtsein repräsentierenden Unternehmerethos; und diese Dif-
ferenz allein ist für uns hier systematisch wichtig. Moderne Wirtschaftsethik ist 
methodisch auf postkonventionellem Niveau zu konzipieren und kann sich nicht 
mit der unkritischen Reproduktion eines konventionellen Standesethos begnügen. 

Daß Habermann auf der Stufe eines konventionellen Moralbewußtseins argu-
mentiert, läßt sich übrigens gerade an der Art und Weise erkennen, wie er auf die -
als unproblematisch gegeben und allgemein bekannt unterstellten - "allgemeineren 
moralischen und gesetzlichen Regeln" verweist. Über diese hinaus scheint eine au-
tonome kritisch-ethische Reflexion auf selbstbestimmte Grundsätze verantwor-

9 Vgl. dazu Ulrich (1993a). 
10 Vgl. dazu die qualitativ-empirische (heIDIeneutische) Studie von Ulrich/Thielemann 

(1992); zum hier relevanten Gesichtspunkt vertiefend dies. (1993a:674 ff.). 
11 Habermann (1993a). Vgl. dazu auch die - hier nicht auszuführende - Replik von Ulrich 

(1993b) sowie die Duplik von Habermann (1993b). 
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tungsbewußten Handeins unter wirtschaftlichen Selbstbehauptungsbedingungen 
weder nötig noch denkbar zu sein; das "ökonomisch Gebotene" kann - selbst wenn 
die nötigen unternehmerischen Entscheidungen u.U. "schmerzlich" sind - mit der 
Einhaltung moralischer Pflichten gar nicht in Konflikt geraten, da es von vornher-
ein selbst als in die "allgemeineren Regeln" eingebettete "erste sittliche Pflicht" 
betrachtet wird. Die vorgefundenen Spielregeln ökonomischer Selbstbehauptung 
sind als solche offenbar einfach zu akzeptieren und zu "beachten", nicht aber hin-
sichtlich ihrer ethischen Begründbarkeit oder Verantwortbarkeit in konkreten so-
zialen Situationen in Frage zu stellen. Weshalb aber sind sie eigentlich zu "beach-
ten"? Die Beantwortung dieser Frage führt von der handlungstheoretischen bzw. 
individualethischen zur systemtheoretischen bzw. institutionenethischen Deutung 
der unternehmerischen Gewinnorientierung. 

1.3 Gewinnorientierung als systembedingter Sachzwang: 
"nicht zur Disposition stehendes" Gewinnerfordernis 

Hier wird die Notwendigkeit der unternehmerischen Gewinnorientierung nicht 
unmittelbar normativ, sondern durch Rekurs auf die faktische Bedingung der 
Selbstbehauptung der Unternehmung am Markt begründet, also mit einem Sach-
zwang, der im vorgefundenen System der Wettbewerbswirtschaft gegeben ist. Die-
ses wird dann als Tatsachenprämisse und insofern als Möglichkeitsbedingung aller 
Unternehmensethik im Rahmen eines "modernen" Wirtschaftssystems vorausge-
setzt. 12 

Für die Konzeption von Unternehmensethik stellt sich hier zunächst die Frage 
nach dem genauen Status des an sich unbestrittenen Sachverhalts, daß in einer 
Wettbewerbswirtschaft aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens ein empi-

12 Genau so verstehe ich die Definition moderner Wirtschaftsethik von Homannl Blome-
Drees (1992: 14): "Wirtschaftsethik (bzw. Unternehmensethik) befaßt sich mit der Frage, wel-
che moralischen Normen und Ideale unter den Bedingungen der modemen Wirtschaft und 
Gesellschaft (von den Unternehmen) zur Geltung gebracht werden können." (Hervorh. P.U.). 
Hier kann nur die soziale Geltendmachung, also das Akzeptanzproblem, thematisiert sein, 
nicht aber oder zumindest nicht vorrangig die ethische Begründbarkeit der normativen Gül-
tigkeit, sofern ein Kategorienfehler vermieden werden soll. Dem steht jedoch das Selbst(-
miß)verständnis der Autoren gegenüber, die die Meinung vertreten, in ihrer ,,Arbeitsdefiniti-
on" würde "auf die Frage der Begründung von Normen abgehoben" (S. 15; Hervorh. i.Orig.). 
Den Eindruck, daß den Autoren hier tendenziell eine kategoriale Konfusion unterlaufen ist, 
belegen sie selbst, indem sie wenig später fortfahren: ,,Es geht also vorrangig um das andere 
zentrale Problem der Ethik, um die Implementation." (S. 16; Hervorh. i. Orig.). Noch eindeu-
tiger argumentieren Homannl Pies in ihrem EuS-Hauptartikel (1994:5): "Unter den Bedin-
gungen der Modeme schlägt die Implementierung einer Norm auf ihre Geltung (hier zugleich 
als ethische Gültigkeit verstanden! P. U.) durch. " Zur Kritik dieser problematischen Verquik-
kung von ethischer Gültigkeit und pragmatischer ,,1mplementierbarkeit" moralischer Normen 
unter den "Bedingungen" der Marktwirtschaft vgl. die überwiegende Zahl der Diskussions-
beiträge im selben EuS-Heft. 
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risches Sachzwangproblem existiert. Zwei theoretische Wahmehmungs- bzw. Mo-
dellierungsvarianten sind denkbar: 13 

- Entweder wird der systemische Sachzwang so strikt gedacht, daß er detemini-
stisch durch die objektive "Sachlogik" der Unternehmensführung hindurch-
greift, so daß für andere, subjektive Wertorientierungen überhaupt kein Raum 
bleibt (Theoriekonzept des ökonomischen Determinismus), 

- oder aber es wird davon ausgegangen, daß mehr oder weniger große Handlungs-
freiräume für ethisch motivierte unternehmerische Entscheidungen bestehen, die 
jedoch durch Situationsdeterminanten begrenzt werden (kontingenz- oder situa-
tionstheoretisches Konzept). 

In der Perspektive des ökonomischen Determinismus erscheint Unternehmens-
ethik als prinzipiell unmöglich, in der zweitgenannten Sichtweise als bestenfalls 
soweit möglich, wie die Existenz prinzipieller oder wenigstens situativer Hand-
lungsspielräume nachgewiesen werden kann. Was hier prinzipiell oder situations-
bezogen der Fall ist, ist jedoch (analog zu Abschn. 1.1) keine ethische, sondern 
eine empirische Frage. 

Nun gibt es bekanntlich - jenseits eines naiven positivistischen Wissenschafts-
verständnisses - keine theorielose Wahrnehmung dessen, was "wahr" ist. Das gibt 
Anlaß zur Vorsicht, soweit die "Wirklichkeit" selbst schon durch den Theoriefilter 
des ökonomischen Determinismus hindurch interpretiert wird, wie er der Axioma-
tik der neoklassischen Ökonomik eigen ist - erklärtermaßen ja nur als methodische 
as-if-Unterstellung und nicht unmittelbar als empirische These. 14 Zur Klärung der 
Frage, über welche wie konstituierten und limitierten Handlungsspielräume Füh-
rungskräfte der Wirtschaft tatsächlich verfügen, ist die sozialwissenschaftliche Ma-
nagement- und Organisationstheorie konzeptionell differenzierter und empirisch 
gehaltvoller als die reine Ökonomik. Ihre Ergebnisse widerlegen die deterministi-
schen Modellannahmen weitgehend. So kann inzwischen selbst der kontingenz-
theoretische Determinismus, der den strikten Varianten einer Situationstheorie der 
Organisation bzw. der Führung zugrunde lag und eine einseitige Wirkungsbezie-
hung unterstellte (Situationsdeterminanten bestimmen Spielraum möglicher Hand-
lungen), als empirisch widerlegt und theoretisch obsolet gelten; zwischen der ge-
schäftsstrategischen oder unternehmenspolitischen Wahl der Unternehmenszwecke 
bzw. -ziele und den relevanten Constraints (Restriktionen) besteht vielmehr eine 
prinzipielle Wechselwirkung, aus der sich logisch der Primat der (freien) unterneh-
merischen Zweckbestimmung vor allen (insofern selbst gewählten!) markt- und 
umfeldspezifischen Sachzwängen ergibt. 15 

13 Ähnlich Löhr(1991:271). 
14 Die theoretischen Modelle der ,,reinen" Ökonomik sind, so behaupte ich, letztlich 

als deduktive Idealtheorie zu verstehen, nicht oder zumindest nicht unmittelbar als Ansatz 
einer (notwendigerweise auch induktiv vorgehenden) empirisch-analytischen Realwissen-
schaft. V gl. dazu Ulrich (1994b: I ff.), zum dogmengeschichtlichen Hintergrund Ulrich 
(1986:195 ff.). 
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An diesem Punkt läßt sich erkennen, daß die Frage nach der (bloß empirisch ver-
standenen) Möglichkeit von Unternehmensethik und der Versuch ihrer rein theore-
tischen Beantwortung selbst schon Ausdruck eines Kategorienfehlers sind, da ih-
nen stets schon eine praktische unternehmenspolitische Entscheidung voraus-
geht. 16 Es ist immer erst eine bestimmte unternehmerische Zweck- oder Zielent-
scheidung selbst, die den Unternehmer prinzipiell unter (situativ unterschiedliche) 
Sachzwänge des "gegebenen" Wirtschaftssystems stellt. 17 Für die Beantwortung 
der Frage, wieweit Unternehmensethik möglich ist, kommt es daher primär gar 
nicht auf den Nachweis situativer (z. B. branchenspezifischer) Handlungsspiel-
räume an, die sich durch Unvollkommenheiten des Marktes bzw. der Rahmenord-
nung im Hinblick auf dezisionistisch als gegeben vorausgesetzte Unternehmens-
zwecke ergeben oder eben nicht. Vielmehr geht es allererst um die prinzipielle Ein-
sicht, daß es im unternehmerischen Handeln - genauso wie in jedem anderen Han-
deln - in erster Linie darauf ankommt, ob die Zwecke dieses Handeins als 
"möglich" gelten können im Sinne ihrer ethischen Vertretbarkeit als frei gewählter 
unternehmerischer Handlungsorientierung oder "Mission", wie es im heutigen 
(diesbezüglich wohl nicht ganz zufälligen pseudoreligiösen) Management-Jargon 
so schön heißt. 

Wann aber sind Zweckentscheidungen ethisch "möglich"? Die kategorial 
korrekte, praktische Antwort wird lauten: wenn die ethische Begründung des Legi-
timitätsanspruchs der fraglichen Zwecke möglich ist. Das "Möglichkeitsproblem " 
von Unternehmensethik ist also im Kern als Legitimationsproblem (Rechtferti-
gungsproblem) frei gewählter unternehmerischer Handlungsorientierungen zu ver-
stehen. 

Der moralische Gesichtspunkt, unter dem Legitimitätsfragen zu klären sind, ist 
der der Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung (von Verfügungs- und 
Kommunikationsrechten).18 Es geht bei Legitimitätsfragen darum, ob diejenigen, 
die in einer öffentlich relevanten Entscheidung "das Sagen" haben, dazu nicht nur 
im juristischen Sinn (Legalität), sondern auch ethisch berechtigt sind. Diese Be-
rechtigung ist spätestens dort nicht mehr gegeben, wo durch die fragliche Zweck-
entscheidung (bzw. die ihr allenfalls sachzwanghaft folgenden Mittelentscheidun-

15 Vgl. dazu Hill/Fehlbaum/Ulrich (1994:323f., 333ff.). Eingehender zu diesem Kon-
zept der strategischen Wahlmöglichkeit von Situationsdeterminanten vgl. Kieser / Kubicek 
(1983:365ff) und Schreyögg (1994). 

16 Vgl. dazu im einzelnen Thielemann (1994:9ff.). 
17 Auch Löhr (1991:241) erkennt im "selbst gewählten Untemehmenszweck" den "zentra-

le(n) Freiheitsgrad bzw. Gestaltungsparameter untemehmerischer Aktivitäten", fokussiert je-
doch die Problemstellung der Unternehmensführung vielmehr auf ,,konfliktträchtige Mittel 
zur Durchsetzung von Unternehmenszwecken" (S. 243). Auf die theoretischen Prämissen 
dieser entscheidenden Engführung bei Steinmann und Löhr kommen wir in Abschnitt 2.3 zu-
rück. 

18 Die Definition des Legitimitätsbegriffs als das Geltensollen einer sozialen oder politi-
schen Ordnung geht zurück auf Weber (1972: 16 ff.). Zur präziseren Bestimmung vgl. die dar-
auf aufbauenden Überlegungen von Habermas (1976). 
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gen) unveräußerliche moralische Rechte anderer verletzt oder legitime Interessen 
anderer mißachtet werden. 

Zu beachten ist, daß die Legitimität einer institutionalisierten Entscheidungsbe-
rechtigung, wie sie beispielsweise durch eine rechtswirksame Unternehmensver-
fassung festgelegt ist, nicht ein für allemal abschließend konstituiert ist, sondern in 
jedem Fall die Wahrnehmung entsprechender Entscheidungs- oder Verfügungs-
rechte hinsichtlich ihrer konkreten Folgen für alle Betroffenen zu überprüfen ist -
dies macht die unternehmensethische Verantwortung der Unternehmensleitung 
aus. Aus ethischer Sicht sind wir grundsätzlich, so schwierig das im konkreten Ein-
zelfall sein mag, als Teilnehmer in der sozialen Welt immer aufgefordert, unsere 
Zweckwahl von ihrer Legitimität und Verantwortbarkeit abhängig zu machen -
auch und gerade dann, wenn die Zweke, die wir verfolgen wollen, die möglicher-
weise legitimen Ansprüche anderer Personen verletzen. Jede ernsthafte nicht schon 
im Ansatz auf eine Apologetik verkürzte Unternehmensethik beginnt daher - wie 
jede andere spezielle Bereichsethik auch - vor allen empirischen Sachzwangargu-
menten mit dem normativen Prinzip, daß Unternehmer nur solche Unternehmens-
zwecke und Handlungsorientierungen verfolgen sollen, die ethisch legitim und ver-
antwortbar sind. Es geht also um nicht mehr und nicht weniger, als daß das unter-
nehmerische Erfolgs- und Gewinnstreben unbedingt (kategorisch) der normativen 
Bedingung der Legitimität lexikalisch nachgeordnet wird, statt daß umgekehrt in 
sachzwangverhafteter Perspektive die "Möglichkeit" von Unternehmensethik 
schon im Ansatz unkritisch von den scheinbar "gegebenen", letztlich aber über 
Zweckentscheidungen selbst gewählten empirischen Funktionalitäts- und Selbstbe-
hauptungsbedingungen abhängig gemacht wird. 

Das läuft, um einem möglichen Mißverständnis gleich vorzubeugen, keineswegs 
auf die rigorose Forderung hinaus, daß Unternehmer in heroischer Selbstverleug-
nung generell die Verfolgung unternehmerischer Erfolgs- und Gewinninteressen 
zurückstellen und zu altruistischen Wohltätern werden müßten, denn selbstver-
ständlich sind auch die unternehmerischen Selbstbehauptungsinteressen im Markt 
"Kandidaten"19 für möglicherweise legitime Interessen, zumal wenn von ihnen die 
Bedienung der Interessen nicht nur der Kapitaleigner, sondern auch einer Vielzahl 
weiterer "Stakeholder" abhängt. Die Legitimitätsbedingung verunmöglicht in kei-
ner Weise ein konsequentes erfolgsstrategisches und gewinnorientiertes Handeln 
der Unternehmung im Rahmen der für legitim befundenen Zweckentscheidungen. 
Überdies darf darauf vertraut werden, daß gute unternehmenspolitische und -strate-
gische Zweckvorschläge im Legitimitätstest i.d.R. durchaus als anerkennungswür-
dig befunden werden können. Denn auch dem Unternehmen selbst und allen von 
seiner betriebswirtschaftlichen Selbstbehauptung unmittelbar oder mittelbar ab-
hängigen Anspruchsgruppen kann ja aus ethischer Sicht die Zurückstellung ihrer 
Ansprüche nicht unbedingt zugemutet werden. Es ist vielmehr wiederum gerade 
der Sinn der Legitimitätsprämisse, sicherzustellen, daß die konsensuell gewählte 

19 Diesen Fonnulierungsvorschlag verdanke ich U. Thielemann. 

10 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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unternehmenspolitische Zweck- und Zielordnung allen betroffenen "Stakeholdem" 
zugemutet werden kann. Und das heißt, daß vorrangige moralische Rechte aller 
Beteiligten und Betroffenen tatsächlich vorrangig gewahrt werden - nämlich pri-
mär ihre "unantastbaren" und unveräußerlichen Grundrechte (personale Freiheits-
rechte, staatsbürgerliche Teilnahmerechte, soziale Teilhaberechte), sekundär jene 
Ansprüche, deren restlose oder teilweise Berechtigung angesichts konfligierender 
Ansprüche in einer unparteilichen Güterabwägung "ohne Ansehen der Person" 
(Max Weber) diskursiv zu klären ist. (Welche dieser sekundären Ansprüche kon-
kret wie weitgehend als berechtigt gelten können, kann daher immer nur situati-
onsbezogen bestimmt werden.) 

Soweit das unternehmerische Gewinnstreben auf dem Boden der so verstande-
nen und geprüften Legitimität steht, kann es aus ethischer Sicht zu Recht bean-
sprucht bzw. freigestellt werden, also als berechtigt oder legitim oder im ethischen 
Sinne "möglich" gelten. Hingegen kann kein Verweis auf irgendwelche systemi-
sehen Funktionserfordernisse oder Sachzwänge, die im Hinblick auf die Verfol-
gung vorausgesetzter unternehmerischer Zwecke bestehen, die "Inkaufnahme" der 
Verletzung der moralischen Rechte anderer Personen unmittelbar rechtfertigen -
dies ist die fundamentale humanistische und liberale Essenz jeglicher wahrhaft 
modemen Ethik, die m.E. auch Wirtschafts- und Unternehmensethiker kategorisch 
durchzuhalten und nicht von vorneherein den marktwirtschaftlichen "Systembe-
dingungen" zu opfern haben. 

Ich würde diesen grundlegenden ethischen Gedanken, der eigentlich selbstver-
ständlich sein müßte, nicht so ausführlich entfalten und betonen, wenn diesbezüg-
lich nicht immer noch eine ziemliche Konfusion in der gegenwärtigen wirtschafts-
ethischen Grundlagendiskussion im deutschsprachigen Raum (und soweit ich sehe, 
eigentlich nur hier) herrschen würde, die exakt auf dem erläuterten Kategorienfeh-
ler im Umgang mit dem "Möglichkeitsproblem" von Unternehmensethik beruht. 
So ist gegenüber meiner hier vorgetragenen grundlagenkritischen Konzeption bei-
spielsweise von den geschätzten Kollegen Steinmann und Löhr und anderen Mit-
streitern eingewandt worden, sie ,,ignorier(e) schlicht und einfach, daß das Ge-
winnprinzip eine historisch-strukturelle [also faktische, nicht ohne weiteres norma-
tiv gerechtfertigte! P.U.] Vorgabe in der Wettbewerbswirtschaft ist, die für ein 
Unternehmen nicht zur Disposition steht. ,,20 Am entscheidenden Punkt der unter-
nehmensethischen Vermittlung zwischen ökonomischer Systemlogik und ethischen 
Ansprüchen begnügen sich Steinmann und Löhr mit dem gar pauschalen Hinweis 

20 SteinTTUlnnlLöhr (1994:130), Hervorh. P.U. Gleichlautend haben zuvor schon Ho-
TTUlnnlBlome-Drees (1992:182f.) gegen meinen Ansatz den Einwand erhoben, "daß er auf 
Unternehmensebene das Gewinnnprinzip selbst zur Disposition stellt." HOTTUlnnlBlome-
Drees (1992:183) geraten bei der Begründung dieses vermeintlichen Einwands allerdings in 
einen Zirkel, denn sie stützen ihn auf "die Einsicht ... , daß die Unternehmen in einer Markt-
wirtschaft aus ethischen Gründen ihre Gewinne maximieren sollen." (Hervorh. P.U.) Was hier 
als "Einsicht" ausgegeben wird, ist aber selbst nur ein normatives Postulat - und genau des-
sen vernunftethische Begründbarkeit bestreite ich ja. 
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auf den (offenbar totalen oder gar nonnativ verbindlichen?) "Systernimperativ,,?1 
Dementsprechend kehren Steinmann und Löhr den Primat der ethischen Vernunft, 
den es wie gezeigt auch in der Wirtschafts- und Unternehmensethik durchzuhalten 
gilt und den Löhr22 an anderer Stelle selbst betont hat, in einen fragwürdigen loka-
len Primat der strategischen Erfolgsrationalität auf einzelwirtschaftlicher Ebene 
um und werfen mir einen systematischen "Vorordnungsfehler,,23 vor: 

"Die von P. Ulrich vorgeschlagene systematische Vorordnung ,unternehmungspolitischer 
Verständigung' vor ,strategischer Systemsteuerung' kehrt die(se) logisch gebotene und 
pragmatisch sinnvolle Reihenfolge aber genau um ... 24 

Vor allem aber kehren Steinmann und Löhr meine Argumentationslogik um. 
Diese beruht wie gezeigt darauf, daß die unternehmerischen Zweckentscheidungen, 
die der Unternehmensleitung stets "zur Disposition" stehen, jeder Bestimmung der 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit unternehmensethischen Handeins lexikalisch vor-
ausgehen und in jedem Fall legitimationsbedürftig sind. Steinmann und Löhr kon-
struieren daraus in seltsam unpraktischer Weise das Problem, daß in meiner grund-
lagenkritischen Konzeption von Unternehmensethik der (in ethischen Kategorien 
zu führende) unternehmenspolitische Verständigungsprozeß über die unterneh-
menspolitischen Zweck- und Zielpräferenzen der Unternehmungsleitung - wo-
rüber sonst? - ohne Vorgabe einer (zunächst offenbar ethikfrei zu bestimmen-
den?!) Erfolgsstrategie, die auf der Basis einer "ökonomische(n) oder sonstwie be-
gründete(n) Vorabselektion stattfinden" solle, " ziellos " bleiben müsse?5 Offenbar 
stellen sich Steinmann / Löhr auf Unternehmensebene keinen wirklich vorbehaltlo-
sen Dialog zwischen allen Anspruchsgruppen, sondern einen stets vom Manage-
ment "gezielt" initiierten (und beendeten?!) Dialog vor, was aber einer aus diskurs-
ethischer Sicht nicht tragfähigen Instrumentalisierung des Dialogs gleichkäme. 
Dieser Eindruck wird bestärkt, wenn Steinmann / Löhr als "systematische Grenze" 
des unternehmensethischen Dialogs ausdrücklich und uneingeschränkt die "ökono-

21 Steinmannl Löhr (1994: 130). Als Spezifikation oder Begründung dieses "Systemimpe-
rativs" verweisen die Autoren pauschal auf "die Umstellung der Handlungskoordination von 
den Handlungsintentionen auf die Handlungsfolgen, durch die das marktwirtschaftliehe Sy-
stem allererst konstituiert ist"; doch mit dieser uneingeschränkt systemtheoretischen Perspek-
tive blenden sie die unternehmensethisch entscheidende Frage nach legitimen unternehmeri-
schen Zwecksetzungen (oder Intentionen) restlos aus. Was anderes aber könnte diese ideal-
theoretische Annahme einer totalen funktionalen Koordination unternehmerischen HandeIns 
allein über Handlungsfolgen bedeuten, wenn nicht einen Rückgriff auf den ökonomischen 
Determinismus? Auf ihn reduziert sich wiederum die vermeintliche Begründung der "Un-
möglichkeit, das Gewinnprinzip unternehmensethisch zur Disposition zu stellen". 

22 Vgl. Löhr(1991:58 u. 254). 
23 SteinmannlLöhr (1994:130). 
24 SteinmannlLöhr(1994:128). 
25 SteinmannlLöhr (1994:129). Ihr seltsam unpraktisches Argument dazu: "Das konzep-

tionelle Primat der ,unternehmenspolitischen Verständigung' wird bei P. Ulrich letztlich 
durch eine inhaltliche Richtungslosigkeit des Dialogs erkauft." 

10* 
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mische Triftigkeit" der eingebrachten Ansprüche definieren. 26 Damit fällt ihr An-
satz an diesem entscheidenden Punkt unmißverständlich unter das hier kritisierte 
empiristische Sachzwangdenken. 

Wie auch immer: aus philosophischer Sicht wäre es jedenfalls ein Kategorien-
fehler, mit pragmatischen Einwänden den normativen oder logischen Primat einer 
regulativen Idee wie der des ethischen Diskurses vor allen institutionalisierten 
Sachzwängen bestreiten zu wollen. Die Diskursethik expliziert nämlich nicht mehr 
und nicht weniger als den moral point of view, in dessen Lichte in einer modemen 
Gesellschaft Legitimitätsfragen in bezug auf institutionelle (Verfügungs-)Ordnun-
gen und das in ihrem Rahmen stattfindende Handeln überhaupt entschieden wer-
den können, nämlich im Lichte der regulativen Idee der ethisch-vernünftigen Zu-
stimmungsfähigkeit konfligierender Ansprüche vor der Gesamtheit aller potentiell 
betroffenen Personen, letztlich vor der unbegrenzten kritischen Öffentlichkeit aller 
mündigen Bürger?7 

Bezogen auf das Unternehmen wird die Macht- und Verfügungsordnung unmit-
telbar durch die institutionalisierte, rechtswirksame Unternehmensveifassung und 
mittelbar durch die umfassendere politische Rahmenordnung der Marktwirtschaft 
gebildet. Daraus ergibt sich ohne weiteres die Konsequenz, daß die lexikalische 
Vorordnung der ethischen Vernunft (Legitimitätssicherung) vor die strategische 
Rationalität (Erfolgssicherung) wirtschaftlichen HandeIns institutionenethisch wei-
terzudenken und praktisch zu ermöglichen ist. Soweit ich sehe, sind sich bezüglich 
der daraus resultierenden zweistufigen Begründungsproblematik der Wirtschafts-
und Unternehmensethik heute alle Fachvertreter im Prinzip einig, gleichviel, ob 
sie diese Zweistufigkeit wie hier unmittelbar aus der Einsicht in den philoso-
phisch-ethischen Charakter von Legitimationsproblemen oder, von der Institutio-
nenökonomik herkommend, von der Buchananschen Unterscheidung zwischen 
konstitutioneller (Gesellschaftsvertrags-) und postkonstitutioneller (Tauschver-
trags-) Ebene herleiten. Uneinigkeit besteht eigentlich nur in bezug auf zwei syste-
matische Fragen: 

(a) inwieweit (Buchanansche) Institutionenökonomik (constitutional economics) 
und Institutionenethik gleichbedeutend sind oder aber kategorial und hinsicht-
lich ihrer praktischen Konsequenzen erheblich differieren, und 

26 SteinmannlLöhr (1994:129). Ihr Verständnis des untemehmensethischen Dialogs 
kommt somit - trotz der vermeintlich diskursethischen Fundierung und doch wohl gegen die 
ethische Intention der Autoren - bei genauerem Hinsehen eher einem PR-strategischen Ak-
zeptanzsicherungskonzept nahe als einem wahrhaft unternehmensethischen Diskurs. Früher 
sprachen sie denn auch am Beispiel des von ihnen gerne verwendeten Nestlt~-Falls eindeutig 
von einer "Strategie des Dialogs" (Steinmannl Löhr 1988:306). Unter dieser Prämisse erweist 
sich der von ihnen postulierte Primat der strategischen Erfolgsrationalität vor der regulativen 
Idee der diskursiven unternehmensethischen Konfliktlösung als konsequent. 

27 Zu dieser auf I. Kant zurückgehende Grundidee einer republikanischen politischen 
Ethik, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, vgl. Ulrich (1993c). 
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(b) inwieweit die analytische Trennung von Ordnungs- und Handlungsebene sinn-
vollerweise mit einer disziplinären oder subdisziplinären Grenzziehung zwi-
schen Wirtschafts- und Unternehmensethik korrespondiert oder nicht. 

Persönlich vertrete ich in beiden Fragen die Ansicht, daß aus bedeutsamen 
Gründen zu differenzieren ist. Ich behaupte also (a), daß zwischen Institutionen-
ökonomik und Institutionenethik eine nicht aufhebbare paradigmatische Differenz 
besteht.28 Und ich vertrete (b) die Auffassung, daß es systematisch nicht hinreicht, 
die analytisch notwendige Ebenenunterscheidung zwischen Ordnungs- und Hand-
lungsebene einfach durch eine disziplinäre Beschränkung der Unternehmens ethik 
auf die Handlungsebene unter "gegebenen" Systembedingungen nachzubilden, 
sondern daß es für eine unverkürzte Konzeption von Unternehmensethik gerade 
auf eine bestimmte systematische Integration beider Ebenen innerhalb des unter-
nehmensethischen RefIexionshorizonts ankommt.29 Integrative Untemehmens-
ethik ist, wie wir weiter unten noch genauer sehen werden, bereits intern zwei stufig 
zu konzipieren, was natürlich eine übergeordnete Ordnungsethik nicht überflüssig 
macht, sondern selbst schon voraussetzt. 30 

Für die hier behandelte Problemstellung des Verhältnisses von "Gewinnprinzip" 
und Unternehmensethik reicht es zunächst aus, daß sich als logische Konsequenz 
der - grundsätzlich unbestrittenen - zwei stufigen Konzeption der Primat der (Ord-
nungs-)Politik vor dem Markt ergibt.31 Von daher ist das unternehmerische "Ge-
winnprinzip" in jedem Fall nicht einfach als naturwüchsiger Sachzwang zu begrei-
fen, dem die normative Kraft des Faktischen zugesprochen werden könnte oder 
müßte, sondern als politisch konstituierte normative Vorgabe an das unternehmeri-
sche Handeln. Prüfen wir also, welche systematischen Konsequenzen sich aus die-
ser vierten möglichen Deutung der unternehmerischen Gewinnorientierung für die 
Unternehmensethik ergeben. 

28 Vgl. als Klärungsversuch dazu Ulrich (1995b). 
29 Dementsprechend habe ich schon in meinem 1989 verfaßten Beitrag zum Sammelband 

von SteinmannlLöhr (1991:193) Unternehmensethik definiert als "die grundlegende Aufga-
be der kritischen Reflexion und Rekonstruktion der normativen Bedingungen der Möglichkeit 
vernünftigen Wirtschaftens in und von Unternehmungen" (Kursivsetzung im Original) und 
die Differenz gegenüber der viel engeren Definition von Steinmannl Löhr unter mehreren sy-
stematischen Gesichtspunkten eingehend erläutert. Ein guter Teil der mir von Steinmann I 
Löhr (z. B. 1994:127) bzw. Löhr (1991:273, 292f.) wiederholt unterstellten Konfusion zwi-
schen Wirtschafts- und Unternehmensethik beruht darauf, daß sie diese grundlegende kon-
zeptionelle Differenz nicht immer hinreichend beachten. 

30 Vgl. dazu Ulrich (1994a: spez. 88ff.). 
31 Vgl. im einzelnen Ulrich (1995a). Übereinstimmend spricht Nutzinger (1993:786) im 

Anschluß an W. Eucken eindeutig vorn "Primat der Rahmenordnung für eine ethisch verant-
wortbare Gestaltung der Wirtschaft". Auch Homannl Blome-Drees (1992:54) postulieren zu-
mindest scheinbar gleichbedeutend: "Die politische Ordnung geht systematisch dem Markt 
voraus"; zur Kritik vgl. Abschn. 1.4. 
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1.4 Gewinnorientierung als ordnungspolitische Spielregel: 
normativ konstituiertes Gewinnprinzip 

Der praktische Sinn des Primats der Politik vor dem Markt geht grundsätzlich 
dahin, die Konstitution und Limitation von Gewinnanreizen für Unternehmer als 
ordnungspolitische, mithin normativ zu begründende und stets unter dem ethischen 
Legitimitätsvorbehalt stehende Gestaltungsaufgabe zu konzipieren.32 Unter dem 
Leitgedanken des Primats der Politik wird Marktwirtschaft von Grund auf als eine 
durch und durch politische Veranstaltung verstanden.33 Kantianisch gesprochen 
wird damit das "Gewinnprinzip" aus dem vermeintlichen Reich der Natur (bzw. 
naturwüchsiger Sachzwänge) in das Reich der Zwecke geholt. Damit wird der 
Sachzwang der unternehmerischen Selbstbehauptung und der ihr entsprechenden 
Gewinnorientierung als ethisch-politisch bewußt gewollter "Zwang", als Spielregel 
der Marktwirtschaft begriffen, die aus einzelwirtschaftlicher Sicht als "Auffor-
derng zur Gewinnerzielung,,34 wahrgenommen werden darf und in der striktesten 
Variante sogar zum normativen Prinzip, also zum vorrangigen unternehmensethi-
schen Handlungskriterium erhoben wird. 

So weist beispielsweise Karl Homann durchaus zutreffend darauf hin, daß Ge-
fangenendilemma-Situationen für die Teilnehmer im Marktspiel gerade die wettbe-
werbspolitisch erzeugte Erscheinungsform solcher im Normalfall gewollter Zwän-
ge sind; sie haben den Zweck, auf die privaten Dispositionen und Erfolgskalküle 
der Wirtschaftssubjekte als Anreize bzw. "Abreize" (Hemmnisse) einzuwirken. 
Mittels des Wettbewerbs werden entsprechende Zwangssituationen "gezielt eta-
bliert".35 Insofern läßt sich das "Gewinnprinzip" funktional als ordnungspoliti-
sches Steuerungsinstrument verstehen. 

So weit, so gut. Die Legitimationsfrage in bezug auf die konkrete ordnungspoli-
tische Gestaltung der Gewinnanreize und -abreize ist damit jedoch erst aufgewor-
fen, noch keineswegs beantwortet; der abstrakte Pauschalhinweis auf die Effizienz 
von Marktlösungen genügt nicht - effizient für wen konkret? Vielmehr bleiben die 
konkreten gesellschaftspolitischen Zwecke der wettbewerblichen Steuerung in ei-
nem bestimmten Ordnungsbereich in ethisch-politischen Kategorien begründungs-
bedürftig. Ich behaupte: es ist eine im Prinzip beliebig große Zahl von ordnungs-
politischen Konzeptionen möglich, die sich in ihren praktischen Auswirkungen 
auf die individuellen und sozialen Lebensbedingungen wesentlich unterscheiden 

32 Eindeutig in diesem Sinn wurde der Primat der (ethisch verstandenen) Politik vor dem 
Markt von den Vordenkem des Ordoliberalismus (Eucken, Röpke, Rüstow u.a.) formuliert, in 
wirtschaftsethischer Absicht am prägnantesten vielleicht von Rüstow, der die Einbindung der 
Marktwirtschaft in eine übergeordnete "Vitalordnung" postulierte, in deren "Dienst" sie ste-
hen solle. Vgl. z. B. Rüstow (1961). 

33 Leonhard Miksch (1947) hat wohl als erster die berühmte Formel von der "Marktwirt-
schaft als staatlicher Veranstaltung" geprägt. 

34 Löhr(1991:275). 
35 Homann/ Blome-Drees (1992:33). 
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und gleichwohl allesamt als "Marktwirtschaften" bezeichnet werden können. 
"DIE Marktwirtschaft" ist keine hinreichend spezifizierte und legitimierte ord-
nungspolitische Konzeption, da die Wettbewerbs- und Gewinnsteuerung allein 
stets nur als ein partielles Konstitutionsmoment zu begreifen ist. 36 Ein verabsolu-
tiertes, ordnungspolitisch als oberstes Prinzip institutionalisiertes "Gewinnprinzip" 
käme nämlich nichts anderem als der Selbstaufhebung des Primats der Politik vor 
dem Markt gleich! Dieser hängt ja wesensgemäß gerade davon ab, daß das 
"Gewinnprinzip" nicht zum uns naturwüchsig entgegentretenden, alles dominie-
renden, letztlich totalitären Sachzwang wird, sondern politisch stets einholbar 
bleibt. Ohne diese normative Prämisse wäre Wirtschaftsethik zumindest in ihrem 
deontologischen Sinn in der Tat gänzlich unmöglich. 

Klarheit in den voranstehenden Überlegungen zu gewinnen ist von höchster Ak-
tualität: Wir stehen heute m.E. tatsächlich vor der epochalen Herausforderung, daß 
durch die Globalisierung der Märkte das Heraufkommen eines Zustands droht, in 
dem uns die (bisher nationalstaatlich organisierte) politische und damit auch ethi-
sche Kontrollierbarkeit des ökonomischen Systems entgleitet, dessen Dynamik da-
durch "eigensinnig" zu werden droht. Am Horizont taucht die Negativvision eines 
grenzenlosen globalen Kampfs aller Nationen oder Wirtschaftsblöcke gegen alle 
auf - ein sozialdarwinistischer Wettbewerb der Rahmenordnungen, der dann den 
ökonomischen Determinismus, der bisher nur eine theoretische Modellprämisse 
der reinen Ökonomik war, in der weltwirtschaftlichen Praxis zunehmend zur Wirk-
lichkeit werden ließe. 

Ein Patentrezept angesichts dieser aktuellen Gefahr gibt es kaum. Doch ist von 
der Wirtschaftsethik wohl zu erwarten, daß sie das Bewußtsein für die Problematik 
schärfen hilft, also die normative Unaufgebbarkeit des Primats ethisch begründe-
ter Politik vor dem Markt auch auf globaler Ebene betont, und Leitideen für eine 
weltwirtschaftliche Rahmenordnung entwickelt, die den entfesselten globalen 
Wettbewerb in lebenspraktisch vernünftig begründbare, humane, soziale und öko-
logische Rahmenbedingungen einbindet. 37 

Das grundlegende Problem scheint mir in dieser Situation zu sein, daß die neo li-
berale Ordnungskonzeption, die derzeit das vorherrschende ordnungspolitische 
Denken bestimmt, den Bock zum Gärtner macht, indem sie die faktische Tendenz 
zur Unterordnung der Politik unter naturwüchsige Funktionsimperative des (zu-
nehmend internationalen) Wettbewerbs selbst noch normativ zu überhöhen ten-
diert. Dies beruht, wie ich an anderer Stelle eingehend zu zeigen versucht habe,38 

36 Unspezifizierte und unre1ativierte Behauptungen von der Art "DIE Marktwirtschaft als 
ganze hat eine ethische Begründung, DIE Marktwirtschaft hat eine moralische, sittliche Qua-
lität" (Homann/ Blome-Drees 1992:50) ziehen daher unweigerlich den Verdacht auf sich, 
eher apologetische als ethisch-kritische Qualität zu haben. 

37 Auch Homann/Blome-Drees (1992:43) verweisen zumindest in grundsätzlicher Über-
einstimmung auf eine "We1t-Rahmenordnung, die es dann sein müßte". 

38 Vgl. Ulrich (1994b), ders. (1995a,b). 
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darauf, daß die als neoliberal bezeichnete Ordnungstheorie den vordergründig po-
stulierten Primat der Politik vor dem Markt untergründig in ihrer axiomatischen 
Grundlegung wieder umkehrt. Fokussiert auf die hier relevante Bestimmung der 
Rolle des "Gewinnprinzips" läßt sich dies anhand von wenigstens zwei Merkmalen 
aufzeigen, wobei ich mich hier - allein wegen der besonderen paradigmatischen 
Klarheit der entsprechenden Position - auf die Argumentationsweise von Karl Ho-
mann und Mitarbeitern beschränke. Die zwei Merkmale sind (1.4.1) die Erneue-
rung und normative Wendung des ökonomischen Determinismus in der ordnungs-
politischen Variante eines Rahmendeterminismus und (1.4.2) das ausdrücklich be-
fürwortete Gewinnmaximierungsprinzip. 

1.4.1 Ökonomischer Rahmendeterminismus 

Der Primat der Politik vor dem Markt wird bei Karl Homann so gedacht, daß die 
politisch gesetzte Rahmenordnung deterministisch durch den Marktmechanismus 
hindurchgreift und so den Unternehmer gleichsam moralischjremddiszipliniert: 

"Paradigmatisch gesehen, besteht im Wettbewerbsprozeß von der Anfangsausstattung 
bis zu den Marktergebnissen ein quasi determinierter Zusammenhang.,,39 

"Paradigmatisch" meint hier, daß es sich um keine empirische Behauptung, son-
dern um eine idealtheoretische Modellannahme handelt, oder wie Homann an an-
derer Stelle formuliert: um einen "methodischen Zugriff zwecks Generierung von 
Aussagen",40 der dann allerdings zu folgender Sichtweise führt: 

"Die Akteure erscheinen hier als Marionetten an den Fäden der Gesellschaftsstruktur, 
die im Prinzip entsprechend gestaltet werden kann.,,41 

Solange es dabei um ein theoretisches Erklärungsmodell geht, entspricht dieses 
"Marionettentheater" einer weitherum üblichen, wenn auch sozialphilosophisch 
und sozialwissenschaftlich eher fragwürdigen, szientistisch-verhaltenstheoreti-
schen Sichtweise menschlichen Tuns.42 Problematischer in unserem Kontext ist je-
doch die unreflektierte normative Wendung dieses Erklärungsmodells, die Homann 
vornimmt, indem er daraus praktische Schlüsse für die Bestimmung der Möglich-
keit und Notwendigkeit von Unternehmensethik auf der Bühne der wirklichen Ge-
sellschaft zieht.43 Die ethisch-praktische Frage reduziert sich in seinem Ansatz da-

39 Homann (1990:39). 
40 Homann (1993:43). 
41 Vgl. Homann (1993:43). 
42 Zur wissenschaftstheoretischen Problematik eines quasi-naturwissenschaftlichen, rein 

verhaltenstheoretischen Erklärungsparadigmas für sozialwissenschaftliche Zwecke vgl. Ul-
rich (1986:234 ff.). 

43 Homann (1993:43) spricht zunächst selbst - mit Kursivsetzung im Original- ausdrück-
lich vom "ökonomische(n) Erklärungsprogramm", vollzieht dann aber die hier monierte nor-
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bei von vornherein auf die Frage nach pragmatischen Bedingungen in einer Welt 
diesseits des idealtheoretischen Modells, das aber genau durch diese interne Ver-
knüpfung zum normativen Ideal umgedeutet wird. "Theoretisch", also imparadig-
matischen Idealfall, ist Unternehmensethik in Homanns Konzeption nämlich ge-
wollt unmöglich, und das heißt: systematisch unnötig. Daher gilt für ihn: 

"Unsere Konzeption von Unternehmensethik hängt ... an der folgenden Feststellung: 
Die Voraussetzung einer vollkommenen Rahmenordnung ist aus pragmatischen und sy-
stematischen Gründen niemals vollständig gegeben ... 44 

Damit kommt der Unternehmensethik schon im Ansatz nur eine subsidiäre Lük-
kenbüßerrolle zu für Situationen, in denen "ordnungspolitische Defizite auf die 
Handlungsebene durchgreifen.,,45 Allein in solchen Situationen sollen die Wirt-
schaftssubjekte plötzlich "die im Normalfall an die Ordnungsebene abgegebene 
moralische Verantwortung wieder ausüben,,!46 Allerdings bleibt hier einiges "para-
digmatisch" unklar: Wer soll denn legitimiert sein zu entscheiden, wann "ord-
nungspolitische Defizite" vorliegen oder nicht? Wie sollen Homines oeconomici, 
die ihre "moralische Verantwortung im Normalfall (!) abgegeben haben", über-
haupt ethische Ordnungdefizite erkennen können? Und woher sollten die Homun-
culi, die in der "Gesellschaftsstruktur" "methodisch" als "Marionetten" behandelt 
werden, urplötzlich den moralischen Willen (oder die Motivation) und die Kompe-
tenz haben, um die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach ethischen Ge-
sichtspunkten zu reformieren? 

Es fällt schwer, sich vorzustellen, inwiefern die fremddisziplinierten Marionet-
ten am "systematischen Ort der Moral",47 nämlich bei der politischen Bestimmung 
der Rahmenordnung, plötzlich als mündige, mitverantwortliche Bürger zu selbst-
disziplinierter ethischer Denk- und Handlungsweise übergehen könnten - aber es 
ist leicht zu erkennen, daß Karl Homann dies ihnen letztlich weder zutraut noch 
überhaupt zumutet, da er auf dem Boden der ökonomischen Vertragstheorie argu-
mentiert und daher auch den gesamten politischen Prozeß in Kategorien einer rein 
interessenbasierten, strategischen (Erfolgs-)Rationalität deutet. Der vordergründig 
behauptete "systematische Ort der Moral" ist dementsprechend bei genauerem 
Hinsehen nur der Ort der Fortsetzung der privaten Geschäfte mit anderen (näm-
lich) politischen Mitteln: 

"Auch hier setzen wir nicht eine originär moralische Interessenlage voraus, womit wir 
aus der ökonomischen Argumentation herausfallen würden ... 48 

mative Wendung mit den harmlos klingenden Worten: "Ganz analog verfahrt das Programm 
der Gestaltung der Gesellschaft. .. " 

44 HomannlBlome-Drees (1992: 114). 
45 HomannlBlome-Drees (1992: 116 f.). 
46 Homannl Blome-Drees (1992: 117). 
47 Vgl. HomannlBlome-Drees (1992:20ff.). 
48 Homannl Blome-Drees (1992: 148). 
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In der Tat - genau um diese Durchbrechung der ökonomischen Perspektive zu-
gunsten einer lexikalisch vorrangigen ethischen Perspektive geht es doch beim po-
stulierten Primat der Politik! Die Homannsche Konzeption mag eine gute Theorie 
zur idealtypischen Modellierung dessen sein, was empirisch in der real existieren-
den Demokratie weitgehend der Fall ist, doch sie bietet kein kritisches Regulativ 
und keinen Ansatz, um dieser Faktizität einen ethisch verstandenen Primat der Po-
litik entgegenzuhalten, denn sie bleibt institutionenethisch letztlich leer, kann also 
überhaupt keinen "Ort der Moral" und damit auch keine Unternehmensethik be-
gründen. De facto erhält so die Gewinnorientierung, die auf der postkonstitutionel-
len Ebene privater Tauschverträge im Markt als politisch konstituierte erscheint, 
auf der konstitutionellen Ebene der Ordnungspolitik doch wieder das letzte Wort.49 

1.4.2 Normative Wendung des betriebswirtschajtlichen Gewinnerfordernisses 
zum Gewinnmaximierungsprinzip 

Paul Lorenzen hat in seinen Bemühungen um die philosophisch-ethische Fun-
dierung einer Wirtschafts- und Unternehmensethik mit bemerkenswerter Klarheit 
erkannt, daß das "Gewinnprinzip", gerade wenn es als normativ konstituiertes ver-
standen wird, stets zugleich als begrenzte Gewinnorientierung begriffen werden 
muß. Er spricht in diesem Sinn vom "einfachen Gewinnprinzip" und unterscheidet 
es scharf vom 

" ... Prinzip des maximalen Gewinns, der Profitmaximierung als einzigem Ziel. Das Ma-
ximalprinzip schließt aus, daß sich das Unternehmen vorrangig als Teil der Republik 
versteht. Das Maximalprinzip ist unrepublikanisch, das einfache Gewinnprinzip aber 
nicht."so 

Dieser Argumentation, die Lorenzen in terms einer republikanischen Ethik führt, 
ist aus der Sicht des grundlagenkritischen und integrativen Ansatzes zuzustimmen: 
Gewinnmaximierung ist von vorneherein keine "mögliche" legitime unternehmeri-
sche Handlungsorientierung, denn sie bedeutet ja gerade, daß alle konkurrieren-
den Wertgesichtspunkte, selbst moralische Rechte anderer, kategorisch und damit 
ungeprüjt dem Gewinnziel unter- oder nachgeordnet werden dürfen. 51 

49 Dem entspricht, daß Homann/Blome-Drees (1992:56), deren Moralökonomik ganz auf 
der Axiomatik des methodologischen Individualismus aufbaut, ausdrücklich jedem politisie-
renden Homo oeconomicus ein individuelles "Vetorecht" zusprechen, das dieser - seiner Mo-
dell-"Natur" gemäß - stets zur Verhinderung ordnungspolitischer Reformen, die nicht in sei-
nem privaten Interesse liegen, nutzen wird. 

50 Vgl. Lorenzen (1991:62). 

51 Damit ist der Rede vom Gewinnprinzip offenkundig prinzipiell der normative Boden 
entzogen. Wohl um diese konzeptionell weitreichende Konsequenz zu vermeiden und sich 
dennoch vom Gewinnmaximierungspostulat wiederum nur pragmatisch distanzieren zu kön-
nen, vollzieht Löhr (1991:278) eine empiristische Wendung des Problems: "Wie weit dies 
[die "Aufforderung zur Gewinnerzielung"] im Einzelfall dann geht bzw. gehen sollte, ist frei-
lich eine empirische Frage, die immer auch mit der ökonomischen Überlebensfähigkeit der 
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Dessenungeachtet erhebt Karl Hornann - als "systematische" Konsequenz der 
oben dargelegten normativen Wendung des ökonomischen Erklärungsparadigmas 
und des daraus "begründeten" ökonomischen Rahmendeterminismus - in auffallen-
der Ähnlichkeit zur alten tugendethischen Deutung des Gewinnprinzips, wie sie 
uns am Beispiel von Gerd Habermann schon begegnet ist, "die langfristige Ge-
winnmaximierung zur sittlichen Pflicht der Unternehmen «52: 

"Langfristige Gewinnmaximierung ist daher nicht ein Privileg der Unternehmen, für das 
sie sich ständig entschuldigen müßten, es ist vielmehr ihre moralische Pflicht, weil ge-
nau dieses Verhalten - unter Voraussetzung einer geeigneten Rahmenordnung - den In-
teressen der Konsumenten, der Allgemeinheit, am besten entspricht.,,53 

Was "systematisch" gesehen nur eine "paradigmatische" Ableitung innerhalb ei-
nes deterministischen Erklärungsmodells ist, kommt hier nun ohne jede methodi-
sche Einschränkung in normativer Wendung unter der Rubrik "Allgemeine Hand-
lungsempfehlungen"54 mit dem falschen Schein pragmatischer Relevanz und "ge-
nauer" Handlungsorientierung daher. Die Unternehmensleiter dürfen, darin kulmi-
niert die normative Nirwana-Botschaft, unter der doch eher ungenau definierten 
"Voraussetzung einer geeigneten, den Anforderungen genügenden Rahmenord-
nung" ihre unternehmensethische Verantwortung voll und ganz an die Rahmenord-
nung delegieren, ja sie "sollen sich systemkonform verhalten. «55 Aufgefordert zur 
autonomen unternehmensethischen Verantwortungsübernahme sind sie nur ad hoc 
"bei Defiziten in der Rahmenordnung".56 Gänzlich unklar bleibt unter den paradig-
matischen Prämissen von Homann in diesem Lückenbüßerkonzept von Unterneh-
mensethik allerdings, wann und wie denn im ordnungspolitischen Geschäft zwi-
schen lauter Homines oeconomici, die stets nur ihren eigenen größtmöglichen Vor-
teil im Sinn haben, je ein ethisches Defizit festgestellt werden könnte, oder mit den 
Worten von Homann selbst: 

"Man darf nun nicht in den Fehler verfallen, vorschnell beim politischen Agieren auf 
andere, am Gemeinwohl orientierte Motive zu schließen; Unternehmer können auch hier 
nicht anders, als ihren eigenen Vorteil im Auge zu behalten. ( ... ) letzteres [ihr politi-
sches Agieren, P.U.] ist also eine indirekte Strategie zur Erzielung ökonomischer Er-
folge.,,57 

einzelnen Unternehmung zu tun haben wird." (kursiv im Orig.) Damit verkürzt Löhr das un-
ternehmensethische Zumutbarkeitsproblem aber erneut auf Sachzwangdenken. Insofern 
bleibt die Position von Steinmann und Löhr dem empirisch-systemischen .. Sachzwang-Mo-
dell" verhaftet, im Unterschied zu der normativ gewendeten ökonomischen Modelltheorie 
Homanns, die dem normativ-systemischen "Spielregel-Modell" zuzuordnen ist (s. Abb. 1). 
Vgl. zur Konzeption von Steinmann et al. im weiteren Abschn. 2.3. 

52 Homann/Blome-Drees (1992:51); Hervorh. i. Orig. 
53 Homann/ Blome-Drees (1992:38 f.). Fast wörtlich übereinstimmend nochmals dies. 

(1992:51). 
54 So der Titel des entsprechenden Abschnitts im Buch von Homann/Blome-Drees 

(1992:50). 
55 Homann/Blome-Drees (1994:51), kursiv herausgehoben im Original. 
56 Homann/Blome-Drees (1992:126). 
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Das überzeugt vielleicht als Beschreibung des realpolitischen Problems - doch 
Karl Homann erklärt ein derartig striktes privates Vorteils- oder Gewinnmaximie-
rungsverhalten in normativer Wendung selbst schon zur Lösung. Deren bean-
spruchte normative Kraft ist jedoch, wie wir gesehen haben, durch den alles andere 
als "genauen" Übergang von einem paradigmatischen Erklärungsansatz zu einem 
pragmatisch-normativen Gestaltungsansatz methodisch erschwindelt. Eine wirkli-
che Lösung des Problems, Ethik und unternehmerisches Erfolgsstreben systema-
tisch zu vermitteln, kommt nicht daran vorbei, den Primat der Ethik vor dem priva-
ten Vorteilskalkül einzufordern, wie wir noch genauer sehen werden. 

Ich verzichte darauf, hier auf die zahlreichen Probleme des skizzierten, rahmen-
deterministisch begründeten Gewinnmaximierungsprinzips im einzelnen einzuge-
hen - diese sehe ich u.a. in der unzureichenden utilitaristischen (wohlfahrtstheore-
tischen) Begründung, die soziale Konflikte und mit ihnen Gerechtigkeitsprobleme 
harmonistisch ausblendet; im tautologischen Charakter der unbestimmten (und wie 
wir gesehen haben, letztlich wieder nur ökonomischen) Begründung einer "geeig-
neten Rahmenordnung"; schließlich in der fehlenden normativen Einbindung der 
Unternehmer in die solidarische Mitverantwortung für eine (auch gegenüber zu-
künftigen Generationen) gerechte Rahmenordnung. Zu konstatieren bleibt, daß 
auch die normativ anspruchsvollste der vier diskutierten Positionen zum Verhältnis 
zwischen betriebswirtschaftlicher Gewinnorientierung und Unternehmensethik 
letztlich das Potential, das im Primat der Rahmenordnung vor der Gewinnsteue-
rung des Marktes steckt, aus den erwähnten Gründen nicht ausschöpft und damit 
die real stets möglichen ethischen Konflikte zwischen dem normativ konstituierten 
"Gewinnprinzip" einerseits und möglicherweise legitimen anderen Ansprüchen 
apriorisch ("paradigmatisch") zugunsten des ersteren vorentscheidet. Eine solche 
normative Überhöhung und lexikalische Vorordnung ökonomischer Kategorien 
nenne ich Ökonomismus. Und in ihm sehe ich vielmehr das Problem als die Lö-
sung. 

2. Unternehmensethische Ansätze der Durchbrechung 
des "Gewinnprinzips" 

Einige teilweise einflußreiche Denkmuster in der unternehmensethischen Dis-
kussion lassen sich in der bisher entfalteten Systematik von Positionen, die die 
(fehlende oder begrenzte) Möglichkeit und Notwendigkeit von Unternehmensethik 
strikt von der (systemisch oder normativ konstituierten) Bedingung einer "unan-
tastbaren" unternehmerischen Gewinnorientierung abhängig machen, nicht einord-
nen. Sie unterscheiden sich nämlich von den dargestellten Varianten des Ökono-
mismus gerade dadurch, daß sie diese Bedingung zumindest teilweise durchbre-

57 Homann/ Blome-Drees (1992:41). 
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chen und in einem definierten Bereich außerökonomischen, "rein" ethisch begrün-
deten Gesichtspunkten den Vorrang einräumen. Damit beginnt Unternehmensethik 
im eigentlichen Sinne überhaupt erst, sofern man als Ergebnis des ersten Teils das 
"Gewinnprinzip" als wirtschaftsethisch nicht hinreichend begründbares normatives 
Prinzip unternehmerischen Handeins verstehen mag. 

Es lassen sich, soweit ich sehe, vier systematisch interessanteste Spielarten sol-
cher "dualistisch" konzipierter Ansätze von Unternehmensethik unterscheiden 
(Abb. 2). Die ersten drei Ansätze - sie seien als instrumentalistische, karitative 
und korrektive Unternehmensethik typisiert - bleiben dem "Gewinnprinzip" außer-
halb eines in je spezifischer Weise definierten Bereichs, in dem ethische Gesichts-
punkte zur Geltung kommen, treu. Erst die vierte Variante - ich nenne sie integra-
tive Unternehmensethik - unterstellt das unternehmerische Gewinnstreben durch-
gängig der unternehmensethischen Legitimationspflicht. Von einem Gewinnprin-
zip kann in diesem Fall jedoch nicht mehr sinnvoll die Rede sein; darunter ist ja 
gerade der normative Geltungsanspruch der Gewinnorientierung ohne lexikalische 
Vorordnung einer uneingeschränkten Legitimitätsbedingung zu verstehen. Der 
Grad der Anerkennung des Eigenwerts ethischer Gesichtspunkte und damit der 
Durchbrechung des "Gewinnprinzips" nimmt zwischen den vier erwähnten Ansät-
zen in der bezeichneten Reihenfolge zu. 

2.1 Instrumentalistische Unternehmensethik: 
Ethik als kluge Strategie und Investition 

Während die bisher dargelegten Auffassungen das unternehmerische Gewinn-
streben entweder als "nicht zur Disposition stehenden" Sachzwang akzeptieren 
oder aber sogar als oberste Norm und damit als Inbegriff ethisch verantwortlichen 
Unternehmertums zu begründen versuchen, läßt die instrumentalistische Sichtwei-
se ethische Überlegungen als relevanten Gesichtspunkt guter Unternehmensfüh-
rung durchaus zu, ja fordert sie sogar. 58 Gleichwohl wird zwischen den zur Gel-
tung gebrachten ethischen Gesichtspunkten und dem betriebswirtschaftlichen Er-
folgs- und Gewinnstreben kein zwingender Konflikt gesehen, "wenn man es rich-
tig macht" - so die häufig formulierte Bedingung, unter der instrumentalistische 
Unternehmensethik das Verrnittlungsproblem zwischen Ethik und "Gewinnprin-
zip" löst. Wie ist dies zu verstehen? 

Die Lösung beruht auf der erfahrungs basierten "Entdeckung" der strategischen 
Erfolgsrelevanz von "Ethik" als Investitionsgut: Die "Investition" von Ethik im 
Sinne der "Inkaufnahme" gegenwärtiger üpportunitätskosten dient U.U. der Siche-
rung längerfristiger Gewinnpotentiale. Es kann somit klug sein, ethischen Ansprü-

58 Die Charakterisierung der instrumentalistischen Position folgt den Ergebnissen der qua-
litativ-empirischen Studie von Ulrich/Thie1emann (1992:46ff.). Wie sich dort gezeigt hat, 
handelt es sich um ein von Praktikern der Wirtschaft häufig vertretenes Denkmuster. 
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chen "Rechnung zu tragen". Damit wird "Ethik" zum Führungsinstrument in lang-
Jristökonomischer Perspektive.59 Grundsätzlich bieten sich zwei Stoßrichtungen 
solcher soft strategies an: 

In den Außenbeziehungen der Unternehmung kann "ethisches Verhalten" ange-
sichts einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit die labiler oder gar prekär ge-
wordene gesellschaftliche Akzeptanz der Unternehmenspolitik verbessern: Ak-
zeptanz mißt sich jedoch ausschließlich am Nichtauftreten manifesten öffentli-
chen Widerstands und bezieht sich somit bloß auf die Kategorie der sozialen 
(faktischen) Geltung ("Ansehen", "guter Ruf', "Goodwill", "Image" des Unter-
nehmens); mit Legitimation im Sinne ethisch begründeter normativer Gültigkeit 
hat Akzeptanz kategorial nichts zu tun.60 

In den Innenbeziehungen zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern kön-
nen "ethische" Zugeständnisse an den humanen Eigenwert der Mitarbeiter als 
Personen deren Motivation verbessern. Die Pflege so verstandener Human Rela-
tions ist dabei strategisch um so erfolgsrelevanter, je mehr das Human Capital 
zum entscheidenden Innovations- und Produktionsfaktor wird. 

Wohlverstanden: Hier wird weder der "realistische" Gehalt solcher soft strate-
gies bestritten noch die Chance verkannt, daß Unternehmensleitungen aus entspre-
chenden Überlegungen U.U. Verhaltensgrundsätze entwickeln, die aus ethischer 
Sicht durchaus begrüßenswert sein können. Es darf aber nicht darüber hinweggese-
hen werden, daß der lexikalische Vorrang in der instrumentalistischen "Unterneh-
mensethik" dem erfolgs strategischen Gesichtspunkt zukommt und sie damit der 
ökonomischen Bedingung unterstellt bleibt, daß "Ethik" sich betriebs wirtschaftlich 
zumindest in the long run ,,rechnet". Bedingte Ethik ist jedoch keine Ethik, denn 
sie verletzt den Eigenwert einsehbarer moralischer Pflichten, aus denen sich nichts 
anderes als der Primat der Ethik begründet.61 Was ist mit all jenen konflikthaften 
Situationen, in denen sich Ethik auch langfristig nicht rechnet? 

59 Es ist also keineswegs als zufällig zu verstehen, daß langfristökonomische Harmonisie-
rungsversuche von Ethik und betriebs wirtschaftlichem Erfolg in Praxis und Theorie so be-
liebt sind, so beispielsweise in der oben zitierten Definition des Gewinnprinzips von Ho-
mann/ Blome-Drees (1992:38 f.), die ohne weitere Begründung auf die (offenbar für selbster-
klärend gehaltene) "langfristige Gewinnmaximierung" abstellt. 

60 Daß bisweilen Betriebswirte diese kategoriale Differenz übersehen, mag man ihnen 
nachsehen; von tragfähigen Argumentationen mit wirtschafts- bzw. unternehmensethischem 
Anspruch wird man aber die Vermeidung entsprechender Konfusionen oder Kurzschlüsse er-
warten dürfen. Genau die hier angesprochene kategoriale Verkürzung von Legitimation auf 
Akzeptanz vollziehen aber Homann/Blome-Drees (1992:129), um ihre weitgehende ökono-
mistische Verkürzung der Unternehmensethik durchhalten zu können. Vgl. zu dieser Kritik 
Ulrich (1994b:30f.). 

61 Diesbezüglich stimme ich überein mit Löhr (1991:255): "Das ,alte' Primat der Ethik 
aufzugeben, dies ist keine notwendige Konsequenz aus der Einsicht, daß auch ökonomisches 
Handeln notwendig ist, sondern schlichtweg die Preisgabe einer vernünftigen und umfassen-
den Orientierung des menschlichen Handeins überhaupt." 
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Wie wir in der erwähnten qualitativ-empirischen Studie62 herausgefunden ha-
ben, empfinden die meisten "Instrumentalisten" aufgrund tieferliegender Hinter-
grundüberzeugungen diesen real stets drohenden Konfliktfall, um den es doch ei-
gentlich in der Unternehmensethik gerade geht, nicht als besonderes Problem. 
Letztlich setzt dieses Denkmuster nämlich darauf, daß die "unsichtbare Hand" 
(Adam Smith) des Marktes selbst die ethische Qualität des unternehmerischen 
Handeins garantiert. Gerade daß sich ethisch motivierte oder auch bloß moral-
analoge, strategisch motivierte unternehmerische Verhaltensweisen auf die Dauer 
häufig "auszahlen", wird als Zeichen einer durch die Marktwirtschaft grundsätzlich 
verbürgten Harmonie von Ethik und unternehmerischem Erfolgsstreben gedeutet. 
Diese Hintergrundüberzeugung weist unübersehbar auf das frühmoderne Unter-
nehmerethos und seine calvinistischen Wurzeln zurück, auf die wir schon weiter 
oben (Abschn. 1.2) gestoßen sind. Der Unternehmer oder Manager, der auf die in-
strumentalistische Unternehmensethik setzt und vertraut, verteidigt also letztlich 
sein konventionelles Unternehmerethos und tendiert deswegen dazu, möglichst 
überall ,,zeichen" zu sehen, die sein harmonistisches Weltbild und mit ihm sein 
persönliches Selbst- und Rollenverständnis bestätigen und entproblematisieren. Es 
handelt sich also bei der instrumentalistischen Konzeption oft durchaus um eine 
subjektiv ernsthaft vertretene unternehmensethische Position, nicht etwa um "ethi-
sches Gesäusel" (also bloße Rhetorik), mit dem Gleichgültigkeit oder gar Zynis-
mus gegenüber dem Eigenwert ethischer Ansprüche kaschiert würde.63 

Freilich sollte eine wissenschaftliche Unternehmensethik eine solche Position 
nicht bloß unkritisch abbilden oder reproduzieren. Gerade wenn sie den Instrumen-
talismus ernst nimmt und zu verstehen sucht, wird sie zu einer kritischen Deutung 
vorstoßen. Es ist m.E. nichts dagegen einzuwenden, wenn sie das Motiv der Klug-
heit, also des wohlverstandenen unternehmerischen Eigeninteresses, konzeptionell 
ausschöpft - nur darf sie sich als vorbehaltlose, kritische Unternehmensethik nicht 
darin erschöpfen.64 

2.2 Karitative Unternehmensethik: Ethik "post festum" 

In diesem zweiten "dualistischen" Konzept soll das unternehmerische Handeln 
zunächst ausschließlich am "Prinzip" der Gewinnmaximierung ausgerichtet wer-
den. Gerechtfertigt (also zu legitimieren versucht) wird dieses weiterhin ökonomi-

62 Vgl. Ulrich/Thielemann (1992:46ff.). 
63 Zu dieser Fehlinterpretation tendieren jedoch - aufgrund des von ihnen konzeptionell 

ausgeblendeten Hintergrundökonomismus - mehrere bekannte amerikanische und deutsche 
Studien zum Moralbewußtsein von Führungskräften; vgl. dazu deren kritische Reinterpreta-
tion in Ulrich/Thielemann (1993b:890ff.). 

64 In diesem Sinne habe ich in mehreren Beiträgen zu ethischen Potentialen jüngerer be-
triebswirtschaftlicher Rationalisierungstendenzen zu argumentieren versucht; vgl. z. B. Ul-
rich (1992). 
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stische Unternehmensverständnis nun allerdings damit, daß aus dem Gewinn nach-
träglich ja gerade auch außerökonomische Wertansprüche an das Unternehmen be-
dient werden können und sollen. Die Zurverfügungstellung erwirtschafteter Ge-
winnteile für kulturelle, soziale, wissenschaftliche usw. Zwecke braucht also - im 
Gegensatz zum instrumentalistischen Konzept - nicht unbedingt selbst noch durch 
ihre strategische Nützlichkeit (z. B. als imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit) be-
gründet zu werden, sondern kann - nicht trotz, sondern gerade wegen der vor-
gängigen strikten Gewinnmaximierung - nun u.U. großzügig im kulturellen, sozia-
len usw. Eigenwert entsprechender Wohltätigkeit ihr Motiv finden. Unternehmens-
ethik nimmt dann die Fonn einer Spendenethik65 oder einer karitativen (Almosen-) 
Ethik "post festum", d. h. nach erfolgreich bewältigter Wettbewerbsschlacht, an.66 

Folgerichtig wird in diesem Konzept die Erzielung möglichst großer finanzieller 
Überschüsse als Voraussetzung, um "Gutes zu tun", gedeutet: "Nur wer Über-
schüsse erzielt, kann sie guten Zwecken zuführen.,,67 Wie die gespendeten Ge-
winnanteile erzielt worden sind, also die ethische Qualität der Geschäftsstrategien 
und -methoden selbst, bleibt dabei völlig ausgeblendet, denn dafür ist in diesem 
unternehmensethischen Denkmuster allein die "unsichtbare Hand" des Marktes zu-
ständig. Es liegt somit eine charakteristische Halbierung der unternehmensethi-
sehen Problematik vor. Für den Prozeß der unternehmerischen Erfolgserzielung 
wird prinzipiell an der Verbindlichkeit des Gewinnmaximierungsprinzips festge-
halten; anerkannt wird erst die Möglichkeit und Notwendigkeit des Einbringens 
ethischer Gesichtspunkte bei der nachfolgenden Erfolgsverwendung. 

Dieses Grundverständnis von Unternehmensethik war noch charakteristisch für 
die Position, die ursprünglich als Postulat der sozial verantwortlichen Unterneh-
mensführung (Corporate social responsibility) vor allem in den 70er Jahren als Ge-
genposition zum Gewinnmaximierungsprinzip propagiert wurde. Doch handelt es 
sich, wie wir soeben gesehen haben, entgegen der Heftigkeit der damaligen Dis-
kussion vor allem in den USA, keineswegs um eine radikale Antithese, sondern 
nur um eine partielle Revision der alten ökonomistischen Position. Immerhin wur-
de damit zum ersten Mal der Gedanke populär, daß die Unternehmensleitung eine 
unmittelbare ethische Verantwortung gegenüber allen Anspruchsgruppen (Stake-
holdern) der Unternehmung hat. 

65 Vgl. zum entsprechenden unternehmensethischen Denkmuster im einzelnen Ulrich/ 
Thielemann (1992:71 ff.). 

66 Die Fonnulierungen "post festum" und "Almosen" finden sich wörtlich in dem oben er-
wähnten NZZ-Artikel von Habermann (1993a). Ökonomismus und Spendenethik können al-
so sehr wohl von derselben Person vertreten werden, eben weil letztere ja selbst noch einen 
partiellen Ökonomismus voraussetzt. 

67 So der bekannte Bochumer BWL-Professor Dieter Schneider (1990). Vgl. die Replik 
von Ulrich (1991a). 

11 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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162 Peter Ulrich 

2.3 Korrektive Unternehmensethik: Ethik als situative Selbstbegrenzung 
des unternehmerischen Gewinnstrebens 

Ist erst einmal die Relevanz ethischer Gesichtspunkte für die Unternehmenspoli-
tik partiell anerkannt, so ist es nur ein kleiner Schritt zu einer stärkeren Variante 
des Postulats der sozial verantwortlichen Unternehmensführung, die zu einer Ein-
grenzung des "Gewinnprinzips" auch im Prozeß der Erfolgserzielung auf Ge-
schäftsbereiche führt, die aus ethischer Sicht als unproblematisch gelten. Damit 
rückt grundsätzlich die eigentliche "Geschäftsmoral", also das Verhalten auf den 
Märkten, ins Blickfeld der Unternehmensethik (Business Ethics). Ethik darf jetzt-
und genau an diesem Punkt wird der Ökonomismus durchbrochen - "etwas ko-
sten,,!68 Gerade darin wird nun, in direkter Umkehrung der instrumentalistischen 
Unternehmensethik, das ,,zeichen" für das ethisch Richtige gesehen. Folglich wird 
nun ein zwingender Konflikt zwischen Ethik und unternehmerischem Erfolgsstre-
ben geradezu schon in die Definition von Unternehmensethik hineingenommen: 
Unternehmensethik beginnt dann überhaupt erst mit der freiwilligen Selbstbegren-
zung des Gewinnstrebens (womit das Gewinnmaximierungsziel aufgegeben wird). 
Charakteristischen Niederschlag findet dieser Ansatz beispielsweise in einem 
Ethik-Kodex, der im Sinne der moralischen Selbstbindung der Unternehmenslei-
tung (oder auch einer ganzen Branche) die moralischen "Grenzwerte" definiert, 
die das eigene Erfolgsstreben begrenzen sollen. 

Die so ansetzende Konzeption einer korrektiven Unternehmensethik wird in der 
deutschsprachigen Betriebswirtschafts- und Managementlehre maßgeblich von 
Horst Steinmann und seinen Mitarbeitern vertreten.69 Sie halten "im allgemei-
nen ,,70 - oder wie sie früher formulierten: für den "Normalfall " - weiterhin an der 
"ethischen Richtigkeitsvermutung,,71 des Gewinnprinzips fest; im "Ausnahme-" 
oder "Einzelfall", wenn diese Richtigkeitsvermutung durch ethische Bedenken 
von Betroffenen oder durch manifeste Konflikte mit ihnen erheblich in Frage ge-
stellt wird, sei Unternehmensethik als "situationales Korrektiv" des Gewinnprin-
zips zu aktivieren.72 

Die systematisch entscheidende Frage, von der die praktische Reichweite einer 
solchen korrektiven Unternehmensethik abhängt, stellt sich wie folgt: Wie weit 
kann die Selbstbegrenzung des unternehmerischen Gewinnstrebens unter dem stra-
tegischen Gesichtspunkt gehen, daß das Unternehmen dem Sachzwang der Selbst-

68 Ähnlich Löhr (1991:284): ,,Ethik kostet Geld." 
69 Zuerst SteinmannlOppenrieder (1985) und SteinmannlLöhr (1988). Zur Kritik dieser 

von den Autoren inzwischen verfeinerten Position vgl. Ulrich (1991b). 
70 Steinmannl Löhr (1994: 107). 
71 SteinmannlLöhr (1994:107); zuvor schon dies. (1991:8), ebenso SteinmannlOppen-

rieder (1985: 174). 
72 So lautete zumindest die ursprüngliche Position von SteinmannlOppenrieder 

(1985: 173) und Steinmannl Löhr (1988:308). 
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behauptung im Wettbewerb unterliegt? Die Frage scheint sich um so mehr aufzu-
drängen, als ja gerade Steinmann und Löhr als diejenigen, die den korrektiven An-
satz begründet und ausgearbeitet haben, die Position vertreten, "daß das Gewinn-
prinzip ... für ein einzelnes Unternehmen nicht zur Disposition steht,m, wie wir in 
Abschnitt 1.3 schon gesehen haben. Wie ist es aber möglich, so ist zu fragen, daß 
die Autoren gleichzeitig das "Gewinnprinzip" und die These der "Möglichkeit" ei-
ner Unternehmensethik, die "Geld kostet", vertreten können? 

Zunächst läßt sich natürlich argumentieren, daß eine je situationsbezogene, 
letztlich kompromißhafte, aber eben im Rahmen einer sorgfältigen ethischen Gü-
terabwägung begründete, pragmatische Vermittlung von Ethik und "Gewinnprin-
zip" gerade den ,,realistischen" Gehalt einer Unternehmensethik ausmache, die 
sich der realen Konflikthaftigkeit der Unternehmens führung stellt.74 Dennoch wür-
den Steinmann und Löhr einer solchen kompromißhaften Deutung vermutlich nur 
zögernd zustimmen. Um das zu verstehen, muß die betriebswirtschaJtstheoretische 
Tradition bedacht werden, in deren Rahmen Steinmann und Löhr argumentieren. 
Sie vertreten nämlich die m.w. zuerst von Erich KosioC5 in die deutschsprachige 
BWL eingeführte Unterscheidung zwischen betriebs wirtschaftlichem "Sachziel" 
und "Formalziel"; als letzteres wird das "Gewinnprinzip" aufgefaßt. Kosiol be-
schreibt den wertfreien und interessenneutralen "Formalziel"-Charakter des Ge-
winnstrebens der Unternehmung übrigens ganz auf der Linie Erich Gutenbergs, 
der schon formuliert hatte: 

"Die Überantwortung der betrieblichen Leistungserstellung an das erwerbswirtschaftli-
che Prinzip geschieht nicht höchstmöglicher Gewinnerzielung, sondern der Steuerungs-
funktion wegen, die dieses Prinzip im Wettbewerbssystem ausübt".76 

Deshalb handle es sich, so Gutenberg, aus volkswirtschaftlicher (nicht aber be-
triebswirtschaftlicher !) Sicht "bei der Gewinnmaximierung nur um ein Mittel zum 
Zweck, nicht um einen Endzweck".77 Die "Endzwecke" des unternehmerischen 
Hande1ns lassen sich dann vom so bestimmten, in sich als grundsätzlich unpartei-
lich und interessenneutral betrachteten, da durch die Wirtschaftsordnung legiti-
mierten "Formalziel" ("Gewinnprinzip") als "Sachziel" der Unternehmung ab-
grenzen. Während für das Formalziel wie früher dargestellt die paradigmatische 
These des ökonomischen bzw. rahmenökonomischen Determinismus unterstellt 
wird, gilt das unternehmerische Sachziel als mehr oder weniger "freigestellt". 78 

Gerade daraus, daß also hier der ökonomische Determinismus nicht greift, wird 
nun begründet, weshalb auch durch die Rahmenordnung die "Sachzielwahl" der 

73 SteinmannlLöhr (1994:130). 
74 V gl. den oben schon zitierten, dafür wohl bezeichnenden Aufsatztitel von Steinmann / 

Löhr (1988): "Unternehmensethik - eine realistische Idee". 
75 Vgl. Kosiol (1966:214). 
76 Gutenberg (1976:465). 
77 Gutenberg (1976:465). 
78 SteinmannlLöhr (1994:101 ff., wörtlich 104). 

11* 
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164 Peter Ulrich 

Unternehmung nicht so weit "vorkanalisiert" und "vorgeregelt" werden könne, daß 
auf der Ebene des einzelwirtschaftlichen Hande1ns sich ethische Selbstverantwor-
tung erübrige. Deshalb sei Unternehmensethik als eine "konstruktive Ergänzung 
zum Recht", d. h. zum staatlichen Ordnungsrahmen, nötig.79 

Die Rede vom betriebswirtschaftlichen Formalziel soll also zum ersten besagen, 
daß dieses bezüglich der unternehmerischen Sachzielwahl alles offen lasse und daß 
sich folglich zum zweiten die unternehmensethisch relevanten Entscheidungen auf 
die Bestimmung der Sachziele eingrenzen lassen. So können Horst Steinmann und 
Albert Löhr auf dem Boden der Formalzielthese zur Auffassung kommen, 

" ... daß die ethische Fragwürdigkeit unternehmerischen Handeins nicht in der Verfol-
gung des Gewinnprinzips an sich liegt, sondern in der Frage, mit welchen Mitteln Ge-
winne gemacht werden. "so 

Nicht zufällig kann dem auch der radikale Skeptiker gegenüber der "Möglich-
keit" von Unternehmensethik zustimmen. So formuliert beispielsweise Dieter 
Schneider dezidiert in praktisch denselben Worten: 

"Nicht daß Gewinn erzielt wird, kann ethische Bedenken hervorrufen, sondern nur wie 
(durch welche Handlungen und Mittel) Gewinn erlangt und verwendet wird."sl 

Damit wird die Unternehmensethik jedoch erneut - wenn auch in ganz anderer 
Weise als in der karitativen Variante - halbiert und das "Gewinnprinzip" zumindest 
auf der unternehmerischen Entscheidungsstufe aus der ethisch-kritischen Reflexi-
onspflicht ausgegrenzt und entproblematisiert, als ob es sich um eine lebensprak-
tisch folgenlose und insofern interessenneutrale, eben rein "formale" Randbedin-
gung der Unternehmenspolitik handelte. 

Die Formalziel-Prämisse ist jedoch nicht haltbar, denn sie setzt voraus, daß alle 
denkbaren ethischen Wertorientierungen unternehmerischen Handeins sich pro-
blemlos in entgeltliche Marktleistungen transformieren lassen (instrumentalisti-
sche Unternehmensethik) oder sich umgekehrt aus erzielten Gewinnen abgelten 
lassen (karitative Unternehmensethik), was letztlich dem ökonomistischen Gesell-
schaftsmodell einer totalen Marktgesellschaft gleichkommt. 82 Zwei Beispiele mö-
gen die Unmöglichkeit der prinzipiellen Trennung von Sach- und Formalziel und 
damit die Unhaltbarkeit der Konvertibilitätsannahme belegen: Weder läßt sich der 
humane Eigenwert der Arbeitsqualität einer betrieblichen Tätigkeit für den Arbei-
tenden und seine Persönlichkeitsentfaltung mittels Lohnerhöhungen oder Gewinn-
anteilen fördern oder kompensieren, noch lassen sich irreversible ökologische 
Schädigungen (z. B. genetische Artenvernichtung) in irgendeinem vernünftigen 
Sinne finanziell "entschädigen". 

79 V gl. Steinmannl Löhr (1994: 101 f.). 
so Steinmannl Löhr (1994: 112). Hervorh. im Orig. 
SI Schneider (1990:869). 
S2 Vgl. dazu Ulrich (1995b). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Unternehmensethik und "Gewinnprinzip" 165 

Wenn sich aber nicht in jedem Fall ein unternehmerisches "Sachziel" finden 
läßt, das mit dem "Formalziel" vereinbar ist, so erweist sich die definitorische Ab-
lösung eines betriebswirtschaftlichen "Formalziels" vom ethisch angeblich allein 
zu reflektierenden "Sachziel" als sachlich gehaltlose Rhetorik. Die systematische 
Konsequenz scheint mir zu sein, daß nicht nur das unternehmerische "Sachziel", 
also die Strategien und Mittel, mit denen "Geld gemacht" wird, sondern auch das 
(nicht wert- und interessenneutrale) "Formalziel", mithin das Gewinnstreben als 
solches, stets als Gegenstand einer durchgängigen (nicht nur situativen) und vorbe-
haltlosen selbstkritischen Reflexion seitens der Unternehmensführung zu begreifen 
ist. Damit aber muß der - ob strikt oder eingegrenzt vertretene - normative Vor-
rang des "Gewinnprinzips" endgültig aufgegeben und dieses gerade umgekehrt 
dem weiter oben schon erläuterten prinzipiellen (nicht nur ad hoc gewährten) Vor-
rang der Bedingung der Legitimität und der Verantwortbarkeit jeder unternehmeri-
schen Handlung gegenüber allen potentiell Betroffenen unterstellt werden. Damit 
wird jedoch der Ansatz einer korrektiven Unternehmensethik, die einer "allgemei-
nen Richtigkeitsvermutung" bezüglich des "Gewinnprinzips" verhaftet bleibt, ge-
sprengt. 

2.4 Integrative Unternehmensethik: 
Ethik als kritische Grundlagenreflexion des 

unternehmerischen Gewinnstrebens 

Es hat sich gezeigt, daß keine der sieben bisher diskutierten unternehmensethi-
schen Positionen zur Begründung bzw. partiellen Überwindung des Gewinnprin-
zips überzeugen kann. Als unausweichliche, unternehmensethisch grundlegende 
Konsequenz ist nicht nur auf der übergeordneten institutionellen Ebene der Ord-
nungspolitik, sondern auch auf der untergeordneten Ebene der Unternehmenspoli-
tik das Gewinnprinzip zur Disposition zu stellen, und das nötigenfalls auch unter 
Inkaufnahme von Wettbewerbs nachteilen, wenn anders moralische Rechte oder le-
gitime Ansprüche von Betroffenen verletzt würden.83 Ein tragfähiger Ansatz von 
Unternehmensethik hat von der Einsicht auszugehen, daß das unternehmerische 
Handeln - wie jedes andere Handeln auch - kategorisch einer vorbehaltlosen Legi-
timitätsbedingung zu unterstellen ist, und das heißt: die Legitimität und Verant-
wortbarkeit unternehmerischen Handeins angesichts der moralischen Rechte aller 
Betroffenen ist allen ökonomischen Interessen und Zweckorientierungen, samt den 
darin wurzelnden "Sachzwängen" unter Wettbewerbs bedingungen, konsequent 
vor-, nicht nachzuordnen. 

83 In jüngerer Zeit sind auch nach SteinmannlLöhr (1994:107) "ethische Überlegungen 
nicht nur auf der Ordnungsebene, sondern auch auf der Unternehmensebene dem Gewinn-
prinzip systematisch vorgeordnet." Dieser These ist zuzustimmen - freilich ist sie mit der 
dargelegten, ihren Ansatz viel stärker prägenden gegenteiligen These, die sie an anderer Stei-
le im selben Werk (1994: I 87f.), nämlich im Kontext ihrer Kritik meiner Position hervorhe-
ben (!), nicht konsistent. Vgl. oben, Abschn. 1.3. 
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Hier setzt der von mir vorgeschlagene integrative Ansatz der Wirtschafts- bzw. 
Unternehmensethik an. Anstatt wie im korrektiven Ansatz Ethik bloß als äußere 
Grenze des "normalerweise" als ethisch gerechtfertigt vermuteten "Gewinnprin-
zips" zu konzipieren, zielt der integrative Ansatz darauf, das unternehmerische Er-
folgsstreben von vornherein, durchgängig und buchstäblich von Grund auf auf eine 
tragfähige "Geschäftsgrundlage" (Legitimationsbasis) zu stellen. Während das Ver-
hältnis zwischen Ethik und Erfolgsstreben in der korrektiven Unternehmensethik 
horizontal auf einer Ebene gedacht wird und dementsprechend nur kompromißhaft 
zu lösen ist, wird es im integrativen Ansatz gleichsam um 90 Grad in die Vertikale 
gedreht, indem nun die Ethik als die innere normative Grundlage jeder legitimen, 
verantwortbaren und lebenspraktisch sinnvollen unternehmerischen Erfolgsstrate-
gie konzipiert wird - gewissermaßen als der tragende "Werteboden" einer in sich 
schon ethisch "wertvollen" Unternehmenspolitik und Geschäftsstrategie. Oder we-
niger bildlich gesprochen: Der integrative Ansatz begreift die normativen Voraus-
setzungen als konstitutiv für ökonomisch erfolg bringendes und zugleich lebens-
praktisch vernünftiges unternehmerisches Handeln. 

Integrative Unternehmensethik versteht sich somit als permanenten Prozeß der 
vorbehaltlosen kritischen Reflexion und Gestaltung tragfähiger normativer Bedin-
gungen der "Möglichkeit" lebenspraktisch "wertvollen" unternehmerischen Wirt-
schaftens.84 Mit dieser Konzeption der Unternehmensethik wird der in Abschnitt 
1.3 gewonnenen Einsicht voll Rechnung getragen, daß das "Möglichkeitsproblem" 
von Unternehmensethik im Kern als normatives Legitimationsproblem frei ge-
wählter unternehmerischer Geschäftszwecke und -ziele zu verstehen ist. Zweifel-
los können sich aus einer solchen grundlagenkritischen Sichtweise des unterneh-
mensethischen Kemproblems u.U. schwierige Zumutbarkeitsprobleme für eine Un-
ternehmensleitung ergeben.85 Doch geht es unter systematischen Gesichtspunkten 
zunächst darum, diese Zumutbarkeitsprobleme nicht auf ein falsch gestelltes empi-
risches oder gar ,,rein" theoretisch entscheidbares (Un-)Möglichkeitsproblem von 
Unternehmensethik zu verkürzen. Dabei ist es wesentlich, das Unternehmen als 
möglichen "Ort der Moral" weder systematisch zu überlasten noch es allzu sehr zu 
entlasten (wie dies in der "paradigmatischen" Konzeption von Homann tendenziell 
geschieht, in der allein die Rahmenordnung des Marktes als "systematischer" Ort 
der Moral definiert ist), sondern es institutionenethisch genau einzuordnen. 

Ohne hier auf anderswo dargelegte Vorschläge einer umfassenden institutionen-
ethischen Konzeption möglicher "Orte der Moral" in einer modemen Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung einzugehen,86 sei hier nur der für die Unternehmens-
ethik zentrale Punkt hervorgehoben. Aus der Sicht des integrativen Ansatzes 
kommt es nämlich entscheidend - zusätzlich zu und nicht etwa an Stelle der übli-

84 Vgl. Ulrich (1991:193). Zur Grundlegung des integrativen Ansatzes vgl. im weiteren 
Ulrich (1990: spez. 214f.), ders. (1994a) und (1994b). 

85 Vgl. dazu Thielemann (1994:9ff.). 
86 Vgl. dazu Ulrich (1993c) und (1994b). 
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ehen und unbestrittenen Zweistufigkeit von Ordungs- und Unternehmensethik87 -

darauf an, die Unternehmensethik in sich schon zweistufig zu konzipieren (Abb. 3). 

2. Stufe der Verantwonung: Rtpubllka1llscht UllUmthmt1lstthlk 

• Kritische Hinterfragung systemischer Sachzwänge. die in untemehmensethische 
Dilemmasituationen führen; 
ordoliberales Engagement in der kritischen Öffentlichkeit für ethisch begrUndete 
ordnungspolitische Reformen der Rahmenbedingungen 
=>ordnu1lgspolltlscht MltPtra1ltwortullg 
=> unbegrenzte kritische Öffentlichkeit aller republikanisch gesinnten Staats- und 
"WinschaftsbUrger" als "On" der Moral 

1. Stufe der Verantwortung: GtlchJqtstthlk 

• Suche nach rentablen Wegen legitimen und sozialökonomisch sinnvollen Wirtschaftens 
innerbalb der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen: 

a) Ltgl#mltJltsprilmlsst: kategorische Selbstbindung an den Grundsatz, keine 
moralischen Rechte anderer Personen zu verletzen (deontologischer "Wetteboden") 
=> selbstverantwonIich begrenztts untemehmerisches Gewinnstreben 
[also: nicht "Gewinnprinzip"!] 

b) ullUmthmtrlscht Integratiomaufgabt: innovative geschäftsstrategische Synthesen 
zwischen Ethik und Erfolg (teleologisch-ethisches Konzept unternehmerischer 
"Wertschöpfung") 
=> untemehmensethischjiurdienes Gewinnstreben 

Abb. 3: Intern zweistufige Konzeption der Unternehmensethik 

Die Integration von Ethik und Erfolg wird somit als unternehmerische Heraus-
forderung begriffen (1. Stufe), die jedoch ordnungspolitisch zu ermöglichen ist, 
wofür die Unternehmensleitungen (auf Firmen- und insbesondere auf Verbands-
ebene) ihre ethisch-politische Mitverantwortung erkennen und wahrnehmen sollen 
(2. Stufe) - im genauen Gegensatz zur zitierten These von Karl Homann, wonach 

87 Diesem als vermeintlichem Einwand gegen die grundlagenkritische und integrative 
Konzeption formulierten Mißverständnis scheinen mir - zumindest zeitweise - Homannl 
Blome-Drees (1992) und LöhrlOsterloh (1993) erlegen zu sein, wenn sie mir, nach offenbar 
sehr bruchstückhafter oder unsorgfältiger Lesart meiner Schriften, in ganz unzutreffender 
Weise vorhalten: "Ulrich verkennt u.E. die Zweistufigkeit der ethischen Legitimation wirt-
schaftlichen Handeins" (HomannIBlome-Drees 1992:183), oder gleichbedeutend behaupten, 
daß ich für die gesamte Wirtschafts- und Unternehmensethik "nur ein einstufiges Verfahren 
für gerechtfertigt halten" würde (LöhrlOsterloh 1993:116). 
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Unternehmer auch auf der politischen Ebene "nicht anders können als ihren eige-
nen Vorteil im Auge zu behalten" und Politik als "eine indirekte Strategie zur Er-
zielung ökonomischer Erfolge" zu betreiben. 88 Eine unverkürzte Unternehmens-
ethik macht demgegenüber, ganz im Sinne von Paul Lorenzen,89 Momente einer 
republikanischen Ethik der gesellschafts- und ordnungspolitischen Mitverantwor-
tung der Unternehmer und Führungskräfte der Wirtschaft für die ethische Qualität 
(Gerechtigkeit und lebenspraktische Sinnhaftigkeit) der Rahmenbedingungen, un-
ter denen sie das "Wettbewerbsspiel" zu betreiben bereit sind, als systematischen 
Teil einer unverkürzten Unternehmensethik unentbehrlich, denn die ethische Qua-
lität der Rahmenordnung der Marktwirtschaft wird nie besser sein können, als sie 
diejenigen, die realpolitisch das "Sagen" haben, wirklich haben wollen. Gegen-
stand dieser ordnungspolitischen Mitverantwortung ist die institutionelle Beseiti-
gung jener "organisierten Unverantwortlichkeit,,90 des politisch konstituierten 
Wirtschafts systems, die die Unternehmer überhaupt erst strukturell in unterneh-
mensethisch dilemmatischen Sachzwangsituationen gefangen hält. Unternehmer 
bzw. Führungskräfte der Wirtschaft könnten es von daher übrigens auch als ein 
Moment professioneller Klugheit begreifen, sich die durch Mängel der Systemor-
ganisation erzeugten Probleme im Spannungsfeld von Ethik und unternehmeri-
schem Selbstbehauptungszwang nicht unbedingt zumuten zu lassen und sie, wo im-
mer möglich, in gemeinsamem ordnungspolitischem Engagement zu entschärfen. 

Als Fazit wird nun in der zweistufigen Konzeption der Unternehmensethik eine 
genaue institutionenethische Positionierung der unternehmerischen Gewinnorien-
tierung möglich. Während nämlich das Gewinninteresse auf der Ebene der Ge-
schäftsethik (erste Stufe integrativer Unternehmensethik) wie dargelegt keinesfalls 
den Status eines kategorischen Gewinn(maximierungs)prinzips, sondern nur den 
eines möglicherweise situativ legitimen, stets aber durch legitime andere Ansprü-
che begrenzten Anspruchs im Rahmen unternehmensethischer Güterabwägungen 
einnimmt, ist es auf der Ebene der ordnungspolitischen Mitverantwortung (zweite 
Stufe) im Sinne der Legitimitätsprämisse kategorisch dem republikanischen Ethos 
des Vorrangs der Gerechtigkeit der Gesellschaftsordnung vor allen betriebswirt-
schaftlichen Sonderinteressen unterzuordnen. Gerade auf die unternehmensethi-
sche Unterordnung der Gewinninteressen unter die "vitalen" (Rüstow) Anliegen 
der res publica kommt es entscheidend an, wenn die Rahmenordnung des Marktes 
realpolitisch nicht in der Tat zum "systematischen Ort" der Fortsetzung des ge-
schäftlichen Gewinnstrebens mit politischen Mitteln (und sonst nichts) degenerie-
ren soll. Ohne republikanisch gesinnte "Wirtschaftsbürger", die aus Gemeinsinn 
grundsätzlich bereit sind, den ethischen Prinzipien der res publica den systemati-
schen Vorrang vor ihren wirtschaftlichen Sonderinteressen einzuräumen, wird we-
der die Ordnungs- noch die Unternehmensethik zur Praxis kommen. Ob dann im 

88 S. oben, Abschn. 1.4, lit. b). 
89 Vgl. dazu im einzelnen Ulrich (1993c:239ff). 
90 Vgl. Beck (1988:96ff.). 
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konkreten geschäftsstrategischen Konfliktfall eher dem Unternehmen selbst oder 
aber bestimmten Betroffenen die Zurückstellung ihrer Ansprüche und Interessen 
zuzumuten ist, wird Gegenstand eines ethisch-politischen Verständigungsprozesses 
sein müssen, der unter der regulativen Idee des praktischen Diskurses auf der je-
weils angemessenen institutionellen Ebene in der Praxis zu entscheiden ist. 
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Betrachtungen zum Verhältnis zwischen 
Betriebswirtschaftslehre und Unternehmungsethik 

Von Jean-Paul Thommen, St. Gallen 

1. Einleitung 

Betrachtet man die gegenwärtige Diskussion um die Unternehmungsethik auf 
der einen und die wirtschaftliche Entwicklung auf der anderen Seite, so kann ei-
nem schon ein ungutes Gefühl, ein Gefühl des Unvermögens, ein Gefühl des nicht 
Weiterkommens, ein Gefühl des Versagens beschleichen. Daß dieses Gefühl nicht 
nur für den Praktiker zutrifft, sondern gerade auch für den Wissenschaftler, d. h. 
den Betriebs- und Volkswirtschaftler bzw. den Unternehmungs- und Wirtschafts-
ethiker, zeigt folgende Bemerkung von Steinmann / Löhr, die als zwei Forscher be-
zeichnet werden können, welche die unternehmungsethische Diskussion im 
deutschsprachigen wesentlich vorangetrieben und bereichert haben, ganz unabhän-
gig davon, ob man mit ihren Gedankengängen übereinstimmt oder nicht: 

"Die Diskussion um die Unternehmungsethik in Deutschland dreht sich seit Jahren vor-
nehmlich um Fragen der philosophischen (Letzt -)BegTÜndung ethischer Prinzipien und 
das Problem der grundSätzlichen ökonomischen "Leistbarkeit" von Verantwortung im 
Wettbewerb. Selbstverständlich sind diese generellen und hochabstrakten Probleme, die 
notwendig "ad primis fundamentis" führen, immer wieder aufzugreifen und zu diskutie-
ren; wir selbst haben uns stets nachdrücklich darum bemüht. 

Es scheint uns nunmehr allerdings dringend an der Zeit, dieses Stadium der Grundlagen-
debatte - auch bei weiter bestehenden Dissensfeldern - zu überschreiten, um die prakti-
schen Fragen der Unternehmensethik näher zu untersuchen, mit denen sich die betriebs-
wirtschaftliche Praxis immer eindringlicher konfrontiert sieht. Hier präsentiert sich ein 
fast schon unübersehbar gewordenes Mosaik an Problemen, Initiativen und neuen Her-
ausforderungen, das von der herkömmlichen Perspektivenschau der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften auf das Leben nur noch unzureichend erfaßt wird" (Steinmann/ 
Löhr 1995, S. 170f.). 

Und in der Tat, angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen Probleme und 
Entwicklungen, mit denen wir zu kämpfen bzw. die wir zu erwarten haben - er-
wähnt seien nur einige Stichworte: Arbeitslosigkeit, (Weg-)Rationalisierung des 
Menschen (Business Reengineering), Turbulenzen an den Finanzmärkten, Natur-
katastrophen, Information Highway und virtuelle Realitäten (Cyberspace) -, fragt 
sich, ob wir uns mit Fragen der (Letzt-)Begründung auseinandersetzen sollen, oder 
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ob wir uns mit lebenspraktischen Fragen eines guten (wirtschaftlichen) Zusam-
menlebens bzw. - angesichts der angedeuteten Bedrohungen - gar des Überlebens 
beschäftigen wollen. I Dabei ist es nicht so, daß die Beantwortung der ersten Fra-
gen (Begründung) auch automatisch zur Lösung der zweitgenannten Fragen führen 
würde, wie dies gerne und oft voreilig angefügt wird, um sich gegen Fragen der 
zweiten Art zu immunisieren. Einer solchen Sichtweise ist nämlich entgegenzuhal-
ten, daß - besonders bei angewandten Wissenschaften - eine "gute" Theorie noch 
lange keinen praktischen Erfolg garantiert. Gerade in der Betriebswirtschaftslehre 
als angewandter Wissenschaft ist nämlich darauf zu achten, daß sich diese nicht 
nur auf eine gute, d. h. in sich konsistente und gut begründete Theorie abstützen 
kann, sondern daß sie auch eine praxisorientierte, d. h. realitätsnahe Theorie zur 
Verfügung gestellt bekommt, die umsetzbar ist. 

Im folgenden soll deshalb auf das Verhältnis zwischen der Betriebswirtschafts-
lehre und der Unternehmungsethik eingegangen und die Konsequenzen dargelegt 
werden, die sich aus dieser Analyse ergeben. In einem ersten Abschnitt wird in ei-
ner kurzen historischen Betrachtung auf die unternehmungsethischen Aspekte in 
der bisherigen Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre eingegangen, damit die 
gegenwärtige Beziehung zwischen der Betriebswirtschaftslehre und der Unterneh-
mungsethik besser verstanden werden kann. Anschließend wird in Abschnitt 3 das 
Wissenschaftsverständnis erläutert, das man einer modemen Betriebswirtschafts-
lehre - und somit auch der Unternehmungsethik als Teilgebiet der Betriebswirt-
schaftslehre - im Sinne einer angewandten Wissenschaft zugrunde legen muß. In 
Abschnitt 4 werden die Schlußfolgerungen gezogen sowie einige Thesen aufge-
stellt, die sich aus den gemachten Darlegungen ergeben. Ein weiterer Abschnitt 5 
schließlich versucht zu zeigen, wie eine mögliche Perspektive einer angewandten 
Unternehmungsethik aussehen könnte. In einem letzten Abschnitt 6 schließlich 
werden einige wichtige Punkte festgehalten, die es im Zusammenhang mit einer 
angewandten Unternehmungsethik zu beachten gilt. 

2. Unternehmungsethische Aspekte in der 
Betriebswirtschaftslehre - eine historische Betrachtung 

Versucht man, entweder den heutigen Stand der Unternehmungsethik als Teilge-
biet der Betriebswirtschaftslehre oder zumindest den Einbezug unternehmungs-
ethischer Aspekte in die Betriebswirtschaftslehre zu verstehen, so ist ein kurzer hi-
storischer Rückblick sehr aufschlußreich, denn die gegenwärtigen betriebswirt-
schaftlichen Ansätze können ihre Wurzeln bzw. Herkunft nicht verleugnen, auch 
wenn sie vielleicht in einem modemen Kleide daherkommen. Wir beschränken uns 

I V gl. dazu z. B. Ruh 1994, S. 138, der in diesem Zusammenhang von einer tiefgreifenden 
Störung des menschlichen Tätigkeitshaushaltes und von vielfältigen Widersprüchen spricht. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Betriebswirtschaftslehre und Unternehmungsethik 175 

bei unseren Ausführungen auf die wichtigsten Ansätze bzw. Vertreter der Betriebs-
wirtschaftslehre sowie deren zentrale Aussagen zu unserer Fragestellung.2 

2.1 Engen Schmalenbach 

Grundlegend für die Betrachtung betriebs wirtschaftlicher Probleme ist für 
Schmalenbach die Idee der Wirtschaftlichkeit, die das allgemeine Prinzip der mög-
lichst sparsamen Mittelverwendung beinhaltet. 3 Dabei habe die Betriebswirt-
schaftslehre allerdings nicht dem Gewinnstreben - Schmalenbach spricht von 
"Profitmacherei" - zu dienen, sondern sich damit auseinanderzusetzen, wie Pro-
dukte mit größerer Ökonomie, d. h. Wirtschaftlichkeit, hergestellt werden können 
(Schmalenbach 1970, S. 494). 

Bei der Formulierung des Wirtschaftlichkeitsprinzips betont Schmalenbach, daß 
es sich bei der Wirtschaftlichkeit um eine Ge-meinwirtschaftlichkeit handle: Der 
Betrieb als "Organ der Gemeinschaft hat das wirtschaftliche Optimum im Sinne 
der Gemeinschaft" zu erstreben. Der Sinn seiner Lehre sei deshalb "lediglich zu 
erforschen, wie und auf welche Weise der Betrieb seine gemeinwirtschaftliche Pro-
duktivität beweist" (Schmalenbach 1926, S. 94). Damit wird die ethisch-normative 
Ausrichtung dieses Ansatzes ersichtlich. Darauf basierend unterscheidet Schma-
lenbach zwischen einem privatwirtschaftlichen und einem gemeinwirtschaftlichen 
Nutzen bzw. Gewinn. Der erstere ist schlecht und parasitär, wenn er nicht einer ge-
meinwirtschaftlich wichtigen Leistung entspringt, der letztere gut und ethisch ge-
rechtfertigt. Deshalb interessiert Schmalenbach (1926, S. 85) nur der gemeinwirt-
schaftliche Nutzen bzw. der Betrieb als ein Organ der Gemeinwirtschaft und nicht 
der Betrieb als Erwerbsanstalt. Und dies ist genau der Grund, warum Schmalen-
bach nicht mehr von einer Privatwirtschaftslehre, sondern nur noch von einer Be-
triebswirtschaftslehre sprechen will. 

2.2 Wilhelm Rieger 

Im Mittelpunkt der Betrachtung der Unternehmung steht bei Rieger die Idee der 
Rentabilität. Damit wird deutlich, daß Rieger genau jenen Punkt hervorhob, gegen 
den Schmalenbach vehement ankämpfte: die Unternehmung als reine "Geldfa-

2 Es handelt sich um die Wegbereiter der Betriebswirtschaftslehre (Eugen Schmalenbach, 
Wilhelm Rieger, Heinrich Nicklisch) sowie jene betriebswirtschaftlichen Ansätze, denen 
im Sinne von Kuhn (1978) paradigmatischer Charakter zukommt, nämlich den faktortheo-
retischen von Gutenberg, den entscheidungsorientierten von Edmund Heinen sowie den 
systemorientierten von Hans Ulrich. 

3 Gemeint ist offenbar eine innerbetriebliche Wirtschaftlichkeit (Kostenwirtschaftlichkeit), 
d. h. die Ausweitung der Differenz zwischen Kosten und Erlösen durch Minderung der Ko-
sten bei gegebener Ausbringung. 
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brik", die allein auf das Gewinnstreben ausgerichtet ist. Rieger begründet seine 
Forderung damit, daß es für den Unternehmer nur ein Ziel geben kann, nämlich 
das der Gewinnerzielung. "Wer dem Unternehmer das Gewinnprinzip als Leitmo-
tiv nimmt, macht ihn steuerlos; er hat in unserer Wirtschaft keinen anderen Maß-
stab für die Richtigkeit und Zweckmässigkeit seines Handeins" (Rieger 1959, 
S. 77). Damit ist es für Rieger irreführend, "von der Versorgung des Marktes als 
Zweck der Unternehmung zu sprechen." Und beinahe ironisch fügt er bei: "Man 
ist versucht, zu sagen: Die Unternehmung kann es leider nicht verhindern, daß sie 
im Verfolgen ihres Strebens nach Gewinn den Markt versorgen muß" (Rieger 
1959, S. 47). 

Darüber hinaus wandte sich Rieger gegen jegliche normativen Aussagen in der 
Wissenschaft. Er kritisiert den Normativismus, weil es nicht angehe, "der Wirt-
schaft Vorschriften zu machen, was sie tun sollte. Vielmehr gilt es, die Zustände so 
wie sie sind, möglichst vorurteilslos zu untersuchen und mit der äußersten Sach-
lichkeit zu schildern - gleichgültig, ob wir sie billigen oder nicht" (Rieger 1959, 
S. 44). Auf diesem Hintergrund ist es verständlich, daß er auch jegliche "Anleitun-
gen und Rezepte zum praktischen Handeln" ablehnt (Rieger 1959, S. 73), wie sie 
gerade von Schmalenbach für die Betriebswirtschaftslehre postuliert worden sind. 

2.3 Heinrich Nicklisch 

Nicklisch gilt als einer der profiliertesten Vertreter einer ethisch-normativen 
Wissenschaft (Schanz 1988, S. 68). Er ist der Überzeugung, daß es die Aufgabe 
der Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft sei, Normen für wirtschaftliches 
Handeln aus allgemeingültigen ethischen Grundwerten abzuleiten und die Wirt-
schaft in den sich daraus abgeleiteten Idealzustand zu überführen. Es überrascht 
deshalb nicht, daß er eine allgemeine philosophische Ethik entwickeln wollte, auf 
der er sein Werk aufbauen konnte. Es tat dies insbesondere mit seinem Werk "Der 
Weg aufwärts! Organisation" (Nicklisch 1920). Ausgangspunkt seiner Gedanken 
ist der Mensch mit seinen Bedürfnissen, die befriedigt werden sollen. Darauf ba-
sierend entwickelte Nicklisch ein Menschenbild, welches das Individuum als gei-
stiges Wesen mit den Grundbedürfnissen nach Erhaltung, Gestaltung und Freiheit 
zeigt. 

Den Vorstellungen Nicklischs war allerdings keine große Resonanz beschieden, 
was auch nicht erstaunlich ist. Denn einerseits vermochte diese auf Intuition (Nick-
lisch spricht VOn innerer Erfahrung) begründete Ausrichtung mit ihren zahlreichen 
metaphysischen Spekulationen keine neue wissenschaftliche Konzeption zu ver-
mitteln, welche der betriebs wirtschaftlichen Forschung gar einen neuen Paradig-
makandidaten im Sinne von Kuhn (1978), d. h. ein neues Forschungskonzept, zur 
Verfügung gestellt hätte. Auf der anderen Seite wich dieses von Nicklisch gefun-
dene Idealbild so stark von der Realität ab, daß die Kluft zwischen Ideal und Wirk-
lichkeit von vornherein als unüberwindbar erscheinen mußte, 
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2.4 Faktortheoretiseher Ansatz (Erleh Gutenberg) 

Anfangs der fünfziger Jahre veröffentlichte Erich Gutenberg seinen Ansatz, der 
die Basis für ein neues betriebs wirtschaftliches Wissenschaftsprogramm bilden 
sollte, das als erstes und "klassisches" Paradigma der Betriebswirtschaftslehre an-
gesehen werden kann. Aus methodologischer Sicht liegen in Anlehnung an Jehle 
(1973, S. 82f) dem Wissenschaftsprogramm Gutenbergs folgende Postulate zu-
grunde: 

• Die Betriebswirtschaftslehre ist als ein wertfreies Forschungsunternehmen zu 
betreiben. Damit wendet sich Gutenberg insbesondere gegen ethisch-normative 
Forschungsprogramme, weil diese intersubjektiv nicht nachprüfbare Aussagen 
zulassen und sich somit als nicht wissenschaftlich auszeichnen. 

• Es soll eine reine Theorie der Betriebswirtschaftslehre entwickelt werden. Pra-
xisbezogene Forschung sei zwar grundsätzlich erwünscht, dürfe aber auf keinen 
Fall den theoretischen Bestrebungen im Wege stehen. 

• Die betriebswirtschaftliche Forschung sei vorzugsweise im Sinne empirisch-rea-
listischer Erkenntnisprogramme zu strukturieren. 

• Die Betriebswirtschaftslehre soll als eine nomothetische Wissenschaft, d. h. eine 
Wissenschaft, die nach (allgemeingültigen) Gesetzen sucht und Gesetze formu-
liert, verstanden werden. 

• Im Rahmen der betriebs wirtschaftlichen Forschungsbemühungen soll in erster 
Linie die hypothetisch-deduktive Methode zum Zuge kommen, d. h. ein Verfah-
ren, bei dem aus allgemeinen Aussagen spezielle Sätze abgeleitet werden. 

Gutenberg ist es mit diesen Postulaten ohne Zweifel gelungen, ein an naturwis-
senschaftlichen Maßstäben ausgerichtetes Programm und ein systematisches Aus-
sagensystem aufzustellen, das die Betriebswirtschaftslehre als eine eigenständige 
Disziplin mit einem eigenem Erkenntnisobjekt (Produktivitätsbeziehung zwischen 
Faktorinput und -output) konstituierte. Allerdings muß auch die Kehrseite dieses 
Erfolges gesehen werden, die darin besteht, daß Gutenberg nur eine ganz be-
stimmte Klasse von Fragestellungen herausgegriffen und wissenschaftlich unter-
sucht hat. Schanz (1988, S. 75) spricht in diesem Zusammenhang von der Abge-
schlossenheit der Betriebswirtschaftslehre Gutenbergs, welche sowohl für den 
praktischen Nutzen wie auch für den theoretischen Fortschritt hinderlich war. Die-
ses Wissenschaftsverständnis von Gutenberg führte deshalb letztlich zu einer Aus-
sparung sozial- bzw. verhaltenswissenschaftlicher Fragestellungen. Gerade jene 
betriebswirtschaftlichen Funktionen, in denen ethische Probleme besonders häufig 
auftreten (Marketing, Organisation, Untemehmungsführung,4 Personal), wurden 

4 Zwar veröffentlichte Gutenberg 1962 aufgrund der Entwicklung der Managementlehre 
in den USA ein Buch zur Unternehmungsführung und Organisation. Er gibt aber deutlich zu 
verstehen, daß es nach seiner Auffaßung keine wissenschaftliche Lehre von der Unterneh-
mungsführung geben kann, daß vielmehr nur einzelne Fragen einer wissenschaftlichen Be-
handlung zugänglich sind (Gutenberg 1962, Vorwort). 

12 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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dadurch besonders vernachlässigt. Diese eingeschränkte Sichtweise war sicher ei-
ner der maßgebenden Gründe dafür, daß es zu einer - zumindest teilweisen - Ab-
lösung des Gutenbergschen Paradigmas kam. 

2.5 Entscheidungsorientierter Ansatz (Edmund Heinen) 

Wie der Name bereits verrät, stehen bei diesem Ansatz die betriebswirtschaftli-
chen Entscheidungen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Neu war 
allerdings nicht die Tatsache, daß sich die Betriebswirtschaftslehre mit Entschei-
dungen befaßt, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie Entscheidungen und 
welche Entscheidungen sie untersucht (Heinen, 1969, S. 208). Wesentlich ist dabei 
"die grundlegende Unterscheidung in Ziel- und Mittelentscheidungen. Im Rahmen 
der Ziel- oder Zielsetzungsentscheidungen wird festgelegt, welche Ziele durch die 
betriebs wirtschaftliche Betätigung zu erreichen sind. Die Mittel- oder Zielerrei-
chungsentscheidungen bestimmen dagegen, auf welche Weise die gesetzten Ziele 
zu verwirklichen sind" (Heinen, 1985, S. 22). Damit kommt neu der Zieljorschung 
eine große Bedeutung zu. Während die ältere Betriebswirtschaftslehre die Zielbil-
dung nicht zum Gegenstand ihrer Forschung machte und die Ziele als vorgegeben 
in Form von Axiomen einführte, zeigt Heinen, daß die betriebswirtschaftlichen 
Ziele das Ergebnis von Entscheidungen sind. 

Schließlich stellt sich die Frage, ob der entscheidungsorientierte Ansatz im Rah-
men seiner Gestaltungsaufgabe nicht selber Wertungen vornimmt und normative 
Aussagen macht. Heinen erkennt, daß die Abgabe von Lösungsvorschlägen für be-
stehende oder denkbare Probleme bei der Erfüllung der Gestaltungsaufgabe Aus-
sagen mit vorschreibendem Charakter zur Folge hat; solche Gestaltungsempfeh-
lungen haben Aufforderungscharakter. Er bestreitet aber, daß die Betriebswirt-
schaftslehre damit Werturteile abgibt. Sie geht lediglich von tatsächlich (in der be-
trieblichen Realität) beobachtbaren Zielen aus und zeigt auf, welche Maßnahmen 
notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Deshalb ist die Abgabe von Wertur-
teilen nicht erforderlich, denn es wird darauf verzichtet, "neben Empfehlungen zur 
Erreichung bestimmter Ziele auch Empfehlungen über zu verfolgende Ziele, etwa 
auf Grund der ethischen Einstellung des Forschers, zu geben" (Heinen, 1969, 
S. 208). Damit wird verständlich, daß Heinen seine entscheidungsorientierte Be-
triebswirtschaftslehre einerseits als wertfrei bezeichnet, andererseits als praktisch-
normativ oder quasi-normativ. Mit letzterer Umschreibung will er sich von einer 
bekennend-normativen oder ethisch-normativen Betriebswirtschaftslehre abgren-
zen, wie sie zum Beispiel Heinrich Nicklisch vertreten hat. 5 

5 Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.3. 
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2.6 Systemorientierter Ansatz (Hans U1rich) 

Ausgehend von einer systemischen Betrachtung sind Unternehmungen Teil ei-
nes übergeordneten Systems. H. Ulrich (1981, S. 299) betont aber, daß diese "nicht 
nur Teil der materiellen, sondern ebenso der geistigen Sphäre der Gesellschaft, der 
Welt des Denkens und Fühlens, von menschlichen Werten, Bedeutungen und Ur-
teilen sind". Dies hat zur Folge, daß sich die Unternehmung gesellschaftlichen 
Normen und Wertvorstellungen anzupassen hat. Für ein langfristig erfolgreiches 
Führen ist deshalb eine Management-Philosophie notwendig. Diese hat die Wert-
vorstellungen klarzulegen, auf welchen das unternehmerische Handeln beruht. 
Dieser Aspekt wurde im St. Galler Management-Modell, das von H. Ulrich Ende 
der sechziger Jahre begründet worden war, in neuerer Zeit von Bleicher mit dem 
St. Galler Management-Konzept nochmals verstärkt berücksichtigt.6 

Im Rahmen seines Unternehmungskonzeptes des St. Galler Management-Mo-
dells formulierte H. Ulrich auch ein soziales Konzept. Ausgehend von der sozialen 
Verantwortung der Unternehmung liegt der Sinn dieses Konzeptes darin, "den 
Rahmen dieser sozialen Verantwortung abzustecken und ihn mit eigenen Zielvor-
stellungen und Verhaltensgrundsätzen auszufüllen" (H. Ulrich 1987, S. 146). H. 
Ulrich betont aber, daß es sich nicht nur um eine Übernahme und somit Anpassung 
an die Umwelt handeln darf. Die Unternehmung kommt "nicht darum, eine eigene 
Moral zu entwickeln, die ihr auch eine Beurteilung der mannigfaltigen und teilwei-
se kontroversen Anforderungen erlaubt, die an sie gestellt werden" (H. Ulrich 
1987, S. 148). 

Aufgrund der Tatsache, daß die Unternehmung einerseits in die menschliche Ge-
sellschaft eingebettet ist, andererseits sich auch auf ihre eigenen Mitarbeiter aus-
richten muß, unterscheidet H. Ulrich ein externes und ein internes soziales Kon-
zept. Im externen sozialen Konzept geht es "um die Bestimmung von Zielen und 
Verhaltensnormen, welche die Befriedigung von gesellschaftlichen, jedoch weder 
im leistungs- noch im finanzwirtschaftlichen Konzept bereits erfaßten Bedürfnis-
sen bezwecken" (H. Ulrich 1987, S. 148). Es handelt sich dabei um eine eigenstän-
dige Zielkategorie, die in ethischen und gesellschaftlichen Werten wurzelt.? 
Grundlage eines internen sozialen Konzeptes bilden die Ansprüche der Mitarbeiter 

6 Vgl. dazu Bleicher (1991) und insbesondere sein Werk "Normatives Management. Poli-
tik, Verfassung und Philosophie des Unternehmens" (\994). 

7 Ein solches Konzept könnte nach H. Ulrich (\987, S. 157) wie folgt aussehen: "Das Un-
ternehmen hat in erster Linie dafür zu sorgen, daß es seine wirtschaftliche Funktion ohne 
Schädigung seiner Umwelt erbringt. Es unterstützt die Bestrebungen des Staates um eine 
sinnvolle Wirtschafts- und Sozialpolitik und tritt, wo dies ohne Einmischung in die Angele-
genheiten anderer Staaten möglich ist, für demokratische und freiheitliche Problemlösungen 
ein. Es paßt sich den Sitten und Gebräuchen in seinen Absatzländern an, bemüht sich aber 
auch aktiv, einer hohen Geschäftsmoral zum Durchbruch zu verhelfen. Es unterstützt im Rah-
men des ihm finanziell und personell Möglichen die Institutionen seiner Umwelt bei der Lö-
sung gesellschaftlicher Probleme, ohne sich damit Kompetenzen in nicht-wirtschaftlichen 
Angelegenheiten aneignen zu wollen." 

12* 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



180 Jean-Paul Thommen 

an die Unternehmung. Ausgehend vom Postulat, daß die Unternehmung einen Bei-
trag zur Humanisierung der Arbeit zu leisten hat, besteht das grundlegende Ziel in 
"Anerkennung, Schutz und Förderung des Selbstwertes jedes Mitarbeiters" (H. Ul-
rich 1987, S. 157). 

Zusätzlich unterscheidet H. Ulrich im Rahmen des externen sozialen Konzeptes 
verschiedene gesellschaftliche Lebensbereiche. In unserem Zusammenhang inter-
essiert insbesondere der Bereich "Ethik und Religion", zu dem H. Ulrich bemerkt 
(1987, S. 152): "Hier geht es um die außerordentlich heiklen Fragen von Ethik, 
Moral, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen. Restriktiv wird sich die 
Unternehmung darauf festlegen, daß sie selbst keine allgemein anerkannten mora-
lischen Gebote verletzen und die religiösen Überzeugungen anderer achten will." 

In späteren Schriften wird diese ethische Orientierung noch deutlicher, wenn H. 
Ulrich die Unternehmung als ein menschliches System in drei Ebenen aufteilt, um 
alle Probleme der Lenkung, Gestaltung und Entwicklung dieser Systeme erfassen 
zu können (vgl. Abb. 1). Neben einer materiellen und funktionellen Ebene steht 
die Sinn-Ebene. Auf dieser erscheint die Unternehmung als "ein in die Gesellschaft 
eingegliedertes, menschlichen Zwecken dienendes System, als ein Teil der 
menschlichen Kultur" (H. Ulrich 1988, S. 186). Hier "bedeutet Management wert-
orientiertes Denken und Handeln. Zwecke und Ziele des Systems sind nicht mehr 
vorgegeben, sondern sind zu diskutierende und zu bestimmende Größen." 

Sinn-Ebene 

Welchen Sinn hat es? 

Funktionelle-Ebene 

Wie funktioniert es? 

Materielle Ebene 

Woraus besteht es? 

c: 
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Abb. I: Dimensionen sozialer Systeme (H. Ulrich 1988, S. 185) 

Zusammenfassend kann mit Brauchlin (1984, S. 474) gesagt werden, daß der 
von H. Ulrich in die Betriebswirtschaftslehre eingeführte und von ihm weiterent-
wickelte Systemansatz die Möglichkeit bietet, mit verschiedenen Nachbardiszipli-
nen zusammenzugehen, "nicht zuletzt auch mit der Soziologie, der Politologie und 
der Ethik." Allerdings bleibt es bei der Möglichkeit des Einbezugs der Ethik. Wie 
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dies konzeptionell und vor allem inhaltlich erreicht werden soll, läßt H. Ulrich 
noch weitgehend offen. 

2.7 Schlußfolgerungen 

Aufgrund der bisherigen Betrachtungen der einzelnen betriebswirtschaftlichen 
Ansätze, die auch heute noch die Betriebswirtschaftslehre in ihren Grundgedanken 
stark beeinflussen, lassen sich einige Vermutungen anstellen, warum sich keine 
stärkere Berücksichtigung ethischer Aspekte in der Betriebswirtschaftslehre durch-
gesetzt hat. 

Lange Zeit glaubte man, daß die Identität einer Wissenschaft dadurch gefunden 
oder sogar gegeben war, daß es ein eindeutiges Kriterium gäbe, mit dem ein be-
stimmtes Problem einem spezifischen Forschungsgebiet zugeordnet werden kann. 
In Anlehnung an Kuhn (1978) könnte man sogar sagen, daß mit Hilfe dieses Krite-
riums erst die Probleme gefunden, d. h. erkannt werden konnten. Man kann sich 
natürlich fragen, warum dieses Kriterium so wichtig ist und ihm gerade in der Be-
triebswirtschaftslehre soviel Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Aus der Ge-
schichte der Betriebswirtschaftslehre können zwei Gründe herausdestilliert wer-
den: 

1. Durch ein solches Identitätsprinzip wird ein Fachgebiet inhaltlich konstituiert, 
d. h. es bildet die Grundlage für die zukünftige Forschung, die Lehre und die 
Anwendung in der Praxis.8 

2. Das Fachgebiet nimmt eine eigene Identität an. Eine solche wird vor allem dann 
wichtig, wenn man sich gegenüber anderen Fachgebieten abgrenzen will oder 
muß, um seine Eigenständigkeit und somit seine Existenzberechtigung zu be-
weisen bzw. zu rechtfertigen. 

Gerade der zweite Punkt war für die Betriebswirtschaftslehre von eminenter Be-
deutung, um sich als eigenständiges und wissenschaftliches Gebiet vor allem ge-
genüber der Volkswirtschaftslehre abgrenzen und an den Hochschulen etablieren 
zu können. Das klassische Identitätsprinzip der Betriebswirtschaftslehre stellte lan-
ge Zeit (und zum Teil auch noch heute) die reine Gewinnmaximierung dar. Damit 
hatte man ein formales Kriterium gefunden, das dem Fachgebiet eine eigene Iden-
tität gab und sich - sozusagen als positiver Nebeneffekt - (scheinbar) der Normati-
vität entzog und damit auch die "Wissenschaftlichkeit" des Faches unterstrich. 
Daraus ergab sich aber eine eindimensionale Betrachtung untemehmerischer Pro-
bleme. Die Betriebswirtschaftslehre hat sich zwar als eigenständiges Gebiet klar 
abgegrenzt, allerdings zu einem sehr hohen Preis, nämlich dem Preis von sehr be-
schränkten Aussagen (und somit letztlich auch der Praxisfeme) sowie der negati-
ven Auswirkungen, die mit einem reinen, meist kurzfristigen Gewinndenken und 
-streben verbunden sind. 

8 V gl. dazu Thommen 1986, S. 32 f. 
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Es stellt sich auch die Frage, warum sich die nonnativ-ethischen Ideen früherer 
Betriebswirtschaftler wie Schmalenbach und Nicklisch nicht durchgesetzt haben. 
Küpper (1988, S. 319) glaubt die Gründe darin zu sehen, daß das von Schmalen-
bach entwickelte Konzept der Gemeinwirtschaftlichkeit an seiner inneren kosten-
theoretischen Widersprüchlichkeit gescheitert ist, da die von jenem vorgeschlage-
nen Techniken zur Bilanzierung und Kostenrechnung nämlich nicht zur Gemein-
wirtschaftlichkeit führen, wie sich dies Schmalenbach eigentlich vorgestellt hatte. 9 

Die Aussagen von Nicklisch (und anderen Vertretern) waren hingegen zu ideali-
stisch und zu wenig auf praktische Probleme bezogen. Zudem handelte es sich 
mehr um bekennende Worte als um ein theoretisch begründetes Konzept. Im Falle 
Nicklischs - ausgerechnet des nachhaltigsten Vertreters einer ethisch-nonnativen 
Betriebswirtschaftslehre - kam noch dazu, daß er den nationalsozialistischen Auf-
fassungen erlegen ist (Küpper 1988, S. 319). Unter diesem Aspekt ist es nicht er-
staunlich, daß sich der Ansatz von Gutenberg durchsetzen konnte, der sich stark 
gegen einen nonnativen Bezug der Betriebswirtschaftslehre wandte und auch 
sämtliche betriebswirtschaftlichen Probleme mied, die von ihrer Natur her eine 
nonnative Dimension aufwiesen. 

Erst mit dem systemtheoretischen Ansatz wurden die Grundvoraussetzungen ge-
schaffen, um ethische Aspekte einzubeziehen. Die Unternehmung ist Teil eines Sy-
stems (Gesellschaft, Natur). Als Element eines solchen übergeordneten Systems 
hat sie einerseits auf die Auswirkungen ihres Handeins auf die anderen Systemele-
mente zu achten und andererseits die Bedürfnisse und Ansprüche dieser anderen 
Elemente zu berücksichtigen, um langfristig zusammen mit diesen (gut) existieren 
zu können. Es bleibt allerdings offen, auf welche Art und Weise dies zu realisieren 
ist. Dazu ist eine Klärung des Wissenschaftsverständnisses einer modemen Be-
triebswirtschaftslehre, aber auch einer modemen Unternehmungsethik notwendig. 

3. Interpretation der Betriebswirtschaftslehre 
und Unternehmungsethik als angewandte Wissenschaft 

Die Betriebswirtschaftslehre hat als Erfahrungsobjekt bzw. als Forschungsge-
genstand immer die Unternehmung bzw. die Wirtschaft. Sie hat deshalb letztlich 
auch die Aufgabe, bei der Entwicklung und Gestaltung dieses Ausschnittes der 
Realität in irgendeiner Fonn mitzuwirken. 1O Man spricht in diesem Zusammen-
hang von einem Wissenschaftsverständnis, das als angewandte oder als anwen-
dungsorientierte Wissenschaft bezeichnet wird. Darunter können in Anlehnung an 

9 Vgl. dazu auch Schneider 1987, S. 141 f. 
10 In welcher Form dies zu geschehen hat, bleibt damit noch offen. Vgl. dazu z. B. H. Ul-

rich 1984, S. 180, der vier mögliche Arten von Aussagen unterscheidet, nämlich inhaltliche 
Lösungen, Lösungsverfahren, Gestaltungsmodelle und Regeln zur Entwicklung von Gestal-
tungsmodellen. 
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H. Ulrich solche Tätigkeiten verstanden werden, die im wesentlichen darauf ausge-
richtet sind, mit Hilfe von Erkenntnissen der theoretischen oder Grundlagenwis-
senschaften sowie der Erfahrung der Praxis Problemlösungen (Regeln, Modelle, 
Verfahren) für praktisches Handeln zu entwickeln (H. Vlrich 1984, S. 200). An-
wendungsorientierte Wissenschaft weist dabei einen eigenständigen Charakter auf 
und unterscheidet sich damit in wesentlichen wissenschaftstheoretischen Merkma-
len sowohl von den Grundlagenwissenschaften als auch von der unternehmeri-
schen Praxis. Sie ist aber untrennbar mit diesen verbunden und liegt zwischen der 
Grundlagenforschung und der Praxis eingebettet. 

Ohne eine vollständige oder völlig hinreichende Begründung und Abgrenzung 
zu geben, sollen in Anlehnung an H. Vlrich (1984, S. 202f.) einige wichtige 
Aspekte angewandter Forschung hervorgehoben und durch Abgrenzung von den 
Grundlagenwissenschaften verdeutlicht werden: 

1. Problementstehung : Probleme der Grundlagenforschung entstehen im Theorie-
zusarnrnenhang und werden in der Wissenschaft selbst aufgeworfen. Sie betref-
fen die Frage nach der Gültigkeit von allgemeinen Hypothesen, Gesetzen und 
Theorieentwürfen. Probleme der angewandten Forschung stammen demgegen-
über aus der Praxis und entstehen somit außerhalb der Wissenschaft. Im Vorder-
grund steht die Relevanz einer Problemlösung für das betriebliche Handeln und 
Gestalten. Nicht die Gültigkeit von Hypothesen und ganzen Theorien sind das 
zu bearbeitende Problem, sondern die Anwendbarkeit und Wirksamkeit von 
Modellen und Regeln für wissenschaftsgeleitetes Verhalten in der Praxis. 

2. Problembetrachtung: Die von der anwendungsorientierten Forschung aufge-
griffenen Probleme aus der Praxis lassen sich nicht nach den genau abgegrenz-
ten Disziplinen der Grundlagenwissenschaften klassifizieren. Lediglich in den 
Grundlagenwissenschaften gibt es nur psychologische, soziologische, ökonomi-
sche usw. Probleme. Die Probleme des handelnden Menschen sind aber a-diszi-
plinär, d. h. sie haben mit der (historisch bedingten) Einteilung der Grundlagen-
wissenschaften in verschiedene Disziplinen nichts zu tun. Angewandte For-
schung ist daher ihrem Wesen nach interdisziplinär. Dies ermöglicht eine mehr-
dimensionale Betrachtungsweise des zu untersuchenden praktischen Problems. 

3. WissenschaJtsziel: Die empirische Grundlagenforschung will die bestehende 
betriebliche Wirklichkeit beobachten, analysieren, abbilden und mit Hilfe von 
allgemeinen Theorien erklären. Damit hofft sie, die Wirklichkeit besser zu er-
klären als bestehende Theorien und diese zu modifizieren, zu ergänzen und 
letztlich ihre Gültigkeit zu erhöhen. Anders die anwendungsorientierte For-
schung, welche die Wirklichkeit nicht erklären, sondern verändern, gestalten 
und lenken will. Sie zielt auf den Entwurf einer neuen, einer "besseren" Wirk-
lichkeit. Aus dieser Grundeinstellung zur Wirklichkeit wird auch das Regulativ 
wissenschaftlicher Forschung deutlich. Die Grundlagenforschung läßt sich von 
der Wahrheit und Allgemeingültigkeit wissenschaftlicher Aussagen leiten, wäh-
rend die anwendungsorientierte Forschung den Nutzen der entworfenen Mo-
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delle und Regeln für die Praxis zum Ausgangspunkt macht. Demzufolge steht 
bei ersterer Allgemeingültigkeit, Bestätigungsgrad, Erklärungskraft und Ele-
ganz von Theorien im Vordergrund, bei letzterer hingegen die aus der Praxis 
stammenden Nutzenkriterien wie Leistungsgrad, Zuverlässigkeit, universelle 
Anwendbarkeit usw. der gefundenen Problemlösungen. 

4. Werturteile: Bei einer rein wissenschaftlichen Ableitung von Handlungsanwei-
sungen an die Praxis muß der Wissenschaftler selbst keine Wertungen vorneh-
men. Er überläßt es dem Praktiker zu bestimmen, welche Ziele er erreichen will 
und welche Ereignisse herbeigeführt werden sollen. Gibt er trotzdem Empfeh-
lungen an den Praktiker ab, welche Ziele dieser verfolgen soll, so macht er dies 
nicht als Wissenschaftler, sondern in seiner Eigenschaft als Privatperson oder 
als privater Unternehmungsberater. Damit bleibt die Wertfreiheit der Wissen-
schaft unangetastet. Diese Sichtweise ist aber für angewandte Wissenschaft 
nicht haltbar. Die Gestaltung der Wirklichkeit anhand von Nutzenkriterien der 
Praxis hat zur Folge, daß dauernd - implizit oder explizit - Werturteile gefällt 
werden müssen, welche der Forscher als Vertreter einer solchen Wissenschaft 
ständig anwendet und anwenden muß. Eine wertfreie anwendungsorientierte 
Wissenschaft wäre für die Praxis wertlos und würde somit ihr Wissenschaftsziel 
gar nie erreichen. Allerdings muß und darf der Forscher diese Nutzenkriterien 
nicht einfach übernehmen, sondern muß sie kritisch hinterfragen. 

5. Implementierung: Bei den Grundlagenwissenschaften wird der Implementie-
rungsaspekt ausgeklammert bzw. die wissenschaftliche Arbeit hört spätestens -
meistens aber früher - nach Abgabe von Handlungsanweisungen auf. Ihre Um-
setzung ist technisch-handwerklicher Natur und muß deshalb der Praxis zuge-
ordnet werden. Da diese durch rein sprachlogische Transformation aus bestätig-
ten Hypothesen (Gesetzen) abgeleitet worden sind, können sie nicht falsch sein. 
Führen sie aber trotzdem nicht zum gewünschten Erfolg, so liegt dies nicht an 
den Handlungsanweisungen, sondern daran, daß die entsprechenden Situations-
bedingungen nicht geschaffen worden sind. Offen bleibt dabei aber die Frage, 
auf welche Art und Weise die Situationsbedingungen geschaffen werden kön-
nen, damit diese Handlungsanweisungen zum angestrebten Ereignis oder Zu-
stand führen werden. Für den Praktiker ist es nämlich oft weniger schwierig, 
mit Hilfe theoretischer Erkenntnisse auf dem Papier zu formulieren, was er er-
reichen will, als das Gewollte in der betrieblichen Wirklichkeit zu realisieren. 
So mag es zwar schwierig sein, eine gute Unternehmungskultur oder Organisa-
tionsstruktur empirisch zu umschreiben und Handlungsanweisungen daraus ab-
zuleiten, unverhältnismäßig schwieriger wird es aber sein, eine solche Kultur 
oder Organisationsstruktur erfolgreich zu implementieren. 

6. Evaluation der Problemlösung: Am Schluß des Forschungsprozesses sollte un-
tersucht werden, inwiefern die Problemlösung zur Problembewältigung beige-
tragen hat, unabhängig davon, ob der Forscher in die Problemlösung direkt in-
volviert war oder nicht. Daraus wird der Nutzen für die Praxis ersichtlich sowie 
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die Zweckmäßigkeit und der Erfolg der Forschung; zudem können wichtige 
Schlüsse für zukünftige Forschungsarbeiten gezogen werden. 

Abb. 2 zeigt einen zusammenfassenden Überblick über die Abgrenzung ange-
wandter Forschung von den Grundlagenwissenschaften. 

~ Theoretische Wissenschaften Angewandte Wissenschaften 
Merkmale 

Entstehung der Probleme in der Wissenschaft selbst in der Praxis 

Art der Probleme disziplinär a-disziplinär 

Forschungsziele Theorieentwicklung und Entwerfen möglicher 
-prüfung Wirklichkeiten 
Erklären der bestehenden 
Wirklichkeit 

Angestrebte Aussagen deskriptiv nonnativ 
wertfrei wertend 

Forschungsregulativ Wahrheit Nützlichkeit 

Fortschrittskriterien Allgemeingültigkeit praktische Prob1emlösungs-
Bestätigungsgrad kraft von Modellen und 
Erklärungskraft Regeln 
Prognosekraft von Theorien 

Abb. 2: Unterschiede zwischen theoretischen und anwendungsorientierten 
Wissenschaften (H. Ulrich 1988, S. 177) 

Ein solches Wissenschaftsverständnis angewandter Forschung muß auch auf die 
Unternehmungsethik übertragen werden können, falls die Unternehmungsethik im 
Sinne einer angewandten Wissenschaft verstanden werden soll. Diese hat von den 
Problemen der Wirklichkeit in ihrer gesamten Komplexität auszugehen. Sie darf 
auch keine zu enge Abgrenzung des betrachteten Systems vornehmen. Eine solche 
Problemorientierung bedeutet deshalb, daß eine Reduktion auf ein einfaches Bild 
oder das Treffen vereinfachter Annahmen - wie dies beispielsweise mit dem Bild 
des Homo oeconomicus geschehen ist - vermieden werden muß. 

Leider hat sich aber gerade die vorherrschende Wissenschaftstheorie trotz der 
hohen gesellschaftlichen Relevanz der anwendungsorientieren Forschung schwer 
mit dieser getan und sich nicht dazu durchringen können, diese als eigenständigen 
Bereich zu behandeln und zu anerkennen. Im Vordergrund stehen deshalb vor al-
lem die Probleme und Grundfragen der reinen oder theoretischen Wissenschaften, 
deren oberstes Ziel das Streben nach objektiver allgemeingültiger Erkenntnis ist. 
Viele Anhänger eines solchen Wissenschaftsverständnisses sind der Überzeugung, 
daß diese Postulate für jede Art von Wissenschaft Gültigkeit haben und haben sol-
len. Würde dies allerdings zutreffen, so würden keine wesentlichen forschungsme-
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thodologischen Unterschiede zwischen angewandter und theoretischer Forschung 
bestehen. Die theoretische Forschung oder Grundlagenforschung nimmt für sich 
sogar in Anspruch, daß sie - wie der Name bereits zum Ausdruck bringt - die 
Grundlage für anwendungsorientierte Forschung bilde, ja mit Grundlagenfor-
schung sich praktisch zwangsläufig auch anwendungsorientiertes Wissen ergäbe. 
Dies hat dazu geführt, daß anwendungsorientierte Forschung als zweitrangig be-
trachtet und einem technisch-handwerklichen Bereich der Praxis zugeordnet sowie 
letztlich als unwissenschaftlich und damit als wissenschaftsunwürdig bezeichnet 
wurde. 

Gerade diese Auffassung vom unselbständigen Charakter der angewandten Wis-
senschaften ist aber nach H. Ulrich (1984, S. 171 ff.) weitgehend verantwortlich 
für die zahllosen und nicht mehr akzeptierbaren Fehlleistungen des als wissen-
schaftlich fundiert bezeichneten Handeins : 

"Sie ist es, die dem Wissenschafter ein moralisches Alibi gibt, wenn er persönlich Um-
weltzerstörung und Produktion von Atomwaffen beklagt, strebt er doch nach bestem 
Wissen und Gewissen nach objektiver Erkenntnis; was die Praktiker damit machen, da-
für ist er nicht zuständig und verantwortlich. Damit möchte ich nicht sagen, daß es nicht 
auch Wissenschafter gibt, die schwer an diesem Problem der Verantwortung tragen; we-
sentlich in unserem Zusammenhang ist, daß es nicht als ein wissenschaftliches, sondern 
als ein moralisches Problem gesehen wird. Eine Verdrängung anderer Art findet statt, 
wenn auf drängende Fragen des Praktikers nach der Anwendbarkeit seiner Theorien der 
Wissenschafter leichthin antwortet: ,Wissen Sie, es gibt bekanntlich nichts Praktischeres 
als eine gute Theorie'" (H. Ulrich 1984, S. 171 ff.). 

Falls der eigenständige Charakter angewandter Forschung in der Unterneh-
mungsethik bejaht wird, ergeben sich daraus scherwiegende Konsequenzen, wie 
sie im nächsten Abschnitt 4, insbesondere in These 1, dargelegt werden. 

4. Schlußfolgerungen - Thesen 

Im folgenden sollen aufgrund der historischen Entwicklung der Betriebswirt-
schaftslehre sowie eines angewandten Wissenschaftsverständnisses einige Schluß-
folgerungen gezogen und Thesen skizziert werden, welche das Verhältnis zwischen 
der Betriebswirtschaftslehre und der Unternehmungsethik beleuchten und Wege ei-
nes sinnvollen Zusammengehens zur Beeinflussung und Gestaltung wirtschafts-
praktischer Fragen - und damit auch gesellschafts- oder lebenspraktischer Fragen 
im allgemeinen - aufzeigen sollen. 
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4.1 These 1: 
Die Unternehmungsethik hat sich vor allem mit der Begründung 
ethischer Kriterien beschäftigt und den Implementierungsaspekt 

weitgehend vernachlässigt. Unternehmungsethik hat aber auch die 
Funktion einer angewandten Wissenschaft. 

187 

Der Unternehmungsethiker macht es sich zu leicht, wenn er unmoralisches Ver-
halten in der Wirtschaft nur dem Unternehmer (Manager) oder der Wirtschaft als 
ganzes (Wirtschaftssystem) zuschreiben würde. Man könnte nämlich genausogut 
argumentieren, daß es dem Unternehmungsethiker nicht gelungen ist, im Sinne ei-
ner angewandten Wissenschaft der Praxis zu zeigen, wie unternehmungsethisches 
Verhalten auch tatsächlich realisiert werden könnte. Unter einem solchen Gesichts-
winkel würde sich die relevante unternehmungsethische Fragestellung bzw. die re-
levanten unternehmungsethischen Fragestellungen stark verändern. Dazu nur eini-
ge Stichworte: 

• Wie verhält es sich mit der Effektivität eines ethischen Ansatzes, wenn seine 
Qualität nicht nur daran gemessen wird, welchen theoretischen (ethischen) An-
sprüchen er zu genügen vermag, sondern welches seine Wirksamkeit in der 
Wirtschaftspraxis ist? Man mißt also plötzlich nicht mehr "nur" den Input, son-
dern auch den Output. Im Vordergrund steht der praktische Nutzen, stehen aber 
auch methodische und didaktische Überlegungen. 

• Abzuklären wäre beispielsweise auch das Diffusionspotential eines Ansatzes. In 
diesem Zusammenhang stellt sich auch die wichtige Frage, inwiefern unterneh-
mungsethisches Verhalten in der Management-Aus- und -Weiterbildung über-
haupt vermittelt werden kann und wenn ja, auf welche Art und Weise. 11 

• Welche Rahmenbedingungen sind zu schaffen, welches sind die optimalen Vor-
aussetzungen, um ein unternehmungsethisches Verhalten zu erzeugen? Wie kön-
nen diese Voraussetzungen geschaffen werden? Wir gelangen damit zu allge-
meinen Fragen der Unternehmungsführung und der Organisationsentwicklung, 
im speziellen zu Fragen der Unternehmungsstrategie, -struktur und kultur, des 
Führungsstils, der Planung und Kontrolle USW. 12 

• Es ist abklären, welches überhaupt die Probleme der Praxis im Zusammenhang 
mit der Realisierung von ethischem Verhalten sind. Folgende Fragen - die sich 
gerade auch im Gespräch mit Praktikern immer wieder ergeben - können bei-
spielsweise gestellt werden: 

- Welche Rolle spielt der Zeitdruck bei Entscheidungen mit unternehmungs-
ethischen Aspekten? 

- In welchem Ausmaß (nicht nur "ob"!) spielen Kosten- und Gewinnüberlegun-
gen bei unternehmungsethischen Entscheidungssituationen eine Rolle? 

11 V gl. dazu die Ausführungen in Thommen 1994. 
12 Vgl. dazu z. B. Löhr 1991, Osterloh 1994, Schreyögg 1994, Thommen 1994. 
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Sind es mangelnde Fähigkeiten oder fehlender Wille, die zu unethischem Ver-
halten führen? 

- Ist es die fehlende Sensibilisierung, die den Manager unternehmungsethische 
Fragen nicht erkennen läßt? Handelt er mit anderen Worten "amoralisch" und 
nicht "unmoralisch"? 

- Gibt es nicht aus der Erfahrung Normen und Werte, die sich in der Praxis be-
währt haben, d. h. zu einem guten und gelingenden Leben beigetragen ha-
ben?13 

• Auf welcher Problemebene (Individual-, Unternehmungs-, Branchen- / Ver-
bands- oder Systemebene) sollten unternehmungsethische Probleme angegangen 
werden? 

Diese Überlegungen sowie ein angewandtes Wissenschaftsverständnis, wie es in 
Abschnitt 3 dargelegt worden ist, führen dazu, daß sich die Unternehmungsethik -
unabhängig davon, ob es sich um ein Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre oder 
der Ethik handelt - in zwei Teilgebiete aufteilt, die zwar eng miteinander verknüpft 
sind, aber doch als eigenständig, d. h. mit einem eigenen Problembereich, zu be-
trachten sind. Während es einer theoretischen Unternehmungsethik um die Übertra-
gung der allgemeinen Ethik auf die Betriebswirtschaftslehre14 und somit um die 
Begründung vernünftiger ethischer Kriterien für ein wirtschaftliches Handeln geht, 
stehen bei einer praktischen oder angewandten Unternehmungsethik Fragen der 
Realisierung bzw. Implementierung im Vordergrund. 15 Letzterer geht es um das 
Entwickeln von anwendbaren Konzepten und Instrumenten, die unter Berücksich-
tigung der Rahmenbedingungen, d. h. unter Berücksichtigung der effektiven Pro-
bleme bzw. Voraussetzungen unternehmerischen Handeins, erarbeitet werden. 16 

13 Vgl. dazu Ruh 1994, S. 63, der umgekehrt argumentiert, daß grundlegende ethische 
Nonnen "in sich menschheitsgeschichtliche und religiöse Erfahrungen über gelingendes Le-
ben und gegebene Grenzen" enthalten. Vgl. auch Ruh 1991, S. 240. 

14 Oft wird in diesem Zusammenhang von angewandter Ethik gesprochen, weil es um die 
Anwendung der allgemeinen Ethik auf wirtschaftliche Probleme geht. Damit wird aber sug-
geriert, daß es sich auch um eine praxisorientierte Ethik im Sinne anwendungsorientierter 
Forschung handle, wie sie in diesem und in Abschnitt 3 dargelegt worden ist. Vgl. dazu z. B. 
Pieper 1985, S. 16: Ethik "wird durch Anwendung allgemeiner ethischer Prinzipien auf be-
stimmte Lebens- und Handlungsbereiche zu einer speziellen, ,konkreten' Ethik, die den Un-
bedingtheitsanspruch der Moralität im Zusammenhang mit der Moral einer einzelnen Hand-
lungswissenschaft auslegt." 

15 Damit wird eine weitergehende Sichtweise einer angewandten Wissenschaft postuliert, 
wie dies bei vielen Autoren der Fall ist, die ebenfalls eine Problem- und Handlungsorientie-
rung verfolgen wollen, die aber damit nur eine Realorientierung, nicht aber den Implementie-
rungsaspekt umfassen. Vgl. z. B. Enderle 1988, S. 49ff. 

16 Zu beachten ist, daß es sich nicht in erster Linie um die vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen (sog. systemimmanente Sachzwänge) handelt, denn diese müssen aus untemeh-
mungsethischer Sicht vielfach hinterfragt werden. 
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4.2 These 2: 
Gewinn - Schreckgespenst für den Unternehmungsethiker 

und den Unternehmer - oder wo liegt das eigentliche Problem? Das 
traditionelle Identitätsprinzip der (theoretischen) Betriebswirtschaftslehre 

muß entmystifiziert werden. 

Äußert man sich zur Beziehung zwischen Betriebswirtschaftslehre und Unter-
nehmungsethik, so kommt man nicht darum herum, auch einige Worte über den 
unternehmerischen Gewinn zu verlieren, steht er doch oft im Mittelpunkt der ge-
genwärtigen unternehmungsethischen Diskussionen sowohl in der Wissenschaft 
als auch in der Praxis. Da dieses Thema in der Literatur aber schon stark behandelt 
worden ist und die Positionen mehr oder weniger klar sind!? (d. h. aber nicht unbe-
dingt akzeptiert sind), sollen an dieser Stelle einige Aspekte aus untemehmerischer 
Sicht (aber damit wissenschaftlich nicht uninteressanter - im Gegenteil!) einge-
bracht werden, die die Perspektive ein bißchen verändern oder das Schwergewicht 
ein wenig verlagern mögen. 

Erstens soll festgehalten werden, daß es die Gewinnmaximierung nur auf dem 
Papier gibt. Es handelt sich dabei um ein mathematisches Verfahren, bei dem -
ausgehend von bestimmten mathematischen Funktionen und bestimmten Prämis-
sen - ein maximal möglicher Gewinn berechnet wird. In der Praxis wird man dage-
gen keinen Unternehmer finden, der seinen maximalen Gewinn prognostizieren 
kann, ja nicht einmal im nachhinein festellen kann, ob er einen maximalen Gewinn 
erzielt hat. Dieser ist nämlich Resultat einer Vielzahl von unternehmerischen Ent-
scheidungen und externen Einflußfaktoren, die weder abgeschätzt werden können 
noch bekannt sind - vor allem auch nicht in ihrem Zusammenspiel. Auf diesem 
Hintergrund läßt sich auch ein sogenannter angemessener Gewinn schlecht bestim-
men. Es handelt sich auch hier oft nur um ein Schlagwort, das in der Praxis wenig 
Aussagekraft hat. Sinnvoller wäre eine Diskussion, in der beispielsweise auf die 
einzelnen Einflußfaktoren der Preisbestimmung eingegangen würde. 

Zweitens ist der Gewinn als solcher (und nicht der maximale Gewinn) Voraus-
setzung, um in einem marktwirtschaftlichen System erfolgreich zu sein. Er über-
nimmt in diesem Zusammenhang verschiedene Funktionen, auf die nicht näher 
eingegangen werden kann (z. B. Reservefunktion für schlechte Zeiten, Bewahrung 
der Unabhängigkeit, Erhaltung der Wettbewerbskraft durch Selbstfinanzierung der 
notwendigen Investitionen). Inwiefern allerdings ein marktwirtschaftliches System 
ethischen Kriterien zu genügen vermag, ist eine andere Frage und hat nicht oder 
nicht in erster Linie mit der Gewinnerzie1ung zu tun, wie dies in einem nächsten 
Punkt erläutert wird. Zudem erscheint es ohnehin gewagt zu sein, die (reine) 
Marktwirtschaft ethischen Kriterien zu unterwerfen - dies kann höchstens mit den 
konkret feststell baren Ausprägungsformen der Marktwirtschaft gemacht werden 
(und diese sind in der Realität sehr vielfältig). 

17 Für eine Gegenüberstellung verschiedener Positionen, insbesondere jener von Stein-
mann/ Löhr und P. Ulrich, vgl. Homann/ Blohme-Drees 1992, S. 168 ff. 
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Drittens ist zwischen dem Sachziel bzw. der Sachaufgabe und dem Formalziel 
einer Unternehmung zu unterscheiden. Ersteres beinhaltet die eigentliche Bedürf-
nisbefriedigung des Kunden (oder allgemein der Anspruchsgruppen), das zweite 
die Frage, welche Sachaufgaben aus der Vielzahl der möglichen Sachaufgaben 
wahrgenommen werden sollen. Beim zweiten Kriterium handelt sich damit um ein 
(formales) Auswahlkriterium, das nicht als einziges, aber - wie gezeigt worden ist 
- als ein sehr wichtiges im marktwirtschaftlichen System angesehen werden kann. 
Aus ethischer Sicht ist aber die eigentliche unternehmerische Sachaufgabe viel re-
levanter, denn der effektiv resultierende Gewinn ergibt sich vollständig aufgrund 
des Inhaltes der Sachaufgabe (z. B. welche Produkte hergestellt werden) und der 
Art und Weise, wie die Sachaufgabe erledigt worden ist (z. B. Arbeitsbedingungen, 
ökologische Belastung). Hier gilt es deshalb aus unternehmungsethischer Sicht an-
zusetzen, indem es den entsprechenden unternehmerischen Handlungsspielraum 
festzusetzen gilt (vgl. Abb. 3). 

o rdnu ngspolitische Rahmenbedi ngu ng en 

- - . , 

, Wirtschaftlich erfolgreiches Handeln 
~ , 

, . - -
I' , 

, 
I " Untemehmerischer 

H.ndlungsspielFllum 
, 

- - . 

~ 
Unternehmungsethisches Handeln 

. --

Abb. 3: Untemehmungsethischer Handlungsspielraum (Thommen 1993, S. 105) 

Aufgrund dieser Überlegungen spielt es keine oder nur eine untergeordnete Rol-
le, ob man die unternehmungsethische Position von P. Ulrich oder diejenige von 
Steinmannl Löhr einnimmt. Ob man nämlich die Unternehmungsethik als Korrek-
tiv für den Konfliktfall (vgl. z. B. SteinmannlLöhr 1987, S. 308) betrachtet oder 
ob man für die vollständige Rekonstruktion des normativen Fundamentes des be-
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triebswirtschaftlichen Rationalprinzips plädiert (vgl. z. B. P. Ulrich 1990), sollte 
zum gleichen Ergebnis führen, wie Abb. 4 zeigt. In beiden Fällen wird man sich in 
Handlungsfeld I bewegen. Allerdings sind - und hier bestätigen sich die bereits 
geäußerten Befürchtungen - mit dem Ansatz von Steinmann / Löhr sehr viel mehr 
Gefahren (aus unternehmungsethischer Sicht) verbunden, insbesondere besteht die 
Gefahr, daß man in Handlungsfeld 2 abrutscht. Somit wäre unter dem spezifischen 
Blickwinkel der Wirksamkeit oder der Risikominimierung dem Ansatz von P. Ul-
rich der Vorrang zu geben. 18 

~ moralische Handlungen unmoralische Handlungen 
Gewinn 

gewinnorientierte 
Handlungsfeld 1 Handlungsfeld 2 Handlungen 

nicht gewinnorientierte 
Handlungsfeld 3 Handlungsfeld 4 

Handlungen 

Abb. 4: Moral- und Gewinnorientierung 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch empirische Studien, die auf den 
Zusammenhang zwischen finanziellem Erfolg bzw. Gewinnorientierung und sozia-
ler Verantwortung eingehen. Erwähnenswert ist insbesondere eine neuere Studie 
von Collins / Porras (1995) über die erfolgreichsten, als visionär bezeichneten Un-
ternehmen, die mehr als 50 Jahre alt sind und die auf eindrückliche Weise den My-
thos widerlegen, daß die erfolgreichsten Unternehmungen in erster Linie nach ei-
ner Gewinnmaximierung streben. In Wirklichkeit verfolgen diese Unternehmen 
"ein ganzes Bündel von Zielen, und das ,Geldmachen' ist nur eines davon und 
nicht einmal unbedingt das wichtigste .... Und doch erwirtschafteten die visionä-
ren Unternehmen paradoxerweise einen höheren Gewinn als die stärker gewinn-
orientierten Vergleichsunternehmen" (Collins/Porras 1995, S. 18). 

4.3 These 3: 
Die Betriebswirtschaftslehre hat sich wieder vennehrt mit ihren 

normativen Grundlagen auseinanderzusetzen und damit zu einem 
vernünftigen (wirtschaftlichen) Leben beizutragen. 

Die Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftliche Disziplin darf nicht nur zu ei-
ner technischen Wissenschaft oder gar zu einer reinen Technik verkümmern. Sie 
hat sich zurückzubesinnen auf den Inhalt des Begriffes Wissenschaft. Wissenschaft 

18 Unter Anwendung anderer Kriterien - vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.1 -
könnte man durchaus zu anderen Resultaten kommen. 
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bedeutet nämlich nicht oder nicht nur eine Methode, d. h. eine besondere Form der 
Wissensbildung (Theorie- und Modellbildung), oder eine Institution, sondern stets 
auch eine Idee, eine konkrete Lebensform. 19 Bei dieser zweiten Interpretation han-
delt es sich sogar um die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Wissenschaft. So 
sprach die griechische Philosophie ausdrücklich vom "bios theoretikos", vom theo-
retischen Leben, und nicht von Theorie, die das wissenschaftliche Subjekt aus rei-
nem Selbstzweck betreibt. Theorie ist demnach eine allgemeine, das Leben betref-
fende Orientierung. Damit braucht es aber ein Orientierungswissen, ein handlungs-
leitendes Wissen, wenn nicht allein Fragen, was wir tun können, sondern auch Fra-
gen, was wir tun sollen, beantwortet werden sollen.20 

Doch was bedeutet diese Ausrichtung für die Betriebswirtschaftslehre bzw. für 
die Unternehmungsethik, in deren "Kompetenzbereich" diese Frage einer ver-
nünftigen Orientierung fällt? 

Die Betriebswirtschaftslehre hat sich lange Zeit nur mit dem Verfügungs wissen 
auseinandergesetzt. Dieses Wissen ist ein Wissen um Ursachen, Wirkungen und In-
strumente. Es handelt sich um ein technisches Wissen, ein reines Fachwissen, das 
uns sagt, was wir tun können. Es paßt ins Weltbild unserer Gesellschaft, die sich 
lange Zeit - und zum Teil auch heute noch - der Illusion hingegeben hat, daß 
durch den technologischen Fortschritt alles machbar geworden ist. Im Vordergrund 
steht die entscheidungslogische (technische) Rationalität, die mit der Aufforderung 
"Handle vernünftig bei gegebenen Zielen!" verbunden ist. Es handelt sich um ein 
rein formales Rationalprinzip, das sich als formales Kriterium der - zumindest di-
rekten - normativen Frage entziehen konnte und damit auch einer scheinbaren 
"Unwissenschaftlichkeit". Denn Wertungen im Objektbereich wurden lange Zeit 
aus der Wissenschaft ausgeschlossen, wie dies bereits in Abschnitt 2 dargelegt 
worden ist. 21 Notwendig ist deshalb eine ethische Rationalität,22 die dem Wort ,,ra-
tio", d. h. Vernunft, auch gerecht wird: "Überlege, ob deine gewählten Ziele auch 
tatsächlich vernünftig sind." Diese Rationalität fragt danach, ob die Ziele bei Ein-
zelentscheidungen im Gesamtinteresse des Entscheidenden und der Betroffenen 
liegen. Es handelt sich somit um eine inhaltliche Rationalität. 

Leider wird das entscheidungslogische Rationalprinzip oft als "ökonomisches" 
Prinzip bezeichnet. Damit wird der Anschein erweckt, es handle sich beim ökono-

19 Die folgenden Gedanken sind in Anlehnung an Mittelstrass 1989. 
20 Es fragt sich in diesem Zusammenhang sogar, ob dabei nicht auf die extreme wissen-

schaftliche Methodik der Action Research (vgl. dazu Probst/Raub 1995) zurückgegriffen 
werden muß, um zu "vernünftigen" Resultaten zu kommen. 

21 Dies ist übrigens auch ein Phänomen der Unternehmungsethik selber. Normative Ansät-
ze sind verpönt, man flüchtet sich ins Reich des Formalen und damit ein Stück weit auch in 
die Unantastbarkeit, aber auch die Verantwortungslosigkeit. Man entzieht sich im wahrsten 
Sinn des Wortes der Verantwortung, weil man nämlich nicht mehr (inhaltlich) antworten will 
auf die Frage nach einem vernünftigen Leben. (Zum Begriff Verantwortung vgl. die Ausfüh-
rungen in Abschnitt 5.) 

22 Diese Rationalität wird in der Regel als Zweckrationalität bezeichnet. 
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mischen Prinzip um eine rein entscheidungslogische Rationalität, was allerdings 
keineswegs zutrifft. Durch diese Vermischung des formalen Rationalprinzips als 
entscheidungslogisches Prinzip mit einem inhaltlichen ökonomischen Prinzip als 
Zielkriterium lebte die Betriebswirtschaftslehre sogar in der Illusion, sich an einem 
"vernünftigen" Rationalitätskriterium zu orientieren, das wertfrei ist (Thommen 
1991). Aus diesem Grunde bietet sich einerseits mit der Unternehmungsethik ge-
rade die Chance, den normativen Aspekt der Wissenschaft (wieder) in die Be-
triebswirtschaftslehre zu integrieren, andererseits mit dieser Integration auch die 
Unternehmungsethik wieder auf die lebenspraktischen Fragen und Probleme von 
Unternehmungen und der Wirtschaft zurückzuführen. Denn offensichtlich sind 
auch in der Betriebswirtschaftslehre (wie auch in der Volkswirtschaftslehre) zwei 
Disziplinen separiert worden (oder besser gesagt, gar nie richtig zusarnmengewe-
sen), die von der Lebenspraxis und damit von der Sache her zusammengehören, 
aufgrund der historischen Entwicklung (Disziplinenvielfalt, Abgrenzungsbemü-
hungen, Eigenständigkeit) sich aber nicht gefunden haben bzw. gar nicht haben 
finden können. Diese Integration bzw. "Disziplin(en)losigkeit" hat aber nicht nur 
über zusätzliche Lehrstühle in Unternehmungsethik zu erfolgen, sondern hat sich 
auch in den Lehrplänen und somit in der Lehre und der "Grundlagen"literatur zur 
Betriebswirtschaftslehre zu manifestieren, um zu ihrer vollen Wirksamkeit zu ge-
langen. Dies ist aber bis heute weitgehend ausgeblieben. 

5. Perspektive einer praxisorientierten Unternehmungsethik 

Im folgenden soll skizziert werden, welches - auf der geistigen Grundlage des 
systemorientierten Management und der Diskursethik - der Ausgangspunkt einer 
angewandten Unternehmungsethik sein könnte. Insbesondere soll auch durch eine 
Interpretation der unternehmerischen Verantwortung ein formaler Bezugsrahmen 
gegeben werden. 

5.1 Glaubwürdigkeit der Unternehmung als Ausgangspunkt 

Betrachtet man die Unternehmung im Sinne des systemorientierten Ansatzes als 
Teilsystem eines übergeordneten gesellschaftlichen Systems,23 so kann die Legiti-
mation gesellschaftlicher Ansprüche an die Unternehmung in zweifacher Hinsicht 
erfolgen.24 Erstens sind praktisch alle Menschen sowohl unmittelbar als auch mit-
telbar in irgendeiner Art und Weise von wirtschaftlichem Handeln betroffen. Ne-
ben vielen positiven Aspekten stehen dabei aus unternehmungsethischer Sicht die 
negativen Auswirkungen (negative externe Effekte) unternehmerischen HandeIns 

23 V gl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.6. 
24 Die folgenden Ausführungen sind Thommen (1993) entnommen. 

13 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/III 
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im Vordergrund. Die Betroffenheit wird damit zu einem zentralen Kriterium. Zwei-
tens stellt sich die Frage, welche Unternehmungen aus gesamtgesellschaftlicher 
Perspektive überhaupt einen sinnvollen Beitrag zu einem guten und vernünftigen 
gesellschaftlichen Leben im allgemeinen und zum Wirtschaftsleben im speziellen 
zu leisten vermögen. Diese Frage ist nicht zuletzt deshalb berechtigt, weil sowohl 
dieses übergeordnete gesellschaftliche System als Ganzes als auch einzelne Teil-
systeme (Gruppen) nicht nur vom wirtschaftlichen Handeln betroffen sind, sondern 
weil diese auch die Produktionsfaktoren als Voraussetzung für das wirtschaftliche 
Handeln zur Verfügung stellen. Dafür wird in der Regel eine Entschädigung oder 
ein Gegennutzen erwartet. Problemlos ist dabei die Entschädigung der klassischen 
Produktionsfaktoren Kapital, Arbeitsleistung oder maschinelle Anlagen, die von 
einzelnen Gruppen (Kapitalgeber, Mitarbeiter, Lieferanten usw.) zur Verfügung ge-
stellt werden und die in der Regel über den Markt abgegolten werden. Problema-
tisch wird es hingegen bei jenen Gütern, die nicht einzelnen Grupppen, sondern 
dem System als Ganzem gehören. Zu denken ist beispielsweise an Wasser, Luft, 
Bodenschätze und Pflanzen. Diese kollektiven Güter, die einst als freie Güter be-
zeichnet worden sind, weil sie in praktisch beliebiger Menge zur Verfügung stan-
den und deshalb auch keinen Preis und keinen Markt hatten, werden immer mehr 
zu knappen Gütern, über die nicht mehr frei verfügt werden kann. Denn der Ein-
satz dieser Güter bedeutet nicht nur einen Gebrauch, sondern führt häufig zu einem 
Verbrauch, d. h. zu einem endgültigen Untergang. Daraus läßt sich für die Gesell-
schaft als Eigentümerin dieser Güter das Recht ableiten, über deren Verwendung 
mitbestimmen zu können. 

Doch wer darf diese kollektiven Güter benutzen, und unter welchen Bedingun-
gen werden sie den Unternehmungen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt? 
Eine Analogie zum Produktionsfaktor Kapital scheint an dieser Stelle nützlich zu 
sein, indem man sich fragt, unter welchen Bedingungen ein Kreditgeber (Bank) ei-
nen Kredit vergibt. Dies ist wohl dann der Fall, wenn der Kreditgeber davon über-
zeugt ist, daß der Kreditnehmer das Geld gewinnbringend einsetzen wird, so daß 
er nicht nur sein Geld, sondern darüber hinaus auch eine angemessene Verzinsung 
erhalten wird. Der Kreditgeber muß deshalb abklären, ob der Kreditnehmer die da-
zu notwendigen fachlichen Fähigkeiten sowie die charakterlichen Eigenschaften 
besitzt, oder mit anderen Worten, ob er sich als kreditwürdig erweist. 

Überträgt man diesen Gedanken nun auf kollektive Güter wie zum Beispiel Luft 
oder Wasser, so wird die Benutzung dieser "Produktionsfaktoren" nur dann ge-
währt, wenn sie auch sinnvoll eingesetzt werden, das heißt, wenn die Gesellschaft 
als Ganzes davon einen Nutzen hat. Solche kollektiven Güter werden deshalb nur 
solchen Unternehmungen gegeben, die durch die Befriedigung gesellschaftlicher 
Ansprüche einen Nutzen garantieren können und somit das Vertrauen verdienen. In 
diesem Sinne müssen diese Unternehmungen ebenfalls ,,kreditwürdig" sein, wobei 
der Kredit nicht in Form von Geld, sondern in Form von Luft, Wasser, Rohstoffen 
usw. gegeben wird. Deshalb sprechen wir auch nicht von der Kreditwürdigkeit, 
sondern von der Glaubwürdigkeit. Man glaubt der Unternehmung, daß sie der 
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überlassenen Produktionsfaktoren würdig ist, weil sie diese aufgrund ihrer gesell-
schafts- und naturorientierten Denkhaltung sowie ihrer fachlichen Fähigkeiten 
sinnvoll (vernünftig) einsetzen wird. Die Glaubwürdigkeit wird damit zum eigent-
lichen Leitmotiv und Beurteilungskriterium untemehmerischen HandeIns. 

Die Glaubwürdigkeit wird sich bei einer lebensbejahenden und zukunftsgerich-
teten Denkweise sowie einer nicht zu engen sinnvollen Systemabgrenzung auf 
sämtliche in Frage kommenden Anspruchsgruppen beziehen, also insbesondere auf 

- die unmittelbaren Geschäftspartner (Mitarbeiter, Kapitalgeber, Lieferanten 
usw.), 

- die mittelbar und unmittelbar betroffenen gesellschaftlichen Gruppen oder deren 
Vertreter (z. B. Aktivistengruppen), 

- die Natur in ihren vielfältigen Erscheinungsformen (z. B. Pflanzen, Tiere, Was-
ser, Luft), 

- die zukünftigen Generationen, denen ebenfalls ein Recht auf ein gutes Leben 
zukommt. 

Aufgrund dieser Überlegungen läßt sich eine Interpretation der unternehmeri-
schen Verantwortung vornehmen, aus der ein einfacher formaler Bezugsrahmen 
abgeleitet werden kann. 

5.2 Interpretation der unternehmerischen Verantwortung 
aus der Sicht einer praxisorientierten Unternehmungsethik 

Unternehmerisches Handeln unter einer Vernunftperspektive und somit aus der 
Sicht einer Unternehmungsethik heißt verantwortliches wirtschaftliches Handeln.25 

Der Begriff Verantwortung wird damit zum zentralen Ausgangspunkt für unterneh-
merisches Handeln. Aus diesem Grund soll dieser Begriff zuerst näher analysiert 
und auf dem Hintergrund der in Abschnitt 5.1 dargelegten Glaubwürdigkeit inter-
pretiert werden. 

Für eine Klärung des Wortes Verantwortung gibt eine sprachliche Analyse eini-
ge wertvolle Hinweise auf die Bedeutung und den Inhalt dieses Wortes. 

- "Worten" bedeutet "sich im Wort bewegen, reden". 

- Die Vorsilbe "ant" besagt, daß dieses ,,reden" eine Entgegnung auf etwas ist, 
das den Charakter einer Frage aufweist. Die Frage bzw. Widerrede ist auf den 
Befragten selbst bezogen, seine Taten und Unterlassungen, seine Einstellungen. 

- Der Zusatz "ver" schließlich meint "ganz, vollständig, bis zum Ende", aber auch 
"weg von ... hinein in". 

25 Vgl. dazu z. B. Enderle 1993, S. 156, und Ziegler 1992, S. 57ff. 

13* 
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In diesem Sinne bedeutet "verantworten" das Sich-hinein-nehmen in die Entgeg-
nung in Form einer Antwort. Der Befragte setzt sich vollständig mit einer Frage 
auseinander, die an ihn gestellt worden ist, bis diese beantwortet ist und damit die 
Fraglichkeit aufgelöst wird, in die der Befragte hineingestellt worden ist. 

Diese sprachliche Klärung und die Ausführungen zur Glaubwürdigkeit machen 
deutlich, daß die Interessen der Anspruchsgruppen nur dann berücksichtigt werden 
können, wenn der Fragende auch tatsächlich wahrgenommen wird und seine effek-
tiven Fragen beantwortet werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die Unterneh-
mung mit ihren möglichen Anspruchspartnern in einen Dialog tritt, um die wirkli-
chen Probleme und Bedürfnisse zu erfahren und sich darauf zu einigen, welche 
Probleme gelöst bzw. welche Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Sonst läuft 
man Gefahr - wie dies Alex Krauer, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats 
der Ciba einmal sehr treffend gesagt hat -, Fragen zu beantworten, die keiner ge-
stellt hat, während das, was den Menschen wirklich bedrängt, unbeachtet und un-
beantwortet bleibt. Dieser Dialog ist wichtig, weil es einerseits die objektive Wirk-
lichkeit nicht gibt und andererseits unterschiedliche Wertvorstellungen und Interes-
sen existieren. Zudem ist der Dialog mit dem positiven (praktischen) Nebeneffekt 
verbunden, daß er das Verständnis für die Probleme des anderen fördert und damit 
eine Lösung erleichtert. 

Es genügt aber nicht, "nur" einen Dialog zu führen oder sogar einen verbalen 
Konsens mit den Anspruchsträgern zu erzielen. Abgesehen von den entsprechen-
den Ressourcen der Unternehmung (z. B. Menschen, Kapital, Know-how, Informa-
tionen) braucht es vor allem geistige Fähigkeiten, d. h. die Problemlösungsfähig-
keit, um die anstehenden Ansprüche und Probleme, die sich aus dem Dialog mit 
den Anspruchsgruppen ergeben haben, zu befriedigen bzw. zu bewältigen. 

Aufgrund dieser Darlegungen können für den Unternehmer drei Dimensionen 
der Verantwortung unterschieden werden (Thommen 1991): 

1. Rollen-Verantwortung: Als Teil einer Gesellschaft übernimmt eine Unterneh-
mung die Aufgabe, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei hat sie sich an 
den Ansprüchen der verschiedenen Interessengruppen zu orientieren. In diesem 
Sinne hat sie die Verantwortung, d. h. die Fragen und Ansprüche, "wahrzuneh-
men". 

2. Fähigkeitsverantwortung: Eine Unternehmung ist verantwortlich für solche 
Probleme, für die sie auch fähig ist, eine Problemlösung anzubieten. Sie muß 
also Verantwortung "übernehmen ". Sie muß versuchen, aufgrund ihrer Fähig-
keiten und Möglichkeiten Lösungen für diejenigen Probleme, die sich aus den 
Ansprüchen ergeben, zu finden. 

3. Kausale Verantwortung: Gemäß diesem Aspekt ist eine Unternehmung für ihr 
eigenes Handeln verantwortlich. Sie "trägt" die Verantwortung für das, was sie 
getan hat, für die Art und Weise, wie sie ihre Probleme gelöst hat. Sie muß nicht 
nur die rechtlichen, sondern auch die moralischen Konsequenzen aus ihrem 
Handeln ziehen. Falls sie zum Beispiel ein Gewässer verschmutzt hat, ist sie 
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dafür und damit für die sich daraus ergebenden Konsequenzen (z. B. Reinigung, 
Schadenersatzzahlungen) verantwortlich. Bei der kausalen Verantwortung han-
delt es sich um eine ex-post-Betrachtung nach dem Verursacherprinzip. 

Zusarnmenfaßend zeigt das Schema in Abb. 5 diese drei Verantwortlichkeiten, 
die ein konkretes Handeln zur Folge haben, nämlich ein kommunikatives und in-
novatives sowie ein verursachergerechtes Handeln.26 Dieses Schema macht aber 
auch deutlich, daß die drei Verantwortlichkeiten in einem engen Verhältnis zuein-
ander stehen und die Grundlage der Glaubwürdigkeit einer Unternehmung bilden. 

Rollen·Verantwortung Kausale Verantwortung 

_ Kommunikatives Handeln 

Fähigkeits·Verantwortung 

_ Innovatives Handeln 

Abb. 5: Kreislauf der unternehmerischen Verantwortung 

6. Ausblick 

In den vorangehenden Abschnitten wurden einige Überlegungen angestellt, die 
sowohl für den Ethiker als auch für den Betriebswirtschafter (und natürlich auch 
für den Unternehmer) provokativ sein mögen. In diesem letzten Abschnitt sollen 
deshalb einige Punkte hervorgehoben werden, die das Gesagte verdeutlichen bzw. 
dazu dienen sollen, Mißverständnisse zu verhindern. 

Zuerst ist nochmals mit aller Deutlichkeit zu betonen, daß die dargestellte und 
geforderte praxisorientierte Betrachtungsweise nichts mit einer Instrumentalisie-
rung der Ethik zu tun hat. Darum darf es auf keinen Fall gehen. Im Gegenteil, die 

26 Für eine Darlegung des kommunikativen und innovativen Handeins sei auf Thommen 
(1990, 1993) verwiesen. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



198 lean-Paul Thommen 

Grundfrage der Ethik, nämlich die Frage "nach der Möglichkeit einer guten Moral, 
d. h. einer solchen, nach der wir gut leben, gerecht handeln und vernünftig über 
unser Handeln und Leben entscheiden oder urteilen können" (Schwemmer 1980, S. 
592), und die Begündung und Rechtfertigung dieser Moral aus einem Unbedingten 
(Pieper 1985, S. 56), bleibt unangetastet und bildet sozusagen die geistige Aus-
gangslage. 

Diese Feststellung führt gleich zu einem zweiten wichtigen Punkt: Die Unter-
scheidung in eine theoretische und eine angewandte (praktische) Unternehmungs-
ethik bedeutet nicht, daß die zweite ohne die erste auskommen kann. Erstere ist 
Voraussetzung für die zweite; es handelt sich also nicht um ein substitutives, son-
dern um ein komplementäres Verhältnis. 

Mit der Unterscheidung verschiedener Dimensionen der unternehmerischen Ver-
antwortung wird deutlich, daß Unternehmungsethik nicht nur eine Frage des Wol-
lens, sondern vor allem auch des Könnens ist. Dieser triviale Satz scheint gerade 
für wirtschaftliches Handeln besondere Bedeutung zu haben, weil das innovative 
Handeln oft eine wichtige Voraussetzung unternehmungsethischen Handeins ist. 
Für viele unternehmungsethische Probleme braucht es neue innovative Lösungen, 
die von den Führungskräften nicht nur Ressourcen, Know-how und Informationen, 
sondern vor allem auch Visionen und Kreativität, oft aber auch - was häufig mit 
Innovationen, mit Neuem verbunden ist - Mut und Energie abverlangen, um solche 
Innovationen auch umzusetzen. Gelingt dies jedoch, so zeigt sich in eindrücklicher 
Weise, wie nahe unternehmerisches Handeln - Innovationen sind wohl eine der 
charakteristischen Eigenschaften eines Unternehmers - und ethisches Handeln bei-
einanderliegen. Und dies mag schließlich eine Erklärung dafür sein, warum finan-
ziell besonders erfolgreiche Unternehmungen sich auch durch eine besonders hohe 
soziale Verantwortung auszeichnen, wie dies beispielsweise in der bereits erwähn-
ten Studie von CollinslPorras (1995) zum Vorschein gekommen ist.2? 

Dieser letzte Punkt führt nochmals mit aller Deutlichkeit vor Augen, daß eine 
angewandte praxisorientierte Unternehmungsethik verschiedene Management-
Kompetenzen verlangt (vgl. Abb. 6). Neben der für die bisherige Betriebswirt-
schaftslehre typischen Fach- und Methodenkompetenz rücken wegen der notwen-
digen Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte die Sozial- und die Systernkom-
petenz immer mehr in den Mittelpunkt. Bei der Sozialkompetenz geht es einerseits 
um die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit als Voraussetzung für selbständiges 
und selbstbewußtes Handeln und andererseits um die Fähigkeit, in einer Gemein-
schaft zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und als mündiger Mensch an der 
Entwicklung eines sozialen Systems mitzuwirken. Die Systernkompetenz dient da-
zu, "einerseits das ganze System Unternehmung und dessen Veränderung über die 
Zeit zu verstehen und andererseits die Unternehmung in einem größeren System-
zusammenhang zu sehen, um die Einflüsse von der Umwelt auf die Unternehmung 

27 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 4.2. 
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und umgekehrt erkennen zu können" (Thommen 1995, S. 17). Schon diese kurze 
Umschreibung zeigt, wie wichtig diese beiden Kompetenzen für ein kommunikati-
ves Handeln (im Sinne der Diskursethik) sind. 

Management-
Kompetenz 

Abb. 6: Management-Kompetenzen (Thommen 1995, S. 18) 

Mit diesen letzten Ausführungen konnte nochmals gezeigt werden, daß bei ei-
nem angewandten praxisorientierten Wissenschaftsverständnis zwischen der Be-
triebswirtschaftslehre und der Untemehmungsethik eine enge Beziehung besteht, 
da eine gegenseitige Abhängigkeit und viele Schnittstellen existieren. Es gilt nun, 
diese Beziehung durch eine praxis- und ethikgerechte Problemorientierung weiter 
zu vertiefen und die beiden Gebiete - die primär einer akademischen Einteilung 
entspringen - zu integrieren. 
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Vom Nirwana-Ansatz zum überlappenden Konsens: 
Konzepte der Unternehmensethik im Vergleich 

Von Margit Osterloh, Zürich 

1. Einleitung 

Unternehmens- und Wirtschaftsethik ist innerhalb der Betriebswirtschaftslehre 
zu einem der meistdiskutierten Themen geworden, nachdem diese sich früher -
mit wenigen Ausnahmen - aus der Diskussion um normative und ethische Fragen 
weitgehend verabschiedet hatte. Dies zeigt die Übersicht von Thommen in diesem 
Band 1• Inzwischen gibt es unzählige Veröffentlichungen zu diesem Thema, Zeit-
schriften widmen ihm Sonderhefte, so z. B. das Ergänzungsheft 1/1992 der ,,zeit-
schrift für Betriebswirtschaft". Es gibt auch eigene Fachzeitschriften, wie z. B. das 
"Journal of Business Ethics". Ethik wird auf vielfache Weise in die Lehrpro-
gramme der Universitäten aufgenommen. An zahlreichen amerikanischen Univer-
sitäten wird jede Fallstudie auch auf ihren ethischen Gehalt hin bearbeitet2. 

Dies zeigt, daß Unternehmensethik mittlerweile in der Betriebswirtschaftslehre 
als anwendungsorientierte Wissenschaft etabliert ist - allerdings ohne daß die kon-
zeptuellen Grundlagen geklärt wären. Dies gilt insbesondere für die im US-ameri-
kanisehen Raum verbreiteten "Business Ethics,,3. Wie wichtig eine konzeptuelle 
Fundierung ist, zeigt das Scheitern der sogenannten "ethisch-normativen Betriebs-
wirtschaftslehre" von Heinrich Nicklisch, auf die auch Thommen (in diesem Band) 
aufmerksam macht4 . 

Im deutschsprachigen Raum gibt es mindestens drei ausgearbeitete Konzepte 
der Unternehmens- und Wirtschaftsethik. Diese sind mit den Namen Karl Homann, 
Horst Steinmann und Peter Ulrich verbunden. Ich werde im folgenden einen kriti-
schen Überblick über alle drei Ansätze geben, auf einige ungelöste Fragen dieser 
Ansätze aus betriebswirtschaftlicher Sicht aufmerksam machen und entwickeln, in 

1 Vgl. auch die detaillierte Darstellung dieser Entwicklung innerhalb der Betriebswirt-
schaftslehre bei Löhr (1991). 

2 Einen Überblick über Fallstudienbearbeitung hinsichtlich ethischer Probleme gibt Staf-
felbach (1994, S. 31Off.). 

3 Dort werden von den Unternehmen zahlreiche Ethikprogramme wie "Code of Ethics", 
,,Ethic Committees" oder "Ethic Hot Lines" realisiert, vgl. Wieland (1994). 

4 V gl. dazu ausführlich Löhr (1991). 
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welche Richtung die Wirtschaftsethik zu erweitern wäre, um diese Fragen zu be-
antworten5• 

Weitgehende Gemeinsamkeit besteht zwischen den drei Autoren hinsichtlich der 
Verwendung der Begriffe Ethik und Ökonomik sowie der Unterscheidung von 
Wirtschafts- und Unternehmensethik. 

Unter Ethik wird dabei die theoretische Reflexion und Begründung moralischer 
Prinzipen verstanden. Ökonomik ist die Lehre von der rationalen Wahl zwischen 
knappen Ressourcen6. Damit setzen sich die drei Autoren prinzipiell von einem 
systemtheoretischen Verständnis ab, welches Thommen (in diesem Band) zugrun-
de legt? Zum ersten verstehen sie Ökonomik als Methode und nicht als ausdiffe-
renziertes Teilsystem der Gesellschafts. Zum zweiten konzipieren sie Ethik als Be-
gründung von Prinzipien des richtigen HandeIns und nicht bloß als eine explizie-
rende soziologische Theorie der Moral9. Ethik ist aus der Sicht dieser Autoren 
schon deshalb vom systemtheoretischen Ethik-Verständnis zu unterscheiden, weil 
es in der Systemtheorie keine individuell verantwortlichen Akteure gibt. 

Die Wirtschaftsethik bezieht sich nach allgemeinem Verständnis auf die Ebene 
der Wirtschaftsordnung. Hier geht es um die F tage der wirtschaftlichen Rahmen-
ordnung. Demgegenüber wird Untemehmensethik auf die Ebene des einzelnen Un-
ternehmens bezogen. Es geht hier um die Frage der ethischen Legitimität unterneh-
merischen HandeIns innerhalb einer gegebenen wirtschaftlichen Rahmenordnung. 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den Konzepten der drei genannten 
Autoren besteht in der Frage, ob es einen Primat der Ethik über die Ökonomik gibt 
(Ulrich und Steinmann) oder ob Ethik und Ökonomik als gleichwertig anzusehen 
sind (Homann). Dahinter stehen Differenzen in der Frage der Normenbegründung, 
der Normendurchsetzung und in der Folge davon, welchen Stellenwert die Unter-
nehmensethik gegenüber der Wirtschaftsethik hat. 

5 Ulrich (in diesem Band) setzt sich ebenfalls vorwiegend mit den Positionen von Stein-
mann I Löhr und Homann auseinander. Thommen (in diesem Band) bezieht nur die Positionen 
von Ulrich und Steinmann I Löhr ein. 

6 Vgl. z. B. als mittlerweile klassisch gewordene Definition L.c. Robbins (1932, S. 15): 
,,Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses". 

7 Ohne dies allerdings zu explizieren. Ich unterstelle hier deshalb ein systemtheoretisches 
Konzept im Sinne von Luhmann. 

8 Vgl. hierzu Luhmann (1988). 
9 Im Gegensatz dazu erklärt Luhmann (1989, S. 360): "Die Ethik kann die Moral nicht 

begründen. Sie findet sie vor, und sie hat es dann mit der Problematik dieses Befundes zu 
tun". Moral ist im Sinne Luhmanns ein Code, mit dessen Hilfe die Gesellschaft ausdifferen-
ziert wird. Die Moral arbeitet mit dem Code gut I böse, die Wirtschaft mit dem Code Zah-
lung/Nichtzahlung. Codes kanalisieren die Resonanz von Systemen auf die Umwelt. 
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2. Vergleich der unternehmensethischen Konzeptionen 
von Steinmann/Löhr, Ulrich und Homann 

2.1 Normenbegründung: 
Kognitivistische versus non-kognitivistische Ethik 

205 

Die drei Ansätze legen verschiedene Verfahren der Normenbegründung zugrun-
de, die in der philosophischen Ethik üblicherweise als Kognitivismus und Non-Ko-
gnitivismus bezeichnet werden lO• 

Der Non-Kognitivismus bestreitet die kategorische Begründbarkeit und damit 
die Möglichkeit einer allgemein verbindlichen Rechtfertigung von Normen. Nach 
diesem Ansatz lassen sich Normen nicht unabhängig vom faktischen Interesse des 
Individiums begründen. Normen können deshalb nur den Status eines ,,hypotheti-
schen Imperativs kluger Interessenwahrung" (Kliemt 1992, S. 92) beanspruchen. 
Der Non-Kognitivismus steht damit insofern in deutlicher Nähe zur Ökonomik, da 
er primär konsequenzialistisch argumentiert: Wenn man auf die Erhöhung des ra-
tional kalkulierbaren Eigennutzens abstellt, gilt das Handlungsergebnis als morali-
sches Kriterium. In diesem Falle schlägt die Implementation von Normen auf ihre 
Geltung durch. 

Der ethische Kognitivismus hingegen geht davon aus, daß man durch den Ge-
brauch der Vernunft durchaus einen Zugang zu rational begründbaren Normen fin-
den kann. Der Kognitivismus gibt sich also nicht mit den faktisch bestehenden In-
teressen von Individuen zufrieden, sondern will diese in Richtung gerechtfertigter 
Interessen als regulativer Idee verbessern. Er stellt insofern nicht ausschließlich 
auf die Konsequenzen des Handeins ab, sondern auch auf die moralischen Inten-
tionen. Die heute einflußreichste kognitivistische Ethik im deutschsprachigen 
Raum ist die Diskursethik bzw. DialogethiklI. Sie gibt nicht inhaltliche Vorschrif-
ten oder Handlungsregeln an, sondern fordert die Einhaltung von Verfahrensregeln, 
wie man in Konfliktsituationen zu allgemeinverbindlichen inhaltlichen Normen 
kommen soll. Es ist dies der allgemeine und freie Diskurs aller Betroffenen, in 
welchem alle strittigen Fragen durch konsensfähige Argumente entschieden wer-
den. Nichts anderes als der "eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Argu-
mentes" (Habermas 1989, S. 144) soll darin zum Zuge kommen. Aus der Sicht der 
Diskursethik ist dies die Voraussetzung dafür, daß Normen als ethisch gerechtfer-
tigt gelten können. Dieses Prinzip ist zwar in Wirklichkeit nicht vollständig reali-
sierbar, gleichwohl stellt es aber als regulative Idee die Leitlinie ethischen Han-
delns dar. 

Steinmann und Vlrich sind eindeutig der kognitivistischen Position zuzuordnen. 
Homann und Koautoren bekennen sich zwar zum ethischen Non-Kognitivismus12, 

10 Vgl. Kliemt (1992). 
11 Vgl. Apel (1973), Haberrnas (1983), Lorenzen (1987). 
12 Vgl. Homann/Blome-Drees (1992, S. 117). 
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halten aber dennoch Ethiken vom Typ der Diskursethik für "unverzichtbar, weil sie 
das dauerhaft kritische Potential der Moral stärken" (Homann 1993, S. 48). 

2.2 Normendurchsetzung 

Homann und Koautoren sehen den Schwerpunkt des ethischen Problems in der 
Wirtschaftsethik, d. h. in der institutionellen Rahmenordnung. Diese wird als Ord-
nungsethik verstanden: "Der systematische Ort der Moral in der modemen Wirt-
schaft ist die Rahmenordnung" (Homann 1993, S. 34f.)13. Deshalb hat in diesem 
Konzept die Unternehmensethik nur einen nachgeordneten Stellenwert im Ver-
gleich zur Wirtschaftsethik. Zur genauen Kennzeichnung der Unternehmensethik 
im Konzept von Homann muß deshalb zuerst das Verhältnis von Wirtschafts- und 
Unternehmensethik aus dieser Sicht geklärt werden. 

Die Rahmenordnung und die Gestaltung ihrer Institutionen ist gemäß diesem 
Konzept ethisch-normativ l4 zu vermitteln, wohingegen innerhalb der Rahmenord-
nung, d. h. auf der Ebene der Unternehmen, der marktwirtschaftliche Wettbewerb 
gelten soll. Als Grund für diese Trennung ethisch legitimierter Rahmenordnung 
und ökonomisch begründeter Ordnung auf der Ebene der Unternehmen geben Ho-
mann und Koautoren an, daß unter den Bedingungen einer modemen Wettbe-
werbswirtschaft die Verhaltenskoordination nicht mehr über gemeinsame Ziele 
und Wertvorstellungen, sondern nur über institutionalisierte Folgenverkoppelungen 
erfolgen könne l5 : Modeme Gesellschaften seien "mittel-verknüpft", nicht "ziel-
verknüpft,,16. Deshalb müsse sich heute eine Wirtschaftsethik mit der Frage befas-
sen, "wie moralische Normen und Ideale unter den Bedingungen der modemen 
Wirtschaft und Gesellschaft zur Geltung gebracht werden können" (Homann 1992, 
S.77). 

Diese Bedingungen seien durch Dilemmastrukturen gekennzeichnet, deren 
wichtigster Typ das Gefangendilemma ist17. Dieses beschreibt das Dilemma zwi-
schen individueller und kollektiver Rationalität. 

Entscheidend dabei ist, daß Homann keineswegs annimmt, daß alle Menschen 
tatsächlich rationale Egoisten sindl8. Auch für den prinzipiell kooperativ einge-

13 Neuerdings wird die Aussage relativiert, vgl. Homann (1993, S. 35). Danach ist die 
Rahmenordnung weder der einzige noch der quantitativ oder qualitativ wichtigste Ort der 
Moral in der Marktwirtschaft, sondern lediglich der systematische Ort in dem Sinne, als Mo-
ral in der Marktwirtschaft nur wettbewerbsneutral zur Geltung gebracht werden könne. 

14 Wobei allerdings, wie gezeigt wurde, unklar bleibt, wie die normative Ordnung bei Ho-
mann zustande kommt. 

15 V gl. Homannl Pies (1994, S. 7). 
16 Vgl. Hayek (1980/81, Bd. 2, S. 153). 
17 Zum Gefangenendilemma vgl. z. B. Axelrod (1991), Sandler (1992), HomannlBlome-

Drees (1992, S. 29ff.), LöhrlOsterloh (1993, S. 126ff.). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Konzepte der Untemehmensethik im Vergleich 207 

stellten Akteur reiche die Antizipation der Möglichkeit aus, daß andere ihn in 
Nachteil bringen können, um letztlich doch die nicht-kooperative Lösung zu wäh-
len. 

Es hänge von der jeweiligen Situation ab, ob die Überwindung des Gefangenen-
dilemmas kollektiv nützlich sei oder nicht. Um die positiven Wirkungen des Wett-
bewerbs zur Geltung zu bringen, müsse das Gefangenendilemma auf der Ebene 
des unternehmerischen Handeins im Regelfall (z. B. durch Kartellverbote) auf-
rechterhalten werden. Auf der Ebene der Wirtschaftsordnung müsse es hingegen 
aufgehoben werden, um für alle Unternehmen gleiche wettbewerbsneutrale Rah-
menbedingungen herzustellen. 

Eine perfekte Rahmenordnung könne auf diese Weise unternehmerisches Han-
deln ethisch freistellen 19. Innerhalb der Rahmenordnung gelten Markt und Wettbe-
werb. Institutionelle Arrangements sollten deshalb nach Homann einem h-o-Test 
(homo-oeconomicus-Test) unterworfen werden, der sicherstellt, daß sich Defektion 
ökonomisch nicht lohnt. Deshalb kämen auf der Ebene des unternehmerischen 
Handeins nicht normative Postulate, sondern Anreize und Sanktionen zur Gel-
tung20. "Moral läßt sich in modernen Gesellschaften nur via h-o-geprüfte institu-
tionelle Arrangements realisieren" (Homann/Pies 1994, S. 11). 

Homann konzidiert allerdings, daß eine perfekte Rahmenordnung praktisch 
nicht realisierbar ist. Dies gilt insbesondere - wie es Ulrich (in diesem Band) zu-
treffend kritisiert - für den internationalen Wettbewerb, der nicht durch eine ein-
heitliche internationale Rahmenordnung geregelt ist. In solchen Fällen würde auch 
im Konzept Homanns auf eine Unternehmensethik im Sinne eigener Legitimati-
onsbemühungen nicht verzichtet werden können21 . Diese habe allerdings nur eine 
ergänzende Funktion zur Rahmenordnung. So sei es für ein einzelnes Unternehmen 
nicht sinnvoll, legale, gleichwohl moralisch fragwürdige Rüstungsexporte zu un-
terlassen: Der einseitige Verzicht würde zwar das Gewissen der betroffenen Mana-
gerinnen und Manager beruhigen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit würden 
Konkurrenten die entstandene Lücke ausfüllen. Die Anreize dafür sind sogar um 
so größer, je mehr Unternehmen einen freiwilligen Verzicht üben. Deshalb seien 
die Handlungsmöglichkeiten eines einzelnen Unternehmens auf ordnungspoliti-
sche Aktivitäten begrenzt. "Unter den Bedingungen einer defizitären Rahmenord-
nung zeigt sich das moralische Engagement eines Unternehmens vor allem in der 
Wahrnehmung der politischen Verantwortung und nicht so sehr durch einseitige 
Vorleistungen im Wettbewerb" (Homann/Blome-Drees 1992, S. 162). 

18 Vgl. Homann (1994). Schließlich gibt es zahlreiche empirische Belege dafür, daß sich 
ein großer Prozentsatz von Menschen auch in Gefangenendilemmasituationen kooperativ 
verhalten, vgl. Sally (1995). 

19 Vgl. Homann (1992, S. 80). 
20 Vgl. Homann/Blome-Drees (1992, S. 93). 
21 Vgl. Homann/Blome-Drees (1992, S. 114). 
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Während Homann das Gewinnprinzip unterhalb der Ebene der Rahmenordnung 
(fast) uneingeschränkt zur moralischen Pflicht erhebt, geht es Ulrich schon auf der 
Ebene der Unternehmung um eine Relativierung des Gewinnziels. Er setzt ein kla-
res Primat der Ethik über die Ökonomik, genauer der Diskursethik über die Ökono-
mik, und dies auf allen Ebenen der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Damit 
soll sichergestellt werden, daß Normen auf der freien, allgemeinen Zustimmung 
eines rational motivierten Einverständnisses basieren22. Übertragen auf Unterneh-
men bedeutet dies, daß alle vom unternehmerischen Handeln betroffenen Stakehol-
der in den Diskurs einzubeziehen wären23 . 

Ulrich stellt damit das Gewinnprinzip auf allen Ebenen seiner integrativen Wirt-
schaftsethik das Gewinnprinzip zur Disposition. Er konzidiert zwar einen Vorrang 
eines institutionenethischen Problemzugangs vor moralischen Ansprüchen einzel-
ner, lehnt jedoch - im Gegensatz zu Homann - eine ethische Entlastung unterneh-
merischen HandeIns ab. 

Auch Steinmannl Löhr stützen sich wie Ulrich auf die Diskursethik bzw. Dialog-
ethik24• Allerdings sehen sie im empirisch-historischen Kontext die Marktwirt-
schaft als die überlegene Wirtschaftsordnung an. Sie argumentieren wie Homann, 
daß der Effizienzvorteil der Marktwirtschaft in der Umstellung des Koordinations-
mechanismus von den Intentionen der Akteure auf die Konsequenzen ihrer Hand-
lungen liegt. Durch die effiziente Lösung des Knappheitsproblems werden Kon-
flikte reduziert. Dies bedeutet, daß die Formalziele der Unternehmung (Rentabili-
tät und Liquidität) als Konsequenz der Entscheidung für die Marktwirtschaft erfüllt 
werden müssen. Auf der Ebene der Sachziele (Wahl von Produkten und Märkten) 
ist das Unternehmen hingegen in der Regel von Problemen der Wirtschaftsethik 
nicht entlastet. Auf dieser Ebene gäbe es im Gegensatz zum häufig angeführten 
Sachzwang-Argument sehr wohl Handlungsspielräume, wäre doch sonst eine stra-
tegische Unternehmensplanung nicht möglich. Die Unternehmensethik müsse im-

22 Vgl. Habermas (1983). 
23 Vgl. Ulrich (1994, S. 78). Als Stakeholder eines Unternehmens bezeichnet man In-

teressen- oder Anspruchsgruppen, die vom unternehmerischen Handeln betroffen sind. Zu 
Stakeholdern werden z. B. Aktionäre, Mitarbeiter, Nachbarn des Unternehmens, kommunale 
sowie staatliche Behörden und auch Umweltschutzgruppen gezählt. Der Stakeholder-Ansatz 
bezieht neben einer angemessenen Rendite für die Aktionäre auch die Interessen weiterer An-
spruchsgruppen des Unternehmens mit ein. Dies wird im Stakeholder-Ansatz auf zwei 
unterschiedliche Arten begründet. Die erste Begründungsrichtung hält es für ökonomisch 
nützlich, die Interessen anderer Anspruchsgruppen zu beachten, da dies teure Konflikte re-
duziert oder Imageschäden verhindert, vgl. z. B. Freeman (1984). Die zweite Begründungs-
richtung führt ethische Gründe an, die Interessen anderer Anspruchsgruppen zu berücksichti-
gen, vgl. z. B. Evanl Freeman (1987). Demgegenüber orientiert sich das Unternehmen im 
Shareholder-value-Ansatz ausschließlich am Gewinn bzw. an der maximalen Rendite für die 
eigenen Aktionäre. 

24 Vgl. SteinmannlLöhr (1994a). Die Dialogethik wurde von Lorenzen (1987) begründet. 
Die Unterschiede zwischen Dialog- und Diskursethik liegen im wesentlichen in ihren unter-
schiedlichen philosophischen Fundierungen, vgl. Lorenzen (1991, S. 64). 
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mer dann bemüht werden, wenn weder die sprachfreie Koordination des Marktes 
noch rechtliche Regelungen zu ethisch sinnvollen Lösungen führen. 

Im Unterschied zu Homann ist hier die Unternehmensethik jedoch nicht bloß 
eine Reparaturinstanz für unvollkommene, zentral formulierte Rahmenbedingun-
gen. In der konkreten Anwendung der marktwirtschaftlichen Rahmenordnung tre-
ten auf der Ebene der Unternehmung immer wieder Ad-hoc-Konjlikte auf, welche 
nicht oder nicht rechtzeitig über die wirtschaftliche Rahmenordnung gelöst werden 
können (z. B. Konflikte bei notwendigen Entlassungen). In solchen Fällen läßt sich 
nicht theoretisch vorentscheiden, ob man unethische Praktiken weiterverfolgen 
muß, bis sie in der Rahmenordnung befriedigend geregelt sind - oder ob man ver-
suchen soll, das Problem am Ort des Entstehens aufzugreifen und zu lösen. Dies 
halten die Autoren schon aus Effizienzgründen für sinnvoll, sei doch eine dezentra-
le Konfliktregulierung "vor Ort" ein Element der Deregulierung. Diese verhindert, 
daß ein immer dichteres bürokratisch verwaltetes Netz von Rechtsnormen beachtet 
werden muß. Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft wäre damit 
auf allen Ebenen zu etablieren. 

Ansonsten sind die Konzeptionen von Steinmann / Löhr einerseits sowie von 
Ulrich andererseits hinsichtlich ihrer philosophischen Ausgangsposition sehr ähn-
lich. Sie unterscheiden sich lediglich in bezug auf die Gewichtung der situativen 
historischen Bedingungen der Marktwirtschaft25 • Dieses wirkt sich in einer sehr 
viel stärkeren Gewichtung des Konsenserfordernisses bei Ulrich aus, der keine, 
auch keine vorläufigen, Entlastungen von ethischen Diskursen auf allen Ebenen 
der Entscheidungsbildung zulassen will. 

Einigkeit zwischen allen Autoren gibt es in bezug auf einen Gesichtspunkt der 
Normendurchsetzung: Treten Konflikte zwischen (kognitivistisch oder non-kogni-
tivistisch begründeten) moralischen Vorstellungen einerseits und ökonomischen 
Erfordernissen andererseits auf, und können diese Konflikte nicht durch rechtliche 
Regelungen bewältigt werden26, so sollte zuerst versucht werden, diese im Wege 
des "ethical displacement" (De George 1990) zu lösen. "Ethical displacement" 
meint die Verlagerung des Konfliktes auf die nächsthöhere Ebene, wo mit Hilfe 
von Branchenstandards eine für alle wettbewerbsneutrale Lösung gesucht werden 
kann27. Solche Standards können Unternehmen helfen, moralische Dilemmata ge-
meinsam zu lösen, die im Alleingang zu moralischer Überforderung führen wür-
den. 

25 Vgl. Steinmannl Löhr (1994b, S. 160). 
26 Z.B. wenn angesichts der Globalisierung der Märkte eine überstaatliche normengebende 

Instanz fehlt oder wenn der Gesetzgeber der technisch möglichen Entwicklung im Umwelt-
schutz hinterherhinkt. 

27 Vgl. z. B. Ulrich (in diesem Band, Kapitel 2.4.), SteinmannlLöhr (l994b, S. 154), Ho-
mann! Blome-Drees, (S. 156ff.). 

14 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/III 
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3. Offene Fragen und Ansätze zu ihrer Beantwortung 

In der folgende Stellungnahme zu den drei geschilderten unternehmensethischen 
Positionen will ich bezüglich der Normenbegründung zeigen, daß hier von einem 
Primat der (kognitivistischen) Ethik über die Ökonomik ausgegangen werden muß. 
In bezug auf die Normenumsetzung werde ich argumentieren, daß "Nirwana"-Posi-
tionen28, wie die des "idealen Diskurses" oder der "idealen Rahmenordnung", zu 
einer unzureichenden Erfassung realer Probleme führen. Ziel ist, eine Ausgangsba-
sis zu entwickeln, welche die offenen Fragen beantworten könnte. 

3.1 Normenbegründung 

Die von Homann zugrunde gelegte non-kognitivistische Normenbegründung 
kann m.E. argumentativ nicht durchgehalten werden. Dies zeigt sich an zwei Pro-
blemen. Es ist dies einerseits das von Homann zugrunde gelegte konsenstheoreti-
sche Vertragsparadigma. Andererseits ist es die Frage der Überwindung des Ge-
fangenendilemmas. 

Homann beruft sich als Grundlage der Wirtschaftsethik auf die Vertragstheorie 
von Buchanan (1977). Der Konsensbegriff von Buchanan stützt sich aber im Ge-
gensatz zur Diskursethik auf einen sprachfrei konstituierten, faktischen Konsens. 
Er basiert auf den Vorteilsüberlegungen eines jeden Individuums, d. h. auf seinen 
Kosten-Nutzen-Einschätzungen. Diese sind bei Buchanan ausschließlich durch ex-
terne Knappheitsänderungen verursacht. Wie Homann jedoch selbst kritisiert29, 

findet hierbei der nahezu triviale Gedanke keine Berücksichtigung, daß Knapphei-
ten und Kosten nicht extern vorgegeben sind, sondern durch soziale Kommunika-
tion verändert werden. Solche Kommunikationsprozesse werden insbesondere 
dann notwendig, wenn ehemals stabile Situationen korrodieren und ein Orientie-
rungsbedarf entsteht. Der faktische Konsens als Grundlage einer individuellen, 
sprachfrei zustande gekommenen Rahmenordnung versagt in Situationen funda-
mentaler Unsicherheit 30, welche für Unternehmen in einer globalen Umwelt heute 
der Regelfall geworden sind3 ! . 

28 Vgl. Demsetz (1969, S. 1). 
29 Vgl. Homann (1994, S. 71). Vgl. zu einer ähnlichen Kritik am Paradigma des faktischen 

Konsenses Ulrich (in diesem Band, Kap. 1. 3). 
30 Vgl. Siegenthaler (1993). 
3! In der modernen betriebswirtschaftlichen Strategielehre ist das Orientierungsproblem 

mittlerweile zu einem der wichtigsten Themen geworden, vgl. z. B. Evans/Doz (1992), Pra-
halad/ Hamel (1995), als Übersicht vgl. Osterloh/ Frost (1995) und im Hinblick auf die Be-
handlung dieses Problems in der neoklassischen Ökonomik und Spieltheorie Osterloh/Grand 
(1995). Dieser Tatbestand verweist zugleich darauf, daß sich Homann mit seinem Ansatz von 
wichtigen Themenbereichen der modernen Betriebswirtschaftslehre ausschließt. 
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Die Frage der Überwindung des Gefangenendilemmas ist deshalb relevant, weil 
- wie oben ausgeführt - auf der Ebene der Rahmenordnung kollektive Selbstschä-
digungen verhindert werden sollen. Wie dies allerdings auf der Basis einer nicht 
kognitivistischen Ethik erklärt werden kann, wird von Homann und Koautoren 
nicht erklärt. 

Wollen rationale Egoisten das Gefangenendilemma überwinden, so ist dies nur 
im Rahmen wiederholter Spiele möglich: Wenn jemand immer wieder auf die glei-
chen Personen trifft, dann ist es für ihn oder sie sinnvoll, sich zunächst kooperativ 
zu verhalten und dann in jeder folgenden Spielrunde so zu reagieren, wie der Mit-
spieler in der Runde zuvor, d. h. auf Kooperation mit Kooperation, auf Defektion 
mit Defektion zu antworten. Diese Strategie des "Tit for Tat" ("Wie Du mir, so ich 
Dir") wurde von Axelrod (1991) als die empirisch erfolgreichste ermittelt. Sie hin-
terläßt jedoch eine "Motivationslücke", welche durch das sogenannte Problem der 
Rückwärtsinduktion verursacht ist32: Bei einem Spiel von endlicher Länge gibt es 
in der letzten Runde keine Aussicht auf Kooperationsgewinne, weil eine Defektion 
nicht in der folgenden Runde bestraft werden kann. Ergo wird der rationale Akteur 
defektieren. Ist in der zweitletzten Runde absehbar, daß alle rationalen Spieler in 
der letzten Runde defektieren, dann gibt es auch hier keinen Anlaß zur Koopera-
tion - und so fort bis in die erste Runde. Das unnachsichtig rationale Verhalten der 
Akteure führt somit zum Verzicht auf Kooperationsgewinne, es sei denn, einer der 
Beteiligten beginnt aus normativen Erwägungen mit dem kooperativen ersten Zug. 
Zwar gibt es Versuche, die Kooperationsneigung auf eine wie selbstverständlich 
befolgte Kultur zurückzuführen33 . Jedoch führt dies innerhalb des ökonomischen 
Modells zu einer Aporie. Egoisten befolgen kulturelle Normen, die ihnen persön-
lich nicht dienen, nur dann, wenn Irrationalität oder Unwissen im Spiel sind. Dies 
steht aber im Widerspruch zum ökonomischen Rationalitätspostulat34. Im Ergebnis 
zeigen diese Überlegungen, daß es nicht möglich ist, eine non-kognitivistische 
Ethik konsequent durchzuhalten35 . 

Das zeigt sich bei Homann darin, daß letztlich dann doch wieder das Prinzip der 
Solidarität als gemeinsames Grundprinzip von Moral bemüht wird36, obwohl dies 
im Rahmen einer non-kognitivistischen Konzeption ein Fremdkörper ist. Dies ist 
gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, daß der (kognitivistischen) Ethik ein Pri-
mat über die Ökonomik zukommt. 

Gegenüber den Konzeptionen von Ulrich und Steinmann ist auf der anderen 
Seite einzuwenden, daß der Anspruch einer universalistischen Normenbegründung 
(wie der Diskurs- bzw. Dialogethik) die Schwäche hat, daß er nicht auf all-

32 Vgl. Selten (1978), PettitlSugden (1989). 
33 Vgl. z. B. Kreps (1990). 
34 Vgl. Osterloh (1994). 
35 Vgl. LöhrlOsterloh (1993), OsterlohlLöhr (1994). Im gleichen Sinne auch Kliemt 

(1993). 
36 Vgl. HomannlBlome-Drees (1992, S. 15), Homann (1993, S. 48). 

14* 
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gemein geteilten, voraussetzungslosen Prämissen beruht, die allgemein geteilt 
werden37. 

Angesichts der Inkommensurabilität von ethischen Begründungsprogrammen ist 
es deshalb in Übereinstimmung mit den neueren Arbeiten von Rawls38 fruchtbarer, 
vom "Faktum der Pluralität" (Rawls 1992, S. 255 ff.) auszugehen. So hält es 
Rawls zwar für wünschenswert, wenn es einen Konsens der Bürger gäbe, welcher 
trotz aller Pluralisierung gesellschaftliche Einheit stiften könnte. Mit Blick auf den 
derzeitigen moral theoretischen Diskussionsstand stellt er aber fest, daß es einen 
solchen Konsens leider nicht gibt und fragt: 

"How is it possible for there to exist over time a just and stable society of free and equal 
citizens, who remain profoundly divided by reasonable religious, philosphical, and mo-
ral doctrines?" (Rawls 1993, S. XVIII). 

Daraus leitet er sein Forschungsprogramm ab, einen überlappenden Konsens 
("overlapping consensus") zu formulieren. Angesichts der historischen (oder bes-
ser: zivilisatorischen) Erfahrung, daß soziale Integration auch ohne Wertintegrati-
on möglich ist, will Rawls mit diesem überlappenden Konsens ein Überlegungs-
gleichgewicht herausbilden ("reflective equilibrium", Rawls 1993, S. 28). Darin 
sollen die eigenen Vorteile mit den Anforderungen einer wohlerwogenen öffentli-
chen Moral kompatibel gemacht werden. Dies ist allerdings nur dann möglich, 
wenn Universalitätsvorstellungen aufgegeben werden. Zwar ist der überlappende 
Konsens selber keine eigenständige Moral, sondern vielmehr ein Extrakt der vielen 
partikularen Moralen39. Aber genau aus diesem Grund ist er selber moralischer 
Art40 und ist nicht mit non-kognitivistischen Positionen vereinbar. Im Ergebnis be-
deutet dies ein Primat der (kognitivistischen) Ethik über die Ökonomik. 

3.2 Normendurchsetzung 

Die Schwäche aller Konzeptionen bezüglich der Normendurchsetzung liegt 
m.E. darin, daß sie mit starken Idealisierungen arbeiten: Homann sieht die Unter-
nehmensethik als "Lückenbüßer" für den Fall, daß die ideale Rahmenordnung 
(noch) nicht etabliert ist. Ulrich sowie Steinmann / whr gehen vom idealen Dis-
kurs als regulativer Idee für praktisch reale Konfliktlösungen aus. In beiden Fällen 
handelt es sich um einen ,,Nirwana-Approach", dessen theoretischer und prakti-
scher Ertrag erst dann hereingeholt werden kann, wenn auch die Grenzen des je-
weiligen Ansatzes bei der N ormendurchsetzung thematisiert werden 41. 

37 Vgl. Rawls (1975, S. 630). Diese Position steht zwischen einer rein empirischen und 
einer kantischen Tradition. 

38 Vgl. zur Diskussion Pies/Leschke (Hrsg.) (1995). 
39 Vgl. Rawls (1992, S. 308ff.). 
40 Vgl. Priddat (1995, S. 201). 
41 Vgl. Nutzinger (1994, S. 209). 
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3.2.1 Zustandekommen und Stabilität demokratischer Rahmenordnungen 

In allen drei geschilderten Ansätzen kommt der wirtschaftlichen Rahmenord-
nung eine entscheidende Bedeutung für das Konzept der Unternehmensethik und 
deren institutioneller Ausgestaltung zu. 

Am größten ist diese Bedeutung im Konzept von Homann und Koautoren. Dort 
hat die Unternehmensethik nur eine ergänzende Funktion gemäß der Formel: "Der 
systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung" . 
Demzufolge ist es auch für die Unternehmensethik von überragender Bedeutung, 
daß und wie die Rahmenordnung als demokratisch legitimiert zustande kommt. 

Dieses Zustandekommen ist nun allerdings in der von Homann empfohlenen 
h-o-geprüften Institutionenwelt schlichtweg nicht zu erklären: Die meisten Institu-
tionen der Demokratie würden den h-o-Test nicht bestehen42. Setzt man streng ei-
gennütziges Verhalten aller Individuen voraus, so ist beispielsweise nicht zu erklä-
ren, warum Bürger zur Wahl gehen (Voter-Paradoxon)43. Ebensowenig ist es denk-
bar, daß unser Justizsystem, welches die Regeln des Marktes erst erzeugt, über-
haupt funktionieren würde, wenn alle Individuen im Sinne des homo oeconomicus 
handeln würden44. Darüber hinaus bleibt in der Argumentation Homanns offen, 
wie in einer h-o-geprüften Institutionenwelt Politiker den ,,Marsch durch die Insti-
tutionen" durchlaufen können und - oben angekommen - plötzlich vom homo oe-
conomicus zum zoon politikon mutieren. Wie sollen homines oeconomici, die ihre 
moralische Verantwortung an die Rahmenordnung delegiert haben, überhaupt die 
Kompetenz entwickeln, ethische Defizite zu erkennen45 ? 

Demgegenüber weisen die Konzeptionen von UZrich und SteinmannlLöhr zwar 
den Vorteil auf, daß sie das Entstehen demokratischer Ordnungen erklären können, 
nicht aber, wie deren Stabilität gewährleistet werden kann. 

In Wettbewerbswirtschaften hat eine ausschließliche Orientierung an einem 
ethisch motivierten idealen Konsens höchst fragwürdige Konsequenzen für die 
Einhaltung der Rahmenordnung. Eine Orientierung an "vorbehaltslosen Legitima-
tions- und Verantwortbarkeitsansprüchen" (vgl. Ulrich in diesem Band) fordert 
zum Trittbrettfahren geradezu heraus. Dieses ist sogar um so lohnender, je mehr 
Unternehmen sich an die rigorosen diskursethischen Forderungen halten würden. 
Dadurch tritt aber die moralisch bedenkliche Folge ein, daß diejenigen Akteure zu-
erst eliminiert werden, welche die höchste moralische Gesinnung haben46. Dies 
führt zwangsläufig zu einer Erosion der ethisch motivierten Selbstverpflichtung 
und damit zu einer Destabilisierung der Rahmenordnung. Deshalb muß dem Tritt-

42 Vgl. Kirchgässner (1994). 
43 V gl. Margolis (1982). 
44 Vgl. Kliemt (1994, S. 44). 
45 Vgl. auch Ulrich in diesem Band, Kap. 1. 4. 
46 Vgl. Homann/Blome-Drees (1992, S. 95). 
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brettfahrerproblem als einem Kernproblem einer Theorie sozialen Handeins ange-
messen Rechnung getragen werden47. 

Theoretisch und praktisch fruchtbarer wäre hingegen die Position von Rawls. 
Dieser geht davon aus, daß der historisch-zivilisatorische Prozeß (sozusagen 
"path-dependent") bestimmte Bürgertugenden hat entstehen lassen, die weder 
durch "h-o-geprüfte Institutionen" noch durch rigorose diskursethische Forderun-
gen aufs Spiel gesetzt werden dürfen. Rawls sieht den diesen Bürgertugenden zu-
grunde liegenden überlappenden Konsens als einen sich selbst stabilisierenden 
Prozeß, in dem 

"die Bürger, sobald sie zu würdigen beginnen, was eine liberale Konzeption leistet, eine 
Loyalität ihr gegenüber entwickeln werden, die sich im Laufe der Zeit verstärkt. Sie wer-
den es für vernünftig und klug halten, ihre Loyalität gegenüber den Grundsätzen der Ge-
rechtigkeit zu bekräftigen, welche normalerweise alle Werte aufwiegen, die mit ihnen in 
Konflikt geraten mögen" (Rawls 1992, S. 327). 

Die "path dependency" der Bürgermoral in demokratischen Entwicklungen 
weist die Institutionenäkonomie darauf hin, daß sie sich an die moralischen Intui-
tionen der Zeitgenossen anschließen muß. Umgekehrt muß die diskursive 
Institutionenethik lernen, daß soziale Ordnungen nur dann stabil sind, wenn sie die 
faktische Bereitschaft zu Loyalität nicht überfordern48. 

3.2.2 Dynamik zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation 

Sowohl in den Ansätzen von Steinmann / Löhr und Ulrich wie auch in dem An-
satz von Homann wird nicht berücksichtigt, daß es zwischen intrinsischer und ex-
trinistischer Moral eine Wechselwirkung gibt. Diese ist auch und gerade in der 
Wettbewerbswirtschaft zu beachten, weil dadurch moralisches Kapital gebildet 
oder zerstört wird49. 

Zunächst einmal zeigen zahlreiche experimentelle Untersuchungen, daß sich ein 
hoher Prozentsatz von Menschen in Gefangenendilemmasituationen altruistisch 
verhält5o. Das bedeutet, daß der homo oeconomicus nicht die wirklichen Eigen-
schaften wirklicher Akteure abbildet, sondern einen bestimmten methodischen Zu-
griff kennzeichnet, nämlich den ökonomischen. Dieser stellt ein heuristisches 
Schema oder eine Suchanweisung dar, welche die ökonomische von anderen Per-

47 Vgl. Sandler (1992). 
48 Vgl. Habisch (1995, S. 95). 
49 Extrinsisch ist eine Motivation dann, wenn sie ausschließlich auf Belohnung und Be-

strafung reagiert; intrinsisch ist eine Motivation, wenn sie durch Interesse an der Tätigkeit 
oder Sache getragen wird. Die extrinsische Motivation entspricht der egoistischen, dagegen 
ist intrinsische Motivation nicht immer altruistisch. Es gibt auch bösartige intrinsische Moti-
vation. 

50 Vgl. z. B. FreylBohnet (1995). 
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spektiven unterscheidet. Der homo oeconomicus ist damit kein empirisches Erklä-
rungsmuster, sondern ein Konstrukt, das "on rather analytical than empirical 
grounds" (Brennan/Buchanan 1985, S. 59) gewählt wird. Er ist deshalb weder 
richtig noch falsch, sondern er erweist sich in bestimmten Forschungszusammen-
hängen als zweckmäßig oder nicht. 

Genau um solche Zweckmäßigkeitsfragen geht es jedoch bei der Implementie-
rung der Unternehmensethik: Wie gezeigt wurde, kann ohne intrinsische Motiva-
tion weder eine demokratische Rahmenordnung entstehen, noch ist innerhalb einer 
gegebenen Rahmenordnung damit zu rechnen, daß ethische Ordnungsdefizite er-
kannt werden. Die intrinsische Motivation ist also ein schützenswertes Gut, das 
pfleglich behandelt werden sollte. Dies ist um so mehr der Fall, als die Hypothese 
realistisch erscheint, daß intrinsische Motivation sehr viel schneller zerstört als 
wieder aufgebaut werden kann und daß es einen motivationalen Spillover über die 
Bereiche hinaus gibt, die extrinsisch verstärkt werden5!. 

Nun zeigen aber zahlreiche experimentelle Ergebnisse, daß unter bestimmten 
Bedingungen die extrinsische die intrinsische Motivation zerstören kann52. Erklärt 
wird dies von der Attributionstheorie der Psychologie folgendermaßen53 : Die ex-
trinsische Motivation besitzt zwei Aspekte, einen kontrollierenden und einen infor-
mativen. Steht der kontrollierende Aspekt im Vordergrund (z. B. wenn Kinder nur 
durch Belohnung zur Erledigung von Schularbeiten veranlaßt werden), dann verur-
sacht die Belohnung, daß das Individuum selbst seine Leistung externalen Fakto-
ren zuschreibt und nicht eigener Anstrengung und Fähigkeit. Steht hingegen der 
informative Aspekt der Selbsteinschätzung im Vordergrund (z. B. Medaillen für 
sportliche Leistungen), so bewirkt dies, daß die internalen Zuschreibungen zuneh-
men und damit Gefühle der Kompetenz und der erlebten Fähigkeit. Überwiegt die 
Fremdkontrolle die Eigenkontrolle, dann wird der Erfolg nicht mehr der eigenen 
Fähigkeit, sondern dem äußeren Einfluß zugeschrieben. Auf diese Weise wird 
nicht nur das Gefühl der Kompetenz, sondern die intrinsische Motivation insge-
samt zerstört. 

Im Ansatz von Homann ist genau dieses zu befürchten. Die Installation h-o-ge-
prüfter Institutionen bewirkt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil sie aus-
schließlich auf extrinsische Motivation abstellt. Sie setzt einen homo oeconomicus 
voraus und produziert ihn genau dadurch. Auf diese Weise wird erhebliches mora-
lisches Kapital zerstört. Moralisches Kapital entsteht durch die Herstellung von ge-
meinsamen Präferenzen, Normen und Wahmehmungsmustern. Diese sind in vielen 
Situationen ein wirkungsvolleres Koordinationsinstrument als ökonomische Re-
striktionen. Sie sind jedoch nicht mit extrinsischen Anreizen steuerbar. Vielmehr 
kann angenommen werden, daß intrinsische Motivation in erster Linie durch Fair-
neß, Herstellung persönlicher Beziehungen in überschaubaren Gruppen und durch 

51 Vgl. Frey (1992, 1994). 
52 Vgl. z. B. DecilRyan (1985), Frey (1994). 
53 V gl. Weiner (1988, S. 204 ), Osterlohl Gerhard (1992). 
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partizipative Entscheidungen gefördert wird54. In der Organisationsforschung spie-
len diese Überlegungen in der Diskussion um "Unternehmenskultur", "Organisati-
onsentwicklung" und "organisationales Lernen" eine überragende Rolle. Fast alle 
modemen Organisationskonzepte haben die Stärkung der intrinsischen Motivation 
durch Gestaltung von überschaubaren Gruppen zum Ziel, z. B. die Projekt-, Pro-
zeß- oder die modulare Organisation55 . Sollte man wirklich die unbestreitbaren 
Vorteile dieser institutionellen (!) Maßnahmen aufs Spiel setzen, indem man sie in 
,,h-o-geprüfte Institutionen" einkleidet, etwa nach Maßgabe des Prinzipal-Agen-
ten-Ansatzes56 ? 

Diese Argumentation ist auch Schramm (in diesem Band) entgegenzuhalten, 
wenn er im Hinblick auf christliche Sozialethik feststellt: "Ohne ,homo oeconomi-
cus' -Test läßt sich keine zukunftsträchtige Sozialethik mehr betreiben, sie sähe un-
entrinnbar ihrem ,Waterloo' entgegen". Ich fürchte, die christlichen Kirchen wer-
den ihrem ,Waterloo' eher entgegensehen, wenn sie auf diese Argumentation ein-
gehen: Die vorhandene intrinsische Motivation innerhalb der Religionsgemein-
schaften würde durch "h-o-geprüfte Institutionen" unentrinnbar zerstört. 

Darüber hinaus ist die Argumentation Homanns und Schramrns mit einem me-
thodisch bedenklichen Vorgehen verbunden: Wenn sie empfehlen, institutionelle 
Arrangements einem h-o-Test zu unterwerfen, verliert der homo oeconomicus sei-
nen Charakter als heuristisches Konstrukt. Statt dessen wird versucht, die analyti-
sche Kunstfigur (kryptonormativ) in die Praxis umzusetzen. Der homo oeconomi-
cus erhält damit unter der Hand und ohne weitere Begründung eine normative, 
"methodisch erschwindelte" Bedeutung (vgl. Ulrich, in diesem Band). 

Umgekehrt ist in den Ansätzen von Ulrich sowie (abgeschwächt) Steinmann / 
Löhr zu befürchten, daß die Nichtberücksichtigung des Trittbrettfahrer-Problems 
auch zu einer Zerstörung der intrinsischen Motivation führt. Die rigorosen diskurs-
ethischen Prinzipien führen in der Wettbewerbswirtschaft zwangsläufig zu einer 
moralischen Überforderung, welche als Mißerfolg erlebt wird. Das Ergebnis ist 
eine Erosion der intrinsischen Motivation zu altruistischem Verhalten. 

Nötig ist deshalb, die Argumentation systematisch an theoretische und empiri-
sche Befunde über das Verhältnis von altruistischer und egoistischer Moral unter 
konkreten Bedingungen anzuknüpfen57• Gegenstand der Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik sollte daran anknüpfend auch die Untersuchung sein, unter welchen 
Bedingungen Individuen als homo oeconornicus oder als zoon politikon handeln 
und wie die für eine demokratische Ordnung unverzichtbaren intrinsischen Moti-
vationen gefördert werden können. Erst dann können Institutionen so konstruiert 
werden, daß sie in den Dienst einer Wirtschafts- und Unternehmensethik gestellt 

54 Vgl. FreylBohnet (1994). 
55 Vgl. OsterlohIFrost(l996). 
56 Vgl. als kritische Diskussion des Prinzipal-Agenten-Ansatzes aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht Müller (1995). 
57 Vgl. Frey (1994). 
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werden können und nicht - wie die h-o-geprüften Institutionen - intrinsische Moti-
vation zerstören. 

Unter diesem Gesichtspunkt wäre beispielsweise empirisch zu untersuchen, in-
wieweit die in den USA in vielen Unternehmen eingeführten Ethikprogramme wie 
"Code of Ethics", "Ethic Committees" oder "Ethic Hot Lines", welche im Falle 
von Verfehlungen eine erhebliche Reduktion der Geldstrafen bewirken, die intrini-
sische Motivation zu ethischer Reflexion beschädigen58. Zwar steigt dadurch die 
Nachfrage nach solchen Ethikprogrammen. Es ist aber zu befürchten, daß gleich-
zeitig das kritische Potential der Moral nicht nur nicht vennehrt, sondern sogar re-
duziert wird. 

Diese Überlegung verweist ein weiteres Mal auf die Fruchtbarkeit des Ansatzes 
von Rawls. Ihn interessiert nicht, wie eine soziale Ordnung ohne Rückgriff auf 
Motivationen59 oder auf dem Boden vorbehaltloser Prinzipien konstruiert werden 
kann. Vielmehr fragt er nach der Funktionalität und Entwicklungsfähigkeit vor-
findlicher Tugenden der Kooperation, welche sich im Laufe der Entwicklung de-
mokratischer Gemeinwesen herausgebildet haben: Wenn die 

"Tugenden der politischen Kooperation in einer Gesellschaft weit verbreitet 
sind, und deren politische Gerechtigkeitskonzeption tragen, dann bilden sie ein 
sehr bedeutendes öffentliches Gut, das Teil des gesellschaftlichen politischen Kapi-
tals ist" (Rawls 1992, S. 319). 

3.2.3 Unternehmensethik und betriebswirtschaJtliche Innovationsforschung 

Alle drei geschilderten Ansätze akzentuieren den Konflikt von Ethik und Ge-
winnstreben und verwenden beträchtliche Mühe darauf, die Dominanz des Ge-
winnprinzips zu begründen oder zu bestreiten. Dabei gerät ins Hintertreffen, daß 
Gegenstand einer Unternehmensethik auch die Suche nach neuen Produkten, Pro-
duktionsprozessen und Konfliktlösungsverfahren sein sollte, welche ethische und 
ökonomische Gesichtspunkte zugleich erfüllen und moralische Überforderungen 
venneiden. In diesem Sinne würde Unternehmensethik den Alternativenraum für 
strategische Aktivitäten nicht einengen, sondern erweitern60. Dies würde wohl kei-
ner der Autoren bestreiten. Allerdings sind nicht alle Konzepte gleich gut geeignet, 
die Innovationsforschung in die Unternehmensethik miteinzubeziehen. 

58 Die Existenz dieser Programme bewirkt, daß im Falle der Aufdeckung von Betrug, Be-
stechung oder Umweltzerstörung die Richter die erheblichen Strafen von mehreren hundert 
Millionen Dollar um 20% bis 60% reduzieren können. Wenn das Unternehmen den Fall zu-
sätzlich selbst aufdeckt, kann die Reduktion 80% bis 95% betragen, vgl. Wieland (1994). 

59 Wie dies seit Adam Smith zum unverrückbaren Programm der neoklassischen Ökono-
mik gehört: "Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, 
was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen" 
(Smith 1776/1978, S. 17). 

60 Vgl. auch Thommen in diesem Band. 
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Im Ansatz von Homann und Koautoren wird die gesamte modeme, verhaltens-
wissenschaftlich orientierte Innovationsforschung exterritorialisiert, soweit diese 
auf der Verbindung von individuellem mit organisationalem Lernen beruht61 . Dies 
deshalb, weil Fragen nach psychischen Abläufen bei Homann explizit nicht gestellt 
werden. Erkenntnisse der Psychologie sollen nur in reduzierter Form unter Katego-
rien wie Einkommen oder Prestige subsumiert werden. Wer dabei die Frage nach 
den Ursachen für die Orientierung an der Anreizstruktur stelle, mithin die Prozesse 
des Erkenntnisgewinns analysieren wolle62, steige aus dem ökonomischen For-
schungsprogramm aus. "Statt dessen wird in einer Als-ob-Konstruktion den Indivi-
duen das Wissen zugeschrieben, das diese möglicherweise erst am Ende des Pro-
zesses haben" (Suchanek 1991, S. 85)63. 

Im Ergebnis führt dies dazu, daß Lernen als die Entdeckung von neuen Alterna-
tiven aus dem Homannschen Programm ausgespart bleibt. Der homo oeconomicus 
kennt von vornherein alle Alternativen, zwischen denen er eine rationale Wahl 
trifft. Wie die Alternativen in den Entscheidungsraum gelangen, wird nicht unter-
sucht64. Damit schließt sich das Konzept Homanns aus der gesamten Innovations-
forschung aus und verabschiedet sich von vornherein von einem der wichtigsten 
Themenbereiche der modemen betriebswirtschaftlichen Strategielehre65. Es hat 
damit keine praktische Relevanz bei der Suche nach Lösungen, wie der Korridor 
für ethisch legitimierbare und zugleich ökonomisch sinnvolle Optionen zu erwei-
tern wäre66, obwohl doch HomannlBlome-Drees (1992, S. 141 ff.) dies explizit 
fordern. 

Die Ansätze von Ulrich und Steinmannl Löhr hingegen sind - weil von vornher-
ein interdisziplinär angelegt - von ihrer methodologischen Ausgangsbasis her sehr 
wohl geeignet, die Innovationsforschung mit der Unternehmensethik zu verknüp-
fen. Steinmann hat dazu im Rahmen der Diskussion um die strategische Kontrolle 
Überlegungen vorgelegt67• 

61 Vgl. zum organisationalen Lernen z. B. Kim (1993), OsterlohlGrandlTIemann (1994), 
Nonaka (1994). 

62 Wie dies z. B. die Evolutionsökonomie tut, welche in der modemen Innovations- und 
Strategieforschung neuerdings großen Einfluß gewinnt, vgl. z. B. Nelson (1991). 

63 Damit wird das klassische SEU (subjectively expected utility)-Paradigma zumindest als 
analytische Fiktion beibehalten. Dieses gerät jedoch auch innerhalb der neoklassischen Öko-
nomik seit den bahnbrechenden Untersuchungen von Tverskyl Kahneman (1981) unter Be-
schuß, vgl. z. B. Frey (1990). 

64 Vgl. Nelson (1991), OsterlohlGrandlTIemann (1994, S. 53). 
65 Vgl. z. B. TeecelPisanolShuen (1992), PrahaladlHamel (1990). Zum Verhältnis der 

Ansätze in der neueren Strategielehre zur Organisationstheorie sowie zur Organisations ge-
staltung vgl. Osterlohl Grand (1995) und Osterlohl Frost (1995). 

66 Vgl. z. B. Evans (1991). 
67 Vgl. SteinmannlSchreyögg (1993), SteinmannlGerhard (1992). 
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3.2.4 Unternehmensethik und Branchenstandards 

Wie bei der Darstellung der drei Ansätze bereits erwähnt, sind sich alle Autoren 
darin einig, daß im Konfliktfall zwischen ethischen und ökonomischen Prinzipien 
zunächst einmal versucht werden soll, diesen Konflikt auf die nächsthöhere Ebene 
zu verlagern, wo mit Hilfe von Branchenstandards eine für alle wettbewerbsneu-
trale Lösung gesucht werden kann ("ethical displacement"). In keinem der Ansätze 
wird aber auf das besondere ökonomische Problem bei der Entstehung von ethi-
schen Branchenstandards eingegangen. Dieses besteht darin, daß - im Gegensatz 
zu "normalen" Branchenstandards - jedes Branchenmitglied aus ökonomischen 
Gründen motiviert ist, zum spätest möglichen Zeitpunkt der Vereinbarung beizu-
treten68, sich also als Trittbrettfahrer zu betätigen. Bis zum spätesten Zeitpunkt 
kann von den Vorleistungen der ethischen "early-movers" profitiert werden. Im 
Unterschied zu "normalen" Branchenstandards ist nämlich zunächst anzunehmen, 
daß nicht der "first-mover", sondern der "latest-entrant" im Vorteil ist, weil er län-
ger als der "first-mover" zu niedrigeren Kosten produzieren kann. Auch ethisch 
sensible Unternehmen (von denen man ausgehen muß, damit überhaupt ein ethi-
scher Branchenstandard angestrebt wird) werden hierdurch unter Umständen 
moralisch ausgebeutet. In diesem Fall führt Trittbrettfahren zur Erosion der Be-
reitschaft zur ethischen Selbstverpflichtung. Solange nicht gesichert ist, daß der 
Vorteil der "latest entrants" nicht zu groß wird - und damit zu einer moralischen 
Überforderung der ethischen "early movers" führt -, kommt ein ethischer Bran-
chenstandard nicht zustande. Es stellt sich somit die Frage, wie in bezug auf ethi-
sche Branchenstandards die Anreize für Trittbrettfahren vermindert werden kön-
nen. 

Es kann gezeigt werden69, daß Nachteile des ethischen "early movers" unter be-
stimmten Bedingungen durch die Eigenheit interorganisationaler Lernprozesse bei 
der Etablierung ethischer Branchenstandards ausgeglichen werden. Das zentrale 
Argument ist, daß sich ein Unternehmen von branchenweiten Lernprozessen nicht 
ausschließen darf. Sind die Konsumenten erst einmal vom ethischen "early mover" 
sensibilisiert worden, kann der "latest entrant" nicht schnell genug die Lernpro-
zesse nachholen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Eine solche Argumentation setzt allerdings voraus, daß man einerseits die empi-
rische moralische Belastbarkeit von Individuen in Rechnung stellt. Andererseits ist 
es nötig, die strikte Position des homo oeconomicus zu verlassen, weil man sonst -
wie gezeigt - Phänomene des organisationalen Lernens und der Innovation gar 
nicht diskutieren kann. 

68 Hingegen gilt für "normale" Branchenstandards: "Wer die Standards hat, hat die 
Märkte". 

69 Vgl. hierzu OsterlohlTiemann (1995a). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



220 Margit Osterloh 

3.2.5 Untemehmens- und Konsumentenethik 

Bezieht man - wie im Falle der ethischen Branchenstandards - die ethisch sen-
sibilisierten Konsumenten in die Argumentation mit ein, so stellt sich die Frage, ob 
dann nicht die Unternehmensethik durch Konsumentenethik ersetzt werden könnte. 
Beispielsweise haben im Falle der angekündigten Versenkung der Ölplattform 
"Brent Spar" die deutschen Konsumenten Shell-Tankstellen boykottiert und die 
Shell UK so gezwungen, die Bohrinsel an Land zu entsorgen. 

Gegen den Ersatz der Unternehmens- durch Konsumentenethik sprechen jedoch 
eine Reihe von Argumenten70: Zum einen handelt es sich in solchen Situationen in 
der Regel um sogenannte Kleinkostensituationen 71. Es sind dies Situationen, in de-
nen das moralische Handeln für den einzelnen nur geringe Kosten verursacht, für 
die Gesamtheit aber eine große Wirkung erzeugt. Kleinkostensituationen stellen 
darauf ab, daß Akteure zwar durchaus auch in der Wettbewerbswirtschaft altru-
istisch motiviert sind, dies aber nur begrenzt: Die Autofahrer verzichteten zwar 
darauf, bei der nächsten Shell-Tankstelle zu tanken, keineswegs aber darauf, über-
haupt Auto zu fahren. Wenn man - wie dies Institutionen wie Greenpeace offen-
sichtlich gelungen ist - das empirisch relevante dynamische Verhältnis von altru-
istischer und egoistischer Motivation trifft, dann kann man den begrenzten Altruis-
mus einzelner zu relevanten Effekten akkumulieren. Dies zeigt, daß es gerade in 
den geschilderten Kleinkostensituationen nötig ist, die vielen Einzelaktionen zu 
koordinieren, damit spürbare Nachteile für die betroffene Firma entstehen. Ohne 
institutionelle Unterstützung - in diesem Fall durch Greenpeace - ist das nicht 
möglich. 

Zum zweiten zeigen aktuelle Überlegungen zum Innovations- und Technologie-
management, daß ein ausschließliches Abstellen auf Konsumentenbedürfnisse nur 
zu reaktiven Strategien führt72. Das gilt analog für unternehmensethische Pro-
bleme. Ebenso wie innovative Unternehmen die Bedürfnisse von Kunden in der 
Zukunft antizipieren müssen, welche die Kunden heute noch gar nicht kennen, ist 
dies in bezug auf ethisch sensible Produkte oder Verfahren der Fall. Einzelne Kon-
sumenten haben nicht die Kompetenz für eine Technologiefolgenabschätzung oder 
für eine professionelle Kommunikation von ethisch relevanten Problemlagen. Sie 
sind deshalb auf die Unterstützung von Institutionen angewiesen. 

Beide Überlegungen zeigen, daß Konsumentenethik allein nicht ausreicht, son-
dern einer institutionellen Koordination bedarf. Der große Erfolg von Greenpeace 
- als einer nicht h-o-geprüften Institution 73 - zeigt, daß es unterhalb der Ebene der 

70 Vgl. hierzu OsterlohlTiemann (1995b). 
71 Vgl. Kliemt (1992, S. 101-102). 
72 Vgl. BowerlChristensen (1995). Am Beispiel der technologischen Entwicklung von 

Disketten veranschaulichen sie, daß Marktführer von Neueintretenden deshalb überrundet 
werden konnten, weil sie sich lediglich an den Bedürfnissen ihrer umsatzstärksten Kunden 
("mainstream customer") orientiert hatten. 
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Wirtschaftsethik einen hohen Bedarf dafür gibt. Andererseits zeigt der Fall "Brent 
Spar" aber auch, daß Organisationen wie Greenpeace demokratische Mechanismen 
durch spektakuläre Konfrontationen aushebein können. Der Diskurs im Sinne der 
unvoreingenommenen, sachverständigen, zwanglosen und nicht-persuasiven Ver-
ständigung wird dadurch eher erschwert. So ist unter dem Druck der öffentlichen 
Meinung keineswegs ausdiskutiert worden, ob die Entsorgung an Land die ökolo-
gisch beste Alternative darstellt. Organisationen wie Greenpeace können deshalb 
unternehmerische Bemühungen um eine ethisch motivierte Kommunikation mit 
den Betroffenen nicht ersetzen 74. Daß dies bei einem gegebenen Stand des über-
lappenden Konsenses durchaus nicht im Widerspruch zum ökonomischen Kalkül 
zu stehen braucht, zeigt eine Anzeigenaktion der Deutschen Shell AG nach dem 
Stop der Versenkungsaktion. Unter der Überschrift "Wir werden uns ändern,,75 
wird dort eingestanden, daß man auf die Kunden "mehr und genauer hören" müsse. 
Man müsse nach neuen Wegen suchen, "unterschiedliche gesellschaftliche Strö-
mungen und Entwicklungen über die Landesgrenzen hinaus wahrzunehmen und 
entsprechend zu berücksichtigen,,76. 

3.2.6 Untemehmensethik und Interdisziplinarität 

Unternehmensethik muß - wenn sie Teil des handlungsrelevanten Wissens von 
Managerinnen und Managern werden soll - der Praktikerin oder dem Praktiker ein 
Orientierungsraster zur Verfügung stellen, mit dessen Hilfe ethische Problemlagen 
bewältigt werden können. Dies bedeutet zugleich, daß das Problem der Interdiszi-
plinarität gelöst werden muß. Schließlich halten sich die Probleme der Praxis nicht 
an die von der Wissenschaft definierten disziplinären Grenzen. Vielmehr gilt: "Die 
Praxis ist a-disziplinär" (Hans Ulrich 1988, S. 177). 

Man kann drei Formen der Interdisziplinarität unterscheiden, den (ökonomi-
schen) Imperialismus, das Parallelmodell und das "mapping". 

3.2.6.1 Imperialismus 

Der Imperialismus wird zwar von keinem der hier behandelten Ethik-Konzepte 
explizit zugrunde gelegt. Weil er aber von Schramm (in diesem Band) vertreten 
wird77, werde ich darauf eingehen. Diese Position geht davon aus, daß eine diszi-

73 Die mehr als eine halbe Million Förderer von Greenpeace haben keine Möglichkeit der 
direkten Einflußnahme. Greenpeace ist damit eine Organisation, die ein reines öffentliches 
Gut produziert und dürfte deshalb gemäß dem Konzept von Homann als nicht h-o-geprüfte 
Organisation in einer modernen Wettbewerbswirtschaft gar nicht existieren. 

74 Vgl. zur Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen Zerfaß/Scherer (1995). 
7S Vgl. z. B. Frankfurter Allgemeine Zeitung (27. 06. 1995, Nr. 146, S. 19). 
76 Deutsche Shell AG (1995) in der oben erwähnten Anzeige. 
77 Und darüber hinaus wesentlicher Bestandteil des von Homann vertretenen "Paralleldis-

kurses" ist. 
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plinäre Sicht (insbesondere die ökonomische) alle anderen Sichtweisen dominiere. 
So erhebt Gary S. Becker (1993) den Anspruch, daß Aussagen über die Familie, 
die Kriminalität oder eben auch die Moral ausschließlich mit Hilfe des homo oeco-
nomicus erklärt werden können. Alle Änderungen des Verhaltens seien aus Ände-
rungen der Restriktionen abzuleiten, weil die (Meta-)Präferenzen konstant seien. 
Dies habe zudem den methodischen Vorteil, daß Tautologien vermieden würden. 
Diese entstünden durch den Rückgriff auf intrasubjektive, nicht direkt meßbare 
Präferenzänderungen78. Im Gegensatz dazu ließen sich Verhaltensänderungen über 
objektiv meßbare Restriktionsänderungen unabhängig von der "wahren" Motivati-
onsstruktur erklären. 

Dem ökonomischen Imperialismus dieser Spielart ist allerdings entgegenzuhal-
ten, daß er selbst "am Rande der Tautololgie lustwandelt" (Nutzinger 1995, S. 248): 
Becker nimmt an, daß es im Zeitablauf unterschiedliche moralische Einstellungen 
gibt. Diese können also nicht zu den stabilen Metapräferenzen gehören, sondern 
sind variablen intrasubjektiven Restriktionen zuzurechnen. Damit wird allerdings 
der methodische Vorteil wieder aufgegeben, Verhaltensänderungen ausschließlich 
auf beobachtbare und damit eindeutig meßbare Restriktionen zurückführen zu 
wollen. 

3.2.6.2 Paralleldiskurs 

Die Position des Paralleldiskurses wird insbesondere von Homann und Koauto-
ren vertreten. Sie sehen durchaus die Fruchtbarkeit verschiedener disziplinärer 
Sichtweisen. Allerdings sei wissenschaftlicher Fortschritt nur möglich, wenn jedes 
wissenschaftliche Paradigma empirische Erscheinungen in seine eigene Sprache 
übersetze und anschließend mit den anderen Disziplinen Paralleldiskurse führe. 
Nur so vermeide man disziplinären Dilletantismus und könne voneinander lernen. 
Dies folge aus der Behandlung des homo oeconomicus als heuristisches Konstrukt. 
Deshalb solle die ethische von der ökonomischen Perspektive strikt getrennt wer-
den. Ethische Sachverhalte seien in "terms of economics" zu übersetzen und um-
gekehrt. Interdisziplinarität ergibt sich in dieser Sichtweise also nicht aus dem Zu-
sammenwirken verschiedener Disziplinen, sondern aus der strikten Ausformulie-
rung disziplinärer Modelle und dem anschließenden Versuch der wechselseitigen 
Übersetzung. 

Gegen diese Sicht der Interdisziplinarität gibt es aus der Sicht einer umsetzungs-
orientierten Unternehmensethik zwei Einwände: Erstens bleibt völlig offen, wie 
der sogenannte "Paralleldiskurs" geführt werden soll, d. h. wie die Managerin oder 
der Manager in bezug auf praktische Probleme mit den verschiedenen 
disziplinären Sichtweisen umgehen sollen 79. Für die problemorientierte, nicht 

78 Vgl. Becker/Michael (1993, S. 161, ff.). 
79 Sieht man von der methodisch bedenklichen praktischen Empfehlung h-o-gepriifter 

Institutionen ab, vgl. oben Abschnitt 3.2.2. 
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disziplinorientierte Lösung praktischer Fragen enthält das Konzept von Homann 
keine Hilfestellung. Zweitens hat die Innovationsforschung gezeigt, daß die wich-
tigsten Innovationen meist an den Grenzen der einzelnen Disziplinen stattgefunden 
haben 80. Disziplinäre Modelle beschränken sich nämlich nur auf die Schlüsselva-
riablen ihrer Modelle. Nur sie werden einer intensiven Analyse unterzogen. Mayer 
(1993) nennt dieses Vorgehen das "principle of the strongest link". Damit bezeich-
net er die Tatsache, daß im ökonomischen Modell nur die Beziehungen zwischen 
diesen (wenigen) Schlüsselvariablen diskutiert werden. Hingegen werden die 
"weak links" meist nur in Fonn von Ad-hoc-Überlegungen einbezogen, ohne ex-
plizit ins Modell eingeführt zu werden. Das Problem eines solchen Vorgehens be-
steht darin, daß solche Modelle Gefahr laufen, sich von Redeinstrumenten (Scherer 
1993) zu Schweigeinstrumenten zu wandeln, weil innerhalb von disziplinären Mo-
dellen die Diskussion faktisch auf die "strong links" reduziert wird. 

3.2.6.3 Mapping 

Als Alternative zum ökonomischen Imperialismus schlage ich das "mapping" 
vor, welches in ähnlicher Fonn auch von Steinmann vertreten wird81 • 

Der Begriff der "maps" ist von Tolman (1948) entlehnt. Nach Tolman handelt es 
sich dabei um kognitive Landkarten, in denen Straßen, Wege und Zusammenhänge 
angezeigt werden. Die Theoriebildung vergleicht er mit den Vorgängen in einem 
Kommandoraum, in dem verschiedene Landkarten hängen. Jede Landkarte hebt 
wie in einem Atlas andere Aspekte der Landschaft heraus. "Mapping" ist die Ver-
arbeitung dieser verschiedenen Landkarten zur Bewältigung von praktischen 
Entscheidungssituationen. Es entsteht im Zusammenwirken disziplinärer Modelle 
und induktiv ermittelter Einsichten aus EinzeLJalistudien. Dabei haben die Modelle 
die Funktion, auf relevante Zusammenhänge innerhalb vielschichtiger Phänomene 
und komplexer Beziehungen von Ereignissen aufmerksam zu machen. Weil ein 
Modell immer nur wenige "strong links" behandelt, werden für die Generierung 
möglicher Variablensets verschiedene disziplinäre Modelle herangezogen. Die Ein-
zeLJalistudien sollen auf empirisch und praktisch relevante Variablen hinweisen, 
die in den Modellen nicht explizit berücksichtigt werden. Darüber hinaus weisen 
Einzelfallstudien auf neue praktisch relevante Problemlagen hin. Damit werden 
"weak links" explizit gemacht und als relevante Variablen mit einbezogen - bei-
spielsweise die Existenz intrinsischer Motivation in ökonomischen Modellen oder 
die begrenzte Konsensbereitschaft im Modell der Diskursethik. 

80 Für die technischen Wissenschaften vgl. Rosenberg (1976), für die Sozialwissenschaf-
ten Doganl Pahre (1991). 

81 Vgl. SteinmannlHennemann (1993). 
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4. Fazit 

Die Behandlung der offenen Fragen der unternehmensethischen Ansätze von 
Steinmann/Löhr, Ulrich und Homann hat gezeigt, daß Unternehmensethik auf der 
Ebene der Normenbegründung von einem Primat der (diskursiven) Ethik über die 
Ökonomik ausgehen muß. Auf der Ebene der Normendurchsetzung hingegen geht 
es nicht um ein Primat des einen oder des anderen Standpunktes. Nötig ist hier des-
halb neben der normativen Grundlage auch ein empirisches Fundament jenseits 
von Nirwana-Positionen jeden Zuschnitts. Wie die Ausführungen zur intrinsischen 
und extrinsischen Motivation, zu ethischen Branchenstandards, zur betriebswirt-
schaftlichen Innovationsforschung und zum Verhältnis von Untemehmens- und 
Konsumentenethik gezeigt haben, sind dies insbesondere empirische Grundlagen 
über die faktische Bürgermoral im Sinne eines faktischen überlappenden Konsen-
ses. 
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Ist Gary S. Beckers ,ökonomischer Ansatz' 
ein Taschenspielertrick ? 

Sozialethische Überlegungen zum ,ökonomischen Imperialismus' 

Von Michael Schramm, Erfurt 

Als Funktion der stabilen Präferenz, den Nutzen der ökonomischen Wissen-
schaften zu mehren, und der Restriktion, dies nur mit Hilfe des knappen Gutes ei-
nes Nobelpreises realisieren zu können, resultiert als rationales Verhalten der Kö-
niglichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften, sich für denjenigen Kandi-
daten zu entscheiden, dessen Auswahl mit den geringsten üpportunitätskosten ver-
bunden ist: In der Logik des ,ökonomischen Ansatzes' führte dies 1992 zur 
Entscheidung für Gary Stanley Becker. Dennoch steht die Frage, ob diese Wahl -
bezogen auf die gegebene Präferenz - tatsächlich eine optimale Allokation des 
knappen Gutes ,Nobelpreis' war, im Widerstreit der Meinungen I. 

Ich möchte in meinem Beitrag nach einer kurzen Vergegenwärtigung des ,öko-
nomischen Ansatzes' Beckers (1.) zwei Formen der Kritik an Beckers Konzept -
insbesondere diejenige, die Beckers Ökonomik als ,Taschenspielertrick' erachtet -
analysieren (2.) und schließlich die Relevanz der ,imperialistischen' Ökonomik für 
das Design einer modemen Sozialethik herausarbeiten (3.). 

1. Regeln und Verhalten: 
Zum ,economic approach' bei Gary S. Becker 

a) Der ,ökonomische Ansatz' (,economic approach') Gary S. Beckers geht von 
folgender Annahme aus: ,,[W]as die Ökonomie als Disziplin von anderen Diszipli-
nen in den Sozialwissenschaften hauptsächlich unterscheidet, ist nicht ihr Gegen-
stand, sondern ihr Ansatz" (Becker 1993, 3*)2. Hinsichtlich des Gegenstandsbe-

Vorbemerkungen: Ich danke den Mitgliedern des Ausschusses ,Wirtschaftswissenschaften 
und Ethik' sowie Andre Habisch für ihre konstruktiv-kritischen Anregungen. Änderungen 
von Hervorhebungen innerhalb von Zitaten werden durch einen Asteriskus (*), eigene Über-
setzungen durch einen doppelten Asteriskus (**) angezeigt. 

1 So findet etwa Penz (1992, 608) die Auswahl Beckers "etwas ungerecht". Zum Nobel-
preis für Becker außerdem: Kirsch (1992), Heuser (1992), Maier (1992), Royal Swedish Aca-
demy 01 Sciences (1993), Sandmo (1993), Rosen (1993), Zimmermann (1993). 
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reichs wird die Ökonomik also ,imperialistisch,3 und "auf alles menschliche Ver-
halten anwendbar" (ebd. 7), während der die Ökonomik von anderen Wissenschaf-
ten differenzierende ,Ansatz' in der komparativen Analyse der relevanten ,Oppor-
tunitätskosten' (ebd. 5)4 besteht: Es wird angenommen, "daß es - monetäre oder 
psychische - Kosten gibt" (ebd. 6), menschliches Verhalten somit "monetär meß-
bar ist oder unterstellte ,Schatten'-Preise hat" (ebd. 7). 

b) Formalisiert geht Beckers ,ökonomischer Ansatz' so vor, daß das Verhalten 
(V) eines Individuums als eindeutige Zuordnung (Funktion) von ,Präferenzen' (P) 
- individuellen Zielvorstellungen - und ,Restriktionen' (R) - Mittelbegrenzungen 
- konzipiert wird. Die ökonomische Modellierung menschlichen Verhaltens klam-
mert dabei aus methodischen Gründen Präferenzenänderungen aus: Nur die "An-
nahme stabiler Präferenzen bietet eine feste Grundlage, um Vorhersagen über Re-
aktionen auf verschiedene Veränderungen zu machen" (ebd. 4). Verhaltensände-
rungen können daher nur auf Restriktionsänderungen (tlR) zurückgeführt werden. 
Verhalten modelliert sich als Funktion konstanter Präferenzen (F) und variabler 
Restriktionen 5: 

ßV= f(P,ßR) 

2 Es geht um "die Art und Weise, wie Ökonomen an ein Problem herangehen" (McKen-
zie I Tullock 1984, 25). 

3 Der Begriff des ,ökonomischen Imperialismus' geht vermutlich auf Souter (1933) zu-
rück; näherhin: Stigler (1984), Hirshleifer (1985), McKenzielTullock (1984), Radnitzkyl 
Bemholz (1986), HomannlSuchanek (1989). Darüber, daß sich eine Wissenschaft nicht durch 
ihr ,Real-', sondern durch ihr ,Formalobjekt' , also nicht durch ihren Gegenstandsbereich, son-
dern ihre spezifische Fragestellung, ihr ,Paradigma' (Kuhn 1976), ihr ,Forschungsprogramm' 
(Lakatos 1974) oder eben ihren ,Ansatz' (Becker 1993) definiert, besteht in der Wissen-
schaftstheorie weitgehend Konsens. Die Ökonomik realisiert mit ihren ,imperialen' Expedi-
tionen in das vermeintliche Revier anderer (Sozial-)Wissenschaften nur eine wissenschafts-
theoretische Selbstverständlichkeit, die andere Disziplinen (Philosophie, Theologie, Soziolo-
gie etc.) schon immer in Anspruch genommen haben. Die Tatsache, daß alle Wissenschaften 
hinsichtlich des Gegenstandsbereichs ,imperialistisch' sind, bildet überhaupt erst die Voraus-
setzung für die Möglichkeit eines interdisziplinären Dialogs. 

4 Das Konzept der ,Opportunitätskosten' entspricht den alltäglichen Realitäten - auch den-
jenigen berühmter Theologen: "Es gehört zur menschlichen Situation, daß man sich in der 
Praxis immer hundertprozentig entscheiden muß, auch wenn die Argumente 51:49 stehen" 
(Rahner 1982, 77). Daher kann ,,[klein Mensch [ ... ] allen Hasen nachlaufen. [ ... ] Der Ein-
zelmensch ist kümmerlich: er muß neunundneunzig Hasen laufen lassen, um einen zu erja-
gen" (Rahner 1986, 41 f). Ganz in diesem alltäglichen Sinn sagt Becker (1993, 399): "Ich ver-
suche eine Idee des gesunden Menschenverstandes zu modellieren". Zum ökonomischen 
Begriff: Weise (1993). 

5 Ich greife hier auf die erhellenden Ausführungen von Pies (1993, 95) zurück. Ausgehend 
vom grundlegenden Zusammenhang V = f(P,R) werden Verhaltensänderungen (ßV) als 
Funktion von Präferenzenänderungen (ßP) und/ oder Restriktionsänderungen (ßR) verstan-
den: ßV = f(ßP, ßR), Präferenzenänderungen dann aber aus methodischen Gründen 
apriorisch ausgeschlossen. Mit der im Haupttext verwendeten Formel beschränke ich mich 
auf den grundlegenden Zusammenhang; genau genommen muß die ökonomische Analyse 
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Dabei verhält sich das Individuum - so unterstellt Beckers Modellansatz als prä-
empirisches Apriori - stets (ökonomisch) ,rational', d. h. es verwirklicht seine 
konstanten Ziele (,Präferenzenstabilität') unter den gegebenen Restriktionen in ei-
nem Prozeß rationaler Knappheitsbewältigung (,Marktgleichgewicht') und maxi-
miert so - als ,homo oeconomicus,6 - seinen Nutzengewinn (,nutzenmaximieren-
des Verhalten'): ,,[D]ie Annahmen des nutzenmaximierenden Verhaltens, der stabi-
len Präferenzen und des Gleichgewichts auf impliziten oder expliziten Märkten" 
(Becker 1991, X**) bilden den Kern des ökonomischen Ansatzes (Becker 1993, 
4). 

2. Kostenstrukturen von Handlungssituationen: 
Zur Kritik an Gary S. Beckers ökonomischer Perspektive 

Beckers ,economic approach' löst nicht nur überschäumende Begeisterungs-
stürme aus, sondern wird vielfach kritisiert. Zwei - sachlich altbekannte - Varian-
ten der Kritik möchte ich thematisieren. 

2.1 Kritiktypus I: Normativ oder empirisch defizitäre Anthropologie 

Ein erster, traditioneller Kritiktypus stört sich an den vermeintlich ,anthropologi-
schen' Defiziten des ,homo oeconomicus'. Diese Kritik wird mit normativer und! 
oder empirischer Ausrichtung vorgetragen. 

a) Die gesamte abendländische Philosophie setzt die Kritik normativ an. Die 
Tradition vereint so unterschiedliche Positionen wie diejenigen von Aristoteles, 
Immanuel Kant oder Arnitai Etzioni7• Auf dieser Linie sieht innerhalb der Theolo-
gie etwa Anton Losinger speziell den ,economic approach' Beckers dem "Kritik-
feld der theologischen Anthropologie" (Losinger 1993) ausgesetzt: Die Unver-
zichtbarkeit eines "ganzheitlich-integralen Menschenbildes" (ebd. 99) gegenüber 
der ,,hypothetisch enggeführten Position" (ebd. 99) Beckers einklagend konstatiert 
er "die strikte Unmöglichkeit einer im Rahmen und aus den Prinzipien partikularer 
einzelwissenschaftlicher Ergebnisse begründbaren umfassenden Anthropologie, 
wie es das universale Erklärungsmodell des ,ökonomischen Ansatzes' zu suggerie-
ren versucht" (ebd. 104). Hier werden m.E. Gegenstandsbereich und Ansatz ver-

angesichts einer komplexen Vielzahl tatsächlicher Restriktionen ceteris paribus lediglich die 
Verhaltenswirksamkeit einer einzelnen Restriktionsänderung untersuchen (ebd. 97): 
!1V = !(P, RI , ... , Rn-I, !1R,.). 

6 Zum Modell des ,homo oeconomicus' vgl. vor allem: McKenzielTuliock (1984), Holler 
(1983), Holler (1984), Zintl (1989), das informative Buch von Kirchgässner (1991), Bier-
vertl Held (1991), Suchanek (1993), RamblTietzel (1993), den konzeptionell weiterführen-
den Aufsatz von Homann (1994a), Nutzinger (1995). 

7 Aristoteles (1984), Kant (1974, 23), Etzioni (1993). 
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wechselt: Der Anspruch Beckers, der ,ökonomische Imperialismus' sei ,umfas-
send' (oder ,universal '), bezieht sich auf den möglichen Gegenstandsbereich, nicht 
aber auf den Ansatz in dem Sinn, als würde die Aspekthaftigkeit der spezifisch 
ökonomischen Fragestellung (Stichwort: ,üpportunitätskosten ') geleugnet. Becker 
bestreitet nicht die Perspektivität des ökonomischen Blicks auf menschliches Ver-
halten, sondern lehnt ein bereichseklektizistisches Verständnis der Ökonomik ab. 
Von daher wird in seinem Ansatz nicht ,suggeriert', es läge eine ,umfassende An-
thropologie' vor. Untersucht wird nicht - anthropologisch - die ,Natur' oder (mo-
ralische) Motivationsstruktur menschlicher Subjekte, sondern - analytisch (metho-
disch) - die (Kosten-)Struktur objektiver Anreizsituationen8. Prägnant hat dies 
Reinhard Zintl auf den Punkt gebracht: "Es sind nicht die wirklichen Eigenschaf-
ten der wirklichen Akteure, die im Kontext des homo oeconomicus abgebildet wer-
den, sondern Eigenschaften von Handlungssituationen" (1989, 64)9. Die klassisch 
von Friedman explizierte Logik des ,als ob' (,as if') - ich komme darauf zurück-
steht im Hintergrund (1953)10: "Alles menschliche Verhalten kann [ ... ] so betrach-
tet werden, als habe man es mit Akteuren zu tun, die ihren Nutzen, bezogen auf 
ein stabiles Präferenzsystem, maximieren" (Becker 1993, 15*)11. Es werden nicht 
die motivationalen, sondern die - besonders in Dilemmasituationen hervortreten-
den - anreizstrukturellen Bedingungen menschlichen Verhaltens untersucht: "Es 

8 Würde der ,homo oeconomicus' normativ die Motivationsstruktur (un-)moralischer Sub-
jekte thematisieren, wäre er in der Tat für eine christliche Sozialethik nicht akzeptabel; die 
entsprechend kritischen Stellungnahmen früherer Jahre sind von daher zu verstehen (etwa 
Nell-Breuning 1956, 171 f.179; Messner 1960, 877). Die in den 50er und 60er Jahren zwi-
schen Katholischer Soziallehre und (Neo-)Liberalismus geführten Diskussionen drehten sich 
ebenfalls um die Frage, ob in den ,methodologischen Individualismus' nicht doch auch nor-
mative (metaphysische) Implikationen einfließen (hierzu Dölken 1992). Demgegenüber kon-
statiert der katholische Sozialethiker Kerber (1991,59) völlig zutreffend, daß der richtig ver-
standene ,homo oeconomicus' kein (normatives) Menschenbild verkörpert. Losinger dagegen 
übersieht dies, obwohl Becker selbst seinen Ansatz eindeutig als ,Methode' gekennzeichnet 
und von normativen Motivationen abgesetzt hat (Becker 1993a, 385). 

9 Methodologisch liegt präzise die Figur vor, die Popper als ,Null-Methode', später als ,Si-
tuationslogik' bezeichnet hat: "Die Analyse von Situationen, die Situationslogik [ ... ] ist die 
Methode der ökonomischen Analyse. [ ... ] Die Methode der Anwendung einer Situationslo-
gik auf die Sozialwissenschaften beruht auf keiner psychologischen Annahme über die Ratio-
nalität (oder eine andere hervorstechende Eigenschaft) der ,menschlichen Natur'. Im Gegen-
teil: Wenn wir von ,rationalem Verhalten' oder ,irrationalem Verhalten' sprechen, so meinen 
wir damit ein Verhalten, das der Logik der Situation entspricht oder nicht" (Popper 1975, 
123). 

10 Der in der philosophischen Ethik wichtige Unterschied zwischen ,Handeln' und, Verhal-
ten' (etwa Kamlah 1973, 49ff) fällt hier weg (Kirchgässner 1991, 18; Pies 1993,91, A. 12). 
Ein Ignorieren dieses anthropologisch so bedeutsamen Unterschieds ist insofern möglich, als 
der ökonomische Ansatz nicht das Humanum, sondern ,standardisierte' Situationsbedingun-
gen mit markanter Anreiz- bzw. Kostenstruktur analysiert. 

11 Nach dem - noch zu thematisierenden - ,rotten kid'-Theorem bringt im System einer 
Familie die Rahmenbedingung der Existenz eines benevolenten (Familien-),Oberhaupts' 
"alle anderen durch eine ,unsichtbare Hand' dazu, so zu handeln, als ob sie ebenfalls jeden 
anderen lieben würden" (Becker 1993, 303*). 
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handelt sich um eine Methode der Analyse, nicht um eine Annahme hinsichtlich 
einzelner Motivationen" (Becker 1993a, 385**)12. 

b) Damit wird m.E. methodologisch auch diejenige Kritik oder (verteidigende) 
Einschränkung des ,homo oeconomicus'-Modells hinfällig, die - wie etwa von sei-
ten der Wirtschaftswissenschaften Herbert A. Simon, Reinhard Selten, Albert A. 
Hirschman, Manfred Tietzel, Bruno S. Frey oder Gebhard Kirchgässner, von seiten 
der Theologie jüngst Bernhard Emunds - die anthropologische Verkürzungsbe-
hauptung empirisch an der Modellannahme selbst (und nicht an den Modellergeb-
nissen) ansetzt13. 

c) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der ,homo oeconomicus' methodolo-
gisch eine reine ,Logik der Situation' bzw. des ,als ob' abbildet, die anthropolo-
gisch (normativ oder empirisch) orientierte Kritik an Beckers ,economic approach' 
mithin einem methodologischen Fehlschluß unterliegt l4• 

12 Ähnlich wollen auch Brennan/Bucwman "das ,homo oeconomicus'-Modell im wesent-
lichen methodologisch und nicht empirisch verteidigen" (1993, 69). In ihrer Bezeichnung des 
Modells als ,zynisch' (ebd. 74) klingt dann allerdings doch wieder eine anthropologische Be-
grifflichkeit durch. 

13 Mit dem von Simon (1966) vorgeschlagenen Konzept einer ,bounded rationality' (,satis-
ficing') wird auch bei Selten/Tietz (1980, 17) gearbeitet, für Hirschman (1989, 98) handelt 
es sich um ein "viel zu einfaches Modell des menschlichen Verhaltens", Tietzel (1988, 47) 
erinnert an die empirische Möglichkeit nicht-rationalen Verhaltens, nach Frey (1990, 6) sind 
nur die ,meisten' Menschen empirisch eigennützig, Kirchgässner (1991, 159; 1993, 192) er-
achtet die Einführung ,psychischer Kosten' als empirisch gehaltlos, und nach Emunds (1995, 
321 *) "ist zu bezweifeln, daß soziale Beziehungen gänzlich auf ökonomisches rationales 
Handeln zurückgeführt werden können", in dessen Rahmen "sich die Akteure jeweils nur als 
Gegenspieler wahrnehmen können". 

14 Nun scheint der Interpretation, daß bei Becker eine mit einem prä-empirischen ,homo 
oeconomicus'-Modell arbeitende ,Situationslogik' vorliegt, der folgende Satz zu widerspre-
chen: "Die Aufstellung der Feststellung [proposition], daß man Präferenzen [tastes] nützli-
cherweise als zeitlich konstant und ähnlich unter den Leuten behandeln kann, ist das zentrale 
Unterfangen dieses Essays. [ ... ] Es handelt sich um eine These, die keinen direkten Beweis 
zuläßt [does not permit of direct proofJ, weil es sich um eine Behauptung über die Welt, nicht 
um eine Feststellung der Logik [an assertion about the world, not a proposition in logic] han-
delt" (Stigler/Becker 1977, 76**). Mit dieser etwas mißverständlichen Formulierung soll 
m.E. zum Ausdruck gebracht werden, daß die Voraussetzung einer Präferenzen stabilität im 
ökonomischen Schema nichts über die subjektiven Motivationen (,Handlungstheorie', ,Men-
schenbild'), sondern über die ,Welt', d. h. die ,Situationen' (,Situationstheorie'), sagt. Da mit 
diesem schematischen Theorie-Input jedoch ein klares, vom Output her empirisch testbares 
und daher fruchtbares Forschungsprogramm vorliegt, überschreitet die ,positive Ökonomik' 
Beckers die tautologische Analytik der (philosophischen) Logik: "Die Sätze der Logik sind 
Tautologien. Die Sätze der Logik sagen also nichts. (Sie sind die analytischen Sätze.)" (Witt-
genstein 1989, n. 6.1-6.11). Diese (philosophische) Logik darf nicht mit der (ökonomischen) 
,Situationslogik' identifiziert werden. 
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2.2 Kritiktypus 11: Tautologisierender ,Taschenspielertrick' 

Die Falsifizierbarkeit von Hypothesen gehört zu den Grundbedingungen eines 
sinnvollen Forschungsprogrammsl5 . Diese Grundbedingung sehen Kritiker des 
Konzepts Beckers als nicht gegeben an. Sie bezichtigen ihn eines ,Taschenspieler-
tricks': Er betreibe eine unterschwellige Immunisierung seines Ansatz durch ad 
hoc eingeführte und damit tautologisierende Rationalisierungen. Der Streit betrifft 
die methodologische Rolle von ,Präferenzen' und ,Restriktionen'. 

a) Beckers ,economic approach' geht von einer Invarianz, also der "Annahme 
stabiler Präferenzen" (Becker 1993, 167) und einer Identität der Präferenzen aller 
Individuen aus: "Geschmäcker [tastes] ändern sich weder launisch noch unter-
scheiden sie sich bedeutend zwischen Leuten" (Stigler/Becker 1977,76**)16. Wie 
die Rocky Mountains seien sie über die Zeit hinweg stabil und "für alle Menschen 
dieselben" (ebd. 76**). Klärungsbedürftig ist dabei zunächst der präzise Gehalt 
der im Sinn ökonomischer termini technici verwendeten Ausdrücke ,Präferenzen' 
(preferences) oder ,Geschmäcker' (tastes). Becker hat diesbezüglich betont, er 
fasse, anders als die Umgangssprache, mit dem Begriff der ,Präferenzen' nicht ein-
zelne (Geschmacks-)Vorlieben ins Auge J7 , sondern beziehe ihn lediglich auf ,tie-
ferliegende' Präferenzen 1 8, ,letzte Ziele' von Wahlhandlungen (Becker / Michael 
1993,164), auf ,Basis-' (Becker 1991, IX) oder ,Meta-Präferenzen.J9. Die Grenzen 
zwischen diesen allgemeinen (Basis-)Präferenzen und den verschiedenen indivi-
duellen Geschmacksneigungen bleiben m.E. etwas verschwommen, doch ist das, 
was umgangsprachlich (auch) als ,Präferenz' bezeichnet wird, etwa die Neigung 
zum Konsum von Musik, in Beckers ökonomischer Begriffsverwendung keine -

IS Einschlägig vor allem Popper (1989). Zur Diskussion über den ,kritischen Rationali-
mus': Anderssan (1988). 

16 Der Ausdruck ,tastes', der wegen des Aufsatztitels (,de gustibus non est disputandum') 
verwendet wird, kann begrifflich mit dem Ausdruck ,Präferenzen' identifiziert werden. Über 
diese ,tastes' braucht man nicht zu disputieren, eben weil sie invariant und universell sind. 

17 "Die als stabil vorausgesetzten Präferenzen beziehen sich nicht auf Güter und Dienstlei-
stungen wie Orangen, Autos oder Gesundheitsdienste" (Becker 1993,4). 

18 "Diese tieferliegenden Präferenzen beziehen sich auf grundlegende Aspekte des Le-
bens" (Becker 1993, 4). Konkret genannt werden - als ,Haushaltsgüter' (comrrwdities) zu 
produzierende - Größen, wie etwa physische und psychische Gesundheit, Ernährung (Mahl-
zeitenqualität), Reinigung, Prestige, Sinnenfreude, Erholung, Fortpflanzung (Kinderquantität 
und -qualität), Wohlwollen, Liebe, Kameradschaft oder Neid (ebd. 4.101.228; Becker/Mi-
chae11993, 166). 

19 In einem Aufsatz, der sich mit Prozessen der ,,Evolution von Präferenzen aus vergange-
nen Erfahrungen" (Becker 1992, 340**) befaßt, erklärt Becker: ,,Manche unter Ihnen mögen 
überrascht sein, einen Co-Autor des ,de gustibus'-Blickwinkels, mit dessen Betonung kon-
stanter Präferenzen, sich enthusiastisch über die Bildung von Präferenzen auslassend [wa-
xing] zu hören. Aber was de gustibus annimmt, ist, daß Meta-Präferenzen konstant sind" 
(ebd. 340**). Becker zielt mit diesem Ausdruck eine im Vergleich zu materialen Vorlieben 
formale Präferenzebene an, während der Ausdruck normalerweise Präferenzen für Präferen-
zen bezeichnet (etwa Brennan/Buchanan 1993,92-94). Vanberg (1993, 96**) unterscheidet 
bei Becker "stabile fundamentale Präferenzen" und "variable gewöhnliche Präferenzen". 
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stabile - Präferenz, sondern ein dem Feld der - variablen - Restriktionen zuzuord-
nendes Moment des individuellen ,Humankapitals' (Stigler I Becker 1977)20. Da-
mit werden Verhaltensunterschiede bzw. -veränderungen nicht auf Unterschiede 
(Veränderungen) in den Präferenzen, sondern auf Unterschiede (Veränderungen) 
der Produktionseffizienz zurückgeführt (BeckerIMichael1993, 162): Da etwa das 
Hören von Musik oder eine schulische Musikausbildung als Investitionen in das 
Musik-Humankapital die Produktivität der mit Musik verbrachten Zeit erhöhen21 , 
erkläre sich die Verhaltens änderung eines zunehmenden Musikkonsums (,Sucht'-
Verhalten) nicht durch Präferenzenänderungen, sondern durch Effizienzverschie-
bungen in der Produktionsfunktion22. Würde man dagegen den steigenden Musik-
konsum dadurch ,erklären' wollen, daß sich eben die Präferenzen (nach Musikkon-
sum) verändert hätten, so wäre im Grunde überhaupt nichts erklärt, da der Um-
stand nicht plausibilisiert würde, warum der Musikkonsum steigt23 . Der systemati-
sche Grund für Beckers Vorgehen besteht mithin darin, daß eine ,Erklärung' 
menschlicher Verhaltensänderungen durch einen Rekurs auf - intrasubjektive, 
nicht (direkt) meßbare - Präferenzenänderungen empirisch leer (tautologisch) blie-
be, im Gegensatz zu einem Rekurs auf - objektive, mithin ,meßbare' - Restrik-
tionsänderungen (also Veränderungen von ,Schatten'-Preisen und -Einkommen; 
Humankapitaländerungen)24. Solche, vor Präferenzänderungen kapitulierende 
"Ad-hocerien" (Becker 1993, 309) werden als ,Tautologien' strikt abgelehnt25 . 

b) Die - altbekannte - Kritik an diesem Erklärungsschema Beckers macht nun 
jedoch umgekehrt geltend, daß der Kunstgriff, Verhaltensunterschiede bzw. -verän-
derungen nicht auf Unterschiede (Veränderungen) in den (Basis-)Präferenzen zu-
rückzuführen, sondern als rationale Reaktion auf Unterschiede (Veränderungen) 
der Produktionseffizienz aufzufassen, insofern ein methodologischer ,Taschenspie-
lertrick' sei, als er - das Argument unterschiebend, keinen tautologisierenden ,Ad-
hocerien' Vorschub leisten zu wollen - eine ebenso tautologische Gehaltlosigkeit 

20 Zum Konzept des ,Humankapitals' Becker (1975), Schultz (1986). 
21 "Eine Erhöhung dieses Musik-Kapitals erhöht die Produktivität der Zeit, die man hö-

rend oder sich in anderer Weise der Musik widmend verbringt" (Stigler/Becker 1977,78**). 
22 Der Grenznutzen der mit Musik verbrachten Zeit steigt, während der entsprechende 

,Schatten'-Preis sinkt. Konsequent führt eine rationale Zeitallokation zu verstärktem Musik-
konsum. 

23 Ähnlich das Beispiel der Schulausbildung allgemein: Becker/Michael (1993,163). 
24 ,,[Wjenn Verhaltensreaktionen auf Unterschiede in den Präferenzen zurückgeführt wer-

den, kann man nicht viel [ ... ] aussagen, da es keine brauchbare Theorie der Bildung von Prä-
ferenzen gibt. Werden die Verhaltensreaktionen allerdings auf Unterschiede in Produktions-
prozessen zurückgeführt, so implizieren diese ihrerseits wiederum Preis- und Einkommens-
unterschiede, und über deren Wirkungen kann einiges ausgesagt werden" (Becker/Michael 
1993,161t). 

25 Man verliere sich "in Tautologien", wenn "die Annahme stabiler Präferenzen" (Becker 
1993, 8) nicht eingehalten werde. Die Unterstellung von "ad hoc-Änderungen der Präferen-
zen" (ebd. 12) bzw. von Werten "und deren häufige, unerklärliche Veränderungen" (ebd. 13) 
offenbare methodologisches "Unvermögen" (ebd. 12). 
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des Ansatzes nach sich ziehe: "Eine Endogenisierung der Präferenzen in ökonomi-
sche Modelle wird von Becker [ ... ] explizit abgelehnt"; dies "wird [ ... ] irritieren-
derweise mit dem methodologischen Argument begründet, daß Ad-hoc-Annahmen 
über veränderte Präferenzen die Modelle tautologisieren würden. Ad-hoc-Annah-
men über veränderte Handlungsrestriktionen tun dies aber genauso" (Penz 1992, 
607, A. 22*)26. Becker selbst antwortet auf diesen Vorwurf grundsätzlich, daß das 
Verfahren, "Veränderungen der Präferenzstruktur ad hoc" (Becker 1993, 12) zu un-
terstellen, Grundlage für "nutzlose" (ebd. 13*) und daher vollständig tautologische 
,Erklärungen' menschlichen Verhaltens sei, während das System seines ,ökonomi-
schen Ansatzes' in einer empirisch "fruchtbaren Weise" und daher in einer nur 
,jast tautologischen Art" (ebd. 6*) geschlossen sei2? 

c) Grundsätzlich gibt es im ökonomischen Verhaltens schema drei Möglichkei-
ten, beobachtbare Verhaltens änderungen (ß V) zu erklären: Sie könnten auf Präfe-
renzenänderungen (ßP), auf Restriktionsänderungen (ßR) oder auf beides zu-
gleich (ßP, ßR) zurückgeführt werden: 

(a) 
(b) 

( c) 

ßV= f(ßP, R) 

ßV= f(P, ßR) 
ßV = f(ßP, ßR) 

aa) Möglichkeit (c) scheidet aus, weil die Rückführung von Verhaltensänderun-
gen auf Präferenzenänderungen und Restriktionsänderungen zugleich von vornher-
ein unfruchtbar wäre (Suchanek 1991,81). 

bb) Möglichkeit (b) stellt Beckers ,ökonomischen Ansatz' dar: Verhaltensände-
rungen werden ausschließlich mit Restriktionsänderungen korrelliert: ,,Alle Ände-
rungen des Verhaltens werden durch Änderungen der Preise und Einkommen er-

26 In diesem Sinn auch Tietzel: "Zwar ist jede [ ... ] Vermutung, Präferenzen hätten sich 
verändert, gewiß ad hoc; nicht weniger ad hoc ist aber die ebenso unzureichend begründete 
Annahme ihrer Konstanz. Verhaltensänderungen werden - die unbegründete und ungeprüfte 
Annahme absolut konstanter Präferenzen vorausgesetzt - zwar nicht mehr ad hoc durch Prä-
ferenzänderungen, aber - genauso ad hoc - durch postulierte Veränderungen der relativen 
(Schatten-)preise, Haushaltstechnologien oder Einkommen ,erklärt'" (Tietzel 1983, 234). 

27 Die Formulierung ,fast tautologisch' ist in philosophischer Begrifflichkeit nicht unpro-
blematisch, da sie das Mißverständnis einer weitgehenden Gehaltlosigkeit nahelegt; gemeint 
ist freilich eine der empirischen Fruchtbarkeit hinsichtlich der (Modell- )Ergebnisse wegen 
notwendige analytische Schließung der ökonomischen Modellannahme: "Die entscheidende 
Frage ist, ob ein System in einer fruchtbaren Weise geschlossen wird. Die wichtigen Theo-
reme, die aus dem ökonomischen Ansatz abgeleitet werden, zeigen, daß dieser Ansatz in ei-
ner Weise geschlossen wurde, die wesentlich mehr erbringt als ein Bündel gehaltloser Tauto-
logien, und dies zu einem guten Teil deshalb, weil [ ... ] die Annahme stabiler Präferenzen 
eine Grundlage für Vorhersagen über die Reaktionen auf unterschiedlichste Veränderungen 
bietet" (Becker 1993, 6*). Es ist gerade angesichts der philosophischen Mißverständlichkeit 
jedoch interessant, daß die Formulierung ,fast tautologisch' bereits von Popper (1979, 
244.246) im Zusammenhang seiner Methode der ,Situationslogik' verwendet wird - ob hier 
eine Verbindung besteht, weiß ich nicht, für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar. 
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klärt" (Stigler/ Becker 1977, 89**). Die - klassisch von Milton Friedman aufge-
zeigte - methodologische Struktur des ,ökonomischen Ansatzes' ist hierbei zu be-
achten. Friedman illustriert seine These u.a. durch folgendes Beispiel: "Betrachten 
Sie die Dichte von Blättern um einen Baum herum. Ich schlage die Hypothese vor, 
daß die Blätter so angeordnet sind, als ob jedes Blatt mit Überlegung die Menge 
des Sonnenlichts, die es erhält, zu maximieren suchte" (Friedman 1953, 19**/*). 
Nun mag die hier verwendete Annahme ,überlegender' oder bewußt ,suchender' 
Blätter völlig unrealistisch sein28, aus der paradigmatisch ökonomisch ansetzenden 
Hypothese können gleichwohl fruchtbare Schlußfolgerungen abgeleitet werden: 
,,[D]ie Hypothese behauptet nicht, daß Blätter diese Dinge tun, sondern lediglich, 
daß ihre Dichte dieselbe ist, als ob sie es getan hätten. [ ... ] Die konstruierte Hypo-
these ist vermutlich triftig, das bedeutet, sie liefert ,hinreichend' genaue Vorhersa-
gen über die Dichte von Blättern" (ebd. 20**). Der ,ökonomische Ansatz' themati-
siert nicht die Frage, warum die Blätter sich in einer bestimmten Weise verhalten, 
sondern die Tatsache, daß sie sich so verhalten, als ob sie rationale Nutzenmaxi-
mierer wären. Es geht nicht um die Frage nach den realen ,Motivationen' der Blät-
ter, sondern um die Frage nach den realen - zu prognostizierenden - Ergebnissen: 
,,[E]ine Theorie kann nicht durch den ,Realismus' ihrer ,Annahmen' überprüft wer-
den" (ebd. 23**), vielmehr besteht "die Überprüfung dieser Hypothese [ ... ] in ih-
ren Früchten" (ebd. 33**). Die Fruchtbarkeit, die Leistungsfähigkeit des ökonomi-
schen Ansatzes ist an der Nützlichkeit der - empirisch überprüfbaren - Outputs zu 
messen, nicht an der Realitätsnähe oder -feme der verwendeten Annahmen29: "Die 
entscheidende Überprüfung besteht darin, ob die Hypothese hinsichtlich der Phä-
nomene, die sie zu erklären trachtet, fruchtbar ist [works for]" (ebd. 30**). Nun 
kann die ökonomisch ansetzende Hypothese über die resultierende Dichte der Blät-
ter trotz der offenkundig unrealistischen Annahme deswegen fruchtbare Ergebnisse 
hervorbringen, weil das Verhalten der Blätter weitgehend standardisiert (biologisch 
,determiniert') ist. In der Konsequenz bedeutet dies für die Anwendung des ,öko-
nomischen Ansatzes' auf menschliches Verhalten, daß er sich im Output primär 
hinsichtlich - ebenfalls standardisierter - Situationen mit deutlich wahrnehmbaren 
Anreiz- bzw. Kostenverhältnissen als fruchtbar erweisen wird. Modelltheoretisch 
sind hier etwa (Gefangenen-)Dilemmasituationen einschlägig 30. 

28 "So weit wir wissen, ,überlegen' Blätter nicht und ,suchen' nicht bewußt" (Friedman 
1953,20**). 

29 Nicht an die Motivationen der einzelnen Subjekte, sondern an die aggregierten Folgen 
(Reaktionen) sind empirische Tests heranzutragen; vgl. Suchanek (1991, 81f), Kirchgässner 
(1991,21), Pies (1993,114, A. 60), Homann (1994a, 391.396). 

30 Homann (1994a) vertritt die "These, daß der homo oeconomicus [ ... ] auf solche Dilem-
masituationen berechnet ist" (392), deren entscheidendes Charakteristikum in der ,asymme-
trischen Interaktionsstruktur' , in der die Möglichkeit, daß sich ein singulärer - auch ein nur 
potentieller - Akteur (spieltheoretisch: ,Kronzeuge', Defektierer) nicht-kooperativ verhalten 
kann, für alle anderen eine markante Anreiz- bzw. Kostenstruktur setzt, zu sehen ist. Ob-
gleich hier die Situationsfiguration besonders deutlich hervortritt, würde ich allgemeiner von 
,Situationen mit deutlich wahrnehmbaren Anreiz- bzw. Kostenverhältnissen' sprechen. 
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Aus ethischer Perspektive interessiert nun die Verortung moralischer Gesinnun-
gen im Analyseschema des ökonomischen Ansatzes, näherhin ihre Beziehung zu 
den grundlegenden stabilen ,Meta-Präferenzen' und ihre Rolle in den genannten 
,Situationen mit deutlich wahrnehmbaren Anreiz- bzw. Kostenverhältnissen '. 
Mehrfach wird von Becker betont, daß das ökonomische Konzept nutzenmaximie-
render Rationalität mit unterschiedlichen moralischen Haltungen vereinbar sei: 
,,zusammen mit anderen habe ich versucht, Ökonomen von den engen Annahmen 
über das Selbstinteresse abzubringen [PI)' away]. Verhalten wird von einer viel 
reichhaltigeren Sammlung [set] von Werten und Präferenzen angetrieben. Die Ana-
lyse nimmt an, daß Individuen ihr Wohlergehen maximieren, so wie sie es sich 
denken [as they conceive it], ob sie selbstsüchtig, altruistisch, zuverlässig, gehässig 
oder masochistisch sind" (Becker 1993a, 385f**)31. Die logische Schlußfolgerung 
lautet, daß moralische Einstellungen nicht den stabilen Meta-Präferenzen, sondern 
den - im Prinzip variablen - (hier: intrasubjekiven) Restriktionen zuzurechnen 
sind32. Moralische Gesinnung wird systematisch im Sinne innerer Sanktionen 
(,Gewissen') zu einem Bestandteil des individuellen ,Humankapitals', dessen Ak-
kumulationen und Aufzehrungen prinzipiell Verhaltensänderungen auslösen kön-
nen33; auf diese Weise ermöglicht der ökonomische Ansatz eine - allerdings nur 
deskriptive - Analyse der Genese individueller Moralfähigkeiten oder sozialer 
Normen34. Wenn Situationen nun jedoch eine markante Anreiz- bzw. Kostenstruk-
tur aufweisen, dann werden die Verhaltens reaktionen der Akteure - von Heiligen 
oder Märtyrern abgesehen - systematisch unabhängig von ihrem moralischen oder 
unmoralischen Wollen ausfallen: Aufgrund dieser situationsbedingten Verdünnung 
der Relevanz intrasubjektiver Motivationen reagieren auch ,eigentlich' moralisch 
gesinnte Individuen, als ob sie (auch motivational) egoistische homines oeconomi-

31 ,Rationalität' sei nicht mit "engem Materialismus" (Becker 1993a, 390**) gleichzuset-
zen; viele Leute würden durchaus "von moralischen und ethischen Erwägungen [considera-
tions] angeleitet [constrained by] werden" (ebd. 390**). 

32 "Die Aufteilung aller verhaltensrelevanten Faktoren in Ziele und Mittel erfolgt also ent-
gegen dem Augenschein nicht als Grenzziehung zwischen Innenwelt und Außenwelt eines 
Individuums, sondern [ ... ] zwischen veränderlichen und unveränderlichen Faktoren" (Pies 
1993, 98f). Moralität zählt systematisch zu den veränderlichen Faktoren, weshalb ihre Akku-
mulation auch Verhaltensänderungen induzieren kann. Insofern ist der Nutzenbegriff des 
ökonomischen Ansatzes "durchaus offen auch für Altruismus, Solidarität u.a." (Homann 
I 994a, 405). 

33 Ironischerweise eröffnet gerade Beckers methodologischer Ansatz Perspektiven für die 
ökonomische Analyse dessen, was umgangssprachlich als ,Präferenz' bezeichnet wird (Pies 
1993, 99, A. 30). In diesem Zusammenhang wäre zu überlegen, ob man den ,economic ap-
proach' terminologisch nicht in folgender Weise ansetzen sollte: Das, was Becker als ,Präfe-
renz' stabil voraussetzt, ist identisch mit dem Rationalitäts- oder Nutzenmaximierungsprin-
zip, während im Bereich der variablen Bedingungen interne (,Humankapital') und externe 
(z. B. rechtliche Regelungen) Restriktionen zu unterscheiden und gesondert zu untersuchen 
wären, also entweder ßV = J(?, ß~, Re) oder ßV = J(?, R;, ßRe). 

34 Die Herkunft der - moraltheoretisch zu begründenden - sozialen Geltung nonnativer 
Moral bleibt außerhalb der Perspektive des ökonomischen Ansatzes. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48616-8 | Generated on 2025-03-12 06:56:46



Sozial ethische Überlegungen zum ,ökonomischen Imperialismus' 241 

ci wären35. Da der ökonomische Ansatz im Sinne einer ,pragmatischen Reduktion' 
(Suchanek 1994) die ,wahre' Motivationsstruktur (,Präferenzen') menschlicher 
Subjekte methodisch ausblendet und (nur) die (Kosten-) Struktur objektiver Anreiz-
situationen (,Restriktionen') als für faktische Verhaltensänderungen relevant mo-
delliert, kann der ökonomische Ansatz insbesondere das zu erwartende Verhalten 
in markanten (standardisierten) Anreiz- bzw. Kostensituationen fruchtbar verarbei-
ten. Prognostische Kraft kommt dem ökonomischen Ansatz also in dem Maße zu, 
als er einer markanten Situationsstruktur ein spezifisches, von den individuellen 
Motivationen weitgehend unabhängiges Verhalten zuordnen kann. Nur aufgrund 
dieses systematischen Zusammenhangs läßt sich ausschließen, daß das ökonomi-
sche Erklärungsmuster ,am Rande der Tautologie lustwandelt,36 bzw. in den Gra-
ben der gehaltlosen Tautologisierung fällt. 

Daß mit Hilfe des ökonomischen Modells das Verhalten in markanten Anreiz-
bzw. Kostensituationen systematisch prognostizierbar wird, läßt sich auch mit 
Beckers ,rotten-kid'-Theorem illustrieren37, wobei ich hier nicht auf die unter-
schiedlichen Varianten und Gültigkeitsbedingungen abhebe38, sondern nur auf den 
,als-ob'-Aspekt dieses Theorems. In seiner Originalgestalt zeigt das Theorem, daß 
auch motivational selbstsüchtige Individuen unter spezifischen Bedingungen sich 
faktisch im Sinn eines ,als-ob'-Altruismus verhalten werden: ,,[D]as Rotten Kid 
Theorem bringt sogar selbstsüchtige (Familien-)Mitglieder dazu, sich so zu 
verhalten, als ob sie altruistisch wären" (Becker 1991, 344**/*). 

Eine Familie bestehe aus einem altruistischen Elternteil (,head'), dessen Nutzenfunktion 
positiv vom Wohlergehen der anderen, selbstsüchtigen Familienmitglieder (,rotten kids') 
abhängt (Becker 1991,278) und dessen Sorge für diese sich darin konkretisiert, "daß es 

35 Ulrich (1995) hat angemerkt, diese "as-if-Annahme eines strikt eigeninteressierten Ver-
haltens" (82) schreibe den betroffenen Individuen ,,kein anderes Ethos als das des besitzbür-
gerlichen Egoismus" (ebd. 81, A. 22*) zu. Verbindet man mit dem ,ökonomischen Ansatz' 
die - von mir (als christlichem Sozialethiker) natürlich geteilten - anthropologischen Impli-
kationen einer diskurs- oder gerechtigkeitsethischen Moraltheorie, dann trifft diese Kritik 
durchaus zu. Die Pointe der positiven Ökonomik Beckers besteht aber m.E. gerade darin, daß 
nicht - anthropologisch - die (moralischen) Eigenschaften (,Ethos ') von ,Menschen', sondern 
- methodisch - objektive Situationsbedingungen thematisiert werden. 

36 Nutzinger (1995, 248) hat zutreffend darauf hingewiesen, daß der ökonomische Ansatz 
"quasi am Rande der Tautologie lustwandelt", weil er ständig der Gefahr zu erliegen droht, 
mittels beliebig herangezogener Kosten-Nutzen-Kriterien ex post "sowohl das Ergebnis Aals 
auch dessen Gegenteil, non A, ökonomisch [ ... ] begründen" bzw. ,erklären' zu wollen (eben-
so Nutzinger 1994, 207). Dieser Gefahr kann man m.E. nur dann entgehen, wenn man den 
ökonomischen Ansatz strikt als Analyse einer markanten ,Situationslogik' durchführt; eine 
solche ,Logik der Situation' provoziert im Ergebnis ein (situationslogisches) Verhalten A und 
schließt konsequent ein Verhalten non A (systematisch) aus. 

37 Hierzu Becker (1991,277-306; 1993,282-317); zusammenfassend Bolle (1991). 
38 Becker ging es u.a. um die evolutionstheoretische Frage, "warum im Zeitablauf altru-

istisches Verhalten biologisch selektiert werden kann" (Becker 1993, 282). Zudem hat er im 
Gefolge der präzisierenden Diskussion des Theorems selbst verschiedene Gültigkeitsbedin-
gungen eingeräumt (Becker 1991, 9). Vgl. Hirshleifer (1977; 1985); LindbecklWeibull 
(1988); Bernheiml Stark (1988); Bergstrom (1989); Bruce I Waldman (1990); Amold (1994). 

16 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 228/111 
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allgemeine Ressourcen auf sie überträgt" (Becker 1993, 297). Die Tatsache, daß ein sol-
ches ,Oberhaupt' existiert, stellt für die ,rotten kids' eine Rahmenbedingung (,Restrikti-
on') dar, durch die klar wahrnehmbare Anreize gesetzt werden, sich so zu verhalten, als 
ob sie altruistisch wären. Nehmen wir etwa eine Familie mit einem ,Oberhaupt' (Altru-
ismusgrad: Indifferenzkurve Uh) und einem ,rotten kid' an: Der sich im Garten befin-
dende Apfelbaum bietet ,potential gains'. Nehmen wir weiter an, das ,rotten kid' habe 
drei Stunden Zeit, Äpfel zu pflücken, das ,Oberhaupt' jedoch nur eine Stunde. Bei unab-
hängiger Apfel-,Produktion' ergäbe sich für das ,rotten kid' eine Ausbeute von 45, für 
das ,Oberhaupt' von 25 Äpfeln (R). Nun besteht aber noch die Möglichkeit, daß das ,rot-
ten kid' insofern mit dem ,Oberhaupt' kooperiert, als es ihm eine Leiter hält, wodurch 
nicht nur die wenigen vom Boden aus oder durch mühsames Baumklettern erreichbaren 
Äpfel, sondern auch viele vordem unzugängliche Äpfel geerntet werden könnten: Das 
,rotten kid' müßte in diesem Fall eine der drei Stunden die Leiter halten und käme durch 
eigenhändige Ernte auf ein Einkommen von nur 30 Äpfeln, das ,Oberhaupt' dagegen 
auf eines von 60 Äpfeln (J). Da das ,rotten kid' jedoch unter der Rahmenbedingung ent-
scheidet, daß das ,Oberhaupt' aufgrund seines Altruismus anschließend die Hälfte seines 
Einkommens transferieren wird (Transferlinie TT), was die letztendliche Ausbeute des 
,rotten kid' auf 60 Äpfel anwachsen läßt (A), wird es sich - eben so, als ob es altru-
istisch wäre - faktisch kooperativ verhalten. 

Aufgrund der gegebenen Anreizstruktur - Transfers von seiten des ,Oberhaupts' - ver-
hält sich ein ,rotten kid' faktisch ,automatisch,39 so, als ob es motivational das Familien-
einkommen maximieren (Becker 1993, 302) - d.i. dem ,Gemeinwohl' dienen - wollte. 
Wie das Diagramm aber auch zeigt, nimmt für ,rotten kids' die Tendenz, sich so zu ver-
halten, als ob sie moralisch wären, in dem Maße ab, wie moralisches Verhalten ,teurer' 
wird, d. h. wie die Rahmenbedingungen eine solche als-ob-Moral nicht mehr in ausrei-
chendem Maße belohnen: Wäre das ,Oberhaupt' etwas weniger großmütig (Indifferenz-
kurve U'h) und fielen daher die Transfers geringer aus (B), würde das Kind nicht mehr 
kooperieren (R > B)40. 

39 Diese ,Automatik' der Reaktion von ,rotten kids' liegt in der Tatsache begründet, daß 
das ,Oberhaupt' alle ,externen Effekte' seiner Handlungen für die anderen Familienmitglieder 
.automatisch', d. h. ohne Verhandlungen mit den ,rotten kids', internalisiert. Dies unterschei-
de - so Becker (1993, 299.325f) - das ,rotten kid '-Theorem vom ,Coase-Theorem' (Coase 
1978). Wenn man aber bedenkt, daß Coase sich später (1988, 15) wenig glücklich darüber 
gezeigt hat, daß sein Theorem nur im engeren Sinn als transaktionskostenfreie Verhandlungs-
lösung debattiert wurde, daß es im weiteren Sinn aber auf eine Kalkulation der Opportunitäts-
kosten hinausläuft (eingehender hierzu: Schramm 1994, 232-240), dann verdünnt sich der 
Unterschied zwischen beiden Theoremen. 

40 Daher läßt sich das Theorem in der von Becker intendierten Allgemeinheit nicht halten. 
In diesem Sinn hat mich Hans G. Nutzinger zu Recht darauf hingewiesen, daß es hier weniger 
um den Altruismus als solchen gehe, sondern - wie im umfassenderen ,Coase-Theorem' -
um Kooperationsgewinne. Insofern sei ein Altruismus des ,Oberhaupts' weder notwendige 
noch hinreichende Bedingung für die Realisierung von Kooperationsvorteilen: (a) Ein Altru-
ismus des ,Oberhaupts' ist keine notwendige Bedingung, weil auch andere Restriktionen das 
rotten kid zu einem Quasi-Altruismus treiben können, etwa - so eine von Nutzinger in Anleh-
nung an das von mir konstruierte Apfelerntenbeispiel genannte Möglichkeit - derart, daß die 
Erlaubnis, vom Apfelbaum individuell und zum eigenen Ertrag zu pflücken, von der Bedin-
gung abhängig gemacht wird, daß das rotten kid eine Stunde kooperiert; er ist (b) nicht in 
jeder Form eine hinreichende Bedingung, weil- wie auch die folgende Abb. zeigt - nicht ein 
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Abb.: Das ,rotten-Kid'-Theorem Gary S. Beckers 
(modifiziert nach Hirshleifer 1977, SOl; 1985,57; Konkretion: M.S.) 

.. Gestützt auf dieses Theorem, erübrigt es sich für mich, auf die Präferenzen von 
Nichtoberhäuptern einzugehen" (Becker 1993, 303)41. Entscheidend sind die mit 
(negativen oder positiven) Sanktionen bewehrten Regeln; sie setzen einen .. Anreiz, 
Altruismus zu simulieren" (ebd. 282). Verschiedene, dieses Theorem weiterführen-
de Varianten können auf diese Weise ein je unterschiedliches ,als-ob' -Verhalten il-
lustrieren: Gestaltet man etwa die Randbedingungen für die von Bergstrom disku-
tierten ,lazy rotten kids' (Bergstrom 1989) in geeigneter Form, dann werden diese 

Altruismus als solcher, sondern nur ein Altruismus, der mit ausreichenden potential gains für 
das rotten leid verbunden ist, den als-ob-Altruismus des Kindes induziert. Becker selbst 
(1991, 9) hat in diesem Sinn die nur eingeschränkte Gültigkeit seines Theorems einräumen 
müssen. Da es mir hier aber nicht um das Theorem als solches geht, sondern nur um die mit 
Anreiz- und Kostenstrukturen verbundene ,Situationslogik', kann eine bestimmte ModelIie-
rung des Theorems (z. B. Altruismusgrad des Oberhaupts: Indifferenzkurve Uh ) m.E. als ex-
emplarische Illustration der Durchschlagskraft von Randbedingungen auf das Verhalten fun-
gieren. 

41 Es geht allgemein darum, "in welchem Maße bestimmte Regelsysteme [ ... ] die eigen-
nützigen Interessen der Akteure in Handlungen umsetzen, die die Interessen anderer fördern" 
(Brennan/Buchanan 1993,72). Das Beispiel Adam Smiths aufgreifend: "Der Metzger mag 
gegenüber seinen Kunden wohlwollend sein oder auch nicht. Worauf es allein ankommt, ist 
die Tatsache, daß ein solches Wohlwollen nicht eiforderlich ist. Folglich ist es irrelevant" 
(ebd.71f). 

16* 
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sich ,automatisch' so verhalten, als ob sie fleißig wären42. In der Realität entspricht 
diesem Schema die bewußt nach der Logik des (Gefangenen-)Dilemmas institutio-
nalisierte Struktur von Wettbewerbsmärkten43. 

Es könnte der Zuschnitt des ,homo oeconomicus'-Modells auf Situationen mit 
deutlich wahrnehmbaren Anreiz- bzw. Kostenregelungen auf den ersten Blick nun 
doch wie eine - von Becker methodologisch ausgeschlossene - Einschränkung des 
Gegenstandsbereichs wirken. Hierauf ist zu antworten, daß zum einen Entschei-
dungssituationen im Rahmen moderner Gesellschaften aufgrund der funktionalen 
Ausdifferenzierungen weitgehend dilemmatischen bzw. asymmetrischen Charakter 
erhalten haben (Wirtschaft; Politik; Wissenschaft; Kultur; Drogenkriminalität; Re-
produktionsverhalten; öffentliche, etwa ökologische Güter etc.) und daß zum ande-
ren der ökonomische Ansatz auch auf Situationen, deren Kostenstruktur weniger 
markant ist (,Niedrigkostensituationen,)44, angewandt werden kann, obgleich sich 
hier seine Erklärungskraft verdünnt 45. 

cc) Wenn man nun die Fruchtbarkeit dieser analytischen (,fast tautologischen') 
Schließung des ökonomischen Ansatzes mit der vermeintlichen Erklärungskraft 
der Möglichkeit (a), beobachtbare Verhaltens änderungen auf Präferenzenänderun-
gen (tlP) zurückzuführen, kontrastierend vergleicht, wird m.E. rasch deutlich, daß 
letzteres Verfahren insofern nur ,nutzlose' (Becker 1993, 13) und vollständig tauto-
logische (zirkuläre) ,Erklärungen' menschlichen Verhaltens liefert, als kein instru-
mentalisierbarer Grund für Verhaltensänderungen angegeben wird. 

dd) Auf den Einwand, Beckers ökonomischer Ansatz sei ein ,Taschenspie1er-
trick', weil tautologisierend, ist also zu antworten: Zwischen ,nutzlosen' Tautolo-
gien und ,fruchtbaren Fast-Tautologien' liegen Welten. Die Fruchtbarkeit des öko-
nomischen Ansatzes beruht auf der Angabe eines - möglicherweise - instrumenta-
lisierbaren Grundes für bestimmte Verhaltensreaktionen: Über Restriktionsände-
rungen lassen sich Verhaltensänderungen U.U. weitgehend unabhängig von der 
,wahren' Motivationsstruktur der Akteure induzieren46. Dieser Zusammenhang be-
sitzt für die Theoriestrategie einer modemen Sozialethik grundlegende Bedeutung. 

42 Natürlich hat Bergstrom mit seinen ,lazy rotten kids' eigentlich zeigen wollen, daß der 
Altruismus des Oberhaupts nicht ,automatisch' alle Anreizprobleme auflöst, daß das Ober-
haupt vielmehr spezielle Lohnanreize setzen muß, um die lazy rotten kids zu Arbeitsanstren-
gungen zu bewegen (Bergstrom 1989, 1141); für die uns hier interessierende Problemstellung 
kommt es jedoch nur auf die Möglichkeit an, mittels geeigneter Regelgestaltungen dann ,au-
tomatische' (,als-ob' -) Verhaltensreaktionen induzieren zu können. 

43 Hierzu Axelrod (1991, 16.26.162), Wenger (1992,82, A. 40), detailliert HomannlPies 
(1991). 

44 Zum Konzept von ,Niedrig-' und ,Hochkostensituationen': Kliemt (1986). 
45 Insofern ist OsterlohlTIemann (1994) zuzustimmen, wenn sie schreiben: "Die prakti-

sche Relevanz des homo oeconomicus nimmt entlang einer Skala von zu erklärenden Sach-
verhalten ab" (61). 

46 Mit dem methodischen Zuschnitt des ökonomischen Ansatzes ist zugleich der Umstand 
verbunden, daß von vornherein keine kognitivistische Moraltheorie - wie etwa bei Habermas 
(1983; 1991) oder Ulrich (1987) - intendiert ist. Die Methodik dieser positiven Ökonomik 
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3. Ökonomischer Ansatz und modeme christliche Institutionenethik: 
Zur normativen Relevanz ,imperialistischer' Ökonomik 

a) Die christliche Sozialethik ist ein Produkt der Modeme. Ihre Ausdifferenzie-
rung aus der Moraltheologie stellt eine Reaktion auf die Problemlagen dar, die mit 
der funktionalen Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems verbunden waren (,so-
ziale Frage,)47. Das Movens für ein kirchliches Engagement bildete dabei die vom 
Selbstverständnis des christlichen Glaubens her zu tradierende moralische Grund-
perspektive - zu nennen wäre vor allem die biblische Option einer ,Gerechtigkeit' 
für alle (Mt 6,33), insbesondere für die ,Geringsten' (Mt 25,40)48. Dieses christli-
che Glaubensethos fand in allgemeinerer Form schließlich seinen Niederschlag 
in den klassischen ,Sozialprinzipien ' der katholischen Soziallehre 49, die in jüngerer 
Zeit durch die sog. ,vorrangige Option für die Armen' ergänzt werden5o. Das 
besondere Augenmerk christlicher Sozialethik richtet sich daher auf die vikarische 
Wahrnehmung der Interessen jener schweigend Leidenden, die Interessen der 

kann aber in normativer Absicht Verwendung finden: So verbirgt etwa die bedeutende Ge-
rechtigkeitstheorie von Rawls (1979) - aus ethischem Interesse - die individuellen Präferen-
zen hinter dem ,Schleier des Nichtwissens', schafft so eine identisch-invariante Präferenz-
struktur und rekonstruiert dann die Reaktionen der Individuen im ,Urzustand' ökonomisch. 
Die ,Individuen' in Rawls' ,original position' sind keine ,Menschen' (moralische ,Subjekte'), 
sondern illustrieren (nur) eine Situationsstruktur. Hierzu: Schramm (1994, 176-192), Homann 
(l994a, 395). 

47 Zu den historischen Hintergründen: Stegmann (1969) und Roos (1982). Als klassische 
Einführungen in die Katholische Soziallehre seien Höffner (1983) und Nell-Breuning (1985), 
als neuere Begründungsversuche christlicher Gesellschaftsethik Höhn (1990), Furger (1991) 
und Hengsbachl Emunds I Möhring-Hesse (1993), als Beispiele einer explizit ökonomisch re-
konstruierenden christlichen Institutionenethik Wiemeyer (1994), Habisch (1994; 1994a; 
1995) und Schramm (1994; 1995) genannt. Überblicke über den Stand christlicher Gesell-
schaftsethik bei Wiemeyer (1991) und Höhn (1993). 

48 Diese Option scheint mir auch der entscheidende Punkt der Kritik des ,Mammons' 
durch Jesus von Nazareth (Mt 6,24) zu sein. Wie jüdische Vergleichstexte belegen, meint 
,Mammon' das ungerechterweise, auf Kosten anderer erworbene Vermögen. D.h.: Geldreich-
tum wird dann zu ungerechtem und heilsgefährdendem ,Mammon', wenn man ihn auf Kosten 
der Armen besitzt. Weder eine rein verinnerlichte Haltung zum Reichtum noch ein nur aus 
Motiven der Selbstvervollkommnung erfolgender Besitzverzicht entsprechen der Intention Je-
su. Anders als etwa die Stoa, wo man - um in ataraxia (Unerschütterlichkeit) und apateia 
(Leidenschaftslosigkeit) ein heroisches Leben ohne jeden Besitz führen zu können - sein 
Geld ins Meer werfen sollte, fordert Jesus von Nazareth monetäre Zuwendungen für die ,Ar-
men' (Mk 10,21; Lk 12,33). 

49 Diese m.E. aus dem Glaubensethos erwachsenen Grundsätze wurden als Prinzipien der 
Vernunft (naturrechtlich) plausibilisiert und blieben so kein exotisches Merkmal katholischer 
Ethik, sondern konnten weitgehend Allgemeingut werden. 

50 Boffl Pixley (1987), Johannes Paul 11. (1987, n. 42). Diese Option ist nicht deshalb not-
wendig, weil die ,Armen' als solche TrägerInnen des Wahren, Schönen und Guten wären, 
sondern weil ohne diese Optik eine differenzierte Wahrnehmung der realen gesellschaftlichen 
Verhältnisse nicht möglich wäre, werden die Interessen der ,Armen' doch allzu einfach ver-
gessen; es bedarf daher einer besonderen, ,vorrangigen' Aufmerksamkeit. 
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Vergessenen, die in der modemen Gesellschaft keine Lobby haben (Habisch 
1994, 198). 

b) Doch konnte und kann diese christliche Grundoption sinnvoll nicht durch den 
bloßen Appell an die (christliche) Gesinnung zur Geltung gebracht werden5!. Auf-
grund der noch fortschreitenden Ausdifferenzierungsprozesse sozialer (Sub-)Sy-
sterne (Luhmann 1984) kennzeichnen sich konkrete Entscheidungssituationen 
durch asymmetrische Dilemmastrukturen mit den entsprechend markanten Anreiz-
und Kostenverhältnissen; auf ihnen beruht die allgemein moralisch erwünschte Ef-
fizienz moderner Gesellschaften. Angesichts der hier unvermeidlichen Ausbeut-
barkeit individuellen, moralisch motivierten Handeins wäre ein Rekurs auf eine 
bloße Gesinnungsmoral für die Betroffenen schlichtweg eine unzumutbare Über-
forderung, die längerfristig zur Erosion der Moral führte (Homann 1993a)52. Dem 
alten scholastischen Grundsatz ,ultra posse nemo tenetur' eingedenk muß es für 
eine modeme christliche Sozialethik deshalb darum gehen, ihre moralischen Per-
spektiven über die Gestaltung institutioneller Regeln, durch die die objektive An-
reiz- bzw. Kostenstruktur (,Restriktionen ') der Handlungssituationen verändert 
wird, zur Geltung zu bringen53, denn unter (dilemmatischen) Systembedingungen 
können nur (positive oder negativ) sanktionierende ,Regeln' moralisches Verhalten 

51 Der Prozeß zur Erkenntnis dieser Tatsache läßt sich exemplarisch an dem Mainzer Bi-
schofWilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877) illustrieren: Sah er 1848 noch in der "in-
neren Gesinnung" (Ketteler 1977,42) kirchlicher Caritas die Lösung der ,socialen Frage' und 
favorisierte er 1864 unter weitgehender Distanzierung vom ökonomischen Liberalismus der 
Modeme die s.E. ,,herrliche Idee" (Ketteler 1 977a, 449) der sog. ,Produktiv-Assoziationen' 
Lassalles - die er allerdings wegen der von ihm sachlich durchaus gesehenen kontraprodukti-
ven Anreizeffekte (modem formuliert: ,free riding', ,shirking', suboptimale Kapitalallokati-
on) "auf christlicher Basis" (ebd. 454) einzurichten gedachte -, so rang er sich 1869 - da 
"das ganze System nicht umzustoßen" (Ketteler 1978a, 438) sei - zur Strategie durch, "die 
Arbeiter, so weit möglich, an dem, was an dem System gut ist, Antheil nehmen zu lassen" 
(ebd. 438), also Forderungen konkreter Arbeiterschutz- und Sozialpolitik zu erheben (Kette-
ler 1978). In verschiedenen Suchbewegungen verdichtete sich nach dem Tode Kettelers diese 
Linie - über Georg von Hertling und Franz Hitze - bis zur ersten Sozialenzyklika (Leo XIII.: 
,Rerum novarum' 1891). 

52 Wenn Moral sich lediglich auf - von der Tatsache funktionaler Ausdifferenzierungen 
moderner Gesellschaftssysteme unbelastetes - Moralisieren beschränkt, wird sie tatsächlich 
"in einer fast lächerlichen Weise inadäquat" (Luhmann 1992,686), weswegen eine der unter-
schiedlichen Aufgaben der Sozialethik darin bestehen muß, vor dem bloßen ,Moralisieren' zu 
warnen (ähnlich Luhmann 1990, 40f). 

53 Wie die ,Ingolstädter Schule' (etwa Homann/Blome-Drees 1992; Pies 1993; Homann 
1994; Suchanek 1994) konzeptionell prägnant herausgearbeitet hat, charakterisiert sich So-
zialethik nicht als die einzelnen ,Spielzüge' moralisierende Individualethik (,face to face'-, 
Tugend-, Gemeinschaftsethik), sondern wird paradigmatisch als Strukturenethik (Regel-, 
Ordnungs-, Gesellschaftsethik) begriffen, die sich der Gestaltung der institutionellen ,Spielre-
geln' widmet. Dieses Konzept läßt sich im Sinn einer ,christlichen Institutionenethik ' frucht-
bar machen. Im Unterschied zum nonkognitivistischen Ansatz Homanns nimmt eine christli-
che Sozialethik jedoch - zumindest was die Personwürde des Menschen anbelangt - einen 
kognitivistischen (kategorischen) Standpunkt ein. 
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ennöglichen bzw. sichern54. Die bloßen Intuitionen des ,gesunden Menschenver-
standes' reichen hierzu jedoch nicht mehr aus55 . Die christliche Sozialethik, deren 
Ausdifferenzierung als methodisch eigenständige Disziplin der Theologie genau 
aufgrund der genannten Ausdifferenzierungsprozesse sozialer (Sub-)Systeme und 
den damit gegebenen veränderten Funktionsbedingungen der modemen Gesell-
schaft notwendig wurde, muß daher als funktional rekonstruierende ,Systemethik' 
konzipiert werden56. Näherhin ist ihr methodisches Instrumentarium entweder auf 
die Institutionalisierung moralischer Gehalte in den funktionalen ,Programmen' bi-
när codierter Subsysteme der modemen Gesellschaft5? oder aber - für den Fall, 
daß ein System ethisch unbefriedigende Ergebnisse liefert, man aber gleichwohl 
die Systemregeln selbst nicht (beliebig) modifizieren kann, ohne die allgemein 
moralisch erwünschte Funktionstüchtigkeit des Systems zu gefährden - auf eine 
institutionelle (demokratie- und vor allem humankapitaltheoretisch rekonstruierba-
re) Sozialpolitik auszurichten58. Um ihrer Aufgabe, die moralischen Perspektiven 

54 Im Rahmen einer solchen Institutionenethik ist Kants krasse Polarisierung von Moral 
und (Eigen-)Interesse - was nur "pflichtgemäß" (Kant 1974, 23*) und nicht "aus Pflicht" 
(ebd. 23*) getan wird, ist nicht Moral- verlassen. Daher kann mit Schmitz (1994; 1994a) das 
Interesse als ,Bundesgenosse' der Moral charakterisiert werden. 

55 "Solange es die Vielfalt der [ ... ] Sozialwissenschaften noch nicht gab - die meisten von 
ihnen sind allerjüngsten Datums! - genügte weitgehend der gesunde Menschenverstand und 
durften die Hirten der Kirche sich daher zutrauen, mit ihrem Menschenverstand die Sachver-
halte ausreichend zu durchschauen, um sich ein Urteil zu bilden; heute wissen sie, daß sie bei 
den [ ... ] Sozialwissenschaften in die Schule gehen müssen" (Nell-Breuning 1987,350). 

56 Der Begriff ,Systemethik' läßt dabei den methodischen - eben in der funktionalen (öko-
nomischen) Rekonstruktion liegenden - Unterschied zu einer individualethischen Argumen-
tation m.E. noch etwas deutlicher hervortreten als der Ausdruck ,Strukturenethik' bei Korff 
(1987), Furger (1991, 103) oder Hausmanninger (1993). 

57 "Codes sind für das System [ ... ] invariant. [ ... ] Dagegen lassen sich Programme unter 
der Bedingung, daß der Code invariant bleibt, variieren. [ ... ] Die Politik kann daher nur Be-
dingungen schaffen, die sich auf die Programme und damit auf die Selbststeuerung der Wirt-
schaft auswirken. Sie kann etwas verbieten, sie kann Kosten schaffen, sie kann Nutzungen 
unter Bedingungen stellen usw." (Luhmann 1989, 346). In diesem Sinn gesteht sogar Luh-
mann vereinzelt die Möglichkeit eines "überlegten Einbaus von Lernfähigkeit in soziale Sy-
steme" (Luhmann 1973, 233) zu. Die ,Ökologisierung' des Wirtschafts systems, die unter 
Ausnutzung des monetären ,Codes' (Zahlen/Nichtzahlen) das ,Programm' im Sinne eines 
Einbezugs der Natur in den Preismechanismus modifiziert - sei es durch ,Umweltzertifikate' 
(Werbeck 1995) oder durch ,ökologische Steuern' (NutzingerlZahmt 1990; Weizsäcker 1992; 
Hackmann 1994) -, wäre ein konkretes Beispiel für diese erste Variante. Ausführlicher 
hierzu: Schramm (1994). 

58 Ein konkretes Beispiel für diese zweite Variante wären etwa sozialpolitische Maßnah-
men zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit (hierzu: Schramm 1995): Hilfreich erschei-
nen etwa Scharpfs (1994; 1994a) Konzept einer degressiven Subventionierung niedriger Er-
werbseinkommen oder Mitschkes (1995) Modell einer ,negativen Einkommensteuer'; die fis-
kalischen Kosten eines ,Bürgergelds' werden allerdings ganz unterschiedlich beziffert: hor-
rende 400 Mrd. DM/Jahr (Scharpf 1994, 32), 65-173 Mrd. DM (MeinhardtlTeichmannl 
Wagner 1994; 1994a), "Haushaltsneutralität" (Mitschke 1995, 82, A. 26). Grundsätzlich ist 
jedenfalls entgegen liberalistischen Behauptungen, es sei eine ,soziale Marktwirtschaft' gar 
keine Marktwirtschaft mehr, darauf zu insistieren, daß das soziale Sicherungssystem - also 
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des Christlichen unter den Bedingungen der ,Moderne,59 real zur Geltung zu brin-
gen, gerecht werden zu können, sind für eine modeme christliche Sozialethik also 
- in Abhebung von einer moralisierenden ,Appellitis ,60 - die mühsamen Rekon-
struktionen mit Hilfe des analytischen Instrumentariums des ,ökonomischen Ansat-
zes', den das Werk Gary S. Beckers repräsentiert, unabdingbar61 . Ohne ,homo-
oeconomicus' -Tests läßt sich keine zukunftsträchtige Sozialethik mehr betreiben; 
sie sähe unentrinnbar ihrem ,Waterloo' entgegen. 

c) Die christlichen Kirchen stellen ein ,Moralkapital' der modemen Gesellschaft 
dar; sie sind an der Produktion des ,öffentlichen Guts' der Moral beteiligt. Insofern 
die Moral- wie alle ,öffentlichen Güter' (Olson 1968) - immer in der Gefahr steht, 
nicht oder nur in suboptimaler Menge erstellt zu werden, werden ,politische Unter-
nehmer' (Frohlich/Oppenheimer/Young 1971) unverzichtbar, die das Moralkapi-
tal (mit-)produzieren, das für eine humane Existenz insbesondere der Schwächsten 
in der Gesellschaft notwendig ist. Die Nutzung dieses in den christlichen Kirchen 
vorhandenen ,Moralkapitals ' stellt mithin nicht nur für die Kirchen selbst, sondern 

das primär nach dem Prinzip der Äquivalenz von Eigenbeitrag und (monetärer) Versiche-
rungsleistung funktionierende, partiell aber auch durch das Sozialprinzip (etwa Sachleistun-
gen) charakterisierte Sozialversicherungssystem und die nach dem Fürsorgeprinzip gestaltete 
Sozialhilfe - in humankapitaltheoretischer Interpretation qualitativ ein erstrangiger Produkti-
onsfaktor ist (Kleinhenz 1992; Homannl Blome-Drees 1992, 60). 

59 Insofern es auch der ,Modeme' nicht vollständig gelingt, den ursprünglichen Optimis-
mus alles in sich ,aufhebender' Lösungen der Menschheitsprobleme einzulösen, ist es sinn-
voll, mit der ,postmodernen' Philosophie auf Phänomene nicht gänzlich auflösbaren ,Wider-
streits' zu verweisen (Lyotard 1989), obgleich bei Lyotard selbst der ,ökonomische Diskurs' 
ethisch als ,Gegner' (ebd. 11) erscheint und nur - marxistisch - der ,differend zwischen Ar-
beitskraft und Kapital' thematisiert wird, die auch ethisch wünschenswerten funktionalen 
Ausdifferenzierungen der Modeme also gar nicht in den Blick kommen. Man kann sich über-
dies streiten, ob man als Problemanzeige von Widerstreitphänomenen den Begriff ,Postmo-
derne' verwenden sollte, ein selbst nach Lyotard "wahrscheinlich [ ... ] recht unglücklicher 
Ausdruck" (Lyotard 1986, 97). Zur Beziehung von postmoderner Philosophie und christlicher 
Sozialethik ein erster Versuch bei Schramm (1993). 

60 In diesem Begriff bringt Luhmann (1993, 134) seine moralische Verachtung sozialethi-
scher Ambitionen zum Ausdruck. 

61 Die zum Zweck der Konzeption eines modemen Normenbegriindungsprogramms -
trotz gewisser moraltheoretischer Grenzen (Höhn 1990, 147-151) - durchaus hilfreiche und 
in der christlichen Sozialethik verbreitete Rezeption der Diskursethik (Höhn 1990; Kissling 
1993; HengsbachlEmundslMöhring-Hesse 1993), deren normatives Prinzip des Konsenses 
ja auch in anders gelagerten Entwürfen zu finden ist (Rawls 1979; Buchanan 1984; Homann 
1988), reicht als solche m.E. noch nicht aus, die Gesamtgestalt einer modemen christlichen 
Sozialethik zu umreißen. Von einer gesellschaftlich relevanten Sozialethik werden realistisch 
konkretisierte Problemlösungsvorschläge - etwa hinsichtlich der Massenarbeitslosigkeit - er-
wartet. Um kontraproduktive ,Eigentore' zu vermeiden, bedarf es hierzu funktionaler Rekon-
struktionen (Habisch 1994, 195). Die Möglichkeit von ,Übersetzungen' moralischer Gehalte 
in eine funktional (systemisch) rekonstruierte ,Sprache' setzt allerdings logisch voraus, daß 
man gesellschaftliche Systeme nicht als von jeglicher Moral abgekoppelte Phänomene, son-
dern als in sich differenzierte Größen sieht, deren Rahmenordnung den systematischen Ort 
von Moral bilden kann (Homann 1993, 34f). 
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auch für die Gesellschaft insgesamt ,potential gains' eines besseren Lebens in Aus-
sicht. Es muß daher vermieden werden, daß dieses Moralkapital erodiert; die größ-
te Gefahr geht diesbezüglich m.E. von den Frustrationen aus, die langfristig die un-
ausweichliche Folge eines unproduktiven - von der Realität funktionaler Ausdiffe-
renzierungen unbelasteten - ,Moralisierens' wären62. Um also zu vermeiden, daß 
ein berechtigtes moralisches Anliegen kontraproduktiv umgesetzt oder von vorn-
herein wie von einem Blitzableiter an den Zentren der Politik und Wirtschaft abge-
leitet wird, muß der Konkretisierung des moralischen Anliegens eine nach dem 
ökonomischen Paradigma verfahrende Rekonstruktion vorausgehen63. 

Zusammenfassende Schlußfolgerungen 

1. Der ,ökonomische Ansatz' Gary S. Beckers ist alles andere als ein ,Taschen-
spielertrick' . Die Fruchtbarkeit dieser Situations- bzw. Kostenheuristik liegt darin, 
daß sie instrumentalisierbare Gründe (variable ,Restriktionen') für bestimmte, in 
standardisierten Situationen zu erwartende Verhaltensreaktionen erschließt. 

2. Da sich die aggregierten Reaktionen von Individuen über Restriktionsände-
rungen kanalisierend beeinflussen lassen, besitzt das methodische Instrumentarium 
des ,ökonomischen Ansatzes' für die Theoriestrategie einer modemen Sozialethik 

62 Wenn etwa Drewermann ,allen Ernstes und mit vollem Nachdruck' (Drewennann 1983, 
153) die Lösung der ökologischen Probleme ,einzig' (ebd. 160) von der psychisch-religiös 
heilenden "Rückkehr zur ,Traumzeit'" (ebd. 1530 erwartet und sich sein wirtschaftspoliti-
scher Ratschlag auf das "freiwillige Ende des Wachstums" (ebd. 10*) beschränkt, dann würde 
eine ökonomische Situations-, d. h. Kostenanalyse sehr schnell die - sich in Dilemmasituatio-
nen noch drastisch verschärfenden - Erosionspotentiale dieser individualistisch enggeführten 
,Lösung' zu Tage fördern: Auch Menschen ,guten Willens' oder ,guten Glaubens' werden ihr 
schöpfungstheologisch motiviertes Handeln realiter nicht geschlossen durchhalten, wenn sie 
ständig dafür systematisch ,bestraft' werden. 

63 In der Nachkriegszeit konnte die katholische Soziallehre entscheidende Weichen für 
den wirtschaftlich-sozialen Aufbau stellen (Familienlastenausgleich, Vermögensbildung auf 
Arbeitnehmerseite, dynamische Rente etc.). Dies rührt u.a. daher, daß ihre Vertreter stets in 
einem lebendigen interdisziplinären Dialog mit der Ökonomik der Zeit (vor allem dem ,Or-
do-Liberalismus') standen und so - trotz methodologischer Grundsatzdebatten - in konkreten 
Fragen eine gemeinsame ,Sprache' sprechen konnten. Seit Ende der 60er Jahre - einer Zeit, 
in der die ethischen Begründungsfundamente allgemein ins Wanken gerieten - hat der Dis-
kurs über moraltheoretische Grundlagenprobleme (,autonome Moral', ,Naturrecht', ,Meta-
ethik') zahlreiche Kräfte gebunden, so daß der Anschluß zu den Entwicklungen der moder-
nen Ökonomik nicht mehr in ausreichendem Maße gelang. Es reicht für eine gesellschaftspo-
litisch relevante Sozialethik m.E. aber nicht aus, sich den - durchaus sinnvollen - Begrün-
dungsdebatten des Moralischen zu stellen (,ethische Zeitgenossenschaft'), es muß darüber 
hinaus auch die lebendige Auseinandersetzung mit den konzeptionell wichtigen Ansätzen der 
modernen Ökonomik geführt werden (,ökonomische Zeitgenossenschaft'). Man soll das eine 
tun und das andere nicht lassen: Es geht nicht nur um die ethische Begründung, sondern auch 
um die Realisierbarkeit moralischer Gehalte unter den Bedingungen ökonomischer Funk-
tionszusammenhänge. 
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- angesichts der progressiv durch systemisch bedingte Funktionszusammenhänge 
gekennzeichneten Dilemmasituationen - fundamentale Bedeutung: Moralische 
Gehalte müssen funktional (ökonomisch) rekonstruiert werden, um ihre konkreten 
Realisierungschancen nicht zu verspielen. 

3. Der interdisziplinäre Dialog zwischen der christlichen Sozialethik (,Moralka-
pital') und der modemen Ökonomik (,Situationsanalyse') stellt somit eine bleiben-
de Herausforderung für eine gelingende Gestaltung der modemen Gesellschaft dar. 
Hierzu ermutigt darf man sich auch durch Gary S. Becker selbst sehen, bekundet 
er doch, daß sein Werk "für ein interdisziplinäres Publikum gedacht" (Becker 
1991, X**) sei. 
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